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91. Sitzung

Donnerstag, den 30. September 1993

Erfurt, Plenarsaal

Fragestunde

a) Die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Wien (Bündnis 90/Die Grünen) 6852
Frauen im Schuldienst
- Drucksache 1/2594 -

wird von Staatssekretär Ströbel beantwortet. Zusatzfrage.

b) Die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Werner (CDU) 6853
Preisentwicklung für Wasser und Abwasser
- Drucksache 1/2642 -

wird von Minister Schuster beantwortet. Zusatzfragen.

c) Die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Möller (Bündnis 90/Die Grünen) 6855
Unternehmensbeteiligung des Landes Thüringen
- Drucksache 1/2647 -

wird von Staatssekretär Dr. Nehring beantwortet. Zusatzfrage.

d) Die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Möller (Bündnis 90/Die Grünen) 6857
Beteiligung des Landes am Kali- und Salzbergbau
- Drucksache 1/2648 -

wird von Staatssekretär Dr. Nehring beantwortet. Zusatzfrage.

e) Die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Mäde (SPD) 6858
Kalksteinabbruch am Kötsch (Kaitsch) - Landkreis Weimar
- Drucksache 1/2652 -

wird von Minister Sieckmann beantwortet. Zusatzfragen.

f) Die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Weyh (SPD) 6859
Mittel für Maßnahmen nach § 249 h Arbeitsförderungsgesetz (AFG)
- Drucksache 1/2659 -

wird von Minister Dr. Pietzsch beantwortet. Zusatzfrage.

g) Die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Friedrich (SPD) 6860
Bericht der Landesregierung gemäß § 16 des Thüringer
Verfassungsschutzgesetzes
- Drucksache 1/2662 -

wird vom Abgeordneten Lippmann vorgetragen und von Minister Schuster beantwortet. Zusatzfrage.
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h) Die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Gerstenberger (LL-PDS) 6861
Lederwerke Weida
- Drucksache 1/2667 -

wird von Staatssekretär Dr. Stamm beantwortet. Zusatzfragen.

i) Die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Möller (Bündnis 90/Die Grünen) 6862
Subventionen für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)
in Thüringen
- Drucksache 1/2672 -

wird von Staatssekretär Dr. Stamm beantwortet. Zusatzfrage.

j) Die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Geißler (fraktionslos) 6864
Klinikum Suhl
- Drucksache 1/2673 -

wird von Minister Dr. Pietzsch beantwortet. Zusatzfragen.

Aussprache zur Mündlichen Anfrage des Abgeordneten Werner (CDU) 6865
- Drucksache 1/2642 -

Aktuelle Stunde

auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zum Thema: 6873
"Situation von Asylbewerberinnen und Asylbewerber in Thüringen"
Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags
- Drucksache 1/2666 -

auf Antrag der Fraktion der CDU zum Thema: 6880
"Änderung des § 1 a des Vermögenszuordnungsgesetzes (VZOG) im
Rahmen des Artikels 16 des Registerverfahrensbeschleunigungsgesetzes"
Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags
- Drucksache 1/2676 -

Aussprache

Wahl des Landesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicher- 6883
heitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik
Wahlvorschlag der Landesregierung
- Drucksache 1/2587 -

Der Wahlvorschlag der Landesregierung - Drucksache 1/2587 - wird ohne Aussprache mit Mehrheit
angenommen.

Thüringer Ausführungsgesetz zum Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände- 6883
gesetz sowie zur Weinüberwachung (ThürAGLMBG)
Gesetzentwurf der Landesregierung
- Drucksache 1/2023 -
dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für

Soziales und Gesundheit
- Drucksache 1/2428 -

Zweite Beratung

Nach Berichterstattung und Aussprache wird die Beschlußempfehlung des Ausschusses für Soziales
und Gesundheit - Drucksache 1/2428 - einstimmig angenommen.

Achtung: Kein Originallayout! Inhalt kann unvollständig sein! Nur zur Information!



Thüringer Landtag - 1. Wahlperiode - 91. Sitzung, 30. September 1993 6843
_______________________________________________________________________________________________

Der Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksache 1/2023 - wird in Zweiter Beratung unter Be-
rücksichtigung der Annahme der Beschlußempfehlung - Drucksache 1/2428 - und in der Schlußab-
stimmung jeweils mit Mehrheit angenommen.

Thüringer Bodenschutzgesetz 6887
Gesetzentwurf der Fraktion der LL-PDS
- Drucksache 1/2328 -
Erste Beratung

Nach Begründung und Aussprache wird eine beantragte Ausschußüberweisung des Gesetzentwurfes
der Fraktion der LL-PDS - Drucksache 1/2328 - mit Mehrheit abgelehnt.

Gesetz zur Änderung der Thüringer Landeshaushaltsordnung 6895
und des Gesetzes über den Thüringer Rechnungshof
Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und F.D.P.
- Drucksache 1/2402 -
Erste Beratung

Nach Begründung und Aussprache wird der Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und F.D.P.
- Drucksache 1/2402 - an den Justizausschuß überwiesen.

Beteiligung der Thüringer Kommunen an den erhobenen Feldes- und 6901
Förderabgaben
Antrag der Fraktion der SPD
- Drucksache 1/1764 -
dazu: Beschlußempfehlung des Umweltausschusses

- Drucksache 1/2412 -
dazu: Entschließungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

- Drucksache 1/2665 -

Beteiligung der Thüringer Kommunen an den erhobenen Feldes- und 6901
Förderabgaben
Alternativantrag der Fraktionen der CDU und F.D.P.
- Drucksache 1/2651 -

Konzeption zur Gewinnung von bergfreien Bodenschätzen 6901
Antrag der Fraktion der SPD
- Drucksache 1/1832 -
dazu: Beschlußempfehlung des Umweltausschusses

- Drucksache 1/2413 -
dazu: Änderungsantrag der Fraktion der F.D.P.

- Drucksache 1/2695 -

Nach Berichterstattungen und gemeinsamer Aussprache werden

- der Antrag der Fraktion der SPD - Drucksache 1/1764 - mit Mehrheit abgelehnt;

- der Entschließungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen - Drucksache 1/2665 -
wird unter Berücksichtigung einer redaktionellen Änderung mit Mehrheit angenommen;

- der Alternativantrag der Fraktionen der CDU und F.D.P. - Drucksache 1/2651 - mit Mehrheit an-
genommen;

- der Änderungsantrag der Fraktion der F.D.P. - Drucksache 1/2695 - mit Mehrheit angenommen;

- die Beschlußempfehlung des Umweltausschusses - Drucksache 1/2695 - mit Mehrheit angenommen;

Achtung: Kein Originallayout! Inhalt kann unvollständig sein! Nur zur Information!



Thüringer Landtag - 1. Wahlperiode - 91. Sitzung, 30. September 1993 6844
_______________________________________________________________________________________________

- der Antrag der Fraktion der SPD - Drucksache 1/1832 - unter Berücksichtigung der Annahme
der Beschlußempfehlung - Drucksache 1/2413 - mit Mehrheit angenommen.

Errichtung einer "Stiftung für Technologie- und Innovationsförderung 6911
Thüringen"
Antrag der Fraktionen der CDU und F.D.P.
- Drucksache 1/1819 -
dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr

- Drucksache 1/2336 -

Errichtung einer "Stiftung für Technologie- und Innovationsförderung 6911
Thüringen"
Alternativantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
- Drucksache 1/1967 -
dazu: Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags

- Drucksache 1/1977 -
dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr

- Drucksache 1/2161 -

Benennung von drei Mitgliedern des Landtags für das Kuratorium 6911
der "Stiftung für Technologie- und Innovationsförderung Thüringen"
dazu: Wahlvorschlag der Fraktionen der CDU und F.D.P.

- Drucksache 1/2693 -
Wahlvorschlag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
- Drucksache 1/2687 -
Wahlvorschlag der Fraktion der LL-PDS
- Drucksache 1/2688 -
Wahlvorschlag der Fraktion der SPD
- Drucksache 1/2689 -

Nach Berichterstattung und gemeinsamer Aussprache werden

- die Beschlußempfehlung des Ausschusses - Drucksache 1/2336 -, die eine Neufassung des Antrags
- Drucksache 1/1819 - beinhaltet, mit Mehrheit angenommen;

- der Alternativantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen - Drucksache 1/1967 - mit Mehrheit ab-
gelehnt.

- Im Wahlvorschlag der Fraktionen der CDU und F.D.P. - Drucksache 1/2693 - wird der Abgeordnete
Dr. Wagner gestrichen.

- Zu den Wahlvorschlägen der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen - Drucksache 1/2687 -, LL-PDS
- Drucksache 1/2688 -, SPD - Drucksache 1/2689 - und CDU und F.D.P. - Drucksache 1/2693 - werden
71 Stimmen abgegeben. Nach dem Berechnungsmodus d'Hondt entfallen auf den Wahlvorschlag der Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen mit dem Namen Möller 2 Stimmen, auf den Wahlvorschlag der Fraktion der
LL-PDS mit dem Namen Gerstenberger 2 Stimmen, auf den Wahlvorschlag der Fraktion der SPD mit dem
Namen Lippmann 24 Stimmen und auf den Wahlvorschlag der Fraktionen der CDU und F.D.P. mit den
Namen Häßler und Dr. Möbus 41 Stimmen. Damit sind folgende Abgeordnete zu Mitgliedern des Kura-
toriums gewählt:

1. Abg. Dr. Möbus (CDU)
2. Abg. Lippmann  (SPD)
3. Abg. Häßler      (F.D.P.)
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Maßnahmen zur Verhinderung und Bekämpfung von Umweltstraftaten 6919
Antrag der Fraktion der CDU
- Drucksache 1/1855 -
dazu: Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags

- Drucksache 1/1860 -
dazu: Beschlußempfehlung des Umweltausschusses

- Drucksache 1/2414 -

Nach Berichterstattung und Aussprache wird die Beschlußempfehlung des Umweltausschusses
- Drucksache 1/2414 - mit Mehrheit angenommen. Der Antrag der Fraktion der CDU - Druck-
sache 1/1855 - wird unter Berücksichtigung der Annahme der Beschlußempfehlung - Druck-
sache 1/2414 - mit Mehrheit angenommen.

Verwertung von Klärschlämmen 6922
Antrag der Fraktionen der CDU und F.D.P.
- Drucksache 1/1929 -
dazu: Beschlußempfehlung des Umweltausschusses

- Drucksache 1/2350 -

Nach Berichterstattung und Aussprache wird die Beschlußempfehlung des Umweltausschusses
- Drucksache 1/2350 - mit Mehrheit angenommen. Der Antrag der Fraktionen der CDU und F.D.P.
- Drucksache 1/1929 - wird unter Berücksichtigung der Annahme der Beschlußempfehlung - Druck-
sache 1/2350 - mit Mehrheit angenommen.

Überprüfung von LPG-Umwandlungsbeschlüssen durch 6924
eine unabhängige Kommission
Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
- Drucksache 1/2009 -
dazu: Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags

- Drucksache 1/2143 -
dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Landwirtschaft und Forsten

- Drucksache 1/2351 -

Nach Berichterstattung und Aussprache wird der Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
- Drucksache 1/2009 - mit Mehrheit abgelehnt.

Fachhochschulstandorte Ost- und Nordthüringen 6928
Antrag der Fraktion der SPD
- Drucksache 1/2224 -
dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Wissenschaft und Kunst

- Drucksache 1/2438 -

Nach Berichterstattung und Aussprache wird die Beschlußempfehlung des Ausschusses für Wissenschaft
und Kunst - Drucksache 1/2438 -, die eine Neufassung des Antrags - Drucksache 1/2224 - beinhaltet,
mit Mehrheit angenommen.

Altlastensanierung auf ehemaligen sowjetischen Militär- 6935
standorten durch das KONVER-Programm der EG
Antrag der Fraktion der SPD
- Drucksache 1/2020 -
dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Bundes- und Europa-

angelegenheiten
- Drucksache 1/2418 -
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Nach Berichterstattung und Aussprache wird die Beschlußempfehlung des Ausschusses für Bundes-
und Europaangelegenheiten - Drucksache 1/2418 -, die eine Neufassung des Antrags - Druck-
sache 1/2020 - beinhaltet, mit Mehrheit angenommen.

Aufbau einer Trägerstruktur der Landesjugendhilfe in Thüringen 6938
Antrag der Fraktion der SPD
- Drucksache 1/2322 -

Nach Begründung und Aussprache wird eine beantragte Ausschußüberweisung des Antrags der Frak-
tion der SPD - Drucksache 1/2322 - mit Mehrheit abgelehnt. Der Antrag der Fraktion der SPD - Druck-
sache 1/2322 - wird mit Mehrheit abgelehnt.

Zustimmung des Landtags zur Errichtung oberer Landesbehörden 6943
gemäß § 14 Abs. 2 der Vorläufigen Landessatzung
Antrag der Landesregierung
- Drucksache 1/2626 -

Nach Begründung wird der Antrag der Landesregierung - Drucksache 1/2626 - mit Mehrheit angenommen.
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Am Regierungstisch:

Ministerpräsident Dr. Vogel, die Minister Dr. Bohn, Dr. Fickel, Dr. Jentsch, Dr. Pietzsch, Schuster, Sieckmann,
Dr. Sklenar, Trautvetter, Dr. Zeh

Rednerliste:
Präsident Dr. Müller 6849,6850,6851,6852,6853,6870,6881,6882,6883,6911,6912,6913,6915,6916,6917,

6918,6919,6920,6921,6922,6923,6924,6925,6926,6927,6928,6930,6931,6932,6934,
6935

Vizepräsident Backhaus 6883,6884,6885,6886,6888,6890,6891,6892,6893,6894,6895,6896,6898,6899,6900,
6901,6902,6903,6904,6905,6906,6907,6908,6909,6910

Vizepräsident Friedrich 6851,6854,6855,6856,6857,6858,6859,6860,6861,6862,6863,6864,6865,6867,6869,
6872,6873,6874,6875,6876,6877,6878,6880,6935,6936,6937,6939,6940,6941,6942,

6943,6944
Bauch (CDU) 6884
Dietl (LL-PDS) 6857
Frau Ellenberger (SPD) 6883,6938,6942,6943
Emde (CDU) 6940
Enkelmann (SPD) 6934
Geißler (fraktionslos) 6864,6865,6876
Gentzel (SPD) 6850
Gerstenberger (LL-PDS) 6861,6862,6887,6888,6890,6894,6908,6916,6932
Frau Grabe (Bündnis 90/Die Grünen) 6873,6874
Griese (SPD) 6875
Dr. Gundermann (SPD) 6855
Häßler (F.D.P.) 6893,6902,6909,6916,6922,6924
Kallenbach (CDU) 6874
Frau Dr. Klaus (SPD) 6867
Klein (SPD) 6919,6936
Kölbel (CDU) 6935
Kretschmer (CDU) 6911
Lippmann (SPD) 6860,6862,6912
Lothholz (CDU) 6895
Dr. Mäde (SPD) 6855,6858,6872,6883,6903,6904,6919,6935
Mehle (SPD) 6891,6925
Dr. Möbus (CDU) 6913
Möller (Bündnis 90/Die Grünen) 6850,6851,6855,6856,6857,6862,6863,6882,6898
Frau Nitzpon (LL-PDS) 6939
Päsler (Bündnis 90/Die Grünen) 6861,6869,6907,6910,6920,6922,6926
Pöse (Bündnis 90/Die Grünen) 6885,6893
Preller (SPD) 6928,6931
Schröter (CDU) 6849,6850,6855
Dr. Schuchardt (SPD) 6896
Sonntag (CDU) 6902
Stepputat (F.D.P.) 6851
Frau Thierbach (LL-PDS) 6877
Ulbrich (CDU) 6899,6900
Dr. Wagner (CDU) 6928,6930,6931
Werner (CDU) 6853,6866,6892,6905,6920,6923
Weyh (SPD) 6859,6860,6881
Wien (Bündnis 90/Die Grünen) 6852,6853
Wunderlich (CDU) 6880,6925,6936
Frau Zimmer (LL-PDS) 6850
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Dr. Bohn, Minister für Wirtschaft und Verkehr 6915
Dr. Fickel, Minister für Wissenschaft und Kunst 6932
Dr. Jentsch, Justizminister 6882
Dr. Krapp, Staatssekretär 6917,6918
Dr. Lippert, Staatssekretär 6937
Dr. Nehring, Staatssekretär 6856,6857
Dr. Pietzsch, Minister für Soziales und Gesundheit 6859,6860,6864,6865,6878,6885,6941,6942,6943
Schuster, Innenminister 6853,6855,6860,6861,6869,6872
Sieckmann, Minister für Umwelt und Landesplanung 6858,6859,6870,6891,6906,6924,6943
Dr. Sklenar, Minister für Landwirtschaft und Forsten 6922,6927
Dr. Stamm, Staatssekretär 6861,6862,6863
Ströbel, Staatssekretär 6852,6853
Trautvetter, Minister in der Staatskanzlei 6862
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Die Sitzung wird um 9.15 Uhr vom Präsidenten des
Landtags eröffnet.

Präsident Dr. Müller:

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße
Sie zu unserer Plenarsitzung. Unter den Gästen, die ich
hiermit pauschal begrüße, darf ich eine Persönlichkeit
besonders hervorheben, das ist Herr Generalkonsul
Becker, der Generalkonsul der Vereinigten Staaten in
Leipzig.

(Beifall im Hause)

Wir sehen, Herr Becker, Ihren Besuch mit einem wei-
nenden und einem lachenden Auge: einmal lachend,
weil Sie da sind und wir uns immer freuen, wenn Sie
da sind; das weinende ist, daß es Ihr letzter dienstlicher
Besuch in dieser Eigenschaft hier sein wird. Sie wer-
den dann eine andere Aufgabe übernehmen. Wir freuen
uns, daß Sie hier sind.

Ich eröffne die 91. Plenarsitzung. Schriftführerin zu
meiner Rechten ist Frau Stiebritz, und zu meiner Lin-
ken hat Herr Abgeordneter Bauch Platz genommen, der
auch die Rednerliste führt.

Es liegen eine ganze Reihe Entschuldigungen vor.
Thüringen muß auch in Bonn vertreten werden. So tut
es z.B. der Ministerpräsident Dr. Vogel, der heute im
Bundestag spricht, und wir haben Verständnis dafür,
daß er hier verhindert ist. Der Minister, die auswärts
sein müssen und sich entschuldigt haben, sind auch
noch deren mehr: Minister Althaus, Frau Ministerin
Lieberknecht, Minister Zeh. Auch Frau Staatssekretä-
rin Dr. Bauer ist abwesend. Von den Abgeordneten ist
noch Herr Müller-Pathle krankgeschrieben.

Geburtstag hat unser Kollege Horst Schulz. Ich darf
Ihnen herzlich gratulieren. Alles Gute im weiteren Le-
ben!

(Beifall im Hause)

Wir treten ein in die Feststellung der Tagesordnung.
Die vorläufige Tagesordnung, die Ihnen als Entwurf
zugegangen ist, ist wie folgt zu ergänzen.

Zu Tagesordnungspunkt 1 - Fragestunde - kommen
noch die Mündlichen Anfragen - Drucksachen
1/2667/2672/2673/2675 - hinzu. Die Mündliche Anfra-
ge des Abgeordneten Gerstenberger in - Drucksache
1/2668 - wird nach einer Absprache zwischen dem
Fragesteller und der Landesregierung in der 92. Sit-
zung - also morgen - aufgerufen.

Für die 92. Plenarsitzung liegen dann noch weiter vor
die - Drucksachen 1/2679, 1/2681, 1/2682, 1/2683,
1/2684, 1/2691 -. Soviel zur Fragestunde.

Tagesordnungspunkt Aktuelle Stunde: Da eine Fehlin-
formation die Vorüberlegung etwas durcheinanderge-
bracht hat, Minister Dr. Pietzsch doch heute anwesend
ist, kann diese Aktuelle Stunde doch heute stattfinden.
Die beantragende Fraktion war bereit gewesen, sie
morgen durchzuführen. Aber Minister Dr. Pietzsch ist
entgegen der ersten Information heute da, so daß diese
Aktuelle Stunde heute stattfindet.

Ein weiterer Antrag, der nicht in der Einladung ver-
zeichnet ist, ist eingegangen von der Fraktion der CDU
- Änderung des § 1 a des Vermögenszuordnungsge-
setzes usw. Die Unterrichtung darüber ist in - Drucksa-
che 1/2676 - enthalten. Das ist der zweite mögliche
Teil der Aktuellen Stunde. Der dritte Antrag kann dann
in der 93. Sitzung erst behandelt werden.

Zu Tagesordnungspunkt 7 liegt inzwischen ein Ent-
schließungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
vor, und zwar in - Drucksache 1/2665 -. Dieser Ent-
schließungsantrag bezieht sich auf den Antrag der
SPD-Fraktion in - Drucksache 1/1764 -.

Zu Tagesordnungspunkt 8 c ist zu vermelden: Es gibt
keinen gemeinsamen Wahlvorschlag aller Fraktionen.
Für die drei Mitglieder, die der Landtag für das Kura-
torium der "Stiftung für Technologie und Innovations-
förderung Thüringen" zu benennen hat, liegen Wahl-
vorschläge von den Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen
in - Drucksache 1/2687 -, Linke Liste-PDS in - Druck-
sache 1/2688 -, SPD in - Drucksache 1/2689 - und ein
gemeinsamer der Fraktionen der CDU und F.D.P. in
- Drucksache 1/2693 - vor.

Zu Tagesordnungspunkt 9: Der Umweltausschuß hat
als Berichterstatter den Abgeordneten Häßler benannt.

Soweit die Bemerkungen von meiner Seite zur Tages-
ordnung. Gibt es weitere Bemerkungen und Anträge?
Herr Schröter bitte.

Abgeordneter Schröter, CDU:

Sehr geehrter Herr Präsident, für die CDU-Fraktion ha-
be ich folgende Anträge zu stellen: Zum ersten bitte
ich um Aufnahme in die Tagesordnung der - Drucksa-
che 1/2582 -, das ist der Antrag der Landesregierung,
und der - Drucksache 1/2575 -, das ist der Antrag des
Rechnungshofes zur Entlastung für das Haushaltsjahr
1991. Dazu gibt es noch die - Drucksache 1/2657 -, die
Stellungnahme der Landesregierung. Der Grund der
Aufnahme ist darin zu suchen, daß die Stellungnahme
der Landesregierung zur letzten Ältestenratssitzung
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noch nicht vorlag und demzufolge auch nicht über die
Aufnahme in die Tagesordnung zu entscheiden war.
Zum zweiten bitten wir um eine Plazierung als letzten
zu behandelnden Tagesordnungspunkt am morgigen
zweiten Beratungstag.

(Heiterkeit bei der SPD, LL-PDS,
Bündnis 90/Die Grünen)

Präsident Dr. Müller:

Danke.

Abgeordneter Schröter, CDU:

Darf ich noch die weiteren Anträge vortragen?

Präsident Dr. Müller:

Ja, bitte. Als letzten Tagesordnungspunkt morgen,
bitte.

Abgeordneter Schröter, CDU:

Des weiteren bitten wir um Aufnahme der - Drucksa-
che 1/2694 -. Das ist die Erhöhung der außerplanmäßi-
gen Ausgaben für Stellen nach dem § 249 h AFG als
vorletzten zu behandelnden Tagesordnungspunkt am
morgigen Tag. Als letzte Antragstellung bitten wir um
die gemeinsame Behandlung der Tagesordnungspunkte
29 und 30, da sie die gleiche Bezugsproblematik ha-
ben. Danke schön.

Präsident Dr. Müller:

Gemeinsamer Aufruf der Tagesordnungspunkte 29 und
30. Gut. Frau Abgeordnete Zimmer, Sie wollten doch
auch zur Tagesordnung sprechen, und es sind noch ei-
nige Wünsche da. Bitte, Frau Zimmer.

Abgeordnete Frau Zimmer, LL-PDS:

Es geht uns um die - Drucksache 1/2365 -, aufgerufen
unter Tagesordnungspunkt 22. Es handelt sich dabei
um den Entschließungsantrag zur Verurteilung des US-
Raketenangriffs auf Bagdad. Die Fraktion Linke Liste-
PDS hatte diesen Antrag bereits am 30. Juni 1993 zur
Plenartagung eingereicht, mit dem Ziel, diesen sofort
als Entschließungsantrag zu behandeln. Dies wurde
damals von der Mehrheit des Landtags abgelehnt. Mit
dem Abruf eines solchen Antrags, der auf aktuelle
Vorgänge gerichtet ist, nach Geschäftsordnung wird
deutlich, daß klare politische Reaktionen des Landtags
in seiner Mehrheit ...

(Unruhe bei der CDU)

Präsident Dr. Müller:

Ich bitte um Ruhe.

Abgeordnete Frau Zimmer, LL-PDS:

... zum notwendigen Zeitpunkt nicht gewollt sind. Da
wir aber den Hintergrund ...

(Unruhe bei der CDU)

(Zwischenruf Abg. Schulz, CDU: Wir
haben ja heute kein ML.)

Präsident Dr. Müller:

Was beantragen Sie?

Abgeordnete Frau Zimmer, LL-PDS:

Da wir den Hintergrund dieses Antrags aber für not-
wendig halten, weiter in diesem Landtag zu diskutie-
ren, ihn aber jetzt durch die Überalterung nicht lächer-
lich machen wollen, ziehen wir diesen Antrag jetzt zu-
rück und werden ihn in einer neuen Fassung erneut hier
einreichen.

Präsident Dr. Müller:

Gut. Dieser Tagesordnungspunkt ist von der beantra-
genden Fraktion zurückgezogen, und wir können ihn in
unserer Liste für die jetzigen Verhandlungen streichen.
Weitere Bemerkungen zur Geschäftsordnung? Herr
Abgeordneter Gentzel.

Abgeordneter Gentzel, SPD:

Herr Präsident, ich spreche namens der SPD-Landtags-
fraktion zur - Drucksache 1/2657 -, Bericht des Rech-
nungshofs und Stellungnahme der Landesregierung da-
zu. Wir vertreten die Meinung, wenn es uns schon
drängt, sollte es uns richtig drängen. Deshalb beantra-
gen wir: morgen - erster Tagesordnungspunkt.

(Beifall bei der SPD, LL-PDS,
Bündnis 90/Die Grünen)

Präsident Dr. Müller:

Erster Tagesordnungspunkt am Freitag. Herr Abgeord-
neter Möller.

Abgeordneter Möller, Bündnis 90/Die Grünen:

Ich möchte für unsere Fraktion gern zwei Bedürftigkei-
ten anmelden.
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(Heiterkeit bei der CDU)

Das eine ist die gemeinsame Behandlung ...

Präsident Dr. Müller:

Ja, wenn Sie es drängt.

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU)

Abgeordneter Möller, Bündnis 90/Die Grünen:

Es war mir schon durch meinen Kollegen Gentzel in
den Mund gelegt worden. Das erste ist die gemeinsame
Behandlung der Tagesordnungspunkte 7 und 9, weil es
sich hier um den gleichen Gegenstand handelt, ge-
meinsam mit dem schon von Ihnen genannten Ent-
schließungsantrag in der - Drucksache 1/2665 -, also
TOP 7 und 9 gemeinsam. Das zweite Anliegen, was
ich hier vortragen möchte, ist die zusätzliche Aufnah-
me unseres Antrags mit der Überschrift "Verbot des öf-
fentlichen Zeigens der Reichskriegsflagge" in der
- Drucksache 1/2653 -. Wir meinen als Bündnis 90/Die
Grünen, daß, nachdem sich auch z.B. die Junge Union
dafür ausgesprochen hat, ein solches Verbot Platz grei-
fen sollte, daß ein Konsens unter allen Demokraten
dieses Hauses - mit Ausnahme möglicherweise eines
Abgeordneten, aber vielleicht können wir auch auf den
dann verzichten - hier erreicht werden kann, dieses
Verbot des öffentlichen Zeigens der Reichskriegsflagge
zu beschließen. Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD, LL-PDS,
Bündnis 90/Die Grünen)

Präsident Dr. Müller:

Danke. Herr Abgeordneter Stepputat.

Abgeordneter Stepputat, F.D.P.:

Die Fraktion der F.D.P. beantragt die Aufnahme eines
neuen Tagesordnungspunktes in die Tagesordnung, und
zwar den Antrag der Landesregierung - Zustimmung
des Landtags zur Errichtung oberer Landesbehörden
gemäß § 14 Abs. 2 Landessatzung -. Das betrifft die
Oberbergämter, deren Errichtung für den morgigen 1.
Oktober 1993 geplant ist. Der Antrag der Landesregie-
rung hat die - Drucksache 1/2626 -. Wir beantragen die
Aufnahme in die Tagesordnung als letzten heute zu
behandelnden Tagesordnungspunkt.

Präsident Dr. Müller:

Danke. Herr Abgeordneter Friedrich.

Vizepräsident Friedrich:

Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, daß es ge-
schäftsordnungsmäßig Einordnungswünsche gibt. Ich
möchte die Antragsteller alle darauf hinweisen, daß ih-
re Anträge nur insoweit zulässig sind, sofern ihre An-
tragstellung nicht die zwingend auf der Tagesordnung
durch Fristablauf befindlichen Tagesordnungspunkte
gefährdet. Das ist die alte Diskussion, die wir immer
hatten.

Präsident Dr. Müller:

Das werden wir bei der Leitung in den beiden Plenar-
sitzungen weiter im Auge haben. Danke. Gibt es nun
noch zu der Tagesordnung Bemerkungen und Wün-
sche? Das ist nicht der Fall, so daß wir jetzt abarbeiten
können, was uns als ein bunter Blumenstrauß hier an
Empfehlungen gegeben worden ist. Fangen wir an bei
dem Antrag der CDU-Fraktion. Es möge aufgenommen
werden der Problemkreis "Entlastung für den Haushalt
1991", das sind die - Drucksachen 1/2582, 1/2575 -, die
Stellungnahme der Regierung zum Rechnungshof
- Drucksache 1/2657 -. Ich stelle die Frage nach Auf-
nahme. Die Plazierungsfrage ist die folgende: Wer
stimmt der Aufnahme dieser Materie zu, den bitte ich
um das Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Keine.
Enthaltungen? 1 Enthaltung. Damit ist dies aufgenom-
men.

Wir haben jetzt Plazierungswünsche, ein Vorschlag der
CDU, es möge der letzte morgen zu behandelnde Ta-
gesordnungspunkt sein. Die SPD-Fraktion schlägt vor,
dieses möge der erste morgen zu behandelnde Tages-
ordnungspunkt sein. Sind wir uns damit einig? Nun
kann man sich streiten, was nun weitergehend ist. Da
die Störung des Morgenschlafes mich stärker bedrängt,
würde ich sagen, der SPD-Antrag ist der weiterge-
hende, über den wir zuerst abstimmen. Wer stimmt der
Plazierung morgen früh zu, den bitte ich um das Hand-
zeichen. Danke. Wer ist dagegen? Danke.

(Zwischenruf Abg. Fiedler, CDU: Wir
denken nur an die Hinweise von Herrn
Friedrich.)

Damit ist die Plazierung für morgen früh abgelehnt.
Nun kommt der Antrag der CDU zur Abstimmung: als
letzter morgen zu behandelnder Tagesordnungspunkt.
Darf ich um das Handzeichen bitten, wer dafür ist.
Danke. Gegenstimmen? Danke. Enthaltungen? Etliche
Enthaltungen. Diese Drucksachen werden morgen als
letzter Tagesordnungspunkt, der behandelt wird, aufge-
rufen.
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Die nächste Entscheidung ist von der CDU beantragt in
Hinsicht auf die - Drucksache 1/2694 -, sie bezieht sich
auf das Arbeitsförderungsgesetz - § 249 h. Ich darf bit-
ten, wer der Aufnahme in die Tagesordnung, unab-
hängig von der Plazierung, zustimmt, möge das Hand-
zeichen geben. Danke. Gegenstimmen? Keine. Enthal-
tungen? Einige Enthaltungen. Diese Drucksache ist
aufgenommen. Wir müssen aber noch die Fristverkür-
zung beschließen. Wer ist mit der Fristverkürzung ein-
verstanden, den bitte ich um das Handzeichen. Danke.
Gegenstimmen? Enthaltungen? Etliche Enthaltungen.
Die Aufnahme in die Tagesordnung ist beschlossen.

Nun der Plazierungswunsch, es möge diese Drucksache
behandelt werden an vorletzter Stelle der Tagesord-
nung, soweit sie dann behandelt wird. Wer stimmt die-
sem Vorschlag zu, den bitte ich um das Handzeichen.
Danke. Gegenstimmen? Keine. Enthaltungen? Eine
große Anzahl von Enthaltungen, aber die Plazierung
als vorletzten zu behandelnden Tagesordnungspunkt ist
beschlossen.

Der nächste Antrag der CDU-Fraktion bezog sich auf
die Tagesordnungspunkte 29 und 30. Das liegt Ihnen
vor, Umzugskostenvergütung und Reisekostenvergü-
tung für Beamte und Richter. Sie mögen - so wird vor-
geschlagen - gemeinsam aufgerufen werden. Hat je-
mand was dagegen? Dann können wir es wohl so ma-
chen. Danke.

SPD-Fraktion - nein, das haben wir schon abgestimmt.
Das war die Plazierung der Haushaltsmaterie, so daß
ich jetzt einen Antrag hier vorfinde vom Bündnis
90/Die Grünen, es mögen die Tagesordnungspunkte 7
und 9 gemeinsam aufgerufen werden. Hat da jemand
etwas dagegen? Nein, so ist das beschlossen. Wenn Sie
jetzt den Punkt 9 zu 7 hinbefördern durch einen Kugel-
schreiberstrich! Wir rufen sie zusammen auf.

Ein zweiter Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen - Drucksache 1/2653 -, Verbot des Zeigens der
Reichskriegsflagge. Er liegt bereits vor. Haben Sie ihn
alle? Gut. Wer stimmt der Aufnahme in die Tagesord-
nung zu, den bitte ich um das Handzeichen. Danke.
Gegenstimmen? Danke. Enthaltungen? Eine große An-
zahl von Enthaltungen. Die Aufnahme in die Tages-
ordnung ist beschlossen.

Der Antrag der Freien Demokraten ist noch zu behan-
deln. Es geht auch um die Aufnahme eines neuen Ta-
gesordnungspunktes; der Antrag der Landesregierung
in - Drucksache 1/2626 -, Oberbergämter betreffend,
möge aufgenommen werden, schlägt die Fraktion vor.
Sind Sie damit einverstanden? Wer das ist, den bitte
ich um das Handzeichen. Danke. Gegenstimmen?
Keine. Enthaltungen? Einige Enthaltungen. Damit ist
es aufgenommen. Und nun war es noch der dringende

Wunsch gewesen, diesen Punkt als letzten heute zu be-
handeln; es war der dringende Wunsch der F.D.P. Teilt
das Haus diese Meinung? Ich bitte um das Handzei-
chen, wer dem zustimmt, Behandlung als letzten heute.
Kann ich noch mal Handzeichen sehen? Wer ist dafür?
Danke. Gegenstimmen? Keine. Enthaltungen? Auch
keine. Er wird als letzter heute aufgerufen, und damit
haben wir wohl die Wünsche zur Tagesordnung jetzt
berücksichtigt und bearbeitet und Beschluß gefaßt.
Gibt es noch irgendwelche Bemerkungen zur Tages-
ordnung? Das ist nicht der Fall. Ich stelle sie also für
unsere Arbeit mit den beschlossenen Änderungen fest,
und wir werden danach verfahren. Danke.

Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 1

Fragestunde

und bitte den Abgeordneten Wien, seine in - Drucksa-
che 1/2594 - enthaltene Frage an die Regierung zu stel-
len.

Abgeordneter Wien, Bündnis 90/Die Grünen:

Frauen im Schuldienst

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie ist das zahlenmäßige Verhältnis von Frauen und
Männern unter den Lehrkräften an den Thüringer
Schulen, differenziert nach Grundschule, Regelschule,
Gymnasium, Förderschule?

2. Wie ist das zahlenmäßige Verhältnis von Frauen und
Männern unter den Schulleitern bzw. Schulleiterinnen
an den Thüringer Schulen, differenziert nach Grund-
schule, Regelschule, Gymnasium und Förderschule?

3. Wie ist das zahlenmäßige Verhältnis von Frauen und
Männern unter den Fachberatern bzw. Fachberaterin-
nen an den Thüringer Schulen, wiederum differenziert
nach Grundschule, Regelschule, Gymnasium und För-
derschule?

4. Sieht sich die Landesregierung veranlaßt, auf Kor-
rekturen hinzuwirken?

Präsident Dr. Müller:

Herr Staatssekretär Ströbel antwortet für die Regie-
rung.

Ströbel, Staatssekretär:
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Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Münd-
liche Anfrage des Herrn Abgeordneten Wien - Druck-
sache 1/2594 - beantworte ich wie folgt:
Zu Frage 1: Das zahlenmäßige Verhältnis von Frauen
und Männern unter den Lehrkräften an den Schulen in
Thüringen, die genannt worden sind, ist wie folgt:
Grundschule 10,6 : 1, Regelschule 2 : 1, Gymnasium
1,9 : 1, Förderschule 4,3 : 1.

Zu Frage 2: Das zahlenmäßige Verhältnis von Schul-
leiterinnen und Schulleitern beträgt für die Grund-
schule 5,1 : 1, für die Regelschule 1 : 2,7, für das Gym-
nasium 1 : 4,9, für die Förderschule 1,5 : 1.

Zu Frage 3: Das zahlenmäßige Verhältnis von Fachbe-
raterinnen und Fachberatern beträgt für die Grund-
schule 7,2 : 1, die Regelschule 1,1 : 1, das Gymnasium
1,1 : 1, die Förderschule 2,6 : 1.

Zu Frage 4: Die Besetzung freier Stellen im Bereich
der Thüringer Schulen erfolgt auch weiterhin nach den
Gesichtspunkten Eignung, Leistung und Befähigung.

(Beifall bei der CDU)

Präsident Dr. Müller:

Danke. Eine Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Wien
bitte.

Abgeordneter Wien, Bündnis 90/Die Grünen:

Herr Staatssekretär, in bezug auf die Verteilung zwi-
schen Frauen und Männern ist ja hinsichtlich der
Schulleitungspositionen eine deutliche Disproportion
zu erkennen. Inwieweit werden Sie bei einem sicher-
lich einsetzenden Protest seitens der Landesfrauenbe-
auftragten reagieren? Welche Möglichkeiten werden
Sie haben, um dem entgegenzuwirken, dieser Dispro-
portion?

Ströbel, Staatssekretär:

Herr Abgeordneter, wir weisen bei Stellenausschrei-
bungen regelmäßig darauf hin, daß wir Frauen für Lei-
tungsfunktionen in besonderer Weise ermuntern, sich
zu bewerben.

Präsident Dr. Müller:

Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Ich
schließe die Behandlung dieser Frage ab. Ich bitte den
Abgeordneten Werner, seine in - Drucksache 1/2642 -
gestellte Frage hier noch einmal vorzutragen.

Abgeordneter Werner, CDU:

Preisentwicklung für Wasser und Abwasser

Die Situation im Bereich der Wasserversorgung und
Abwasserbehandlung in Thüringen wurde in den letz-
ten Monaten von der Kommunalisierung und der damit
verbundenen Bildung entsprechender Zweckverbände
geprägt. Dabei bildete sich eine Vielzahl von sehr un-
terschiedlichen Verbandsgrößen, beginnend von ein-
zelnen Kommunen bis zu zwei Kreisen, heraus. Trotz
jährlich steigender Bereitstellung an Fördermitteln im
Wasser- und Abwasserbereich zeichnet sich eine stark
differenzierte Preisentwicklung ab, die verschiedene
Gründe hat. Ich frage deshalb die Landesregierung:

1. Wo liegen die Ursachen für die differenzierte Preis-
entwicklung der Wasser- und Abwasserpreise?

2. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung,
die Wasser- und Abwasserpreise in Thüringen sozial
verträglich zu gestalten?

3. Welche Erkenntnisse liegen nach Überprüfung von
Wirtschaftsplänen und Preiskalkulationen der Zweck-
verbände durch eine vom Innenministerium eingesetzte
Arbeitsgruppe vor?

4. Welche Schlußfolgerung zieht die Landesregierung
aus dem Prüfbericht?

Präsident Dr. Müller:

Herr Minister Schuster antwortet für die Regierung.

Schuster, Innenminister:

Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, bitte
haben Sie Verständnis dafür, daß die Beantwortung
dieser Frage etwas mehr Zeit in Anspruch nimmt als
sonst üblich.

Ich beginne bei Ihrer Frage 3, um Wiederholungen zu
vermeiden. Die vom Innenministerium eingesetzte
Prüfgruppe hat eine Fülle von Informationen zu Tage
gefördert. Ich werde im folgenden die wichtigsten an-
sprechen. Die Verbände befinden sich teilweise durch
Zu- und Abgänge von Mitgliedern in konstanter Um-
gründung, so daß de jure keine handlungsfähigen Kör-
perschaften im Sinne des Gesetzes vorhanden sind.
Außerdem wurde verschiedentlich festgestellt, daß
zwar Gebühren und Beitragssatzungen vorhanden sind,
es fehlen jedoch die Satzungen über öffentliche Ein-
richtungen. Dies bedeutet, daß Gebühren und Beiträge
nicht erhoben werden können. Bestehende technische
Probleme der Verbände sind überwiegend auf die
überhasteten Investitionen zurückzuführen. So wurden
z.B. Ortskanalisationen ohne Verbindungssammler zu
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Kläranlagen oder Kläranlagen gebaut. Häufig ist dabei
unklar geblieben, ob und wann solche Verbindungs-
sammler und Kläranlagen gebaut werden können. Das
geplante Bauvolumen war in den letzten Jahren meist
viel zu hoch, und bis heute ist dieser Umstand zu beob-
achten. So sind z.B. 150 Mill. DM Bausumme für 1993
bautechnisch in einem Jahr kaum zu bewältigen.
Trotzdem stehen in vielen Fällen auch jetzt noch keine
betriebsfähigen Systeme zur Verfügung. Für technisch
nicht betriebsfähige Systeme können jedoch auch keine
Gebühren erhoben werden. Leider wurden in vielen
Fällen in den Jahren 1990 bis 1992 Teilsysteme weder
technisch sinnvoll geplant noch vernünftig dimensio-
niert. Bei einer Vielzahl von Planungsbüros erfolgte oft
keine vernünftige Zusammenarbeit, so daß heute die
einzelnen Teilprojekte nicht sinnvoll koordiniert wer-
den können. Bei einzelnen Verbänden konnten bis zu
70 Ingenieurverträge festgestellt werden, die völlig un-
koordiniert nebeneinander bestehen. Häufig ist auch
der Straßenbaulastträger Verursacher von Baumaß-
nahmen der Wasserversorgung und Abwasserbeseiti-
gung, für die zur Zeit eine wasserwirtschaftliche
Dringlichkeit weder vorliegt noch in absehbarer Zeit zu
erwarten ist. Soweit Wirtschaftspläne vorlagen, waren
sie überwiegend unvollständig, da in fast allen Fällen
der Nachweis über Vermögen und Schulden fehlt und
damit die Grundlage für eine ordnungsgemäße kauf-
männische Organisation fehlt. Darüber hinaus liegen so
gut wie keine Daten über die Abnehmer, die ange-
schlossenen Grundstücke und die daraus abzuleitenden
Maßstäbe vor. Die teilweise noch nicht abgeschlossene
Entflechtung zwingt die Verbände zum Abschluß von
Geschäftsbesorgungs- und Dienstleistungsverträgen mit
der NWA, OWA und SWA, die nach wie vor das In-
formationsmonopol besitzen. Zu beobachten ist auch,
daß zum Teil erkennbare überhöhte Personalausstat-
tungen vorliegen, und zwar sowohl hinsichtlich der
Anzahl der Beschäftigten als auch deren Besoldungs-
niveau. Die Verbände besorgen sich gelegentlich Fi-
nanzierungsmittel auf dem allgemeinen Kapitalmarkt,
und zwar auch zur Deckung des laufenden Betriebs.
Dabei bedienen sie sich zum Teil der Dienste von
Kreditvermittlern, die gelegentlich im Gewande von
Beratern auftreten.

Zu Frage 1: Natürlich gibt es Gründe, natürliche
Gründe für eine differenzierte Entwicklung der Was-
ser- und Abwasserpreise, wie z.B. die unterschiedliche
Abnehmerdichte im ländlichen und städtischen Raum
oder die Verteilung der Wasservorräte im Raum. Diese
natürlichen Gründe treten allerdings hinter den festge-
stellten Mängeln als Ursache deutlich zurück. Die Ur-
sachen sind mit anderen Worten vorwiegend hausge-
macht.

Zu Frage 2: Die Verantwortung für die Wasser- und
Abwasserpreise, die von den Trägern der Wasserver-

sorgung und Abwasserentsorgung erhoben werden,
liegt bei den Kommunen. Die Wasserversorgung und
die Abwasserentsorgung gehören zu deren Aufgaben
im eigenen Wirkungskreis. Entscheidungen trifft hier
die Gemeinde bzw. der Zweckverband im Rahmen des
Selbstverwaltungsrechts. Das Land mindert die kom-
munalen Belastungen im Wasser- und Abwasserbe-
reich durch Zuschüsse, durch die kommunale Investi-
tionspauschale, durch einen Verzicht auf Abschreibun-
gen an den landeseigenen Trinkwassertalsperren, um
eben einen vertretbaren Wasserpreis zu erreichen. Au-
ßerdem wird über die Gewährung von Zinsbeihilfen
zur Finanzierung von Beiträgen nach § 7 des Thüringer
Kommunalabgabengesetzes die Belastung für die Bür-
ger gemindert.

Zu Frage 4: Die Landesregierung hält es für er-
forderlich, die festgestellten Mängel durch folgende
Maßnahmen zu verbessern:

1. Überprüfung der Organisation der Verbände, insbe-
sondere um die rechtlichen Grundlagen deren Tätigkeit
zu sichern;

2. Beachtung der Wirtschaftlichkeit als Maßstab tech-
nischer Systeme;

3. Vermeidung parallel eingesetzter Personalkapazitä-
ten;

4. stärkere Bündelung der staatlichen Förderung;

5. Ausbau der beratenden Tätigkeit der Aufsichtsbe-
hörden, insbesondere durch Einsatz der Prüfgruppe;

6. Ausbau der technischen Bauüberwachung;

7. Einflußnahme auf die EG-Normen mit dem Ziel, die
finanziellen Möglichkeiten und den Zeitplan der Ein-
führung der Normen zu harmonisieren;

8. Schulung von Werkleitern und kaufmännischem und
technischem Personal.

Darüber hinaus habe ich eine Kommission von Sach-
verständigen berufen, die auf der Grundlage der von
der Prüfgruppe ermittelten und noch zu ermittelnden
Ergebnisse Vorschläge für die Behebung von Mängeln
erarbeiten wird.

Vizepräsident Friedrich:

Ich danke Herrn Minister. Ich will jetzt nur einmal die
Reihenfolge festlegen: Herr Dr. Gundermann, Herr Dr.
Mäde, aber vorher gibt es einen Geschäftsordnungsan-
trag. Bitte, Herr Abgeordneter.
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Abgeordneter Schröter, CDU:

Seitens der CDU-Fraktion beantrage ich die Ausspra-
che zu dieser Frage.

Vizepräsident Friedrich:

Gut. Dazu müssen wir abstimmen, es ist ja bekannt, ein
Drittel. Wer für die Aussprache zu dieser Anfrage ist,
den bitte ich um sein Handzeichen. Danke. Das ist die
erforderliche Mehrheit, Gegenstimmen brauchen wir
nicht festzustellen. Ich stelle damit fest, daß im An-
schluß an die Fragestunde zu dieser Drucksache eine
Aussprache erfolgt. Das beeinträchtigt aber natürlich
jetzt nicht die Frage. Bitte, Herr Abgeordneter Gun-
dermann.

Abgeordneter Dr. Gundermann, SPD:

Herr Minister, wie sieht die Landesregierung die Mög-
lichkeit, über die Genehmigung der Wirtschaftspläne
Einfluß auf Personalstärken, auf Wirtschaftlichkeit der
Unternehmen, auf mögliche Abschreibungen zu neh-
men?

Schuster, Innenminister:

Diese Einflußmöglichkeit ist gegeben und wird von uns
auch jetzt zunehmend ausgeschöpft werden.

Abgeordneter Dr. Gundermann, SPD:

Darf ich Sie so verstehen, daß sie in diesem Jahr nicht
wahrgenommen wurde?

Schuster, Innenminister:

Sie wurde schon in diesem Jahr wahrgenommen, aber
Sie kennen alle die Schwierigkeiten, die es gegeben
hat, und es gab deshalb einen Vorbehalt, daß eine wei-
tere Prüfung nachfolgen wird, und die ist im Gange.

Vizepräsident Friedrich:

Danke. Herr Abgeordneter Dr. Mäde war vor Ihnen,
Herr Abgeordneter. Damit ist das Fragerecht des Ple-
nums erschöpft.

Abgeordneter Dr. Mäde, SPD:

Herr Minister Schuster, wenn ich Sie recht verstanden
habe bei der Beantwortung der Frage 3, scheinen hier
teilweise ziemlich chaotische Verhältnisse zu herr-

schen. Wer ist Ihrer Meinung nach verantwortlich für
dieses Chaos?

Schuster, Innenminister:

Herr Abgeordneter Mäde, wir befinden uns in einer
Übergangssituation von den alten Organisationen zu
neuen Zweckverbänden. Man sollte hier nicht vor-
schnell Schuldzuweisungen vornehmen, sondern man
sollte den Versuch unternehmen, die bekannten Miß-
stände schnellstmöglich zu beseitigen.

Vizepräsident Friedrich:

Danke. Ich danke Herrn Minister für die Beantwortung
der Frage. Als nächsten bitte ich Herrn Abgeordneten
Möller zu seiner Frage - Drucksache 1/2647 - an das
Mikrofon.

Abgeordneter Möller, Bündnis 90/Die Grünen:

Das Land Thüringen hielt bis zum Jahre 1952 bedeu-
tende Anteile an Wirtschaftsunternehmen - vor allem
im Bereich der regionalen und überregionalen Ener-
gieversorgung. Zur Bewertung dieser Unternehmensbe-
teiligungen hatte die Landesregierung am 1. Dezember
1992 in ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage 267 be-
richtet und mitgeteilt, die Vermögensansprüche gut-
achterlich prüfen zu lassen, vgl. - Drucksache 1/1752 -.
Da zwischenzeitlich die Ergebnisse der Prüfung vor-
liegen müßten, frage ich die Landesregierung:

1. Welches Ergebnis hat das Gutachten hinsichtlich der
Vermögenswerte und der rechtlichen Durchsetzbarkeit
der Ansprüche gebracht?

2. An welchen Unternehmen war das Land Thüringen
nach dem Zweiten Weltkrieg bis zur Bildung der Be-
zirke der ehemaligen DDR beteiligt?

3. Besitzt die Landesregierung einen vollständigen
Überblick über die ehemals in Landesbesitz befind-
lichen Immobilien?

4. Welchen Stand haben die Verfahren zur Rückfüh-
rung ehemaligen Landesvermögens?

Ich glaube, zwischenzeitlich hat es eine Korrektur ge-
geben der Frage 2, wenn ich das richtig sehe. Es geht
vor allem hier um die Beteiligung an Unternehmen im
Rahmen der Thüringenwerk AG.

Vizepräsident Friedrich:

Danke, Herr Abgeordneter Möller. Herr Staatssekretär
bitte.
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Dr. Nehring, Staatssekretär:

Herr Präsident, meine Damen und Herren, namens der
Landesregierung beantworte ich Ihre Fragen, Herr Ab-
geordneter Möller, wie folgt:

Zu 1.: Das Gutachten geht von erheblichen Vermö-
genswerten aus. Diese sind jedoch angesichts der nach
wie vor unklaren Rechtsverhältnisse nicht exakt bezif-
ferbar. Somit gibt das Gutachten lediglich Schätzspan-
nen an. Zur rechtlichen Durchsetzbarkeit der Ansprü-
che äußert sich das Gutachten leider nicht präzise. Es
zeigt keinen Königsweg auf. Deshalb werden zwei
Wege aufgezeigt. Erstens, der Antrag auf Unterneh-
mensrückübertragung nach dem Vermögensgesetz:
Entsprechende Anträge wurden vom Finanzministe-
rium gestellt, und zwar fristgerecht. Zweitens, Antrag
auf Zuordnung nach den Artikeln 21, 22 Einigungsver-
trag: Entsprechende Anträge hier sind in Vorbereitung.
Das Gutachten beurteilt die Erfolgsaussichten zur
Durchsetzung der Ansprüche eher positiv. Diese Ein-
schätzung wird von der Landesregierung allerdings so
nicht geteilt. Durch verschiedene Ausschlußtatbestän-
de, z.B. Enteignungen aufgrund besatzungsrechtlicher
oder besatzungshoheitlicher Maßnahmen, wird die
Durchsetzung der Ansprüche erheblich erschwert,
wenn nicht gar unmöglich.

Zu 2.: Das Land Thüringen war im Rahmen seiner
50prozentigen Beteiligung an der Thüringenwerk AG
Weimar an folgenden Unternehmen mittelbar beteiligt:

1. Saaletalsperren AG Weimar zu 100 Prozent;

2. Kraftwerk Thüringen AG Gispersleben zu 33,62
Prozent;

3. Rhön Elektrizitätsliefergesellschaft AG Eisenach zu
26 Prozent;

4. Großkraftwerk Erfurt AG zu 32 Prozent;

5. Gasfernversorgung Thüringen AG Erfurt zu 34,57
Prozent.

Zu 3. und 4.: Eine Auflistung des gesamten Immobi-
lienvermögens der früheren Unternehmensbeteiligung
des Landes Thüringen liegt nicht vor.

Ich darf aber Ihre beiden Fragen 3 und 4 darüber hin-
aus auf die Rückführung ehemaligen Immobilieneigen-
tums des Landes beziehen. Dazu folgendes: Die Zu-
ordnung des vormaligen Landeseigentums erfolgt nach
VZOG, also nach dem Gesetz über die Feststellung der

Zuordnung des ehemals volkseigenen Vermögens, in
Verbindung mit den Artikeln 21 und 22 des Einigungs-
vertrages. Die Interessen des Landes werden hierbei
durch die Oberfinanzdirektion Erfurt, Vermögenszu-
ordnungsstelle Land, wahrgenommen. Die Ermittlung
des Verwaltungsvermögens des Landes im Sinne des
Artikels 21 Abs. 2 Einigungsvertrag erfolgt nach Mel-
dung durch die einzelnen Ressorts. Diese Ermittlungen
sind weitgehend abgeschlossen. Es existiert keine Frist.

Die Restitutionsansprüche des Landes nach Artikel 21
Abs. 3 Einigungsvertrag werden ermittelt durch ein
systematisches Abarbeiten der Unterlagen in den
Grundbuch- und Katasterämtern für unsere 1.764 Städ-
te und Gemeinden, und zwar durch Mitarbeiter in den
Finanzämtern, durch einen Geschäftsbesorgungsvertrag
der Thüringer Landgesellschaft sowie im land- und
forstwirtschaftlichen Bereich durch die Flurneuord-
nungsämter. Bisher wurden dem Land Thüringen 2.548
Grundstücke mit einer Fläche von 2.174,52 Hektar zu-
geordnet; weitere 4.692 Grundstücke mit einer Fläche
von 9.500 Hektar befinden sich im Zurodnungsverfah-
ren. Oder bezogen auf die Städte und Gemeinden: Es
wurden bisher 421 - also rund ein Viertel aller Städte
und Gemeinden - vollständig überprüft. Ich gehe davon
aus, daß die übrigen bis Jahreswende ebenfalls über-
prüft sein werden. Die einzuhaltende Frist ist der
30.06.1994.

Vizepräsident Friedrich:

Danke, Herr Staatssekretär. Herr Abgeordneter Möller.

Abgeordneter Möller, Bündnis 90/Die Grünen:

Herr Staatssekretär, ich frage Sie, Bezug nehmend auf
die Antwort zu Frage 1: Welchen Stand hat das Rück-
übertragungsverfahren, wo Sie den Antrag bereits ge-
stellt haben?

Dr. Nehring, Staatssekretär:

Die Anträge auf Unternehmensrückübertragung sind
beim Landesamt zur Regelung offener Vermögensfra-
gen gestellt worden. Ich habe gesagt, daß es sich hier
um eine schwierige Rechtsproblematik handelt. Wir
werden parallel dazu einen Antrag bei der Treuhandan-
stalt stellen. Ich kann Ihnen aber jetzt schon sagen, daß
die Treuhandanstalt, so, wie es ihre Art manchmal ist,
uns wenig Aussichten gemacht hat. Das heißt letztlich,
wir können den Klageweg nicht ausschließen. Im übri-
gen darf ich hier noch hinzufügen: Wir sind das einzige
Land unter den neuen Ländern, das derartige Rück-
übertragungsanträge stellt.

Vizepräsident Friedrich:
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Danke. Gibt es weitere Anfragen? Das ist nicht der
Fall. Dann stelle ich die Beantwortung der Frage fest
und danke Ihnen, Herr Staatssekretär. Als nächsten
bitte ich wiederum Herrn Abgeordneten Möller zu sei-
ner Anfrage in - Drucksache 1/2648 - an das Mikrofon.

Abgeordneter Möller, Bündnis 90/Die Grünen:

Den gleichen Komplex betreffend frage ich die Lan-
desregierung:

1. Welche Kenntnisse hat die Landesregierung in die-
sem Zusammenhang über Beteiligungen des Landes
am Kali- und Salzbergbau?

2. Befanden sich Kali- und Salzgruben im Besitz des
Landes?

3. Ist eine Rückführung, eine Rückübertragung, der
eventuellen ehemaligen Beteiligungen beantragt?

4. Welchen Stand haben eventuelle diesbezügliche
Verfahren?

Vizepräsident Friedrich:

Bitte, Herr Staatssekretär.

Dr. Nehring, Staatssekretär:

Herr Präsident, meine Damen und Herren, namens der
Landesregierung beantworte ich Ihre Fragen, Herr Ab-
geordneter Möller, wie folgt:

Zu 1.: Bei der vorgeblichen Beteiligung des Landes
Thüringen am Kali- und Salzbergbau handelt es sich
um eine Beteiligung des alten Landes Thüringen an der
Wintershall AG in Höhe von 12,282 Mill. Reichsmark.
Sämtliche derartige Vermögenswerte wurden nach dem
Rechtsträgerabwicklungsgesetz von der Deutschen
Ausgleichsbank unter Aufsicht des Bundesinnenmini-
steriums verwaltet - ich verweise hierzu auf meine
Antwort auf Ihre Mündliche Anfrage - Drucksache
1/1899 - in der 72. Plenarsitzung am 15. Januar dieses
Jahres.

Vom Bundesinnenministerium als Treuhänder, also
ohne jegliche Beteiligung des Landes Thüringen,
wurde im Jahre 1969 ein Aktientausch vorgenommen.
Der Hintergrund ist folgender: Damals ist die Winters-
hall AG von der BASF übernommen worden. Deswe-
gen wurde dieser Aktientausch vorgenommen, so daß
damit die Anteile an der BASF AG mit einem Nenn-
wert von 12,416 Mill. verwaltet wurden. Das sind le-
diglich 0,43 Prozent des Stammkapitals von 2,859
Mrd. DM. Auch diese Aktien waren Bestandteil eines

von der Deutschen Ausgleichsbank für Thüringen ver-
walteten Vermögens von insgesamt rund 135 Mill.
DM. Das wurde im Rahmen der Ergänzungsvorlage der
Landesregierung vom 7. Januar 1993 zum Nachtrags-
haushalt mitgeteilt. Neben diesen BASF-Aktien enthält
das Portefeuille noch weitere Aktien im Wert von
13.000 DM sowie andere Vermögenswerte, die vom
Treuhänder vornehmlich als Termingelder und fest-
verzinsliche Wertpapiere angelegt wurden. Wie Sie
wissen, ist es aber nicht Ziel der Landesregierung, daß
der Staat länger als notwendig solche genannten Ver-
mögenswerte bzw. Beteiligungen an privaten Unter-
nehmen hält. Deshalb ist in der Beschlußfassung zum
Haushalt 1993 vom Landtag festgelegt und beschlossen
worden, den in 1993 fälligen bzw. veräußerbaren Teil
dieser Vermögenswerte in Höhe von rund 96 Mill. DM
zu verkaufen. Dieser Betrag ist weitaus höher als der
äußerst geringe Anteil des Landes an der BASF AG.
Und ich unterstreiche noch einmal: Mit einem Anteil
des Landes von 0,43 Prozent am Stammkapital ließe
sich durch das Land weder theoretisch noch praktisch
irgendein Einfluß auf die Geschäftspolitik der BASF
ausüben. Mit Schreiben vom 3. Februar 1993 hat der
Finanzminister die Deutsche Ausgleichsbank angewie-
sen, diese Vermögenswerte in Höhe von rund 96 Mill.
DM zu veräußern. Dieser Auftrag ist inzwischen ausge-
führt.

Zu Ihrer zweiten Frage: Nach Kenntnis der Landesre-
gierung befanden sich alle Kali- und Salzgruben im
Besitz der jeweiligen Betreibergesellschaften, zum
Beispiel Wintershall AG. Es gab kein direktes Eigen-
tum des Landes. Selbst wenn eine Rückübertragung
des auf der Grundlage von SMAD-Befehlen enteigne-
ten Vermögens möglich wäre, dann nur an das jewei-
lige Unternehmen und nicht an das Land.

Ihre Fragen 3 und 4 glaube ich mit den Fragen 1 und 2
beantwortet zu haben.

Vizepräsident Friedrich:

Danke. Herr Abgeordneter Dietl.

Abgeordneter Dietl, LL-PDS:

Herr Staatssekretär, gab es nicht 1952 Landeseigentum
Thüringens an Kaligruben in Thüringen? Was ist
daraus geworden?

Dr. Nehring, Staatssekretär:

Ich kann nicht sagen, was es 1952 gab. Ich kann Ihnen
nur die Rechtslage darlegen, die nach dem Rechtsträ-
gerabwicklungsgesetz, wie schon erläutert, durch die
Deutsche Ausgleichsbank unter Aufsicht des Bundes-
innenministeriums verwaltet bzw. ausgeführt worden
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ist. Hierunter sind nach dem Zweiten Weltkrieg alle
die Vermögenswerte des alten Landes Thüringen zu-
sammengefaßt und verwaltet worden.

Vizepräsident Friedrich:

Gibt es weitere Anfragen? Das ist nicht der Fall, dann
darf ich die Beantwortung der Frage feststellen. Danke,
Herr Staatssekretär. Als nächsten bitte ich Herrn Abge-
ordneten Dr. Mäde seine Anfrage, enthalten in der
- Drucksache 1/2652 -, vorzutragen.

Abgeordneter Dr. Mäde, SPD:

Kalksteinabbruch am Kötsch - Landkreis Weimar

Im Januar dieses Jahres erhielt die Kötschberggemein-
de e.V. Kenntnis von einem geplanten Kalksteinabbau
nordöstlich des Kötsches in unmittelbarer Nähe des
Carolinenturms, einem beliebten Ausflugsort im Land-
kreis Weimar. Seit dieser Zeit bemühen sich die Mit-
glieder der Kötschberggemeinde e.V., unterstützt vom
Fremdenverkehrsverband Weimar und zahlreichen
Bürgern, um den Erhalt dieser, für den Tourismus in
dieser Region so wichtigen Kulturlandschaft. Bisher
haben 5.500 Bürger mit ihrer Unterschrift gegen den
geplanten Kalksteinabbau protestiert. Eine klare Ent-
scheidung seitens der zuständigen Behörden liegt der
Kötschberggemeinde e.V. bis jetzt noch nicht vor.

Ich frage die Landesregierung:

1. Warum erhielten die Mitglieder der Kötschbergge-
meinde e.V. bisher noch keine klare Aussage zum ge-
planten Kalksteinabbau am Kötsch?

2. Handelt es sich bei dem Kalksteinvorkommen am
Kötsch um ein besonders hochwertigen Kalkstein, der
für den wirtschaftlichen Aufschwung Thüringens un-
verzichtbar ist, und welchen Stellenwert wird diese
Lagerstätte in der zu erarbeitenden "Konzeption zur
Gewinnung bergfreier Bodenschätze" haben?

3. Wird dem geplanten Kalksteinabbau am Kötsch und
damit der Zerstörung dieser Kulturlandschaft mit all ih-
ren negativen Folgen auch für den Tourismus in dieser
Region zugestimmt oder nicht?

Vizepräsident Friedrich:

Bitte, Herr Minister Sieckmann.

Sieckmann, Minister für Umwelt und Landespla-
nung:

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten
Damen und Herren Abgeordneten, sehr geehrter Herr
Dr. Mäde, die von Ihnen dargestellten Probleme waren
in meinem Haus mehrfach Anlaß zur Überprüfung der
laufenden bergrechtlichen Verfahren. In einem Schrei-
ben vom 10. Juni 1993 habe ich den Vorsitzenden der
Kötschgemeinde um Verständnis gebeten, daß Anträge
auf Bergbauberechtigung grundsätzlich durch die zu-
ständigen Behörden entgegenzunehmen und auch zu
bearbeiten sind. Speziell der Antrag zum Kalksteinab-
bau am Kötsch erlaubte nach Inhalt und Form und
durch den beigefügten ausführlichen landespflege-
rischen Begleitplan keine Ablehnung aus formalen
Gründen. Die von Ihnen, Herr Dr. Mäde, gestellten
Fragen möchte ich wie folgt im Namen der Landesre-
gierung beantworten.

Frage 1: Aufgrund der unterschiedlichen Ausagen der
in das bergrechtliche Verfahren einbezogenen Behör-
den waren nachträglich umfangreiche Abstimmungen
erforderlich, die noch nicht abgeschlossen sind. Der
gegenwärtige Verfahrensstand erlaubt noch keine er-
neute abschließende Information der Kötschgemeinde
e.V.

Zu Ihrer Frage 2: Das Kalksteinvorkommen am Kötsch
umfaßt Gesteine des oberen Muschelkalks, die nur eine
durchschnittliche Eignung als Baustoff besitzen. Ge-
steine in dieser Qualität werden jedoch gegenwärtig als
Unterbau von Straßen und Wegen sowie für Grün-
dungszwecke im Hochbau in sehr großem Maße ver-
wendet. In der Konzeption zur Gewinnung bergfreier
Bodenschätze wird das Kalksteinvorkommen am
Kötsch voraussichtlich nicht als Vorrangfläche ausge-
wiesen.

Zu Ihrer dritten Frage: Wie Sie, Herr Dr. Mäde, wis-
sen, entscheidet über die Erteilung von Bewilligungen
das Landesverwaltungsamt. Das Ergebnis der Überprü-
fung, wie in meiner Antwort zu Frage 1 dargestellt,
bleibt abzuwarten, ehe eine endgültige Entscheidung
gefällt wird.

Vizepräsident Friedrich:

Ich danke dem Herrn Minister. Herr Abgeordneter Dr.
Mäde bitte, eine Frage.

Abgeordneter Dr. Mäde, SPD:

Herr Minister, können Sie in etwa einen Zeitraum sa-
gen, wann hier eine abschließende Beurteilung stattfin-
den wird?

Sieckmann, Minister für Umwelt und Landespla-
nung:
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Ich würde einschätzen, daß wir bei der Ermittlung der
Fakten aus den einzelnen Zuarbeiten schon sehr weit
sind. Ich würde spätestens in vier Wochen hier eine
entsprechende endgültige Entscheidung aus Sicht des
Landesverwaltungsamtes erwarten.

Vizepräsident Friedrich:

Herr Abgeordneter Weyh.

Abgeordneter Weyh, SPD:

Herr Minister, wenn ich feststelle, würden Sie mir zu-
stimmen, daß folgender Sachverhalt richtig ist: Im
Südkreis Weimar-Land wird im Rahmen der Gemein-
den Rittersdorf und Tannroda bereits an zwei Stellen -
davon in Rittersdorf in erheblichem Umfang - Kalk-
stein abgebaut. Als dritte Stelle im Südkreis Weimar
kommt jetzt das Gebiet Kötsch als voraussichtliche
Möglichkeit hinzu. Halten Sie es für vertretbar, auf ei-
ner Luftlinie von nicht einmal 15 km Entfernung an
drei Abbaustellen Umwelt- und Verkehrsbelastungen
für die Bevölkerung durchzustehen? Halten Sie das für
gerechtfertigt?

Sieckmann, Minister für Umwelt und Landespla-
nung:

Herr Abgeordneter Weyh, im Moment steht noch voll-
kommen in Frage, ob am Kötsch Kalkstein abgebaut
wird. Die Qualität des Kalksteines ist nicht in der Güte,
daß man hier unbedingt auf einen Abbau bestehen
muß. In der Konzepterarbeitung, die von meinem
nachgeordneten Bereich im Moment für den Abbau
von bergfreien Bodenschätzen erarbeitet wird, werden
diese Aussage und auch die touristische Perspektive für
dieses Gebiet voraussichtlich einen wesentlichen Ein-
fluß nehmen. Es ist eine Tatsache zu verzeichnen, daß
im Landkreis Weimar wie auch im Landkreis Arnstadt
die einzigen Kalksteinvorhaben in Thüringen bestehen,
und deswegen ist hier eine Konzentration zu verzeich-
nen, die aber durch eine Konzentration in Abbaugebie-
ten bzw. in Steinbrüchen abgefangen werden muß.

Vizepräsident Friedrich:

Danke. Gibt es weitere Anfragen? Das ist nicht der
Fall. Dann stelle ich die Beantwortung fest und danke
Herrn Minister. Als nächsten bitte ich den Herrn Abge-
ordneten Weyh, seine Anfrage in - Drucksache
1/2659 - vorzutragen.

Abgeordneter Weyh, SPD:

Mittel für Maßnahmen nach § 249 h Arbeitsförde-
rungsgesetz

Die 10 Prozent Eigenfinanzierung für Maßnahmen
nach § 249 h Arbeitsförderungsgesetz sind bei vielen
Thüringer Trägern der Jugend- und Sozialhilfe nicht
aufzubringen. Angesichts dieser Situation frage ich die
Landesregierung:
1. Sind Zuschüsse der Landesregierung für diese Trä-
ger aus derzeitigen Haushaltstiteln des Landes Thürin-
gen möglich? Ich füge hinzu, für die 10 Prozent Ei-
genfinanzierung.

2. Sind Zuschüsse vorgesehen aus den Leistungen der
Verwaltungsvereinbarung des Bundesministeriums des
Innern mit den neuen Ländern vom 30. Juni 1993, in
der nach Artikel 1 Abs. 2 Teilbeträge bis zu 10 Prozent
für AFG-Maßnahmen nach § 249 h AFG verwendet
werden können?

3. Wie sind die nach Nummer 2 möglichen Zuschüsse
in Höhe von 24,4 Millionen Deutsche Mark durch
Thüringer Maßnahmeträger im Jugend- und Sozialbe-
reich zu beantragen, und wann werden entsprechende
Mittel ausgereicht?

Vizepräsident Friedrich:

Herr Minister Dr. Pietzsch bitte.

Dr. Pietzsch, Minister für Soziales und Gesundheit:

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren, vielleicht ganz kurz doch noch etwas Grundsätz-
liches zu § 249 h. Hier wird ein Lohnkostenzuschuß als
pauschaler Festbetrag von der Bundesanstalt für Arbeit
in der Größenordnung von jährlich, oder Jahresbetrag,
etwa 15.000 DM, das heißt Monatsbetrag 1.260 DM,
gegeben, insbesondere auch erweitert  für die Bereiche
Umwelt, soziale Dienste und Jugendhilfe. Aus Mitteln
des Landes Thüringen werden diese Pauschalen, also
diese 15.000 DM pro Jahr, in den beiden letztgenann-
ten Bereichen, also soziale Dienste und Jugendhilfe,
auf 90 Prozent des förderfähigen Arbeitsentgeltes auf-
gestockt. Der Träger soll 10 Prozent Eigenanteil brin-
gen. Ich denke, das ist auch so gewollt. Denn wir sind
der Meinung, daß dort, wo der Träger auch selbst et-
was mit einbringen muß, die Maßnahme sicherlich un-
ter besserer Kontrolle ist. Zum zweiten ist es ja unsere
Absicht, daß mit diesen Maßnahmen nach der gewissen
Anlaufphase und nach der Hilfe, die wir mit dieser
Maßnahme geben, dort Dauerarbeitsplätze geschaffen
werden. Zusätzlich zu den genannten Landesmitteln ist
eine teilweise oder vollständige Übernahme des
Eigenanteils des Trägers in Höhe von 10 Prozent des
förderfähigen Arbeitsentgeltes aus derzeitigen Haus-
haltstiteln des Landes Thüringen nicht möglich. Ich
weiß sehr wohl, Herr Weyh, daß im Bereich der
Jugendhilfe und der sozialen Dienste Probleme be-
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stehen, diesen obligatorischen 10prozentigen Eigenan-
teil mit einzubringen. Ich bin sehr froh, daß deswegen
durch die Verwaltungsvereinbarung, Sie haben das be-
reits genannt, vom 30.06.1993 diese 10 Prozent geför-
dert werden können. Aber diese Verwaltungsvereinba-
rung beinhaltet Pauschalen, die von der Bundesregie-
rung praktisch an die Kommunen durchgereicht wer-
den. Das sind keine Mittel, die im Verwaltungsbereich
des Sozialministeriums liegen. Diese Mittel sind
zweckgebunden gelagert, und damit komme ich prak-
tisch zu Frage 3, im Einzelplan 17 - Allgemeine Fi-
nanzverwaltung beim Finanzministerium. Nun zur Ver-
fahrensweise: Die Träger beantragen bei der Arbeits-
förderungsagentur eine Maßnahme nach § 249 h. Hier
würde ich dringend empfehlen, daß vorher bereits mit
dem kommunalen Träger der Sozialhilfe Rücksprache
genommen wird. Denn es ist natürlich die Absicht, daß
diese 10 Prozent von dem Träger der örtlichen So-
zialhilfe getragen werden. Wir müssen uns das Prinzip
der Subsidiarität und der freien Träger vergegenwärti-
gen. Die freien Träger übernehmen ja Aufgaben, die
sonst der örtliche Träger der Sozialhilfe hätte. Also
kann der örtliche Träger der Sozialhilfe auch die 10
Prozent, insbesondere wenn ihm Mittel über diese
Verwaltungsvereinbarung zufließen, übernehmen. Das
heißt, nach diesem Bewilligungsbescheid hat der Trä-
ger dann die Möglichkeit, sich an die Kommunen zu
wenden, wenn das nicht vorher schon passiert ist und
wenn diese Maßnahme bewilligt ist, noch einmal an
die Arbeitsförderungsagentur. Hier wird die Freigabe
dieser 10 Prozent dann durchgeführt, und es wird dann
an die Kommunen überwiesen aus der allgemeinen Fi-
nanzverwaltung des Landes, so daß diese Refinanzie-
rung der 10 Prozent dann über diese Mittel aus der
Verwaltungsvereinbarung erfolgen kann.

Vizepräsident Friedrich:

Danke. Gibt es dazu Anfragen? Herr Minister, einen
Augenblick. Herr Abgeordneter Weyh.

Abgeordneter Weyh, SPD:

Herr Minister Pietzsch, die Frage steht, jedenfalls wie
mir bekannt ist, daß Maßnahmen von erheblichem Um-
fang, insbesondere für Frauen, in § 249 h von der Ar-
beitsförderungsagentur bisher ablehnend beschieden
worden sind, und weiterhin, auch aktuell, die freien
Träger, die diese 10 Prozent nicht aufbringen können,
abschlägig beschieden werden, zur Rücknahme ihrer
Anträge aufgefordert werden. Wie soll ich das verste-
hen, das Verfahren, was Sie uns hier vorschlagen oder
vorstellen und erläutern, mit der Praxis, die ich vortra-
ge, daß diese Anträge, wenn keine 10 Prozent durch
praktisch ungenügende finanzielle Leistungsfähigkeit
des freien Trägers aufgebracht werden, diese Maßnah-

men überhaupt nicht genehmigungsfähig gestellt wer-
den können.

Dr. Pietzsch, Minister für Soziales und Gesundheit:

Deswegen, Herr Weyh, habe ich gesagt, daß im Vor-
feld eine Rücksprache und eine Zustimmung des
kommunalen Trägers der örtlichen Sozialhilfe erfolgen
sollte, damit dieses vorher geklärt wird, daß es im In-
teresse des Trägers der örtlichen Sozialhilfe ist.

Vizepräsident Friedrich:

Gibt es weitere Anfragen? Das ist nicht der Fall. Dann
stelle ich die Beantwortung dieser Frage fest und danke
Herrn Minister Dr. Pietzsch. Als nächstes kommen wir
zur - Drucksache 1/2662 -. Die Anfrage wird für den
verhinderten Abgeordneten Friedrich von Herrn Abge-
ordneten Lippmann vorgetragen.

Abgeordneter Lippmann, SPD:

Ich trage also die Frage des Abgeordneten Friedrich
vor.

Bericht der Landesregierung gemäß § 16 des Thüringer
Verfassungsschutzgesetzes

Gemäß § 16 des Thüringer Verfassungsschutzgesetzes
vom 29. Oktober 1991 ist die Landesregierung zur Un-
terrichtung der Öffentlichkeit verpflichtet. Dies ist bis-
her unterlassen worden.

Deshalb frage ich die Landesregierung:

1. Wann unterrichtet die Landesregierung gemäß § 16
des Thüringer Verfassungsschutzgesetzes die Öffent-
lichkeit über Bestrebungen und Tätigkeiten nach § 2
Abs. 1?

2. Warum ist bis heute entgegen den gesetzlichen Be-
stimmungen eine Unterrichtung nicht erfolgt?

Vizepräsident Friedrich:

Bitte, Herr Minister.

Schuster, Innenminister:

Herr Präsident, Herr Abgeordneter Lippmann, sehr ge-
ehrte Damen und Herren, die Landesregierung wird die
Öffentlichkeit über die Tätigkeit des Verfassungsschut-
zes im Jahre 1992 voraussichtlich Ende Okto-
ber/Anfang November 1993 unterrichten.

Achtung: Kein Originallayout! Inhalt kann unvollständig sein! Nur zur Information!



Thüringer Landtag - 1. Wahlperiode - 91. Sitzung, 30. September 1993 6861
________________________________________________________________________________________________

Zu Ihrer Frage 2: Das Gesetz schreibt vor, daß das
Innenministerium die Öffentlichkeit einmal im Jahr zu
unterrichten hat. Für das Jahr 1991 konnte ein Bericht
nicht erstellt werden, weil mit der Tätigkeit des Ver-
fassungsschutzes erst nach Inkrafttreten des Gesetzes
am 06.11.1991 begonnen werden konnte. Für das Jahr
1992 verweise ich auf Punkt 1.

Vizepräsident Friedrich:

Herr Abgeordneter Päsler bitte.

Abgeordneter Päsler, Bündnis 90/Die Grünen:

Herr Minister, ich möchte Sie gern fragen:

a) Wie schätzen Sie die Effizienz des Verfassungs-
schutzes ein?

b) Können Sie sich vorstellen, diesen in nächster Zu-
kunft abzuschaffen?

Schuster, Innenminister:

Herr Abgeordneter Päsler, wir reden hier über den Ver-
fassungsschutzbericht und nicht über die Effizienz des
Verfassungsschutzes ganz allgemein.

Vizepräsident Friedrich:

Das ist richtig, Herr Abgeordneter. Gibt es weitere
Fragen?

(Zwischenruf Abg. Möller, Bündnis 90/
Die Grünen: Sie könnten sich den Be-
richt sparen, wenn es den Verfassungs-
schutz nicht gäbe.)

Herr Abgeordneter Möller.

Schuster, Innenminister:

Jetzt möchte er noch einmal über den Verfassungs-
schutz reden.

Vizepräsident Friedrich:

Gut. Gibt es weitere Anfragen? Dann stelle ich die Be-
antwortung dieser Frage fest. Ich danke Herrn Minister.
Wir kommen zur nächsten. Ich bitte, die - Drucksache
1/2667 -, Anfrage des Herrn Abgeordneten Gerstenber-
ger, vorzutragen.

Abgeordneter Gerstenberger, LL-PDS:

Lederwerke Weida

Mit den Lederwerken Weida ist erneut ein bereits
privatisierter mittelständischer Betrieb von regionaler
Bedeutung von der Liquidation bedroht.

Ich frage die Landesregierung:

Durch welche konkreten und kurzfristigen Maßnahmen
wird dem Betrieb zum Erhalt der bestehenden Ar-
beitsplätze Unterstützung gegeben?

Vizepräsident Friedrich:

Bitte, Herr Staatssekretär Dr. Stamm.

Dr. Stamm, Staatssekretär:

Sehr verehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten
Damen und Herren Abgeordneten, sehr geehrter Herr
Abgeordneter Gerstenberger, die Privatisierung der
Lederwerke Weida ist bislang nicht wirksam gewor-
den. Das heißt, das Unternehmen gehört juristisch wie-
der der Treuhandanstalt. Nachdem uns die Nachricht
über die Krise der Lederwerke erreichte, haben wir
umgehend Kontakt zur Treuhandanstalt aufgenommen.
Diese ist jedoch, wie ich ausführte, für das Unterneh-
men verantwortlich. Die Treuhandanstalt muß die Vor-
aussetzungen für die Fortführung des Unternehmens
schaffen. Das ist auch die Grundvoraussetzung für die
Einleitung weiterer Aktivitäten der Landesregierung.

Vizepräsident Friedrich:

Danke, Herr Staatssekretär. Der Herr Abgeordnete
Gerstenberger hat eine Frage. Bitte, Herr Abgeordne-
ter.

Abgeordneter Gerstenberger, LL-PDS:

Herr Staatssekretär, wie erklären Sie sich, daß am
Dienstag in einer Beratung mit der Treuhandanstalt in
Berlin von seiten des Wirtschaftsministeriums wider-
sprüchliche Aussagen zur Unterstützung des Betriebes
in Weida gemacht wurden, die dazu führten, daß Vor-
stellungen der Treuhandanstalt zur Unterstützung des
Betriebes nicht wirksam werden konnten?

Dr. Stamm, Staatssekretär:

Herr Abgeordneter Gerstenberger, ich weiß nicht, wie
Sie zu dieser Interpretation der Beratungen in Berlin
kommen. Die Vorstellungen der Landesregierung, die
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in Berlin vorgetragen worden sind, sind die gewesen,
daß bestimmte Voraussetzungen zunächst erst geschaf-
fen werden müssen von der Treuhand. Dazu gehört in
allererster Linie die Entschuldung des Unternehmens,
und hierüber ist bisher kein Konsens erzielt worden.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsident Friedrich:

Eine zweite Anfrage. Bitte, Herr Abgeordneter Ger-
stenberger.

Abgeordneter Gerstenberger, LL-PDS:

Herr Staatssekretär, ist es richtig, daß das Land Thü-
ringen eine Landesbürgschaft ausreichen wird für die-
ses Unternehmen, so wie versprochen in den ersten Ge-
sprächen zwischen Betriebsrat und Vertretern des
Wirtschaftsministeriums?

Dr. Stamm, Staatssekretär:

Das ist richtig, daß die Landesregierung sich bereit er-
klärt hat, ihr gesamtes Instrumentarium zur Anwen-
dung zu bringen. Dazu gehört natürlich auch das Bürg-
schaftsinstrumentarium, setzt aber, wie gesagt, die Ak-
tivitäten der Treuhandanstalt zunächst einmal voraus.

Vizepräsident Friedrich:

Bitte, Herr Abgeordneter Lippmann.

Abgeordneter Lippmann, SPD:

Herr Staatssekretär, wie beurteilen Sie die Lage hin-
sichtlich der Privatisierungsmöglichkeit für die Leder-
werke Weida?

Dr. Stamm, Staatssekretär:

Die Privatisierungsmöglichkeit erscheint im Moment
relativ schwierig, das ist unstreitig. Allerdings, wie ge-
sagt, wenn die Treuhandanstalt die Voraussetzungen
für die Privatisierung schafft, ich nannte gerade eine
der wesentlichen Voraussetzungen, nämlich die Ent-
schuldung des Unternehmens, sieht die Situation na-
türlich anders aus.

Vizepräsident Friedrich:

Danke. Herr Abgeordneter Trautvetter.

Trautvetter, Minister in der Staatskanzlei:

Herr Staatssekretär Dr. Stamm, stimmt es, wenn in ein
überschuldetes Unternehmen Finanzmittel hineinflie-
ßen, daß diese Mittel dann der Konkursmasse und nicht
der Liquiditätssicherung dienen?

Dr. Stamm, Staatssekretär:

Das ist zutreffend.

Vizepräsident Friedrich:

Danke. Damit ist das Fragerecht erschöpft. Ich danke
Herrn Staatssekretär für die Beantwortung der Frage.
Wir kommen nunmehr zur nächsten Anfrage in
- Drucksache 1/2672 - des Herrn Abgeordneten Möller.
Ich bitte um Vortag.

Abgeordneter Möller, Bündnis 90/Die Grünen:

Ich dachte, es wäre noch eine dazwischen gewesen.

Ich frage die Landesregierung:

1. Entspricht es den Tatsachen, daß im Haushaltsjahr
1993 im Einzelplan 07 Kapitel 03 der Haushaltstitel
683 73 - Zuschüsse zu Beförderungsentgelten im
ÖPNV gemäß § 45 a Personenbeförderungsgesetz - mit
10 Mill. DM, gemessen am Bedarf, zu niedrig ange-
setzt ist und daher Mittel aus Kapitel 07 03 Titel 683
72 - Zuschüsse zu Beförderungsentgelten im ÖPNV -
in den erstgenannten Tiel übertragen werden sollen?

2. In welcher Höhe werden im IV. Quartal ÖPNV-Sub-
ventionen nach Kapitel 07 03 Titel 683 72 bereitste-
hen?

3. Entspricht es den Tatsachen, daß bis zum 23. Sep-
tember 1993 den Unternehmen noch nicht bekannt war,
in welcher Höhe sie mit solchen Subventionen für das
IV. Quartal 1993 rechnen können?

4. Wenn ja, teilt die Landesregierung die Auffassung,
daß ein solches Vorgehen die Kalkulations- und Pla-
nungssicherheit für die ÖPNV-Unternehmen in unan-
nehmbarer Art und Weise beeinträchtigt?

Vizepräsident Friedrich:

Danke. Herr Staatssekretär Dr. Stamm bitte.

Dr. Stamm, Staatssekretär:

Verehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen
und Herren Abgeordnete, sehr geehrter Herr Abgeord-
neter Möller, mit dieser Mündlichen Anfrage wird er-
neut der untaugliche Versuch unternommen, den ver-
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geblichen Nachweis zu führen, die Landesregierung
vernachlässige den ÖPNV. Die Landesregierung be-
kennt sich nach wie vor zu ihrer im vorgegebenen ge-
setzlichen Rahmen festgelegten Verantwortung für den
ÖPNV.

Zu Ihrer Frage 1: Die Landesregierung hat daher im
Haushalt 1993 unter Kapitel 07 03 Titelgruppe 72 bis
74 insgesamt 112,5 Mill. DM für den ÖPNV bereitge-
stellt.

(Zwischenruf Abg. Möller, Bündnis 90/
Die Grünen: Der Landtag hat das bereit-
gestellt. Sie verwechseln da was!)

Durch Beschluß des Landtags sind im Haushalt diese
Beträge bereitgestellt. Die einzelnen Titel dieser Grup-
pe sind gegenseitig deckungsfähig. Dies ist aus gutem
Grund geschehen, denn bei der Aufstellung des Haus-
halts 1993 war insbesondere der Umfang der nach § 45
a Personenbeförderungsgesetz zu erbringenden Aus-
gleichsleistungen wegen fehlender Sollkostensätze nur
grob abschätzbar. Nach den erst seit kurzem vorliegen-
den Sollkostensätzen - ich kann darauf verweisen, daß
Thüringen das zweite junge Bundesland ist, in dem
diese jetzt vorliegen - ist zutreffend, daß der Ansatz
des Haushaltstitels 683 73, für sich allein genommen,
nicht ausreichen wird. Wegen der gegenseitigen
Deckungsfähigkeit tritt hier jedoch kein Nachteil ein.
Hinzu kommt, daß im Nachtragshaushalt 1993 weitere
9 Mill. DM für diese Titelgruppe eingestellt worden
sind.

Zu Ihrer Frage 2: Die exakte Kalkulation der Subven-
tionen für das IV. Quartal, bezogen auf die Verkehrs-
art, wird auf Grundlage der Kilometerleistung im III.
Quartal gegenwärtig ermittelt. Es läßt sich aber bereits
jetzt sagen, daß der beim Haushaltstitel 683 73, also
das, was § 45 a Personenbeförderungsgesetz betrifft,
zur Verfügung stehende Betrag, isoliert betrachtet, ge-
ringer sein wird als im letzten Quartal. Allerdings wer-
den die Verkehrsbetriebe auch jetzt nicht schlechter
gestellt als vorher. Im Gegenteil, sie erhalten mehr Fi-
nanzmittel, als bei Aufstellung des Haushalts 1993 vor-
gesehen war. Dies ergibt sich daraus, daß

1. keine Kürzung, sondern lediglich eine veränderte
Mittelzuordnung stattfindet,

2. sich durch die im Nachtragshaushalt erfolgte Erhö-
hung der Titelgruppe um 9 Mill. DM insgesamt ein hö-
herer Zuwendungsbetrag ergibt,

3. nahezu alle Unternehmen in Thüringen den Schüler-
verkehr in den Linienverkehr integriert haben bezie-
hungsweise gerade dabei sind, diesen zu integrieren.

Dementsprechend haben sie Anspruch auf die Aus-
gleichszahlung gemäß § 45 a Personenbeförderungsge-
setz. Insoweit führen die jetzt verabschiedeten Sollko-
stensätze zu einer verbesserten Kalkulations- und Pla-
nungssicherheit in den Unternehmen.

4. Darüber hinaus sind im Nachtragshaushalt zusätzlich
10,4 Mill. DM für ÖPNV-Investitionen bereitgestellt
worden, eine Schlechterstellung des ÖPNV findet mit-
hin nicht statt.

Zu Ihren Fragen 3 und 4: Die Verkehrsunternehmen,
inbesondere die Verbände VDV, das ist der Verband
Deutscher Verkehrsunternehmen, und LTV, das ist der
Landesverband Thüringer Verkehrsunternehmen, wur-
den nach Vorliegen der Sollkostensätze für die gesetz-
lichen Leistungen darüber unterrichtet, daß der Mehr-
bedarf gemäß Haushaltsplan 1993 aus dem deckungs-
gleichen Titel der Subventionen abzudecken ist. Den
Unternehmen ist bekannt, daß ihnen gemäß Nachtrags-
haushalt 1993 in diesem Jahr mehr Mittel in der
Summe der gesetzlichen und freiwilligen Leistungen
als ursprünglich geplant zur Verfügung stehen. Die In-
formation der Unternehmen über die gemäß Subven-
tionsrichtlinien im IV. Quartal auszuzahlenden Beträge
erfolgt nach abgeschlossener Kalkulation in Kürze. Ich
muß daher Ihren Schlußfolgerungen, Herr Abgeordne-
ter Möller, entschieden widersprechen und betone
nochmals ausdrücklich, daß mit dem Nachtragshaus-
halt 1993 den Verkehrsunternehmen mehr Mittel, als
ursprünglich für 1993 geplant, zur Verfügung gestellt
wurden. Insofern kann von einer unannehmbaren Be-
einträchtigung der Kalkulations- und Planungssicher-
heit der Unternehmen nicht gesprochen werden. Das
Ziel der Landespolitik, eine Stützung der ÖPNV-Un-
ternehmen gemeinsam mit den politisch verantwort-
lichen Landkreisen und kreisfreien Städten im Ver-
hältnis 1 : 1 zu gewährleisten, wird 1993 in vollem
Umfang realisiert.

Vizepräsident Friedrich:

Danke. Herr Abgeordneter Möller, Sie haben eine
Frage.

Abgeordneter Möller, Bündnis 90/Die Grünen:

Ich möchte nur noch feststellen oder möchte vorweg
feststellen, daß es weder ein Versuch war, noch daß es
untauglich war, es war eine Mündliche Anfrage gemäß
der Vorläufigen Geschäftsordnung dieses Landtags an
die Landesregierung.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Ich habe eine Nachfrage. Sie sagten eben, in Kürze
werden die Unternehmen informiert. Nun beginnt ja
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das IV. Quartal morgen. Könnten Sie diesen Begriff "in
Kürze" näher spezifizieren.

Dr. Stamm, Staatssekretär:

"In Kürze" wird sicher heißen, daß im Verlauf des Mo-
nats Oktober diese Mitteilungen den Unternehmen
vorliegen.

Vizepräsident Friedrich:

Danke. Gibt es weitere Anfragen? Das ist nicht der
Fall, dann danke ich für die Beantwortung dieser
Frage. Und als letzte Frage rufe ich die des Herrn Ab-
geordneten Geißler in der - Drucksache 1/2673 - auf.

Abgeordneter Geißler, fraktionslos:

Klinikum Suhl

In der Suhler Stadtverordnetenversammlung am 16.
September 1993 wurde einstimmig beschlossen, unter
bestimmten Bedingungen das Klinikum Suhl zu über-
nehmen. Das Klinikum soll als GmbH geführt werden,
alleiniger Gesellschafter soll die Stadt Suhl sein. Im
Hinblick auf den Erhalt von Arbeitsplätzen und die
damit verbundene soziale Absicherung der Arbeitneh-
mer, und um weitere Abwanderung zu verhindern,
frage ich die Landesregierung:

1. In welchem Zeitraum sieht sie sich zum Abschluß
eines Übernahmevertrages in der Lage?

2. Garantiert die Landesregierung die geforderte Über-
nahme des Betriebskostendefizits für den Zeitraum
1994 bis 1998, gestaffelt von 100 bis 25 Prozent?

3. Garantiert die Landesregierung die Mindestinvesti-
tionssumme von 150 Mill. DM bis zum Jahre 2004?

4. Wie unterstützt und sichert die Landesregierung den
Fortbestand des Klinikums Suhl grundsätzlich?

Vizepräsident Friedrich:

Danke. Herr Minister Dr. Pietzsch bitte.

Dr. Pietzsch, Minister für Soziales und Gesundheit:

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren. Vielleicht grundsätzlich: Es ist nicht Aufgabe der
Thüringer Landesregierung, Krankenhäuser zu betrei-
ben oder überhaupt Aufgabe des Landes Thüringen,
Krankenhäuser, insbesondere Akut-Krankenhäuser

(Beifall Abg. Werner, CDU)

zu betreiben. Deswegen sind wir bemüht, die Träger-
schaft für die derzeit in Verantwortung des Landes be-
triebenen Krankenhäuser neu zu regeln. Aber ich bitte
auch zu berücksichtigen, Herr Abgeordneter Geißler,
daß dieses eine Vielzahl von Krankenhäuser angeht.
Ich denke, daß das Klinikum Nordhausen da nicht an-
ders dasteht als das Klinikum Suhl. Mit dem Magistrat
der Stadt Suhl wird seit Juni dieses Jahres darüber ver-
handelt, das Klinikum in die alleinige Verantwortlich-
keit der Stadtverwaltung zu übertragen. Bitte, Sie wer-
den mich festnageln und werden sagen, Anfang des
Jahres habe ich gemeint, daß bis Mitte des Jahres diese
Verhandlungen abgeschlossen sind, und jetzt sage ich,
seit Juni wird darüber verhandelt. Es hat grundsätzliche
Richtungsänderungen gegeben. Am Anfang des Jahres
waren wir noch der Meinung, daß eine gemeinsame
GmbH gegründet werden könne und solle. Wir haben
uns davon verabschiedet. Das Klinikum Suhl soll nach
den jetzt geführten Verhandlungen als eine gemein-
nützige Klinik-GmbH geführt werden, und zwar in Ei-
genverantwortung der Stadt.

Herr Abgeordneter Geißler, lassen Sie mich mit Be-
antwortung der 4. Frage erst einmal beginnen. Denn
das ist ja eine grundsätzliche Frage. Das Klinikum Suhl
ist das einzige Krankenhaus der Schwerpunktversor-
gung in der Region Südthüringen. Es verfügt über 813
Planbetten in 11 Fachdisziplinen. Die 11 Fachdiszipli-
nen sind natürlich wichtig, um den Charakter des Kli-
nikums zu definieren, nämlich als ein Krankenhaus der
Schwerpunktversorgung. Der Fortbestand des Klini-
kums Suhl in dieser Weise, das heißt als Krankenhaus,
als Klinikum der Schwerpunktversorgung, ist nicht in
Frage gestellt und wird auch in Zukunft nicht in Frage
gestellt werden. Ich kenne sehr wohl die Befürchtun-
gen Suhls aus der Angst der Nähe von Meiningen.
Aber ich will es hier deutlich sagen: Das Klinikum
Suhl wird ein Krankenhaus der Schwerpunktversor-
gung bleiben. Die finanzielle Sicherung des Klinikums
Suhl erfolgt auf der Grundlage des Krankenhausfinan-
zierungsgesetzes nach dem üblichen dualen System,
das heißt, Betriebskosten und ab 1994 die Instandhal-
tungskosten werden von den Verbänden der gesetz-
lichen Krankenversicherung aufgebracht. Notwendige
Investitionskosten trägt nach Maßgabe des Kranken-
hausfinanzierungsgesetzes das Land.

Nun zu Frage 2: Garantiert die Landesregierung die
geforderte Übernahme des Betriebskostendefizits? Herr
Abgeordneter Kollege Geißler, über gerade diese
Regelung einer zeitlich befristeten degressiv gestalte-
ten Übernahme möglicherweise auftretender Defizite
wird gegenwärtig mit der Stadt noch verhandelt. Bitte
nehmen Sie es mir nicht übel, aber ich kann im Au-
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genblick keine definitiven Äußerungen über Punkte,
die verhandelt werden müssen, abgeben. Ich gebe zu
bedenken, ob eine hundertprozentige Defizitabdeckung
von Anfang an garantiert werden kann. Das wage ich
zu bezweifeln.

Zu Frage 3: Garantiert die Landesregierung die Min-
destinvestitionssumme von 150 Mill. DM bis zum
Jahre  2004? Herr Abgeordneter, da sind wir weit über
die mittelfristige Finanzplanung hinaus, wenn ich jetzt
sagen würde, daß wir bis zum Jahre 2004 dieses garan-
tieren können. Es gibt Anforderungen der Stadt Suhl
dazu. Ich habe veranlaßt, daß die diesbezüglichen For-
derungen der Stadt Suhl auf ihre Bedarfsnotwendigkeit
und Bedarfsgerechtigkeit durch ein neutrales baufach-
liches Gutachten überprüft werden. Soweit durch die-
ses Gutachten nachgewiesen wird, daß die vorgetrage-
nen Investitionswünsche notwendig und angemessen
sind, beabsichtige ich sehr wohl, eine entsprechende
vertragliche Regelung auch vorzubereiten und in die-
sen Vertrag mit der Stadt Suhl einzubringen. Die Um-
setzung dieser Regelung bedarf neben der Zustimmung
des Thüringer Finanzministeriums natürlich auch der
Zustimmung des Krankenhausplanungsausschusses.
Deswegen werde ich auch hier keine definitive Äuße-
rung dazu tun können, ob bis zum Jahr 2004 diese 150
Mill. DM einzustellen sind. Aber bei dem Nachholbe-
darf der Krankenhäuser insgesamt würde ich etwa eine
solche Größenordnung für nicht illegitim halten.

Zu Frage 2: In welchem Zeitraum sieht sich die Lan-
desregierung zum Abschluß eines Übernahmevertrages
in der Lage? Sie wissen, daß die Verhandlungen, und
ich habe jetzt einige Verhandlungspunkte genannt,
nicht immer ganz leicht sind. Mir wäre es lieb, sobald
als möglich, aber Sie werden nachfragen, was sehen
Sie als "sobald als möglich"? Ich denke, innerhalb des
ersten Halbjahres 1994 müßten wir soweit sein, daß
dieses ein realistischer Zeitpunkt ist.

Vizepräsident Friedrich:

Herr Abgeordneter Geißler hat eine Anfrage.

Abgeordneter Geißler, fraktionslos:

Herr Pietzsch, das frage ich nicht, ich frage etwas ganz
anderes. Im Übernahmevertrag, das wissen Sie genauso
gut wie ich, gibt es bestimmte Bedingungen, Klauseln,
die sich an die Verwirklichung dieser GmbH knüpfen.
Ich wollte eigentlich nur von Ihnen wissen, ob die
Landesregierung sich in der Lage sieht oder ob nicht,
wenn jetzt bestimmte Verhandlungsmassen nicht ga-
rantiert werden können, der Vertrag dann eventuell
scheitert und das Klinikum Suhl nach wie vor auf der
Kippe steht?

Dr. Pietzsch, Minister für Soziales und Gesundheit:

Herr Abgeordneter Geißler, es könnte allenfalls der
Vertrag auf der Kippe stehen, das Klinikum steht mit
Sicherheit nicht auf der Kippe. Wir haben das Klini-
kum Suhl in Landesträgerschaft bisher geführt, und wir
werden es führen, bis dieser Vertrag abgeschlossen ist.
Aber dazu braucht es natürlich dieser Verhandlung.

Vizepräsident Friedrich:

Ja, zweite Frage.

Abgeordneter Geißler, fraktionslos:

Wenn der Vertrag nicht auf der Kippe steht, ange-
nommen, was soll dann passieren?

Dr. Pietzsch, Minister für Soziales und Gesundheit:

Nein, er steht nicht auf der Kippe, das habe ich nicht
gesagt, daß er auf der Kippe steht, ich habe gesagt
wenn.

Abgeordneter Geißler, fraktionslos:

Na gut, wenn. Ich meine, wir kennen doch nun die
Landesregierung ...

Dr. Pietzsch, Minister für Soziales und Gesundheit:

Kennen Sie?

Abgeordneter Geißler, fraktionslos:

Ja, ich denke.

Dr. Pietzsch, Minister für Soziales und Gesundheit:

Gut.

Vizepräsident Friedrich:

Ja, gut. Keine Frage.

Dr. Pietzsch, Minister für Soziales und Gesundheit:

Ich weiß nicht, in welcher Hinsicht Sie sie kennen. Soll
ich das jetzt beantworten?

Vizepräsident Friedrich:

Nein, das ist keine Frage zur Sache. Gut. Gibt es noch
Anfragen aus dem Plenum zu diesem Komplex. Nein,
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das ist nicht der Fall, dann stelle ich die Beantwortung
dieser Frage fest. Wir schließen zugleich diesen Ta-
gesordnungspunkt.

Wir kommen nunmehr zu dem heute früh beschlosse-
nen weiteren Tagesordnungspunkt

Aussprache zur Mündlichen Anfrage des
Abgeordneten Werner (CDU)
- Drucksache 1/2642 -

Ich rufe als ersten Redner den Herrn Abgeordneten
Werner von der Fraktion der CDU auf. Ich darf noch
an die Redemeldungen erinnern, die noch nicht einge-
gangen sind.

Abgeordneter Werner, CDU:

Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir sind der
Auffassung, daß mit der heutigen Aussprache noch-
mals auf die Kompliziertheit der Bildung von Wasser-
preisen in Thüringen eingegangen werden muß. Ich
möchte jetzt nicht irgendwelche Schuldzuweisungen
geben, sondern ich möchte einfach einmal einige
Dinge ansprechen, eine Kritik üben, um einfach dieses
Problem in der Zukunft wesentlich besser in den Griff
zu bekommen. Eins ist doch Fakt:

1. Die von der WAB ehemaligen übernommenen Ver-
und Entsorgungsleitungen sind im Prinzip absolut
marode. Das wissen wir.

2. Gemäß Einigungsvertrag unterliegen wir ja im
Trinkwasserbereich bestimmten EG-Normen. Diese
EG-Normen müssen wir zukünftig wesentlich strecken.

3. Die Aufwandskosten liegen in Milliardenhöhe. Be-
kannt ist, daß im Abwasserbereich ca. 15 Mrd. DM
veranschlagt sind und daß wir im Trinkwasserbereich
etwa 5 Mrd. DM in den nächsten Jahren zu erwarten
haben,

(Zwischenruf Abg. Dr. Mäde, SPD: Zehn!)

die letztlich in Thüringen auf uns zukommen. Es ist
auch kein Geheimnis, daß von meiner Warte aus doch
strukturelle und organisatorische Probleme wirken, die
wir in der Zukunft wesentlich besser zu beeinflussen
haben.

Strittig ist doch immer wieder die Frage: Wer kommt
für die hohen Kosten auf? Dabei möchte ich eigentlich
bemerken, daß das nicht ein Problem von Thüringen
ist, sondern ein Problem aller jungen Bundesländer. Ich
habe grundsätzlich auch die Auffassung, daß wir uns in
den kommenden Haushaltsdebatten nicht darüber zu
streiten haben, ob wir 50 Mill. DM mehr oder weniger

in den Abwasser- oder Wasserbereich bringen, sondern
ich stehe grundsätzlich dafür ein, daß wir ein Konzept
auf den Tisch legen müssen, um dort grundsätzlich die
Fragen der Planung und der Projektierung dieser Was-
ser- und Abwasserprobleme in den Griff zu bekommen.
Dabei ist meiner Ansicht nach eine Prämisse ganz we-
sentlich, nämlich die: Dem Bürger kann der enorme
Investitionsaufwand nicht aufgebürdet werden.

(Beifall bei der CDU)

Deshalb, meine Damen und Herren, würde ich doch ei-
ne Reihe von Vorschlägen unterbreiten,

(Zwischenruf Abg. Dr. Mäde, SPD: Späte
Einsicht, Herr Kollege Werner.)

- Herr Dr. Mäde, sofort - wie ich von meiner Warte
und wie meine Fraktion es sieht, wie wir dieses für
mich wirklich gravierende Problem in den Griff krie-
gen.

1. Die Zahl der Zweckverbände muß in Größenord-
nungen reduziert werden.

(Zwischenruf Abg. Weyh, SPD: Nur zu.)

(Beifall bei der CDU)

Ich denke, man soll auch einfach über ein Modell
nachdenken, ob nicht bestimmte Querverbände mög-
lich sind. Ich denke, es müssen auf alle Fälle koeffi-
ziente Strukturen auf den Tisch.

2. Im Interesse einer Kostendämmung sollten die jun-
gen Bundesländer darüber mit dem Bund diskutieren,
ob nicht die EG-Richtlinien in bestimmten Fällen ver-
längert werden können.

(Beifall bei der CDU)

Meiner Ansicht nach sollte als dritter Punkt langfristig
ein ...

(Zwischenruf Abg. Dr. Mäde, SPD: Das
hat die Bundesregierung bisher ver-
säumt, das ist auch so ein Punkt.)

Nein, vielleicht können wir nachher noch einmal
darüber diskutieren, werter Herr Dr. Mäde. Ich stehe
nach wir vor auf dem Standpunkt, daß ein zeitabhängi-
ges Finanzierungsmodell erarbeitet werden sollte, wo
die gesamten Mittel kompensiert werden und nicht,
wie es im Moment ist, daß man einfach Mittel, nach
meinen Begriffen, für die Verbände gibt, die vielleicht
am lautesten schreien. Damit könnte man nach meiner
Auffassung einen stabilen Wasser- und Abwasserpreis
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kalkulieren und diesen transparent gestalten. Ich stehe
auf dem Standpunkt, daß wir unbedingt ein Solidarmo-
dell zwischen Stadt und Land auf den Tisch legen müs-
sen.

(Beifall bei der CDU)

Denn es ist ja bekannt, daß der ländliche Raum die Ko-
sten für den Trinkwasserschutz der Städte bezahlen
muß, und das ist kein tragbarer Zustand.

(Beifall bei der CDU)

Einen weiteren Punkt möchte ich hier ansprechen, der
von der Opposition so gescholtene, Einschaltung priva-
ter Unternehmen.

(Heiterkeit Abg. Päsler, Bündnis 90/
Die Grünen)

Ja, das ist so, lesen Sie die Pressemitteilung. Die Op-
position sagt ja grundsätzlich: keine Einschaltung von
Privatunternehmen. Ich habe dazu einen anderen
Standpunkt.

1. Ich bin grundsätzlich nicht dafür, daß generell pri-
vate Unternehmen eingeklinkt werden sollen, aber ich
bin für Einzelfallprüfung.

(Beifall bei der CDU)

Ich bin auch dafür, dort, wo Möglichkeiten bestehen,
daß private Betreiber die Chance bekommen, sich ein-
zuklinken.

(Zwischenruf Abg. Möller, Bündnis 90/
Die Grünen)

(Beifall bei der CDU)

Eine bestimmte Monopolstellung kann man ja, Kollege
Möller, vertraglich von vornherein klären. Das braucht
man ja nicht später zu machen, deshalb bin ich nach
wie vor der Auffassung, private Betreiber dürfen nicht
vor der Tür stehen,

(Beifall bei der CDU)

allerdings im Einzelfall, nicht generell.

Weiterhin bin ich ganz strikt dafür, daß der Personal-
bestand in den einzelnen Zweckverbänden überprüft
wird.

(Glocke des Präsidenten)

(Beifall bei der CDU)

Es ist doch kaum verständlich, daß der hohe Personal-
bestand in den Zweckverbänden dazu führt, daß der
Verbraucher dafür zahlen muß. Das stimmt, und das
bekommt nicht meine Zustimmung.

(Beifall bei der CDU)

(Glocke des Präsidenten)

Dann möchte ich noch zwei Dinge zum Schluß sagen.
Von meiner Warte aus müssen die HOAI-Anweisungen
überprüft werden. Dort werden Investgrößen vergütet,
das ist kein Hebel zur Reduzierung, das kann in keiner
Weise so sein. Weiterhin möchte ich bitten, daß das
Wirtschaftsministerium und Umweltministerium ein-
fach wesentlich besser koordinieren und zusammenar-
beiten, wenn es um Straßenbau und Kanalisation geht.
Das muß in Einklang gebracht werden,

(Beifall bei der CDU)

und als Vorschlag bitte ich einfach, da die Förderhöhe
von Kläranlagen bekannterweise sehr hoch ist, ich
könnte mir vorstellen, daß auch preisgünstigere, wirt-
schaftliche Anlagen hier den Fördersatz bekommen.
Ich bin für eine überdeckte Förderrichtlinie.

(Beifall Abg. Dr. Axthelm, CDU)

Zum Schluß, meine Damen und Herren, erwarte ich,
daß vom Ministerium überlegt wird, ob nicht diese
Dinge, auch wenn es notwendig ist, administrativ
durchgesetzt werden, vielleicht in Form einer Arbeits-
gruppe oder vielleicht in Form einer Integrierung im
Innenministerium, um dort einfach Druck auszuüben.
Wir müssen die Schraubzwinge ansetzen. Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsident Friedrich:

Gut. Ich danke dem Herrn Abgeordneten. Da es ein
paar Geschäftsordnungsunklarheiten gibt, möchte ich
noch einmal darauf hinweisen, Redezeit bei Ausspra-
chen pro Redner 5 Minuten. Frau Dr. Klaus von der
Fraktion der SPD ist als nächste Rednerin an der Reihe.

Abgeordnete Frau Dr. Klaus, SPD:

Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Ein-
schätzung, die heute durch den Herrn Minister Schuster
gegeben wurde, teilen wir hundertprozentig. Herr Kol-
lege Werner, ich freue mich,

(Zwischenruf Abg. Möller, Bündnis 90/
Die Grünen: Es fragt sich, wer die poli-
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tische Verantwortung übernimmt.)

Sie nun endlich auch auf der Position der SPD-Fraktion
begrüßen zu können, nur die Forderungen, die Sie
heute hier genannt haben, die sind bei uns schon ein
Jahr alt, und es ist bedauerlich, daß es ein Jahr ge-
braucht hat, bis endlich der Groschen fällt.

(Beifall bei der SPD, LL-PDS,
Bündnis 90/Die Grünen)

Und dieser Groschen, das muß man auch ganz klar und
deutlich sagen, wird für die Landesregierung und für
die Bürger im Land ein äußerst teurer Groschen.

(Beifall bei der SPD, LL-PDS,
Bündnis 90/Die Grünen)

Die Umstrukturierung, über die wir zu befinden hatten,
die sich hier im Lande durchgesetzt hat, die war not-
wendig, weil die WAB's der Treuhand gehörten und
wir einer generellen Privatisierung vorbeugen wollten,
wie es in vielen neuen Bundesländern doch noch pas-
sieren kann. Die natürlichen Ursachen für die Preisun-
terschiede, für höhere Preise in bestimmten Regionen,
da sind wir auch dieser Meinung, sind gering. Die
subjektiven Faktoren dagegen nehmen Dimensionen
ein, als da sind: zu große Projekte, zuviel gezahlte Ge-
hälter,

(Beifall Abg. Werner, CDU)

ineffiziente Strukturen und, und, und. Es ist hier schon
mehrfach gesagt worden. Wir hatten im September hier
als SPD-Arbeitskreis eine Aussprache mit Vertretern
von Kommunen, von WAB's und von der Thüringer
Wirtschaft, die mit ihren Besorgnissen zuvor bei der
Landesregierung gewesen waren und dort nicht ernst
genommen wurden. Da uns das Thema so hochbrisant
erschien, haben wir hier in diesem Raum eine Anhö-
rung durchgeführt. Es waren Vertreter des Innenmini-
steriums anwesend, des Umweltministeriums, der Be-
troffenen, die ich schon genannt habe, und auch eine
ganze Reihe Journalisten. Ich muß sagen, die Journali-
sten, obwohl sie keine Experten für Wasser und Ab-
wasser sind, hatten es verstanden, wie schlimm es wer-
den könnte, die Landesregierung hat es auch da nicht
verstanden.

(Beifall bei der SPD, Bündnis 90/
Die Grünen)

Das Ganze kommt wieder einmal über uns wie so eine
Art Naturkatastrophe, und ich denke, man braucht für
diese Zwecke vielleicht auch in Thüringen so eine Art
Rettungsdienstgesetz, denn sie verwalten Mißstände
und sie reagieren und sie regieren nicht. Diesen Vor-
wurf muß man auch den Landräten machen,

(Beifall bei der SPD)

die zugelassen haben, daß hier in Thüringen, in einem
armen Land, wo wir uns um jeden Pfennig eigentlich
Gedanken machen sollten, Millionen in den Sand ge-
setzt wurden, als da sind Abwasserkanäle, die kein
Mensch braucht bzw. erst in 20 Jahren, weil die An-
schlußmöglichkeiten nicht da sind, überdimensionierte
Kläranlagen und, und, und Geschäftsführer, die nicht
nur unfähig sind, sondern die auch Gehälter verlangen,
worüber lieber der Mantel des Schweigens gedeckt
werden sollte.

(Zwischenruf Abg. Dr. Häfner, CDU:
Warum denn, nennen Sie doch die
Zahlen!)

Es darf folgendes nicht unerwähnt bleiben, daß auch
die EG-Richtlinien nicht einfach Gott gewollt über uns
gekommen sind, sondern daß, O-Ton in Bonn, gesagt
wurde nach Rückfrage der EG-Vertreter, daß man
"Dampf auf dem Kessel" haben will und die Richt-
linien hier ruhig eingeführt werden sollen. Dieser
Dampf ist jetzt da, und ich bin froh darüber, daß wir
jetzt wirklich gemeinsam darum kämpfen werden, daß
diese Richtlinien eine Übergangsfrist brauchen, so, wie
in Sachsen das schon lange vorgesehen ist. Aber es ist
schlimm genug, daß das wieder einmal ein Jahr ge-
dauert hat.

(Beifall bei der SPD, Bündnis 90/
Die Grünen; Abg. Werner, Abg. Dr.
Axthelm, CDU)

Es ist so, und das ist das Bedauerliche an dieser ganzen
Sache, daß die Zweckverbände, die eigentlich da sein
sollten, um günstige effektive Strukturen zu schaffen,
schon, bevor sie juristisch selbständig geworden sind,
zum Teil wieder pleite sind. Und für diesen Zustand,
das muß man auch noch einmal ganz klar und deutlich
sagen, ist die Landesregierung mitverantwortlich. Man
kann nicht den einzelnen Bürgermeister hier zur Ver-
antwortung ziehen. Es sind in Größenordnungen aus
den westlichen Bundesländern unfähige Berater einge-
flogen, die den Bürgermeistern Projekte aufgeschwatzt
haben, die jeglicher Realität entbehren. Für diesen
Schaden muß hier die Landesregierung geradestehen,
und ich frage mich ganz besorgt, wieviel Millionen das
eigentlich sind. Man sollte das wirklich einmal nach-
prüfen.

(Beifall bei der SPD; Abg. Möller,
Bündnis 90/Die Grünen)

(Zwischenruf Abg. Lippmann, SPD: Es ist
nicht nur die Verwaltung ...)
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Es ist nicht nur eine Katastrophe für die Bürger hier im
Land, und ich würde gern noch einmal in den Plenar-
protokollen nachsehen, wo die Landesregierung effek-
tive Strukturen und erträgliche Wasserpreise mehrfach
zugesichert hatte, es ist auch eine Katastrophe für die
Wirtschaft. Ich erinnere an meinen Redebeitrag zur
Haushaltsdebatte, wo ich Ihnen das Modell mit der
Trockenmilchkuh erklärt habe, wo das Wasser prak-
tisch teurer wird als die Milch, die letztendlich aus der
Kuh herauskommt. Diesen Zustand haben wir jetzt
noch, und ich bitte doch dringend darum, daß die Lan-
desregierung hier ganz eindeutig in ihrer Verantwor-
tung steht und Maßnahmen einleitet, die diesen Zu-
stand umgehend beenden und daß auch eventuell über
personelle Konsequenzen nachgedacht wird. Danke.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsident Friedrich:

Ich danke der Frau Abgeordneten Dr. Klaus. Als näch-
sten Redner bitte ich Herrn Abgeordneten Päsler von
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zum Mikrofon.

Abgeordneter Päsler, Bündnis 90/Die Grünen:

Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Wer-
ner, ich fühle mich so ein bißchen an alte Zeiten erin-
nert, wenn Sie hier eine Arbeitsgruppe fordern, die
wieder Kanalisation und Straßenbau koordinieren soll.
Das erinnert mich so an Erich Honeckers Dächer-
Dicht-Programm. Ich halte es für einen Skandal, daß
wir hier über so etwas reden müssen. Das ist eigentlich
für mich eine Selbstverständlichkeit für Investitionen
im kommunalen Bereich, daß die so abgestimmt sind,
daß nicht am Ende der Steuerzahler die Zeche zahlen
muß. Da bedarf es eigentlich keiner Planungsgruppen.

(Zwischenruf Abg. Dr. Häfner, CDU: Herr
Päsler, für Sie nicht, aber für uns in der
CDU schon!)

Ich muß dem Innenminister danken für seinen offenen
und schonungslosen Bericht über die chaotischen Ver-
hältnisse im Trinkwasser und Abwasser - in den Ver-
bänden. Ich denke aber, daß ein Stück Zuständigkeit
auch bei Ihnen liegt, und hätte mir da gewünscht, daß
Sie schon viel eher zugegriffen hätten, um, und das ist,
glaube ich, das Problem, worüber wir heute reden, Ko-
sten von den Bürgerinnen und Bürgern hier in Thürin-
gen abzuwenden. Frau Dr. Klaus hat das meiste ja
schon sehr drastisch gesagt. Ich möchte einmal auf die
ganz praktischen Auswirkungen eingehen. Es ist z.B.
so, daß Menschen, die in Thüringen beispielsweise ein
neues Haus bauen, nach der Bauordnung verpflichtet
sind, ganz bestimmte Umweltstandards einzuhalten. Es

baut eine Familie ein Haus in Thüringen, sie muß eine
Kläranlage bauen, sie weiß aber ganz genau, daß in
zwei Jahren in ihrer Gemeinde eine Kläranlage gebaut
wird und sie sich per Anschluß- und Benutzerzwang an
diese Kläranlage anschließen muß, das heißt, es wer-
den Investitionen auf die Bürger abgewälzt, die man so
nicht hinnehmen kann. Ich will hier nicht an den Um-
weltstandards herumreden, aber hier müssen Über-
gangslösungen gefunden werden, um das für die Men-
schen halbwegs erträglich zu machen.

(Beifall bei der CDU)

Es ist niemandem zu vermitteln, wie solche bürokra-
tischen Hürden zu überwinden sein sollen. Sie haben
gesagt, Sie wollen die EG-Richtlinien und die bundes-
deutschen Standards harmonisieren, das ist richtig, das
kann ich nur unterstützen. Wie gesagt, es müssen
Übergangsregelungen her, und was ein weiterer Punkt
ist, den wir zu kritisieren haben, die Fördermittel wer-
den zum Teil zu langsam ausgereicht. Es ist offen-
sichtlich so, zumindest ist uns das von Kommunen
mitgeteilt worden, daß erst drei Prozent der Fördermit-
tel in Thüringen ausgereicht sind für 1993 im Abwas-
ser- und Trinkwasserbereich, und das ist zuwenig,
wenn man bedenkt, daß 80 Mill. m3 Trinkwasser jedes
Jahr in Thüringen versickern, wir statt dessen Talsper-
ren bauen müssen, um dieses Defizit aufzufangen,
meine ich, ist es ein dringender Bedarf, dort zu han-
deln. Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD, LL-PDS,
Bündnis 90/Die Grünen)

Vizepräsident Friedrich:

Ich danke Herrn Abgeordneten Päsler für seine Ausfüh-
rung. Als nächsten Redner bitte ich Herrn Minister
Schuster zum Mikrofon.

Schuster, Innenminister:

Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abge-
ordnete, die Umstrukturierung unserer Wasserver- und
Abwasserentsorgung war notwendig und ist richtig. Die
Bildung von Zweckverbänden muß gefördert werden.
Notwendig ist allerdings eine umfassende Hilfe für die
Zweckverbände, damit die bekannten und genannten
Mißstände behoben werden können. Der Vorwurf, die
Landesregierung habe nur reagiert statt zu regieren, ist
schlicht und einfach falsch, deshalb, weil es sich hier
zunächst um eine kommunale Zuständigkeit handelt,

(Beifall bei der CDU)

und Zuständigkeiten wollen beachtet werden. Er ist
falsch auch deshalb, weil wir unsere Prüfaufgaben
wahrgenommen haben und im Verfolg dieser Prüfung
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der Wirtschaftspläne eben alle Fakten auf den Tisch
gebracht haben, die ich hier vorgetragen habe.

(Zwischenruf Abg. Mehle, SPD: Aber da
lag das Kind schon im Wasser.)

Nächster Punkt: Es wird kritisiert, die Fördermittel
würden zu langsam ausgereicht. Wenn Fördermittel in
ineffiziente Strukturen, in falsch dimensionierte Pro-
jekte hineingegeben werden, dann werden sie falsch
ausgegeben.

(Beifall bei der CDU)

Darum gilt es sicherzustellen, daß, wenn schon För-
dermittel ausgegeben werden, sie mit der höchst mög-
lichen Effizienz eingesetzt werden. Und das gilt es si-
cherzustellen. Mit schneller Auszahlung allein ist we-
nig gewonnen. Diese schnelle Auszahlung kann sehr
schnell zu Fehlinvestitionen führen, und das ist das
Letzte, was wir uns alle wünschen können.

(Zwischenruf Abg. Dr. Mäde, SPD: Nein,
wir brauchen leistungsfähigere Verwal-
tungsstrukturen.)

Herr Dr. Mäde, wir brauchen effiziente Organisations-
strukturen und Verwaltungsstrukturen, wir brauchen
leistungsfähiges Personal, wir brauchen eine technische
Planung, die angepaßt ist den örtlichen Verhältnissen,
die nicht zu groß dimensionierte Anlagen plant. Wir
brauchen ein Beraterwesen, das wirklich berät und
nicht irgendwelche Kreditverträge vermittelt und der-
gleichen mehr. Die Forderung, schneller auszuzahlen,
ist schnell gestellt. Wichtiger ist, die Organisations-
struktur zunächst zu verbessern, damit Mittel effizient
eingesetzt werden können, meine Damen und Herren.

(Zwischenruf Abg. Dr. Mäde, SPD: Drei
Jahre Schonfrist.)

Präsident Dr. Müller:

Herr Minister Sieckmann, Sie haben das Wort.

Sieckmann, Minister für Umwelt und Landespla-
nung:

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten
Damen und Herren Abgeordnete, ich möchte doch erst
einmal von der Ausgangssituation ausgehen. Wir
dürfen nicht vergessen, daß wir vor der Aufgabe
stehen, in Thüringen 40 Jahre verfehlte Umweltpolitik
in kürzester Frist aufzuarbeiten.

(Beifall bei der CDU)

Wir hatten in Thüringen 158 Kläranlagen, keine ent-
sprach dem Stand der Technik, nicht eine einzige. Wir
hatten in den Rohrleitungen Verluste von 30 bis 50
Prozent, zum Teil jetzt noch. Wir haben in den letzten
zweieinhalb Jahren hier wesentliches getan. Wir haben
in Thüringen, und das sollte hier auch einmal von die-
ser Seite aus gesagt werden, 17 Kläranlagen bisher ge-
baut, 17 Kläranlagen in Thüringen.

(Beifall bei der CDU)

30 Kläranlagen befinden sich in diesem Jahr im Bau.
Wir haben bisher 500.000 Einwohnerwerte so entsorgt
und so abwassertechnisch behandelt, wie es die tech-
nische Norm vorschreibt. Das sind Leistungen der
Kommunen, der Bürgermeister, der Zweckverbände,
auch des Landes, die in den jungen Bundesländern bis-
her einmalig sind.

(Beifall bei der CDU, F.D.P.)

Wir stehen, und das ist heute hier mehrmals gesagt
worden, vor der Tatsache, daß die Kommunen auf-
grund der damaligen Entscheidung zur Übernahme der
Wasser- und Abwasserbehandlungsanlagen die Ver-
antwortung für die Wasserver- und -entsorgung tragen.
Das ist richtig, die Dezentralisierung. Wir bemühen
uns - speziell mein Ministerium bemüht sich - immer
wieder darauf einzuwirken in den Beratungen mit den
Bürgermeistern, daß Anlagen erstellt werden, die dem
Bedarf Genüge tun und nicht überdimensioniert wer-
den. Die HOAI ist hier bei der Anwendung etwas pro-
blemvoll. Die Büros wollen oftmals Anlagen zur Ver-
fügung stellen, die sehr groß sind, damit die entspre-
chenden Investitionspreise zu Buche schlagen. Ein
zweiter wichtiger Punkt ist die Größe der Zweckver-
bände. Es ist leider die Tatsache, daß in Thüringen zu
viele Zweckverbände bestehen, eindeutig. Es sind un-
gefähr 109. Wir haben mehrmals darauf hingewiesen,
speziell auch in einem Schreiben an das Landesverwal-
tungsamt, darauf Einfluß zu nehmen, daß diese
Zweckverbände nicht etwa noch gespalten und noch
mehr zergliedert werden, sondern daß diese Zweckver-
bände zusammengeschlossen werden zu möglichst
großen Zweckverbänden. Es kann ohne weiteres mög-
lich sein, daß ein Zweckverband über mehrere Kläran-
lagen verfügt, sogar für einen ganzen Landkreis oder
über einen Landkreis hinaus Verantwortung trägt. Das
sind die richtigen Ansatzpunkte und hier sind auch ent-
sprechende Preise zu minimieren. Die Landesregierung
hat, natürlich mit Beschluß des Landtags, von 1991 bis
1993 insgesamt 695 Mill. DM Fördermittel bereitge-
stellt, davon 461 Mill. DM für Abwasserbehandlung
und 234 Mill. DM für Wasserversorgung. Diese Mittel
sind nach Prioritäten ausgegeben worden und nicht,
wer am lautesten geschrien hat. Die Fördermittel für
1993 sind zu 100 Prozent bewilligt und fließen ab. Ich
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glaube nicht, daß hier Überhänge bestehen, daß diese
Mittel nicht abfließen. Bisher sind in allen Jahren diese
Fördermittel abgeflossen und realisiert worden. Wir
kennen das Problem, daß in verschiedenen ...

(Zwischenruf Abg. Mehle, SPD: Das ist
das einzige, was geklappt hat.)

Das ist nicht das einzige, was geklappt hat, lieber Herr
Abgeordneter, sondern hier wird gezeigt, daß ein gro-
ßer Bedarf an diesen Maßnahmen besteht und daß die
Mittel ordnungsgemäß in die technischen Anlagen ein-
geflossen sind. Der Bedarf in den Kommunen ist unter-
schiedlich groß. In einer Stadtgemeinde mit großer
Konzentration an Abwasser und Trinkwasser, da sind
die Kosten nicht so hoch wie in den ländlichen Ge-
meinden. Nach diesen Gesichtspunkten wird auch die
Förderung ausgelegt. Selbstverständlich bekommt eine
Gemeinde mit verzweigtem Netz einen höheren För-
dermittelansatz als eine Stadt. Das ist nachweisbar und
nachvollziehbar. Für gewisse, ganz besonders kritische
Fakten haben wir unsere Förderrichtlinie überarbeitet,
danach ist in Einzelfällen sogar eine Förderung von 85
Prozent möglich. Neue Regelungen, zum Beispiel zur
Zulassung von Nebenangeboten, um besseren und bil-
ligeren technischen Lösungen Zugang zu verschaffen,
sind jetzt in Kraft getreten. Wir als Landesregierung
unterstützen vehement die Bundesratsinitiative zur No-
vellierung des Abwasserabgabengesetzes, um hier die
Verrechnungsmöglichkeiten zu erweitern für Kanalisa-
tionen und für Maßnahmen im gesamten Zweckver-
band für das Abwasserabgabegeld. Ich habe mich dazu
hier schon mehrmals geäußert. Wir treten immer wie-
der vehement für eine Umschichtung der Mittel von
West nach Ost ein, weil hier im Moment die Probleme
sind, und hier müssen die Probleme aufgearbeitet wer-
den.

(Beifall bei der CDU)

Sie werden in meinem Ministerium und den nachge-
ordneten Einrichtungen immer wieder spüren, daß wir
die Kommunen und die Zweckverbände darauf hinwei-
sen: Das Notwendige ist zu tun, nicht das technisch
Mögliche. Das heißt, die Ausbaugrößen von Kläranla-
gen nur nach dem gegenwärtigen Bedarf mit kleinen
Reserven, nicht aber für den Bedarf der nächsten 20
Jahre auszulegen. Wir plädieren dafür, die Kläranlagen
nach Straßen auszubauen, daß man im Bedarfsfall eine
zweite Straße danebensetzen kann mit der erhöhten
Klärkapazität. Das ist aber keine neue Tatsache, son-
dern so wird in den Prüfeinrichtungen der Wasserwirt-
schaft in den letzten Jahren gearbeitet.

Ich will ein weiteres Beispiel nennen, wie wir ver-
suchen als Landesregierung darauf Einfluß zu nehmen,
daß die Preise möglichst niedrig gehalten werden. Die

Talsperrenverwaltung, die für die Rohwasserbereitstel-
lung in Thüringen zuständig ist, hat erklärt, daß 1994
die gleichen Rohwasserpreise gelten werden wie im
Jahr 1993. Das heißt also, das Rohwasser wird an der
Talsperre mit 0,34 DM abgegeben. Das ist auch eine
politische Zeichensetzung, um dämpfend auf den Preis
einzuwirken. Es kam vorhin der Vorwurf, für mich völ-
lig unverständlich, daß in Thüringen willkürlich die
Kläranlagen gebaut werden. Ich habe mehrmals darauf
hingewiesen, daß in Thüringen eine abwassertech-
nische Zielplanung existiert. Diese abwassertechnische
Zielplanung sieht den Kläranlagenbau nach wasserwirt-
schaftlichen Gesichtspunkten vor. Es ist aber auch
mehrmals gesagt worden, daß nicht nur die wasserwirt-
schaftlichen Gesichtspunkte, sondern auch die öko-
nomischen Gesichtspunkte eine ganz wesentliche Rolle
spielen. Die abwassertechnische Zielplanung ist kein
Dogma, sondern sie ist variabel, und es sind auch
Änderungen möglich. Es ist an mehreren Stellen ge-
zeigt worden, wo eventuell eine Gemeinde oder eine
Kommune zum Beispiel eine Wurzelkläranlage vor-
schlägt, die kostengünstig ist, dann wird die, wenn das
wasserwirtschaftlich möglich ist, auch entsprechend
realisiert.

Den Vorwurf, daß die Abstimmung speziell zwischen
Wirtschaftsministerium und meinem Ministerium zu
wasserwirtschaftlichen Maßnahmen bei Straßenbau-
maßnahmen nicht erfolgt, kann ich mit vollem Fug und
Recht zurückweisen. Sie kennen unsere Initiativen.
Daß wir in den Haushalt 1993 die Investitionspauscha-
le 50 Mill. DM speziell für diese Maßnahmen einge-
setzt haben, damit können wir hier eine Koordinierung
zwischen Straßenbau und Tiefbaumaßnahmen erringen.
Ich glaube, hier ist von der Landesregierung doch sehr,
sehr viel getan worden, um das Problem, das wir alle
kennen, daß die Mittel nicht ausreichen, um 40 Jahre
verfehlte Umweltpolitik aufzuholen,  so weitestgehend
wie möglich zu koordinieren.

Und als letztes möchte ich Ihnen noch sagen: Wir ha-
ben, um auch hier die Kommunen zu entlasten, in der
Bereitstellung von Finanzmitteln immer wieder darauf
hingewiesen, daß eine Möglichkeit dieser Entlastung
die Nutzung des Betreibermodells oder des Koopera-
tionsmodells ist. Wir müssen stärker private Mittel mit
in diese Maßnahmen einfließen lassen, ohne daß wir
hier zusätzliche Kosten für die Bürgerinnen und Bürger
zulassen können. Aber es muß abgewogen werden,

(Zwischenruf Abg. Dr. Mäde, SPD: Wie
wollen Sie denn das kontrollieren?)

und es muß verglichen werden. Das ist kontrollierbar,
Herr Dr. Mäde, indem wir die Verträge, die abge-
schlossen werden für diese Modelle, begleiten und da-
für sorgen, daß die Kommunen - ich habe das hier von
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dieser Seite auch schon mal gesagt - nicht über den
Tisch gezogen werden.

(Zwischenruf Abg. Dr. Gundermann, SPD: Sie
haben es nicht einmal geschafft, die Betriebs-
pläne zu prüfen. Wie wollen Sie denn das
schaffen?)

Herr Dr. Gundermann, hier ist eine Arbeitsgruppe ein-
gerichtet worden, die im Zuge der Kommunalaufsicht,
im Zuge der Kontrolle der Zweckverbände diese
Zweckverbände kontrolliert. Der Herr Innenminister
hat darüber gesprochen, daß da Ergebnisse erzielt wor-
den sind, die darauf hinwirken, die Zweckverbände zu
vergrößern und auch auf das Personal entsprechend
Einfluß zu nehmen. Ich glaube, hier sind Ansätze ge-
geben, daß positiv Einfluß genommen wird auf die Re-
duzierung der Wasser- und Abwasserpreise, ohne - ich
muß es noch einmal wiederholen - daß wir von der
Tatsache Abstand nehmen können, daß immense Auf-
gaben in den nächsten Jahren in diesem Bereich auf
uns zukommen. Ich trete sehr dafür ein, daß zweck-
gebunden die Mittel für Wasser und Abwasser ein-
gesetzt werden. Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsident Friedrich:

Ich danke Herrn Minister Sieckmann für seine Aus-
führungen. Weitere Redemeldungen? Herr Dr. Mäde
bitte.

Abgeordneter Dr. Mäde, SPD:

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren, nun ist die Katze aus dem Sack. Die Regierung
tritt die Flucht nach vorn an. Sie will sich durch ein
Hintertürchen ihrer Mitverantwortung im Bereich des
Trinkwassers und des Abwassers entziehen.

(Beifall bei der SPD)

Seien Sie doch nicht so blauäugig und nehmen Sie an,
daß private Unternehmer aus reiner Menschenfreund-
lichkeit, aus ethischen und moralischen Gründen den
Abwasser- und Wasserpreis generell niedrig halten
werden.

(Beifall bei der SPD)

Wir möchten darauf hinweisen, daß gerade für die Be-
treibung von Trink- und Abwasseranlagen gegenüber
dem kommunalen Eigenbetrieb keine wirtschaftlichen
Vorteile bestehen.

(Zwischenruf Abg. Werner, CDU: Haben

Sie mir nicht zugehört, eine Einzel-
fallprüfung, Herr Dr. Mäde.)

Die oft erwähnten Effektivitätsgewinne bei privater
Betreibung werden beim kommunalen Betrieb durch
steuerliche Vorteile und günstige Kommunalkredite
wettgemacht.

(Beifall bei der SPD)

Der Kommunalpolitiker wird im Interesse der Bürger
und zur Sicherung auch seiner Chancen bei der näch-
sten Wahl auf erträgliche Wasserpreise achten müssen.

(Beifall bei der SPD)

Und die politisch Verantwortlichen hier in diesem
Lande können sich  dieser Verantwortung nicht entzie-
hen. Das Land kann sich dieser Verantwortung nicht
entziehen, und der Bund kann sich dieser Verantwor-
tung nicht entziehen.

(Beifall bei der SPD)

Man kann die Kommunen, die Städte und Gemeinden
nur davor warnen, in dieses Netz der privaten Betreiber
zu gehen. Man kann sie nur zur äußersten Vorsicht auf-
rufen. Die SPD ist nach wie vor der Meinung: doppelt
so hohe Fördermittel für Investitionen im Wasser- und
Abwasserbereich und Überprüfung aller wassertech-
nischen Zielplanungen, aller Investitionen nach öko-
nomischen und nach ökologischen Effektivitäten und
Notwendigkeiten in der entsprechenden zeitlichen Rei-
henfolge. Im gesamten Wasserbereich, angefangen von
Talsperren, den Fernwasserleitungen, den kommunalen
Wasserwerken mit Versorgungsleitungen bis hin zur
Abwasserentsorgung, lehnen wir eine Übertragung der
Betreibung oder ganzer Anlagen an einen Privatunter-
nehmer entschieden ab. Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsident Friedrich:

Ich danke Herrn Abgeordneten Dr. Mäde. Herr In-
nenminister, Sie wollten auch noch einmal sprechen.
Bitte.

Schuster, Innenminister:

Herr Präsident, Herr Dr. Mäde, Sie sollten hier keinen
Popanz aufbauen.

(Beifall bei der CDU)

Herr Abgeordneter Werner hat nicht gefordert, generell
zu privatisieren und alle Werke an private Unter-
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nehmen zu übertragen. Ihm geht es lediglich darum,
bei der Planung auszuschreiben und zu prüfen, ob ein
privates Unternehmen günstiger den Betrieb und den
Bau einer Anlage übernehmen kann oder nicht.

(Beifall bei der CDU)

Nur wenn nachgewiesen der private Betreiber günsti-
ger ist, kann er in Frage kommen. Andernfalls liegt es
doch nahe, an dem öffentlichen Betreiber festzuhalten.
Im Einzelfall prüfen, welche Form des Betriebes gün-
stiger ist, darum geht es.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsident Friedrich:

Danke. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor.
Dann würde ich die Aussprache zu der - Drucksache
1/2642 - des Herrn Abgeordneten Werner schließen.

Wir kommen nunmehr zum Aufruf des nächsten Ta-
gesordnungspunktes, dem ursprünglichen Tagesord-
nungspunkt 2

Aktuelle Stunde

a) auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen zum Thema:
"Situation von Asylbewerberinnen und
Asylbewerbern in Thüringen"
Unterrichtung durch den Präsidenten
des Landtags
- Drucksache 1/2666 -

b) auf Antrag der Fraktion der CDU zum
Thema:
"Änderung des § 1 a des Vermögenszu-
ordnungsgesetzes (VZOG) im
Rahmen des Artikels 16 des Register-
verfahrensbeschleunigungsgesetzes"
Unterrichtung durch den Präsidenten
des Landtags
- Drucksache 1/2676 -

Wir beginnen mit Tagesordnungspunkt 2 a. Ich bitte
Frau Abgeordnete Grabe von der einbringenden Frak-
tion zu Ihrem Redebeitrag an das Mikrofon.

Abgeordnete Frau Grabe, Bündnis 90/Die Grünen:

Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Men-
schen in Ostdeutschland haben Nachholebedarf, was
die Erfahrung im Zusammenleben mit ausländischen
Mitbürgerinnen und Mitbürgern betrifft. Sie hatten da-
zu bisher keine Gelegenheit. Der Staat müsse ihnen die

Möglichkeit geben, solche Erfahrungen zu machen.
Dies sind nicht die Worte der Opposition, die sich für
die Belange von Ausländerinnen und Ausländer einzu-
setzen versucht, es sind sinngemäß die Worte unseres
Ministerpräsidenten zur Eröffnung der "Interkulturellen
Woche". Doch, meine Damen und Herren, die "Inter-
kulturelle Woche" war mit einem Paukenschlag bereits
eröffnet, als für viele Asylbewerberinnen und Asylbe-
werber in Thüringen ein "zwingend öffentliches Inter-
esse" an ihrer Umverteilung schriftlich geltend ge-
macht wurde, wie es in einem Brief an die Erfurter
Asylbewerberinnen und Asylbewerber heißt. In dem
Schreiben wird unter anderem begründet, daß die so-
genannte Umverteilung ganz schnell gehen muß, näm-
lich genau innerhalb von 8 Tagen, daß keine Anhörung
der Betroffenen erfolgen wird und erst recht kein Wi-
derspruch gegen diese Entscheidung zulässig ist. Die-
ser Brief kommt nicht von ungefähr, sondern ist die
Folge eines Schreibens des Landesamtes für Soziales
und Familie. Nun kann ein Minister ja oft behaupten,
er sei falsch oder unvollständig verstanden worden.
Doch fest steht, daß es den Brief vom 10. September
gibt. Dort wird die haushaltsrechtliche Genehmigung
für die Einrichtung zum 30.09. widerrufen. Nun frage
ich Sie: Wie soll ein Haus nach dem 30.09. ohne haus-
haltsrechtliche Genehmigung existieren?

(Beifall Abg. Pöse, Bündnis 90/
Die Grünen)

Ihr Pressesprecher erweckt jedenfalls seit gestern in der
Öffentlichkeit den Eindruck, daß das alles ein großes
Mißverständnis war. Soll man da jetzt sagen April,
April oder wie? Die Entscheidung, die da getroffen
wurde, ist eine typisch finanzpolitische Entscheidung
nur vom Schreibtisch aus. Sie bezieht weder die Be-
troffenen mit ein noch die für die Ausführung letztlich
verantwortlichen Kommunen oder die Ausländerbeauf-
tragten der Kommunen und Landkreise, wahrscheinlich
nicht einmal den eigenen Beauftragten der Landesre-
gierung, noch läßt sie die Möglichkeit zu, Einzelfälle
gesondert zu regeln. Da gibt es Kommunen, Initiativen,
Einzelpersonen, die versuchen, das Leben zu erleich-
tern. Die pflegen Freundschaften, die empfinden das
Leben mit ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbür-
gern als Bereicherung. Diejenigen, die direkt damit zu
tun haben, werden gar nicht erst gefragt. Auch nicht
gefragt wird ein Mädchen, das einen Antrag auf Asyl
gestellt hat und in Erfurt bereits die 11. Klasse eines
Gymnasiums besucht. Nicht gefragt wird die Mutter,
die jeden Tag zu jeder Mahlzeit ihr frühgeborenes
Kind stillen geht in der Klinik. All das sind erst Vorfäl-
le, die sie bereit sind, zur Kenntnis zu nehmen, wenn
Menschen laut protestieren. Wenn wieder einmal
Flüchtlinge, Vertriebene zur Kenntnis nehmen müssen,
daß sie nicht erwünscht sind oder zumindest nicht da,
wo sie gerade leben, wenn wieder einmal Menschen,
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die geflohen sind, in die Flucht geschlagen werden.
Die Tendenz ist klar: Kleine Heime werden geschlos-
sen, große Heime, in erster Linie Kasernen, bleiben
erhalten. Das, was auch wirklich teuer ist, die Bewa-
chung, soll günstig fortgeführt werden. Dann sind aber
zwei Dinge klar: Einmal gibt es innerhalb von kleinen
Heimen wesentlich weniger Streßsituationen, zum an-
deren stellt sich heraus, daß die Asylbewerberinnen
und -bewerber, die mitten in einem Wohngebiet leben,
sehr bald als Nachbarinnen und Nachbarn akzeptiert
werden. Möglicherweise könnte man sogar in Zukunft
einiges an Bewachung einsparen. Natürlich, meine
Damen und Herren, wäre es auch sinnvoll und möglich
gewesen, die eine oder andere Massenunterkunft zu
schließen, um dann kleinere Heime ausreichend bele-
gen zu können. Aber der Trend geht eben nun einmal
zur Kasernierung. Das macht vieles ganz einfach - bis
hin zum hohen Zaun, der jeglichen Besucherwillen
schon im vorhinein abschrecken muß, von Paßkon-
trollen und alledem ganz abgesehen. Zum Beispiel
steht an einer Toilette noch: "Besuchertoilette - Mel-
dung beim OVD". Das zeigt ganz deutlich, wer da
vorher war. Asylbewerberinnen und -bewerber, sagen
wir, sind keine Sache, die man hin und her schieben
kann, wie es gerade am besten zu passen scheint.
Asylbewerberinnen und -bewerber sind mehr als ein
Kostenfaktor.

Unsere Landeshauptstadt soll asylbewerberfrei werden.
Was der Ministerpräsident empfindet angesichts der
vermittelnden Worte am letzten Sonntag, als er die "In-
terkulturelle Woche" eröffnete, wissen wir nicht. Wir
jedenfalls empfinden Scham darüber, daß so etwas in
diesem Land möglich sein soll. Wir hoffen, daß die
Asylbewerberinnen und -bewerber die Signale, die von
Menschen kommen, denen es auf Integration ankommt,
wie das Erfurter Parlament, der Flüchtlingsrat, die Aus-
länderbeauftragte, die evangelische Kirche, Freundin-
nen und Freunde, daß sie deren Signale lauter hören,
als die der Menschen verwaltenden Landesregierung.

(Beifall Abg. Pöse, Bündnis 90/
Die Grünen)

Am 1. Oktober, am "Tag des Flüchtlings", tritt das
neue Asylbewerberleistungsgesetz in Kraft. Ich kann
mir gut vorstellen, wie das Zusammenfallen des anbe-
raumten Umzugstermins mit dem Inkrafttreten des
neuen Gesetzes auf die Asylbewerberinnen und -be-
werber wirken mußte. Ungeachtet dessen trifft die neue
gesetzliche Regelung alle Asylbewerberinnen und -be-
werber in Thüringen, die sich damit abfinden müssen,
Menschen einer anderen Klasse zu sein.

(Glocke des Präsidenten)

Menschen, denen nicht Geld zur Verfügung gestellt
wird, sondern in erster Linie Sachleistungen, und nur
da war Thüringen einmal Vorreiter.

Vizepräsident Friedrich:

Frau Abgeordnete Grabe, bitte kommen Sie zum
Schluß.
Abgeordnete Frau Grabe, Bündnis 90/Die Grünen:

Ich bin gleich fertig. Asylbewerberinnen und -bewerber
können nur akute Erkrankungen behandeln lassen oder
Schmerzen lindern, nur ja nicht wollen wir sie teilha-
ben lassen an anderen Leistungen des Gesundheitswe-
sens. Freie Arztwahl gilt nur für freie Bürgerinnen und
Bürger. Impfen lassen dürfen sie sich. Die Behörde hat
das sogar sicherzustellen, daß sie sich impfen lassen
müssen. So werden unmündige Kinder behandelt.
Asylbewerberinnen und -bewerber sind nach diesem
Gesetz Menschen, für die nicht gilt, was für die Würde
deutscher Mitbürgerinnen und -bürger unerläßlich ist.
Ich danke Ihnen.

(Beifall bei der LL-PDS, Bündnis 90/
Die Grünen)

Vizepräsident Friedrich:

Ich danke der Frau Abgeordneten Grabe. Als nächsten
bitte ich Herrn Abgeordneten Kallenbach von der
Fraktion der CDU zum Mikrofon.

Abgeordneter Kallenbach, CDU:

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren, die Diskussion über die Lage der Asylbewerber in
Thüringen hatte sich in den zurückliegenden Wochen
doch deutlich beruhigt. Das heißt, daß einige Aufge-
regtheiten von einigen Damen und Herren der Opposi-
tion doch offensichtlich weitgehend unbegründet hier
waren. Beruhigt hatte sich die Lage ganz maßgeblich
dadurch, weil basierend auf den Ergebnissen der in-
terministeriellen Arbeitsgruppe gegen Gewalt ein Kon-
zept erarbeitet wurde, was vorwiegend auf Prävention
beruhte. Ich nenne hier nur einige Stichworte daraus:
Zeigen von polizeilicher Präsenz, Bereitstellung von
starken Reserven, wenn es denn erforderlich ist, Ein-
satz ziviler Einsatzkräfte, Einstellung von besonders
ausgebildeten Beamten in den Polizeiinspektionen, In-
tensivierung der Meldetätigkeit, Optimierung der Öf-
fentlichkeitsarbeit, Einrichtung einer Landeskoordinie-
rungsgruppe gegen Terrorismus, Einstufung der Heime
in Gefährdungsstufen, Erhöhung der materiellen Si-
cherheit, Errichtung einer besonderen Nachrichten-
stelle. Aus den Zahlen zu fremdenfeindlichen Übergrif-
fen geht eine noch nicht befriedigende, aber doch po-
sitive Tendenz hervor: 1992 gab es in Thüringen 73
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solcher Fälle, im 1. Halbjahr 1993 waren es noch ins-
gesamt 23 Fälle. Zufrieden sein können wir erst, wenn
hier eine Null steht, aber die Entwicklung ist zumin-
dest in der richtigen Richtung.

Meine Damen und Herren, ganz deutlich möchte ich
hier aber auch sagen, daß die beste Sicherheit eines
Asylbewerberheimes die Akzeptanz und die gegensei-
tige Achtung der Bevölkerung und der Asylbewerber
sind. Die Thüringer akzeptieren eben nicht, daß einer-
seits sicherlich alle abends ihre Betroffenheit zum
Ausdruck bringen in bezug auf die Greueltaten, die in
Bosnien-Herzegowina vor sich gehen, und das mit Trä-
nen in den Augen verfolgen und gleichzeitig Flücht-
linge, die von dort hier bei uns weilen, mit Steinen be-
worfen werden. Das wird von den Thüringern nicht ak-
zeptiert. Diese Flüchtlinge wohnen ja auch in den
Heimen. Die Akzeptanz und die Toleranz gegenüber
den Asylbewerbern und den Flüchtlingen ist in dem
letzten Jahr in Thüringen wesentlich größer geworden.

Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir an dieser
Stelle auch den ehrenamtlichen engagierten Helfern,
die gerade in dieser Woche die "Woche des ausländi-
schen Mitbürgers" organisieren, herzlichen Dank zu sa-
gen für ihr Engagement.

(Beifall im Hause)

Da insgesamt die Anzahl der Asylbewerber in Thürin-
gen rückläufig ist, müssen natürlich auch Heime ge-
schlossen werden. Das ist ein Gebot der Wirtschaft-
lichkeit. Immerhin wurden 1992 dafür 76 Mill. DM be-
reitgestellt und 1993 124 Mill. DM. Ein Teil der einge-
sparten Mittel sollte aber auch zur Verbesserung der
Betreuung und der Ausstattung der Heime zur Verfü-
gung gestellt werden, dort wo es dennoch notwendig
ist. Die Schließung solcher Heime ist aber vorher mit
allen beteiligten Stellen und mit den Betroffenen abzu-
sprechen und vorzubereiten. Dabei ist sensibel vorzu-
gehen,

(Beifall Abg. Wien, Bündnis 90/
Die Grünen)

denn es handelt sich schließlich hier um Menschen.
Diese Erkenntnis hat sich nun auch offenbar durch
Einfluß des Ministerpräsidenten und des Ministers in
den unteren Ebenen des Sozialministeriums herumge-
sprochen.

(Zwischenruf Abg. Päsler, Bündnis 90/
Die Grünen: Das ist ja schlimm.)

Lassen Sie mich abschließend noch als Innenpolitiker
hier folgendes sagen: Die Akzeptanz ist eher erreich-
bar, wenn die Unterkünfte mit 70 bis 80 oder 100

Heimbewohnern sich in einer Stadt befinden als Unter-
künfte mit vielen Hundert Heimbewohnern in einem
Dorf, denn dann sind die Aufwendungen zur Gewähr-
leistung der Sicherheit wesentlich größer. Ich denke,
auch hier sollte man sensibel vorgehen. Unter Be-
achtung dieser Gesichtspunkte denke ich, daß das Pro-
blem der Asylbewerber und Flüchtlinge in Thüringen
weitgehend gelöst werden kann. Danke schön.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsident Friedrich:

Ich danke Herrn Abgeordneten Kallenbach für seine
Ausführungen. Als nächsten Redner bitte ich Herrn
Abgeordneten Griese von der Fraktion der SPD zu sei-
nen Ausführungen an das Mikrofon.

Abgeordneter Griese, SPD:

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren, mitten in der Woche der ausländischen Mitbürger
sorgte das Thüringer Ministerium für Soziales und Ge-
sundheit, und wir sind ja nun darüber belehrt worden,
seine untersten Etagen vermutlich nur, für Unmut und
Empörung in den Kommunen und den Asylbewerber-
heimen. Es sollen wohl insgesamt rund 30 Heime in
Thüringen geschlossen werden, und davon schon ein
großer Teil zum 30.09.1993. Betreiber, Ausländerbei-
räte, kommunale Verantwortliche und die Asylbewer-
ber sind so um den 21.09.1993 davon in Kenntnis ge-
setzt worden, aber nicht etwa vom Thüringer Ministe-
rium für Soziales und Gesundheit, sondern sie haben
dies aus der Presse erfahren. Mit den Kommunen, den
Landkreisen und den Betreibern ist im Vorfeld weder
gesprochen worden, noch sind sie im Vorfeld infor-
miert worden. Die Auswirkungen möchte ich Ihnen an
einem Beispiel demonstrieren: In Kühnhausen, einer
kleinen Gemeinde am Stadtrand von Erfurt, leben 650
Einwohner. Da sind ständig 120 bis 150 Asylbewerber,
also 20 bis 25 Prozent der Bevölkerung. Dort gibt es
trotz allem eine hohe Akzeptanz der Asylbewerber
durch die ansässige Bevölkerung. Wenn aber diese
Leute aus der Presse erfahren, daß die Erfurter Heime
geschlossen werden, und daß diese Asylbewerber ver-
mutlich auch nach Kühnhausen kommen sollen, dann
wird diese Akzeptanz erheblich gestört, denn die
Kühnhäuser Bürger wissen dann nicht, daß in Erfurt
nur 147 Plätze insgesamt angeboten werden. Man
bringt damit Unruhe in die Bevölkerung und zerstört
die vorhandene Akzeptanz und Solidarität und bereitet
in meinen Augen den Boden für die Rechten vor.

(Beifall bei der SPD, LL-PDS,
Bündnis 90/Die Grünen)

Das Thüringer Ministerium für Soziales und Gesund-
heit baute auf die klammheimliche Zustimmung in den
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Kommunen und den betroffenen Landkreisen für die
Schließung und die Verlegung. Das hat sich allerdings
als Irrtum erwiesen. In Erfurt gibt es einen Ratsbe-
schluß für den Erhalt der Asylbewerberheime, und
parlamentarische Proteste sind mir zumindest aus Arn-
stadt, Zeulenroda, Saalfeld und Sondershausen be-
kannt.

(Beifall bei der SPD)

Nun war das Thüringer Ministerium für Soziales und
Gesundheit überrascht von dieser Reaktion und schick-
te zur Beschwichtigung den Pressesprecher in den
Ring, also auch jemand aus den unteren Etagen des
Ministeriums. Und der hat gesagt, April, April, das ist
alles nicht so gewesen und vor allen Dingen nicht so
gemeint, wie es gesagt worden ist. Das alles ist auf
Verständigungsschwierigkeiten zurückzuführen. Irgend
jemand ganz unten hat da den Eindruck gehabt, man
solle diese Heime sofort schließen. Warum hat diese
Klarstellung nun der Pressesprecher gegeben und nicht
der Minister persönlich? Wenn es nun doch zur
Schließung von Heimen zum 30.09.1993 kommt, wa-
ren das dann vielleicht wieder Verständigungsschwie-
rigkeiten, diesmal zwischen Minister und Pressespre-
cher? Denn der Pressesprecher hat auch gesagt, mit den
Kommunen und den Betroffenen soll gesprochen wer-
den, und es wäre auch noch einige Zeit, und der
30.09.1993 als Termin würde nicht stehen. Artern ist
aber bereits geräumt, und in Erfurt stehen heute die
Busse vor den Türen der Asylbewerberheime. In Arn-
stadt haben sich vorsichtshalber einmal 42 Asylbewer-
ber der Zwangsräumung durch den Umzug ins katho-
lische Pfarrhaus entzogen.

(Beifall bei der SPD)

Weiß denn im Thüringer Ministerium für Soziales und
Gesundheit die Linke nicht, was die Rechte tut? Und
das habe ich jetzt nicht politisch gemeint.

(Beifall bei der SPD)

In Arnstadt soll z.B. ein Heim geschlossen werden. Der
Betreiber ist ein frei gemeinnütziger Träger - der Ar-
beiter-Samariter-Bund. Dieses Heim hat 72 Betten und
eine 60- bis 70prozentige Auslastung. Und wir wissen
ja, wie diese Auslastung schon allein durch die Zutei-
lung von der zentralen Aufnahmestelle manipuliert
werden kann. Der Tagessatz dort beträgt 16.80 DM. Er
liegt im unteren Drittel des Landesvergleichs. Die
Asylbewerber sollen nun von dort nach Zella-Mehlis
umgesetzt werden. In Zella-Mehlis betreibt das Asyl-
bewerberheim ein privater Betreiber. Ist dies nun Zu-
fall oder ist das Absicht, und wie sind die Kosten bei
dem privaten Betreiber? Das könnte einmal offengelegt
werden. Im übrigen hat auch der Arbeiter-Samariter-

Bund für dieses Heim einen Vertrag bis 1996 und wird
natürlich auf Entschädigung klagen. Das Thüringer
Ministerium für Soziales und Gesundheit will aus den
Verträgen heraus, aus denen es am leichtesten heraus-
kommt und deren Auflösung am kostengünstigsten ist.
Es ist ja nichts dagegen zu sagen. Aber die Auflösung
ist da am kostengünstigsten, wo der Streitwert ver-
gleichbar niedrig ist, also bei kostengünstigen niedri-
gen Tagessätzen. Es besteht auch noch die Gefahr, daß
letztendlich die teuren Heime mit den hohen Tagessät-
zen übrigbleiben werden. Außerdem, ich kürze jetzt
etwas ab, sind kleine Unterkünfte wesentlich besser.

1. Die Akzeptanz der Bevölkerung ist größer, und das
ist sehr wichtig.

2. Man kann in kleineren Unterkünften auf ethnische
und religiöse Besonderheiten besser Rücksicht nehmen
und eingehen als in großen Unterkünften.

(Beifall bei der SPD, Bündnis 90/
Die Grünen)

Der Beweis, daß große Unterkünfte kostengünstiger
sind, ist ebenfalls bisher nicht erbracht. Der Abbau von
nicht mehr benötigten Bettenkapazitäten darf nicht
ausschließlich unter finanziellen Gesichtspunkten ge-
sehen werden, sondern humanitäre und soziale Ge-
sichtspunkte sollten mindestens, ich sage mindestens,
gleichrangig bei der Entscheidungsfindung hinzugezo-
gen werden.     

(Beifall bei der SPD, LL-PDS,
Bündnis 90/Die Grünen)

Vizepräsident Friedrich:

Ich danke Herrn Abgeordneten Griese. Als nächsten
bitte ich Herrn Abgeordneten Geißler zu seinen Aus-
führungen ans Mikrofon.

Abgeordneter Geißler, fraktionslos:

Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeord-
nete, zerrissene Freundschaften und Lücken im Fuß-
ballteam, multikulturelle Woche in Thüringen, etwa
Deutsche für Deutsche, Thüringer für Sachsen, Thürin-
ger für Bayern oder Thüringer für Rheinland-Pfälzer -
das ist makaber. In Arnstadt z.B. sollen Asylbewerber
in das berühmte H-Objekt nach Suhl gebracht werden.
Das wurde jetzt auch gerade von Herrn Griese zitiert.
Wir sind gestern früh dort gewesen. Abgesehen davon,
daß diese Bürger schon zwei Jahre in diesem Asylheim
leben und sich intigriert haben, daß die Kinder dort in
die Schule gehen können, in Suhl z.B. können auslän-
dische Kinder nicht in die Schule gehen, will man
diese Familien zwangsweise umsetzen. Es sind Unter-
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schriften gefordert worden, die noch nicht einmal mit
einem Dolmetscher übersetzt den Asylbewerbern er-
klärt wurden, wofür sie eigentlich unterschreiben und
wozu. Es ist ein Skandal. Ich sehe darin, daß die Lan-
desregierung, vor allem das Ministerium, das dafür
verantwortlich ist, keine Sensibilität zeigt in der Frage
der Asylbewerber. In Volkstedt eine 100prozentige
Auslastung eines Heimes, auch durch private Träger-
schaft betrieben. Wir haben in der Zwischenzeit fest-
stellen können, daß diese preiswerter sind als die von
Privatleuten betriebenen. Dazu kommen noch die
Wachmannschaften, die dort unter sehr dubiosen Um-
ständen, wie in Suhl z.B. das Objekt mit einem Sta-
cheldrahtzaun umgeben und Tag und Nacht beleuchtet,
eine unmögliche, eigentlich inhumane Frage und
Angelegenheit ist. Wir meinen, und ich meine, daß
diese Einsparung, die hier damit begründet wird und
erfolgen soll, eigentlich woanders erfolgen sollte. Es
wurde vom Ministerium argumentiert, es trage Ver-
antwortung ohnehin, knappe Steuermittel und größere
Heime seien nun einmal wirtschaftlicher. Sie ließen
sich zudem besser gegen radikale Übergriffe schützen.
Ich möchte wissen heute und hier: In den letzten Wo-
chen und Monaten, wo und wann haben Übergriffe auf
Asylbewerberheime stattgefunden? Es wird hier sicher
noch sehr vieles dazu gesagt. Mich erregt das schon
wieder derartig, daß man nicht weiß, was man für
Worte finden soll, um zum Ausdruck zu bringen, was
man diesen ausländischen Bürgern da zuleide tut. Von
Interesse ist auch für mich - in einem Brief von der
zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber Thüringen
heißt es: "Der von Ihnen zu erlassende Zuweisungsbe-
scheid sollte unbedingt den Hinweis auf das zwingende
öffentliche Interesse enthalten." Ich möchte hier wis-
sen, was das ist, "zwingendes öffentliches Interesse"?
An den Immobilien ist die Landesregierung sowieso
nicht interessiert, wie aus einem Brief hervorging. Und
wenn schon eingespart werden sollte innerhalb des
Landeshaushalts, was ich ja für richtig erachte, dann,
Herr Pietzsch, meine ich, sollten Sie Ihren Herrn Fi-
nanzminister Zeh mehr auf die Finger schauen. Ich
danke Ihnen.

Vizepräsident Friedrich:

Ich danke Herrn Abgeordneten Geißler für seine Aus-
führungen. Als nächste Rednerin bitte ich Frau Abge-
ordnete Thierbach von der Fraktion Linke Liste-PDS
zu ihren Ausführungen ans Mikrofon.

Abgeordnete Frau Thierbach, LL-PDS:

Herr Präsident, werte Abgeordnete, meine Vorredner,
außer Herrn Kallenbach, haben schon vieles an Pro-
blemen benannt. Ich möchte es Ihnen nicht ersparen,
manches noch hinzuzusetzen. Die Woche der auslän-
dischen Mitbürger ist in Thüringen, und die Regierung

hat wieder einmal etwas "nettes" im Vorfeld dazu bei-
getragen: Die Verträge mit den Betreibern dezentraler
Asylbewerberheime werden gekündigt. Nicht nur, daß
damit vorhandene Arbeitsplätze in den Kommunen be-
seitigt werden, nein, die Regierung wird immer mehr
ihrem schlechten Ruf gerecht. Denn in der Verordnung
ist eindeutig mit Frist beschrieben, daß die betroffenen
Menschen, die Asylbewerber, in anderen Asylbewer-
berheimen unterzubringen sind. Dort haben sie auf die
Weiterbearbeitung ihrer Asylbewerbung zu warten. Mit
dieser Verordnung werden wieder einmal rein wirt-
schaftliche Berechnungen favorisiert, und deswegen
muß sich die Regierung gefallen lassen, daß ich sie
frage: Ist die Bereitschaft zur Asylgewährung etwa ei-
ne nach Maßgabe des Haushalts? Sensibilität im Um-
gang mit Menschen in Not hat die Regierung wieder
einmal nicht bewiesen. Ich möchte Sie alle daran erin-
nern, Sensibilität hat ihr gefehlt bei der Zustimmung
zur Beschneidung des Grundrechts auf Asyl. Sensibili-
tät hat ihr gefehlt bei der Versorgung mit Lebensmit-
telpaketen oder gar, wie jetzt wieder, bei der Zustim-
mung zum sogenannten Solidarpaktkompromiß, in dem
ja ebenfalls wieder Leistungen für Asylbewerber ge-
kürzt werden. Die Frage nach der Menschlichkeit, die
ja immer oberstes Gebot sein soll, ist anzuzweifeln mit
der Art und Weise und dem Inhalt, der sich dahinter
verbirgt, bei der schon wieder durch die Regierung
gemachte Unsicherheit in die Asylbewerberheime hin-
eingetragen wird. Aus der Selbstversorgung werden
Bewohner von Asylbewerberheimen in Gemein-
schaftsverpflegung gebracht, zum Beispiel in Lauscha
beim Umzug nach Streufdorf. Viele Nationalitäten wa-
ren in Lauscha in der Lage, aufgrund der Selbstversor-
gung, ihre nationalen Besonderheiten wenigstens etwas
auszuleben. In Streufdorf ist diese Individualität mit
Gemeinschaftsverpflegung nicht möglich, oder, wie es
am gestrigen Tag passiert ist, zur "Begrüßung" werden
die ankommenden Asylbewerber versorgt mit einem
Besteck, mit einer Tasse, mit dem Hinweis, daß sie da-
für zu unterschreiben haben und diese zu jeder Mahl-
zeit mitzubringen haben. Ich frage mich: Etwa als Le-
gitimation Essen zu empfangen? Oder ein weiteres
Beispiel, auf das wurde schon verwiesen, der Umzug
von Asylberwebern aus Sondershausen nach Freien-
bessingen. Herr Kreyer in seiner Funktion als Bürger-
meister verweist darauf, daß humanitäre Aspekte viel
stärker beachtet werden sollen. So wohnen in Sonders-
hausen im Heim in der Schachtstraße schulpflichtige
Kinder. Schulbildung wird man in Thüringen sicher ir-
gendwo anders auch erhalten können, aber wie schwer
ist es für Kinder, sich wieder neu einzuleben, und das
liegt nicht nur an der Sprache, sondern an der Hürde,
die neu zu nehmen ist, daß man anders ist, daß man
anders aussieht. Diese Hürde muß neu übersprungen
werden.

(Beifall bei der LL-PDS, Bündnis 90/
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Die Grünen)

Herr Kallenbach, es ist ja gut und schön, was Sie dar-
stellen, daß die Ausländerfreundlichkeit im Land Thü-
ringen zugenommen hat. Mich freut es auch, nur leider
ist es die halbe Wahrheit. Ich bin mir bewußt, daß es
wehtut, was ich jetzt sagen werde, ich hoffe zuminde-
stens, daß es einigen noch wehtut, denn ich bin der
Meinung, Schmerz deutet auf eine Krankheit, die un-
bedingt geheilt werden muß, hin. Die Regierung ist
nämlich nach wie vor im vorauseilenden Gehorsam,
und deswegen müssen sich Regierung und Koalition
auch vorwerfen lassen, daß ich behaupte, mit solcher
Art von Politik geben Sie Rechten wie auch Republi-
kanern bei der Bevölkerung die Möglichkeit, politik-
fähig zu werden. Und so sind Äußerungen, die im
Landtag schon zu hören waren von der Koalition, wie
97 Prozent der Asylbewerber sind Scheinasylanten,
oder der Verweis, daß Asylbewerber nur am Reichtum
der Deutschen teilhaben wollten, oder die Bemerkung,
25 Prozent aller sich im Gefängnis befindlichen Men-
schen sind Asylbewerber, eben ein Beweis dafür, daß
solche Aussagen dazu führen, daß Republikaner poli-
tikfähig durch Sie gemacht werden, denn genau diese
Aussagen können Sie in den Wahlprogrammen der Re-
publikaner nachlesen, in den Wahlprogrammen von
Rechten in Thüringen. Und je mehr Aktivitäten die
Regierung unternimmt,

(Zwischenruf Abg. Wunderlich, CDU: Das
reicht, das ist eine Unverschämtheit.)

um Asylbewerber zu verwalten ... Sie können das gern
herauslassen, ich bin nämlich auch gern bereit, das zu
wiederholen, Herr Wunderlich, damit diese puren Äu-
ßerungen im Landtag, die Ausländerfeindlichkeit för-
dern, auch wirklich über den Rundfunk kommen.

(Beifall Abg. Pöse, Bündnis 90/
Die Grünen)

Ich bin der Meinung, je mehr Aktivitäten die Regie-
rung unternimmt, um Asylbewerber zu verwalten, zu
reglementieren oder in ihren Möglichkeiten, ein selbst-
bestimmtes Leben zu führen, einschränkt wie mit der
gegenwärtigen Aktivität, um so weniger wird sich in
der Bevölkerung die Bereitschaft für ein Miteinander
durch die Politik entwickeln. Ich fordere die Regierung
auf, die Verfügung vom 10. September 1993, die durch
den Präsidenten des Landesamtes für Soziales und
Familie erlassen wurde, zurückzunehmen.

(Beifall bei der LL-PDS)

Vizepräsident Friedrich:

Ich danke der Frau Abgeordneten Thierbach. Als näch-
sten bitte ich Herrn Minister Dr. Pietzsch zum Redner-
pult und verkünde gleichzeitig, daß die Redezeit für
das Plenum abgelaufen ist.

Dr. Pietzsch, Minister für Soziales und Gesundheit:

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren, es ist in dieser Debatte auch viel Unsinn erzählt
worden, und ich kann nicht auf allen Unsinn eingehen.

(Beifall bei der CDU)

Wenn Sie sagen, Frau Thierbach, daß durch Äußerun-
gen des Landtags oder Landtagsabgeordneten dieses
Hohen Hauses die Ausländerfeindlichkeit gefördert
wird, dann weise ich dieses ganz entschieden zurück
und mit allem Nachdruck.

(Beifall bei der CDU)

Frau Grabe, Sie haben, verzeihen Sie, doch ein ziem-
liches Durcheinander gebracht von Anschuldigungen.
Ich muß Ihnen sagen, die Einzelfälle, die Sie angeführt
haben, das Kind, was angeblich in Erfurt nicht zur
Schule gehen kann,

(Zwischenruf Abg. Frau Grabe,
Bündnis 90/Die Grünen: Das geht zur
Schule, aber es wird umgesiedelt.)

Die Mutter, die in die Medizinische Hochschule muß,
meine Damen und Herren, degradieren wir denn alles,
was außerhalb von Erfurt ist, zur Wüste? Kühnhausen
wird in Kürze ein Teil von Erfurt sein, und Herr Grie-
se, wenn Sie sagen 147 Heimplätze in Erfurt, da haben
Sie recht, aber eben diese 147 Heimplätze sind doch
nicht belegt, und es sind auch nicht alle Erfurter, die
nach Kühnhausen sollten, sondern ursprünglich sollten
auch einige nach Weimar. Wo liegt denn da die über-
durchschnittliche Belastung von Kühnhausen, wenn
vielleicht 40 aus Erfurt nach Kühnhausen kommen,

(Zwischenruf Abg. Griese, SPD: Hätten
Sie ordentliche Informationen gebracht.
Die Kühnhäuser haben es aus der
Zeitung erfahren.)

Meine Damen und Herren, und wenn Sie immer wieder
die Zäune erwähnen, dann muß doch auch einmal
deutlich gesagt werden, die Zäune sind doch nicht dazu
da, um die Asylbewerber einzusperren, sondern die
Zäune sind dazu da, um sie davor zu schützen, daß ir-
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gend jemand ihnen Brandflaschen in die Fenster wirft.
Wir haben doch die Situation, meine Damen und Her-
ren,

(Beifall bei der CDU)

und diese Frage ist gestellt worden, wir hatten doch
diese Situation, daß auch schon in Thüringen Brandfla-
schen geworfen worden sind. Und als dann die entspre-
chende Bewachung kam und als die entsprechenden
Zäune aufgestellt wurden zum Schutz, ist unter ande-
rem, es ist ein Teil der Maßnahme, das verhindert wor-
den. Nun wollen wir doch bitte schön nicht so tun, als
wenn die Zäune gegen die Asylbewerber gerichtet
seien.

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich vielleicht
doch mit einigen Fakten beginnen.

(Beifall Abg. Pöse, Bündnis 90/
Die Grünen)

Das Bundesland Thüringen ist verpflichtet nach dem
Asylverfahrensgesetz, 3,3 Prozent der Asylbewerber
aufzunehmen. Seit Bestehen des Landes Thüringen
wurden bis zum 31.08. dieses Jahres insgesamt 33.500
Asylbewerber zugewiesen. Tatsächlich eingetroffen in
Thüringen sind allerdings nur etwa 20.000, genau
20.245, und auch von diesen zunächst in Thüringen le-
benden Asylbewerbern orientierten sich einige Tausend
in andere Bundesländer. Das heißt, wir haben dadurch
eine Gesamtunterbringungskapazität von etwa 13.000
Unterkunftsplätzen gebraucht. Durch die Asylrechtsän-
derung ab 01.07.93 ist der Zustrom von Asylbewerbern
deutlich zurückgegangen, so daß wir meinen, daß wir
mit etwa 8.000 Plätzen in Thüringen auskommen. Wir
gehen nicht davon aus, daß die Heime, die wir dann
haben, und die Heime, die jetzt noch bestehen bleiben
sollen, zu 100 Prozent ausgelastet sind. Natürlich brau-
chen wir Reserven für die Situation, daß eventuell
überraschend wesentlich mehr kommen. Wir haben
nicht die Absicht wie in anderen Bundesländern, die
Asylbewerber in Turnhallen und in Zelten unterzubrin-
gen. Das haben wir bisher nicht nötig gehabt, dadurch
daß wir vorgesorgt haben. Aber wir haben vorgesorgt,
und ich glaube, es ist unsere verdammte Pflicht und
Schuldigkeit, in dem Augenblick, wo wir merken, es
sind zuviel Plätze da, daß diese Plätze abgebaut wer-
den. Durch den Abbau der Plätze wird nicht ein einzi-
ger Asylbewerber aus Thüringen vertrieben. Aber wir
passen die Zahl der Plätze der Zahl der Asylbewerber
an. Es kann doch kein Zweifel daran bestehen, daß ei-
ne Unterbringungskapazität für die Asylbewerber der-
zeit in Thüringen reduziert werden muß. Ich möchte
allerdings grundsätzlich dazu feststellen, daß sich da-
durch erstens die Unterbringungssituation der Asylbe-
werber keineswegs verschlechtern soll. Und ich gehe

davon aus, daß berechtigten Wünschen der Asylbewer-
ber, den Unterbringungsort betreffend, auch nachzuge-
hen ist.

Zweitens sind die Verlegungen ausschließlich durch
den Rückgang der Asylbewerber bedingt. Ich hatte das
schon einmal gesagt.

Zum dritten: Bei den 31 gekündigten Liegenschaften in
den Landkreisen und kreisfreien Städten und der ge-
kündigten Landesgemeinschaftsunterkunft, hier möchte
ich darauf verweisen, in Breitenherda haben wir die
Landesgemeinschaftsunterkunft, eine große Unter-
kunft, geschlossen, handelt es sich um unzureichend
genutzte und daher unwirtschaftliche Unterkünfte.
Durch die eingeleiteten Vertragsauflösungen werden
demzufolge ca. 5.000 Unterkunftsplätze abgebaut.
Durch diesen Abbau wird erreicht, daß eine entspre-
chende Auslastung der verbleibenden Gemeinschafts-
unterkünfte gewährleistet ist.

Meine Damen und Herren, im Rahmen dieses notwen-
digen Umzuges von Asylbewerbern in andere Unter-
künfte kam es, das gebe ich unumwunden zu, zu großer
Unruhe, nicht nur unter den Betroffenen, sondern auch
unter den Kommunen, weil teilweise der Umzug zu ab-
rupt veranlaßt worden ist, ich sage es, in einer von mir
in keiner Weise gebilligten Form. Aber ich sage auch
hier in aller Deutlichkeit, die Verantwortung für die
nachgeordneten Einrichtungen und die Verantwortung
für dieses Ministerium will ich nicht abgeben. Ich
übernehme die Verantwortung, daß dies so gelaufen
ist. Ich möchte deshalb diese Gelegenheit auch nutzen,
um von dieser Stelle aus den Betroffenen mein Be-
dauern ausdrücklich auszusprechen. Es war ein gewis-
ser Zeitdruck in der Tat, ein gewisser Zeitdruck, weil
zum 30.09. die Verträge gekündigt werden sollten, die
allerdings noch eine Laufdauer bis zum 31.12. haben.
Es bestand also nicht die zwingende Notwendigkeit,
bis zum 30.09. die Schließung abzuschließen. Die er-
sten Erfahrungen zeigen, daß die berechtigten Belange
der Asylbewerber und die regionale Ausgewogenheit
der Standorte einen wesentlich größeren Zeitraum er-
fordert.

Meine Damen und Herren, das, was zum Teil hier
gesagt worden ist, Frau Thierbach, was von Ihnen jetzt
zum Schluß gesagt worden ist, ist überholt. Es hat
gestern ein Fax an alle Landratsämter gegeben und ge-
stern nachmittag eine Beratung mit einem Teil der
Landräte und auch mit dem Ausländerbeauftragten des
Landes stattgefunden, wo wir uns dahin gehend geei-
nigt haben, daß in umfangreichen Gesprächen mit den
Betroffenen, den Landräten und natürlich auch den
Ausländerbeauftragten Härtefälle vermieden werden
sollen und daß zeitlich diese Sache der Schließung
bzw. des Umzugs, und ich sage hier ganz deutlich, ich
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will hier gar nicht das Wort "Verlegung" hören oder so
etwas, sondern "Umzug", denn es handelt sich um
Menschen, daß dieser Umzug gestreckt wird, zeitlich
gestreckt wird. Konkret kann es gestreckt werden im
Extremfall bis zum 31.12. Ich gehe aber davon aus,
daß wir dieses früher abschließen sollten, denn es kann
ja wohl nicht sein, daß wir dann in die Weihnachts-
feiertage damit kommen. Ich meine, diese Streckung
läßt den Asylbewerbern und auch den Kommunen ge-
nügend Zeit, um das nach allen Seiten abzuklopfen und
hier vernünftige Regelungen zu finden, auch vernünf-
tige Regelungen in dem Sinne zu finden, daß man die
entsprechenden Liegenschaften später weiterbenutzt.
Ich denke daran, daß wir auch Obdachlosenasyle brau-
chen, daß wir z. B. auch Studentenwohnheime brau-
chen, und ich könnte mir auch andere Nutzungen vor-
stellen.

Meine Damen und Herren, die laufenden Gespräche
mit den Kommunen werden fortgeführt mit dem Ziel,
die Verlagerung von Standorten in einer auch für die
Kommunen erträglichen Weise zu gestalten. Und da
habe ich die Arbeitsplätze durchaus im Sinn. Aber es
geht merkwürdigerweise auch beim Abbau der Plätze
nach dem Sankt-Florians-Prinzip. Wir sehen ja alle ein,
daß abgebaut werden muß, aber bitte nicht in meinem
Kreis, und das kann nicht sein. Ich möchte Ihnen fast
wörtlich zitieren, was in einem Brief von Asylbewer-
bern an mich stand: Warum lösen Sie nicht das Heim
da und dort auf und verlagern die dort Lebenden zu
uns? Das kann nicht sein, wir müssen hier schon einen
etwas größeren Rahmen sehen.

Meine Damen und Herren, dennoch denke ich, daß die
Tatsache auch auf kommunaler Seite und bei so vielen
Thüringern zu einem Problem geworden ist, zu einem
drängenden Problem geworden ist, und daß es an mich
herangetragen wurde, sehe ich als ein Zeichen dafür,
daß wesentlich mehr Sensibilität für die Asylbewerber
in diesem einen Jahr in Thüringen entstanden ist. Und
das sehe ich als positiven Aspekt.

(Zwischenruf Abg. Frau Grabe,
Bündnis 90/Die Grünen: Was tun Sie
gegen die Mißstände in Saalfeld?)

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsident Friedrich:

So, damit ist der Tagesordnungspunkt 2 a erschöpft,
ich schließe diesen und rufe den Tagesordnungspunkt 2
b auf. Änderung des § 1 a des Vermögenszuordnungs-
gesetzes (VZOG) im Rahmen des Artikels 16 des Regi-
sterverfahrensbeschleunigungsgesetzes - Drucksache
1/2676 -. Ich würde den Herrn Abgeordneten Wunder-

lich von der Fraktion der CDU zu seinem Redebeitrag
bitten.

Abgeordneter Wunderlich, CDU:

Herr Präsident, meine Damen und Herren, die CDU-
Fraktion hat das Thema "Änderung des § 1 a des Ver-
mögenszuordnungsgesetzes im Rahmen des Artikels 16
des Registerverfahrensbeschleunigungsgesetzes" - der
Name ist schon unmöglich wie der Inhalt des Gesetzes
überhaupt - zum Thema einer Aktuellen Stunde ge-
macht, weil Thüringer Interessen, besonders die finan-
zielle Belastung der Kommunen, unmittelbar betroffen
sind, besonders die ca. 800 waldbesitzenden Kommu-
nen in Thüringen. Mit dieser Aktuellen Stunde wollen
wir die intensiven Bemühungen der Landesregierung
und des Gemeinde- und Städtetages nachhaltig unter-
stützen. Wir hatten hier in diesem Hohen Hause eine
Debatte zur Rückübertragung des Kommunalwaldes
geführt. Ich glaube, gerade in Thüringen sind gemein-
same, praktikable Wege von Landesforstverwaltung,
Gemeinde- und Städtebund, Treuhandanstalt und der
BVVG für zügige Rückübertragung des Kommunal-
waldes gesucht und auch gefunden worden. Die Rück-
übertragung von 50 Prozent des Kommunalwaldes
spricht für sich. Das zentrale Problem bei der Rück-
übertragung des Kommunalwaldes sind die Forderun-
gen der Treuhandanstalt Berlin für Altkredite, Ver-
bindlichkeiten und Bewirtschaftungskosten in Höhe
von 575 DM pro Hektar, die zunächst jede waldbesit-
zende Kommune als Belastung ihres Kommunalwaldes
übertragen bekam. Die Durchsetzung dieser angeb-
lichen Forderungen würden für die Kommunen in
Thüringen eine zusätzliche Kostenbelastung von 46
Mill. DM nach sich ziehen. Für Kommunalwälder in
allen fünf neuen Bundesländern belaufen sich die
Forderungen auf mindestens 143 Mill. DM.

Wir vertraten die Rechtsauffassung, daß es für etwaige
Forderungen der Treuhandanstalt in den einschlägigen
Gesetzen keine Rechtsgrundlage gibt. Der von der
Gemeinde Lichtenbrunn gegen die Treuhandanstalt ge-
führte Musterprozeß bestätigte dann auch in erster In-
stanz durch das Verwaltungsgericht Berlin, daß es für
die Forderungen der Treuhandanstalt in den einschlä-
gigen Gesetzen keine Rechtsgrundlage gibt. Das am
10. Juli 1993 verkündete Urteil legt in seiner Begrün-
dung ausführlich dar, daß weder der Einigungsvertrag
noch das Vermögenszuordnungsgesetz Festlegungen
enthalten, wonach den Kommunen Verbindlichkeiten
aufgebürdet werden können. Gegen dieses Urteil wurde
zwischenzeitlich von der Treuhand Revision eingelegt.
Parallel dazu wird derzeit in Bonn der Entwurf des
Registerverfahrensbeschleunigungsgesetzes diskutiert,
der unter Artikel 16 eine Änderung des § 1 a des Ver-
mögenszuordnungsgesetzes vorsieht. Durch die vorge-
sehenen Änderungen in Abs. 1 Satz 2 würde nach der-
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zeitigem Stand eine eindeutige Regelung des Eini-
gungsvertrages und des Vermögenszuordnungsgesetzes
ins Gegenteil verkehrt, so daß die Kommunen bei
Grundstückszuordnungen die auf ihnen lastenden Ver-
bindlichkeiten sowie Ansprüche, Rechte und Pflichten
aus Schuldverhältnissen, soweit sie ihnen wirtschaft-
lich zuzurechnen sind, und Nebenforderungen zu über-
nehmen hätten. Sollten diese Änderungen des Vermö-
genszuordnungsgesetzes Rechtskraft erlangen, hätte
dies zur Folge, daß die Treuhand, entgegen dem in
erster Instanz verkündeten Urteil des Verwaltungs-
gerichts Berlin, nun plötzlich berechtigt wäre, die be-
schriebenen Forderungen von mehr als 143 Mill. DM
der neuen Länder, ich wiederhole noch einmal, das
entspricht 46 Mill. DM für Thüringen, einfordern
könnte. Da der Ausgang dieses Musterprozesses
aufgrund einer vor Gericht abgegebenen Protokoller-
klärung der Treuhandanstalt Berlin vom 18. März 1993
auch für andere Zuordnungen von Kommunalvermö-
gen gelten soll, würde diese Forderung den Betrag von
143 Mill. DM noch weit übersteigen. Offen bleibt da-
bei auch die Frage, ob der Artikel 16 des Registerver-
fahrensbeschleunigungsgesetzes gegebenenfalls auch
rückwirkend Gültigkeit erlangen soll, so daß dann auch
bereits zugeordnetes Kommunalvermögen betroffen
wäre. Da gerade in Thüringen viele kleine Städte und
Gemeinden größeren Waldbesitz haben, würde die
Durchsetzung dieser Forderungen die ohnehin schwie-
rige finanzielle Lage der Kommunen weiter verschär-
fen, womit die kommunalen Haushalte auf Jahre blok-
kiert werden. Die Kommunen in Thüringen und in an-
deren neuen Bundesländern sehen in den Forderungen
der Treuhandanstalt Berlin eine zweite Enteignung auf
sie zukommen, nachdem sie 1952 ihren Wald zum er-
sten Mal enteignet bekamen und ihn lastenfrei in das
Volkseigentum einbringen mußten. Es ist bereits jetzt
in großem Umfang feststellbar, daß die möglichen For-
derungen der Treuhandanstalt viele Städte und Ge-
meinden dazu bewogen haben, überhaupt keine Anträ-
ge auf ihren Kommunalwald mehr zu stellen. Es kann
davon ausgegangen werden, daß die ehemals kommu-
nalen Waldgrundstücke, die bis zum 13.06.1994 nicht
durch Antrag als Restitutionsanspruch geltend gemacht
werden, von der BVVG verkauft werden, so daß der
Kommunalwald wie 1952 erneut aus den Grundbü-
chern verschwinden würde. Insofern muß die von der
Treuhandanstalt eingelegte Revision gegen das vorge-
nannte Urteil als ein Spielen auf Zeit verstanden wer-
den, um bis zu einer Entscheidung des Bundesverwal-
tungsgerichts eine klare und eindeutige Rechtspre-
chung zu ihren Gunsten durch Bundesgesetz zu verän-
dern. Nachdem wir erfolgreich ein sehr kommunal-
freundliches Waldgesetz, und man spricht vom kom-
munalfreundlichsten Waldgesetz in Deutschland, ich
beziehe mich hier auf Äußerungen des Gemeinde- und
Städtetages, ohne den Stimmen der SPD und PDS mit
den Stimmen der Koalition und denen von Bündnis

90/Die Grünen verabschiedet haben, würden diese Be-
mühungen für eine positive Waldentwicklung in Thü-
ringen torpediert.

(Beifall bei der CDU)

Mit dieser Aktuellen Stunde sollte der Thüringer Land-
tag seinen Entschluß geltend machen, die Landesregie-
rung und den Gemeinde- und Städtetag in ihren Bemü-
hungen, wie ich schon eingangs gesagt habe, zu unter-
stützen, eine Änderung des § 1 a Vermögenszuord-
nungsgesetz zu verhindern. Ich danke Ihnen.

(Beifall bei der CDU)

Präsident Dr. Müller:

Danke. Das Wort hat der Abgeordnete Weyh, SPD-
Fraktion. Bitte.

Abgeordneter Weyh, SPD:

Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Kolle-
ge Wunderlich, es ist uns völlig klar, der Sachverhalt,
den Sie dem Hohen Haus beschrieben haben, das ist
einer der Sachverhalte, der alle neuen bzw. jungen
Länder beschäftigt. Und in dem Sachverhalt denken
wir von der SPD, daß hier gemeinsames Handeln
zwingend geboten ist. Wie bekannt ist, liegt ja der
Entwurf des Registerverfahrensbeschleunigungsgeset-
zes nach einer ersten Beratung im Bundestag am 9.
September 1993 jetzt im Rechtsausschuß zur Beratung
an. Es ist also doch unsere Möglichkeit, diejenigen
Volksvertreter, Abgeordneten im Deutschen Bundestag
der jeweiligen Parteien mit den Konsequenzen, welche
eine derartige Fassung des Registerverfahrensbe-
schleunigungsgesetzes für Thüringen und die neuen
Bundesländer hätte, vertraut zu machen. Das ist nichts
weiter als legitimes Handeln im Sinne unserer Bürger.
Wir werden mit unseren Kontakten mit der Fraktion im
Deutschen Bundestag dieses Thema auf den Tisch
bringen, und ich bin sicher, daß wir dazu eine sach-
gemäße, im Interesse Thüringens liegende Stellung-
nahme oder der neuen Bundesländer liegende Stellung-
nahmen von seiten der SPD finden werden. Es gibt
jedoch in diesem Verfahren eine weitere Grund-
satzfrage, die nicht unbesprochen sein muß und bleiben
darf. Die prinzipielle Frage, wo hat die Treuhand ei-
gentlich Erfolge aufzuweisen? Wo bringt sie eigentlich
etwas Positives? Soll jetzt mit einer Regelung, die aus
Belastung des kommunalen Waldes oder anderer
Grundstücke ein Ergebnis bringt, ein erster Erfolg
überhaupt geschaffen werden? Ich denke doch, daß
dies der falsche Weg ist. Es gibt ganz andere Felder,
wo sich die Treuhand profilieren könnte mit ordent-
lichen Lösungen, anstatt hier die kommunalen Haus-
halte zu belasten oder solche Institutionen wie Woh-
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nungsverwaltungsgemeinschaften und Wohnungsge-
nossenschaften. Ich denke, auch hier ist weiterhin un-
ser Wort in Bonn gefragt, und wir sollten die Abgeord-
neten in Bonn an dieser Stelle weiterhin beschäftigen
und unsere Meinung starrköpfig, will ich einmal sagen,
vertreten und durchsetzen. Ich danke Ihnen.

(Beifall bei der SPD)

Präsident Dr. Müller:

Danke schön. Der Abgeordnete Möller, Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen.

Abgeordneter Möller, Bündnis 90/Die Grünen:

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren, verehrte Kolleginnen und Kollegen von der Koali-
tion, man könnte sagen, das haben Sie nun davon, mit
Ihren Beschleunigungs- und Erleichterungsgesetzen.
Das kommt am Ende dabei heraus,

(Zwischenruf Abg. Weyh, SPD: Keine
Erleichterung.)

wenn Sie hier eine Aktuelle Stunde beantragen unter
der Überschrift "Änderung des § 1 a des Vermögenszu-
ordnungsgesetzes im Rahmen des Artikels 16 des Re-
gisterverfahrensbeschleunigungsgesetzes", dann weiß
natürlich in der Öffentlichkeit erst einmal niemand so
richtig, was da gemeint ist. Korrekt hätte es auch hei-
ßen müssen "Artikel 16 Pkt. 3 a des Registerverfah-
rensbeschleunigungsgesetzes", denn zu Punkt 3 b
haben Sie überhaupt nichts gesagt. Sie haben, Herr
Wunderlich, im wesentlichen auch nur zum Wald
geredet. Es betrifft ja nicht nur den Wald, es betrifft ja
genauso Rathäuser, Kindertagesstätten, Sportstätten,
Krankenhäuser und eben auch den Wald. Und auf all
diesen Dingen liegen Verbindlichkeiten, aber es sind ja
nur fiktive Verbindlichkeiten, die dort eingetragen sind
auf den Grundbuchämtern. Und hier wird genau das-
selbe Spiel gespielt, was schon im Falle des Woh-
nungseigentums der Kommunen gespielt wurde. Es
werden fiktive Verbindlichkeiten zu realen Verbind-
lichkeiten gemacht und jetzt den Kommunen, den
Menschen, die jahrelang dafür gearbeitet haben, die
das an sich alles schon bezahlt haben mit ihrer zweiten
Lohntüte, noch einmal angelastet. Ich meine, man muß
natürlich unterscheiden zwischen den Verbindlich-
keiten, die vor 1989, und den Verbindlichkeiten, die
nach 1989 eingetragen worden sind, aber das ist nicht
das Wesen. Das Wesen ist, daß hier sozusagen per
Husarenstreich den Kommunen Verbindlichkeiten auf-
gedrückt werden sollen in einem Gesamtumfang von 6
Mrd. DM, und das wirklich entgegen den eindeutigen
Regelungen des Einigungsvertrages. Hier wird eine
eindeutige Regelung des Einigungsvertrages in das

Gegenteil verkehrt. Das will nicht etwa die Opposition
des Bundestags, nein, das will die Bundesregierung,
die will hier den Einigungsvertrag ins Gegenteil ver-
kehren. Sie kann sich ja sicher sein, der zweite Partner
des Einigungsvertrages existiert nicht mehr, es wird da
sozusagen formal auch keine Beschwerde geben. Aber
ich fordere Sie, Ihre Kollegen im Bundestag, die
Unionskollegen im Bundestag, Frau Lieberknecht und
auch alle anderen Abgeordneten des Bundestages auf,
diesen Artikel 16 so nicht passieren zu lassen.

(Beifall bei der SPD)

Ich denke, die Landesregierung muß alles unterneh-
men, um zu verhindern, daß dieser Artikel 16 drin-
bleibt. Sie muß insbesondere versuchen, auch Zeit her-
auszuschlagen, um hier noch einen Kompromiß zu er-
zielen. Das ist unsere Forderung und das sollte auch Ih-
re sein an Ihre Kollegen im Bundestag. Vielen Dank.

Präsident Dr. Müller:

Danke schön. Die Rednerliste ist abgearbeitet. Herr
Minister Dr. Jentsch hat das Wort.

Dr. Jentsch, Justizminister:

Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich darf zu-
nächst feststellen, daß offensichtlich im Kernanliegen,
das hier behandelt wird, keine unterschiedlichen Auf-
fassungen bestehen. Insofern darf ich namens der Lan-
desregierung danken, daß der Landtag uns in dem Be-
mühen, hier im Sinne, wie es vorgetragen worden ist,
Erfolge zu erreichen, unterstützt. Es handelt sich um
ein Zustimmungsgesetz, das in Bonn derzeit, wie hier
schon dargestellt, im Bundestag anhängig ist, das aber
nur mit Zustimmung des Bundesrates Gesetzeskraft
bekommen kann. Wir werden alles daran setzen, um in
dem Sinne, wie hier vorgetragen worden ist, dieses Ge-
setz so, wie es entworfen worden ist, zu verhindern.
Dies sind Ankündigungen, die auf einer Kabinettsver-
einbarung der Thüringer Landesregierung beruhen. Wir
haben am 15.09.1993 beschlossen, und ich darf das
dem Landtag bekanntgeben: "Sollte die in Artikel 16
des Entwurfs des Registerverfahrensbeschleunigungs-
gesetzes enthaltene Vorschrift einer Änderung des
§ 1 a Vermögenszuordnungsgesetz nicht vom Bundes-
tag in Zweiter und Dritter Lesung im Sinne der For-
derungen des Gemeinde- und Städtebundes Thüringen
geändert werden, so behält sich das Kabinett vor, im
zweiten Durchgang des Bundesrates für eine Anrufung
des Vermittlungsausschusses einzutreten." Es kann in
der Tat nicht sein, daß das, was nunmehr offenkundig
geworden ist, was von Anfang an nicht ganz so
deutlich war, daß nämlich hier mit der Neuformulie-
rung im Rahmen des Registerverfahrensbeschleuni-
gungsgesetzes der Artikel 1 a des Vermögenszuord-
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nungsgesetzes nicht nur inhaltlich klargestellt wird,
was ursprünglich gesagt worden ist, sondern wohl zu
Lasten der Gemeinden eine Verschlechterung erfährt.
Dies wollen wir gemeinsam verhindern,

(Zwischenruf Abg. Möller, Bündnis 90/
Die Grünen: Das Land ist auch betroffen.)

aus den Gründen, die hier vorgetragen worden sind. Ich
hoffe und wünsche, daß wir hier gemeinsam Erfolg ha-
ben. Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU)

Präsident Dr. Müller:

Danke schön. Weitere Wortmeldungen gibt es nicht.
Die Zeit ist auch abgelaufen. Ich schließe die Aktuelle
Stunde.

Wir kommen zum  Tagesordnungspunkt 3

Wahl des Landesbeauftragten für die
Unterlagen des Staatssicherheits-
dienstes der ehemaligen Deutschen
Demokratischen Republik
Wahlvorschlag der Landesregierung
- Drucksache 1/2587 -

Es wird mitgeteilt seitens der Staatskanzlei, daß Herr
Jürgen Haschke zur Wahl als Landesbeauftragter vor-
geschlagen wird. Wir haben im Ältestenrat beschlos-
sen, diesen Punkt ohne Aussprache zu behandeln. Wir
kommen also sofort zur Abstimmung. Benötigt wird
laut Gesetz die Mehrheit der gesetzlichen Mitglieder
des Hauses. Ich darf fragen, ob Sie zur Abstimmung
bereit sind? Das ist offensichtlich der Fall. Wer stimmt
dem Wahlvorschlag der Landesregierung, Herrn
Haschke zu wählen, zu, den bitte ich um das Handzei-
chen. Danke. Gibt es Gegenstimmen? Keine. Enthal-
tungen? 3 Enthaltungen. Die erforderliche Zahl der Zu-
stimmung ist erreicht.

(Beifall im Hause)

Da ich Herrn Haschke, von dem das Gesetz so schön
sagt, er sei eine Einrichtung des Landtags, auf der Tri-
büne sehe, darf ich die Gelegenheit ergreifen, um Ih-
nen als einer Einrichtung des Landtags, aber vor allem
auch als Mensch gute Wünsche mitzugeben. Alles Gu-
te weiter für Ihr nicht leichtes Amt.

(Beifall im Hause)

Ich schließe damit die Behandlung des Tagesord-
nungspunktes. Wir werden in Kürze eine Mittagspause

machen. Ich möchte aber doch noch den Tagesord-
nungspunkt 4 aufrufen. Ich darf hier ein verstärktes
Magenknurren wahrnehmen. Wenn das so ist, dann un-
terbreche ich unsere Sitzung, und wir werden 13.30
Uhr die Sitzung fortsetzen.

Vizepräsident Backhaus:

Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 4

Thüringer Ausführungsgesetz zum
Lebensmittel- und Bedarfsgegen-
ständegesetz sowie zur Weinüber-
wachung (ThürAGLMBG)
Gesetzentwurf der Landesregierung
- Drucksache 1/2023 -
dazu: Beschlußempfehlung des Aus-
           schusses für Soziales und Ge-
           sundheit

     - Drucksache 1/2428 -
Zweite Beratung

Der Berichterstatter ist die Abgeordnete Frau Ellenber-
ger. Ich darf die Frau Abgeordnete um das Wort bitten.

Abgeordnete Frau Ellenberger, SPD:

Herr Präsident, meine Damen und Herren, der Aus-
schuß für Soziales und Gesundheit hat dieses Thüringer
Ausführungsgesetz zum Lebensmittel- und Bedarfsge-
genständegesetz sowie zur Weinüberwachung, das ja
im Grunde genommen ein Verbraucherschutzgesetz ist,
in seiner 38. Sitzung am 7. Mai beraten und empfiehlt,
diesen Gesetzentwurf mit ganz wenigen Änderungen
anzunehmen. Zu den bedeutsamsten Änderungen, die
im Ausschuß beschlossen worden sind, gehört eine
Änderung in § 12. Da wird festgelegt, daß Ordnungs-
widrigkeiten mit einer Geldbuße nicht, wie im Gesetz-
entwurf vorgesehen, bis zu 50.000 DM geahndet wer-
den können, sondern wir haben festgelegt, daß diese
Obergrenze bei 500.000 DM liegen soll, weil wir
glaubten, daß 50.000 DM viel zu niedrig bemessen
sind, um tatsächlich Verbraucherschutz zu gewährlei-
sten. Dazu wurde der Justizausschuß um Mitberatung
gebeten, um zu erfahren, ob diese Erhöhung überhaupt
im Rahmen der bestehenden Gesetze möglich ist. Vom
Justizausschuß kam dazu auch grünes Licht. Ich bitte
Sie also, dieser Beschlußempfehlung zuzustimmen.

Vizepräsident Backhaus:

Danke schön. Das Wort hat jetzt der Herr Abgeordnete
Dr. Mäde, SPD-Fraktion.
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Abgeordneter Dr. Mäde, SPD:

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren, vorbeugen ist der beste Schutz. Diesem allgemei-
nen Grundsatz dient im übertragenen Sinne auch der
vorliegende Gesetzentwurf in der - Drucksache
1/2023 -, einschließlich der Beschlußempfehlung in der
- Drucksache 1/2428 -. Er ist Teil einer der dem Lande
zur Verfügung stehenden Möglichkeit zum Schutz des
Verbrauchers, beispielsweise vor Lebensmittelmanipu-
lationen, in einem immer härter werdenden Wettbe-
werb auf dem Lebensmittelmarkt. Besonders bei den
Nahrungsmitteln sind an die Sicherheit hohe Anforde-
rungen zu stellen. Wichtig für uns war, im Gesetz fest-
zuschreiben, daß die zuständigen Behörden von einem
Thüringer Untersuchungsamt unterstützt werden, das
auch für die  Untersuchungen der Proben und die Gut-
achten verantwortlich ist. Diese dezentralen Untersu-
chungsämter sind unbedingt zu erhalten. Hier stehen
moderne Untersuchungseinrichtungen zur Verfügung,
und es sollte auch an die Möglichkeit der Sicherung
von Arbeitsplätzen in diesem Bereich gedacht werden.
Unabdingbar ist, ständig in den Untersuchungseinrich-
tungen sowohl die personellen als auch die modernsten
technischen Voraussetzungen zu schaffen, um die im-
mer raffinierter werdenden Lebensmittelverfälschun-
gen auch nachweisen zu können.

(Beifall bei der SPD)

Das bedeutet, daß für die Überwachung des in § 4 ge-
nannten Personenkreises nur gut ausgebildete Fach-
kräfte, überwiegend Tierärzte, in Frage kommen. Die
Zeiten sind längst vorüber, meine Damen und Herren,
als es darauf ankam, Veränderungen bei Lebensmitteln
lediglich mit der Nase oder dem Gaumen festzustellen.
Im Gegenteil, man kann nicht oft genug darauf hinwei-
sen, nicht alles, was gut schmeckt, muß auch gut sein.
Wesentlich ist auch, im gesamten Land Thüringen ein
einheitliches und schlagkräftiges Verwaltungshandeln
auch im Hinblick auf den Verbraucherschutz zu ge-
währleisten. Das bedeutet, die unbestrittenen Vorteile,
die die staatlichen Veterinär- und Lebensmittelüberwa-
chungsämter als untere staatliche Verwaltungsbehörde
beim Landrat bzw. Oberbürgermeister bieten, konse-
quent zu nutzen und die bisher in Thüringen praktizier-
te Form der staatlichen Veterinärämter auch künftig
beizubehalten zur Gewährleistung eines effektiven und
kostengünstigen Verbraucherschutzes. Auch wenn es
mitunter berechtigte Zweifel daran gibt, daß die Mög-
lichkeit der Anwendung drastischer Strafen den ge-
wünschten abschreckenden Effekt hat, erscheint mir
die Höhe der in der Beschlußempfehlung empfohlenen
Geldbuße in Anbetracht der möglichen Tragweite der-
artiger Ordnungswidrigkeiten durchaus gerechtfertigt.
Wer vorsätzlich, aus Gewinnsucht oder fahrlässig die

Beeinträchtigung der Gesundheit zahlreicher Personen
in Kauf nimmt, sollte empfindlich bestraft werden.

Meine Damen und Herren, Thüringen besitzt in der
vorliegenden Drucksache ein Gesetz, dem Fachleute
anderer Bundesländer Anerkennung zollen. Die SPD-
Fraktion stimmt deshalb der Beschlußempfehlung und
dem voriegenden Gesetzentwurf zu. Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsident Backhaus:

Danke schön. Das Wort hat nunmehr der Herr Abge-
ordnete Bauch, CDU-Fraktion.

Abgeordneter Bauch, CDU:

Herr Präsident, meine Damen und Herren, mit dem
vorliegenden Entwurf des Thüringer Ausführungsge-
setzes zum Lebensmittel- und Bedarfsgegenständege-
setz sowie zur Weinüberwachung wird die rechtliche
Voraussetzung zur Durchführung der amtlichen Le-
bensmittelüberwachung in Thüringen geschaffen. Mit
dem einheitlichen europäischen Binnenmarkt seit dem
1. Januar 1993 erhält die amtliche Lebensmittelüber-
wachung eine zusätzliche Bedeutung. Nach dem Weg-
fall der nationalen Grenzen und Handelshemmnisse
sind alle Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemein-
schaft dem Grundsatz der freien Verkehrswegigkeit
rechtmäßig hergestellter und zugelassener Lebensmit-
tel- und Bedarfsgegenstände verpflichtet. Lebensmit-
telüberwachung ist so notwendig wie nie. Wer die im-
mer wieder auftretenden Verstöße gegen das Lebens-
mittelrecht und die Verbrauchsfristen in den Medien
verfolgt, und die neuesten Veröffentlichungen der Ver-
braucherzentrale belegen das erneut, sieht den Sinn
und Zweck des Lebensmittelrechts ein, in dem es
darum geht, sicherzustellen, daß Lebensmittel, kosme-
tische Mittel und sonstige Bedarfsgegenstände gesund-
heitlich unbedenklich sind, aber auch daß der Verbrau-
cher vor Irreführung und Täuschung geschützt wird. In
diesem Gesetz werden die Hauptaufgaben der Le-
bensmittelüberwachung geregelt, wie Lebensmittelher-
stellung, das In-den-Verkehr-bringen und die Kontroll-
tätigkeit. Dringend möchte ich raten, die bestehenden
Untersuchungskapazitäten im Land Thüringen zu er-
halten, um in den Regionen Thüringens dem Verbrau-
cher entsprechenden Schutz zu gewährleisten. Die
Medizinal- und Lebensmittelveterinärämter in Thürin-
gen sind ein wichtiger Baustein beim Vollzug dieses
Gesetzes.

Meine Damen und Herren, ich möchte Sie bitten, der
Beschlußempfehlung und diesem Gesetz Ihre Zustim-
mung zu geben. Danke.
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(Beifall bei der SPD)

Vizepräsident Backhaus:

Danke schön. Das Wort hat jetzt der Minister Dr.
Pietzsch.

Dr. Pietzsch, Minister für Soziales und Gesundheit:

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren, die Begeisterung im Saal hält sich in Grenzen bei
der Diskussion über dieses Gesetz. Vielleicht ist es
auch politisch nicht so brisant, es ist aber ein Gesetz,
was notwendig und dringend wichtig ist in unserem
Land. Meine Damen und Herren, Lebensmittelüberwa-
chung und Lebensmittelkontrolle ist so lange vielleicht
uninteressant, solange alles gut geht. Aber wenn irgend
etwas passiert, dann ist es eine hochbrisante Situation.
Ich erinnere an Meldungen über Salmonellenverseu-
chungen in Gewürzen usw. und so fort.

Meine Damen und Herren, Lebensmittelkontrolle und
Lebensmittelüberwachung ist praktizierter Verbrau-
cherschutz, und das sollten wir nicht aus dem Auge
lassen. Und zum anderen bringt dieses Gesetz die
gesetzliche Grundlage dafür, daß wir unsere guten
Thüringer Produkte auch weiterhin marktfähig halten.
"Thüringer Produkt", das muß ein Markenzeichen auch
in Zukunft sein. Und "Thüringer Produkt" als Marken-
zeichen auf dem gesamten bundesdeutschen und dem
europäischen und vielleicht auch auf dem Weltmarkt,
ist sicherlich auch ein Wirtschaftsfaktor für Thüringen.

(Beifall bei der CDU)

Insofern sehe ich, wie wichtig dieses Gesetz ist. Meine
Damen und Herren, es ist bereits gesagt worden, durch
die Wiedervereinigung und die Herstellung des EG-
Binnenmarktes sind wir mit Produkten konfrontiert wie
seit Jahrzehnten nicht zuvor. Hier ist es besonders
wichtig, daß solch ein Gesetz auch den Verbraucher
vor mißbräuchlicher Anbietung schützt. Ich erinnere
auch an die Belastung von Lebensmitteln durch Um-
welteinflüsse. Übrigens ein sehr wichtiger Faktor,
wenn ich da zurückgreife auf den Reaktorunfall von
Tschernobyl. Sie wissen alle, daß es dort darum ging,
auch radiologische Untersuchungen durchzuführen.
Auch dieses ist in Thüringen seit Mitte des Jahres 1992
eingerichtet. Wir haben natürlich nicht nur rückwir-
kend den Reaktorunfall von Tschernobyl zu untersu-
chen, sondern wir haben ja unser eigenes kleines
Tschernobyl hier in Thüringen, wenn ich nur an die
Wismut-Region denke. Ich warne aber dennoch davor,
Panik zu machen, denn die Untersuchungen, die wir
bisher durchgeführt haben, haben ergeben, daß keine

bedenkliche Kontaminierung stattgefunden hat, zumin-
dest was die Lebensmittel angeht.

Meine Damen und Herren, bei so viel Einigkeit
darüber kann ich es doch, denke ich, relativ kurz ma-
chen. Ich meine, eine gut funktionierende Lebensmit-
telüberwachung ist geradezu ein Standortvorteil in
puncto Lebensqualität hier in Thüringen. Hierzu hat
Thüringen übrigens auch besondere Anstrengungen un-
ternommen. Bereits 1992 wurde hier in Thüringen als
erstem der neuen Bundesländer eine Lebensmittel-
hygieneverordnung in Kraft gesetzt. Über Zahlen will
ich jetzt im Augenblick nicht reden. Es hat dazu eine
Pressekonferenz in der vergangenen Woche in meinem
Ministerium stattgefunden. Über diese Zahlen ist,
denke ich, dankenswerterweise - auch meinen Dank an
die Presse - ausführlich in den Medien berichtet wor-
den. Ich bitte Sie herzlich, dieses Gesetz anzunehmen,
unter den Aspekten, die hier bisher aufgezählt worden
sind. Danke.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsident Backhaus:

Danke schön. Wir haben eine weitere Wortmeldung
abzuarbeiten. Ich darf den Herrn Abgeordneten Pöse
um das Wort bitten, Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.

Abgeordneter Pöse, Bündnis 90/Die Grünen:

Sehr verehrte Damen und Herren Abgeordnete, zwei-
fellos läßt sich das Resümee ziehen, dieses Lebensmit-
telüberwachungsgesetz ist gut, aber es muß zwangs-
läufig nicht das Höchstmögliche sein, auch wenn es
Ansätze bietet, wo es Gesetze anderer bundesdeutscher
Länder überschreitet. Das wesentlichste Problem, was
ich sehe, besteht in der europäischen Union, welche
auf einen gemeinsamen europäischen Binnenmarkt
ausgerichtet ist. Dies ist vorrangig eine wirtschaftliche
und nicht eine verbraucherschützende Vereinigung.
Unser Anliegen in der Diskussion war es, strengstmög-
lichen Verbraucherschutz durch einen Wirtschaftskon-
trolldienst nach dem Vorbild von Baden-Württemberg
einzufordern sowie als zweiten Schwerpunkt die jähr-
liche Berichtspflicht gesetzlich zu verankern. Warum
diese jährliche Berichtspflicht? In Bayern und Nieder-
sachsen war es vergeblich, einen Jahresbericht zu er-
halten. Er sei nur für bestimmte Zwecke vorgesehen. In
Hamburg wartet man auf den Jahresbericht von 1989.
Und es ist nicht das einzige Bundesland, in welchem
man wartet und somit nicht erfahren kann, was in den
einzelnen Bundesländern eigentlich los ist in der Si-
tuation der Lebensmittelherstellung. Was kann dieses
Gesetz nicht? Die bisherige Konzeption des Binnen-
marktes Europa läßt nicht nur die sozialen, ökolo-
gischen, sondern auch die verbraucherpolitischen
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Aspekte außer acht. Dies läßt sich aus einem Bericht
der EG-Kommission und dem Weißbuch der euro-
päischen Umweltverbände entnehmen. Meiner Mei-
nung nach treibt der gar seltsame Stilblüten, z.B. im
Bereich der Babynahrung: Bio-Babynahrung darf Jod
und bestimmte Vitamine nicht enthalten, welche aber
für den Säugling lebensnotwendig sind. Ein anderes
Beispiel wäre die jetzt laufende Diskussion bzw. der
geschaffene Fakt im Bereich der Milch, wo die
summarische Zellenzahl der Milch reduziert wird.
Somit, das ist eigentlich für mich das Kuriosum, wird
der Werbung, die mit der Milka-Milchkuh Geschichte
gemacht hat, eigentlich die Geschichte weggenommen.
Der Weidegang wird für viele Betriebe unmöglich.
Immer bedeutender werden in naher Zukunft umwelt-
freundliche Alternativen in und mit der Landwirtschaft
werden. Den Herkunftsländern werden ausschließlich
die Kontrollen bei Exporten von Lebensmitteln über-
lassen. Notwendig ist eine Lebensmittelüberwachung
auf allen Stufen, von der Erzeugung bis zum Verkauf
des Lebensmittels. Offen bleibt die Frage: Wie kann
die allgemeine amtliche Lebensmittelüberwachung die
Flut der eingeführten Lebensmittel quantitativ und qua-
litativ überwachen? Wie können dabei alle Stufen, von
der Herstellung bis zur Abgabe an den Verbraucher,
berücksichtigt werden? Notwendig ist die konsequente
Anmeldeverpflichtung kühlpflichtiger Lebensmittel
tierischer Herkunft sowie die Einführung eines Quali-
tätsnormungssystems für Laboratorien sowie bei den
anzuwendenden Analysemethoden. Um das Problem
noch einmal zu verdeutlichen: 1990 haben Grenzkon-
trollen von LKW-Lebensmitteltransporten ergeben,
daß bei 49 Prozent Beanstandungen vorlagen. Der eu-
ropäische Binnenmarkt bedeutet für die Bundesre-
publik bezüglich der Lebensmittelzusatzstoffe eine
Verschlechterung. Von den 200 Zusatzstoffen waren
bislang 80 im deutschen Lebensmittelrecht nicht zuge-
lassen. Das betraf z.B. die Färbung von Fleisch, die
Färbung von Bier. Notwendig wäre das Verbot der Le-
bensmittelbestrahlung. Dieses Verbot wurde 1989 in
der Bundesrepublik eingeführt, durch den EG-Binnen-
markt aufgehoben. Es besteht keine Kennzeichnungs-
pflicht mit Hilfe gentechnischer Verfahren hergestellter
Lebensmittel. Produktpiraterie begegnet uns innerhalb
der EG. Derzeitig diskutiert das EG-Parlament über
neuartige Lebensmittel und Lebensmittelzutaten. Dem-
zufolge können sich gentechnisch hergestellte Aromen,
Hilfs- und Zusatzstoffe oder Enzyme in Lebensmitteln
verbergen. 60 Prozent der Lebensmittel sind enzyma-
tisch verarbeitet. Gentechnisch manipulierte Kartof-
feln, Schweinesteaks mit menschlichen Wachstumsge-
nen und gentechnisch superhefevergorene Biere könn-
ten bald auf unseren Mittagstischen stehen. Grund ist
die unzureichende Kennzeichnungspflicht für Gentech-
Lebensmittel. Verbraucherschutz könnte z.B. bedeuten,
den Blauen Engel, wie er von den Grünen im Europa-
parlament eingefordert worden ist, stärker zu populari-

sieren bzw. überhaupt erst zu ermöglichen, oder wie es
Initiativen in Chikago gibt, wo Restaurants die Ver-
wendung genmanipulierter Lebensmittel ausweisen
müssen. Dies ist nicht nur den 31 Toten und 1.500 teils
schwer Erkrankten, die dem gentechnisch hergestellten
Eiweiß zum Opfer fielen, zu verdanken. Europas Mol-
kereien haben den Einsatz eines Hormons in der
Milcherzeugung verhindert, aber was nützt es dem
Verbraucher, wenn er genmanipulierten Käse aus Dä-
nemark oder Holland im Supermarkt antrifft. Der Aus-
weg könnte in Produktinformationen bestehen, die sich
an einer ganzheitlich ausgerichteten Kennzeichnung
durch Qualitätsstandards und Verarbeitungsrichtlinien
und landwirtschaftlicher Produktionsweise orientieren.
Das Problem, um es einfach noch einmal zu ver-
deutlichen, wäre, wie wir es praktisch in Thüringen
vortreffen, daß wir eine Überkapazität im Bereich der
Schlachthöfe haben, die Schlachthöfe praktisch die
Aussagen treffen, uns reicht es, wenn wir zu 50 Prozent
ausgelastet sind, und auf die Frage, wie die 50 Prozent
erreicht werden, die Antwort kommt: Wir importieren
aus Dänemark und Holland. Das Problem, was ich
heute sehe, ist einfach: Wie können wir verhindern,
daß Lebensmittel hier in diesem Land eintreffen, die
wir nicht kontrollieren können? Wir können im Prinzip
unsere Produkte aufwerten, aber damit ist das Problem
für den Verbraucher, der eine bunte Theke antrifft,
meiner Meinung nach nicht geklärt. Ich betrachte die-
ses Thüringer Lebensmittelgesetz als einen Bestandteil,
eine Vermarktung aufzubauen, aber nicht als die Lö-
sung des allgemeinen Verbraucherschutzes, der einen
bunten Markt antrifft.

(Beifall Abg. Frau Zimmer, LL-PDS)

Vizepräsident Backhaus:

Danke schön. Die Rednerliste ist abgearbeitet. Gibt es
noch Wortmeldungen? Ich stelle fest, das ist nicht der
Fall und schließe daher die Aussprache. Wir kommen
damit zur Abstimmung. Wir stimmen zunächst ab über
die Beschlußempfehlung des Ausschusses für Soziales
und Gesundheit - Drucksache 1/2428 -. Wer dieser Be-
schlußempfehlung seine Zustimmung erteilt, den bitte
ich um sein Handzeichen. Danke schön. Gegenstim-
men? Keine. Stimmenthaltungen? Ebenfalls keine.
Damit ist die Beschlußempfehlung einstimmig ange-
nommen. Wir stimmen nunmehr ab über den Gesetz-
entwurf der Landesregierung unter Berücksichtigung
der soeben erfolgten Annahme der Beschlußempfeh-
lung nach der Zweiten Beratung. Wer diesem Gesetz-
entwurf seine Zustimmung erteilt, den bitte ich um sein
Handzeichen. Danke schön. Gegenstimmen? Keine.
Stimmenthaltungen? 2 Stimmenthaltungen. Danke
schön. Damit ist dem Gesetzentwurf nach der Zweiten
Beratung zugestimmt worden. Wir kommen zur
Schlußabstimmung. Wer dem Gesetzentwurf in der
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Schlußabstimmung seine Zustimmung erteilt, den bitte
ich, sich vom Platz zu erheben. Danke schön. Bei Ge-
genstimmen bitte ich, sich ebenfalls vom Platz zu er-
heben. Es gibt offensichtlich keine solchen. Bei
Stimmenthaltungen ebenfalls. Danke schön. 2 Stimm-
enthaltungen. Ich danke Ihnen, meine Damen und Her-
ren. Damit ist das Gesetz in der Schlußabstimmung so
bestätigt. Ich schließe diesen Tagesordnungspunkt.

Wir kommen nunmehr zum Tagesordnungspunkt 5

Thüringer Bodenschutzgesetz
Gesetzentwurf der Fraktion der LL-PDS
- Drucksache 1/2328 -
Erste Beratung

Der Abgeordnete Gerstenberger wird den Gesetzent-
wurf einbringen. Bitte schön, Herr Abgeordneter.

Abgeordneter Gerstenberger, LL-PDS:

Herr Präsident, meine Damen und Herren, ausreichen-
de Energie, reine Luft, sauberes Wasser und frucht-
bare, intakte Böden sind die Basis für die Existenz des
Lebens auf der Erde. Die Umweltpolitik hat sich zu-
nächst mit den Medien Luft und Wasser beschäftigt.
Auf die immer bedrohlicher werdende Vergiftung der
Luft, dem Treibhauseffekt und der Zerstörung der
Ozonschicht wurde unter anderem mit einem Emis-
sionsschutzgesetz, einem Klimaschutzprogramm und
dem FCKW-Verbot reagiert. Der Vergiftung des Was-
sers sollen unter anderem ein Wassergesetz und ein
Abwasserabgabengesetz entgegenwirken. Der Schutz
des Bodens ist erst seit der Veröffentlichung der Bo-
denschutzkonzeption der Bundesregierung im Jahr
1985 ein Schwerpunktprogramm umweltpolitischer
Aktivitäten. In der Bodenschutzkonzeption der Bun-
desregierung sind kompetent und umfassend die Bo-
denprobleme angesprochen und Lösungswege aufge-
zeigt. Erwähnen möchte ich auch grundlegende Arbei-
ten zum Thema "Boden und Bodenschutz", die in der
Zeit von 1985 bis 1990 im Rahmen des nationalen For-
schungsprogramms "Boden" in der Schweiz geleistet
wurden. Daß die Notwendigkeit für gesetzliche Rege-
lungen zum Schutz des Bodens erst sehr spät erkannt
wurde, ist zwar angesichts des bereits entstandenen
Schadens nicht entschuldbar, aber zumindest erklärbar.
Die Auswirkungen von Luft- und Wasserverunreini-
gungen betreffen uns unmittelbar und sind deshalb in
vielen Bereichen sofort oder nach relativ kurzer Zeit
auch für den Laien erkennbar. Dagegen werden Bela-
stungen von Böden und deren ökologische Konsequen-
zen in der Regel erst mit beträchtlicher, zeitlicher Ver-
zögerung deutlich. Zum Beispiel wirken Böden gegen-
über Schadstoffeinträgen als Puffersysteme und ver-
mögen damit zunächst die Wirkung von Schadstoffen

abzupuffen. Mit zunehmender Erschöpfung der bo-
deneigenen Puffersysteme findet dann jedoch sehr oft
ein expotentieller Anstieg der Schadwirkung statt, das
Sterben von Lebewesen und die Belastung von Grund-
und Trinkwasser treten dann sehr plötzlich ein. Ein an-
schauliches Beispiel dafür ist das Phänomen des Wald-
sterbens. Der Wald stirbt und damit nicht nur Bäume,
sondern die Gesamtheiten der Arten des Ökosystems.
Die sauren und schwermetallhaltigen Wässer bedeuten
zusätzlich den Tod vieler Fließgewässer-Ökosysteme.
Wir bekommen in zunehmendem Maße Probleme bei
der Gewinnung von Trinkwasser, ob nun aus Talsper-
ren oder aus dem Grundwasser. Aufgrund der vermin-
derten Verdunstungsaktivitäten der Wasserrückhalte-
kapazität des sterbenden Waldes steigen die Abfluß-
spitzen bei Niederschlagsereignissen und infolgedessen
die Häufung und das Ausmaß von Überschwemmun-
gen. Die Waldböden werden abgeschwemmt, und es
wird, wenn nichts geschieht, vielerorts in Deutschland
aussehen wie in Regionen des Mittelmeeres, wo die
Wälder schon in historischer Zeit mit anderen Mitteln
vernichtet wurden. Die Forschungsergebnisse von Prof.
Ullrich, dem wohl renommiertesten deutschen Wald-
schadensforscher, legen nahe, daß einerseits noch
Hoffnung für eine Schadensbegrenzung besteht, ande-
rerseits dafür kaum Zeit bleibt. Wer in diesem Zusam-
menhang nun meint, daß die bereits ergriffenen oder
geplanten Maßnahmen zur Luftreinhaltung, zum Bei-
spiel Katalysatoren für Kfz, den Boden gleichzeitig
ausreichend mitschützen, der irrt gundlegend. Die
Normen für die Luftreinhaltung sind ausgerichtet auf
den Schutz vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen
des Menschen durch Schadstoffe in der Atemluft. Den
Boden schützende Normen sind dagegen auszurichten
auf die Vermeidung von Schadstoffanreicherungen im
Boden. Das sind zwei grundverschiedene Anforderun-
gen an die Luftreinhaltung. Was für den Schutz der
Atemluft vor Säuren mehr oder weniger ausreicht, be-
deutet für den Waldboden den Tod. Dieses Beispiel
macht deutlich, daß die vorhandenen Regelungen im
Emissionsschutzrecht für den Bodenschutz nicht aus-
reichen, da sie in ganz anderen Zusammenhängen und
mit anderen Zielsetzungen getroffen wurden. Es gibt
keine ausreichende rechtliche Handhabe, der fort-
schreitenden Schadstoffanreicherungen im Boden zum
gegenwärtigen Zeitpunkt entgegenzuwirken. Vorsorge-
maßnahmen gegen stoffliche Bodenvergiftung sind nur
in Einzelbereichen, wie zum Beispiel bei der Klär-
schlammausbringung über die Klärschlammverord-
nung, möglich. Im übrigen berechtigt dann aber erst
wieder das Polizeirecht zum Einschreiten, dann näm-
lich, wenn es zu spät ist, nämlich wenn von Bodenver-
unreinigungen unmittelbar Gefahren für die mensch-
liche Gesundheit ausgehen. Nach gegenwärtigem Stand
gibt es keine rechtliche Grundlage, von einem Verur-
sacher, Eigentümer oder Besitzer die Beseitigung von
Bodenbelastungen zu verlangen, solange davon keine
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Gefahren für die menschliche Gesundheit ausgehen.
Den Gefahrennachweis gilt es dann allerdings auch erst
noch zu erbringen. Entsprechend können Sanierungen
auch nur bis zu dem Stand verlangt werden, bei denen
Gefahren für die Gesundheit gerade nicht mehr nach-
gewiesen werden können. Angesichts dieser Rechtslage
bleibt einem hilflos wirkenden Umweltminister dann
nur die verbale Empörung, wenn Verursacher von Bo-
denvergiftungen oder Eigentümer von Altlasten sich
auf das Recht berufen, nichts oder nur wenig tun zu
müssen. Eine Rechtsgrundlage in Form des Boden-
schutzgesetzes ist deshalb unbedingt erforderlich.

Meine Damen und Herren, neben der nachhaltigen und
flächendeckenden stofflichen Belastung des Bodens ist
ein zentrales Problem die linien- und flächenhafte
Versiegelung des Bodens. Versiegelter Boden ist toter
Boden, also Boden, der seine ökologische Funktion
nicht mehr wahrnehmen kann, und das heißt unter an-
derem, den Lebengemeinschaften werden die ohnehin
schon knappen Standorte entzogen, wertvolle Wasser-
speicher- und Filterkapazitäten entfallen, Kapazitäten
für die Pufferungen und den Abbau von anthropogenen
Schadstoffen werden vernichtet, der Land- und Forst-
wirtschaft werden Produktionsflächen entzogen.
Selbstredend brauchen wir natürlich Siedlungs- und
Verkehrsflächen. Die Frage ist nur, in welchem Aus-
maß das geschehen soll und an welchen Standorten.
Hier in Thüringen wie auch in anderen neuen Bundes-
ländern sind bedrohliche Fehlentwicklungen zu bekla-
gen. Ich möchte, stellvertretend auch für die Einschät-
zungen von Thüringer Experten, Prof. Hübler von der
TU Berlin zitieren, damit mir hier nicht von der rech-
ten Seite parteipolitische Tendenziosität unterstellt
werden kann. Herr Präsident, ich darf zitieren?

Vizepräsident Backhaus:

Bitte, bitte.

Abgeordneter Gerstenberger, LL-PDS:

"Wenn es dennoch bei der Entwicklung in den neuen
Bundesländern nicht zum besten steht, so ist auf die
Versiegelung zu verweisen. Wegen der politischen
Bedingungen und Anforderungen war das Problem des
Landverbrauches und der Versiegelung in der ehemali-
gen DDR im Vergleich zur westdeutschen Situation
gering. Plattenbauweise und Konzentration der Bevöl-
kerung an wenigen Standorten, geringer Individualver-
kehr, Güterverkehr überwiegend auf der Schiene hatten
zur Folge, daß die Versiegelungen relativ gering wa-
ren. Eine Folge dieser Restriktionen war auch, daß die
landschaftsgefährdenden Suburbanisierungsprozesse á
la München, Frankfurt und den meisten USA-Städten
nicht zu beobachten waren. Die Stadtgrenzen der
Städte waren meist noch erkennbar und die flächenhaf-

te Ausdehnung der Städte die Ausnahme. Seit der
Vereinigung ist ein gigantischer Landzerstörungspro-
zeß in Gang, der den in 40 Jahren in Westdeutschland
vollzogenen wahrscheinlich vom Umfang her und auch
von der Bodengefährdung weit übertreffen wird. Was
jetzt noch durch Versiegelungen am falschen Standort
geschieht, widerspricht zu großen Teilen allen raum-
planerischen, städtebaulichen, ökonomischen und öko-
logischen, aber auch kommunalwirtschaftlichen Er-
fahrungen." Selbstredend ist die Trendwende im Land-
verbrauch durch Versiegelung, die als eine der drin-
gendsten Aufgaben auch in dem Bodenschutzgesetz
der Bundesregierung angemahnt wird, eine fachüber-
greifende Aufgabe. Diese Aufgabe ist aber nicht zu
bewältigen ohne klare rechtliche Vorgaben durch ein
Bodenschutzgesetz. Eine Sollbestimmung im Bauge-
setzbuch reicht dort nicht aus, der verheerenden Wir-
kung Herr zu werden. Die hier angesprochenen Bei-
spiele machen es, glaube ich, deutlich, daß die Not-
wendigkeit eines Bodenschutzgesetzes nachhaltig ge-
geben ist. Für eine große Mehrheit der Umweltpolitiker
gibt es deshalb inzwischen parteiübergreifend eine
Übereinstimmung darin, daß es keine Alternative zu
dem Erlaß von Bodenschutzgesetzen gibt. Das wurde
1990 in dem Gesetzentwurf der von Lothar Späth an-
geführten Landesregierung auch deutlich angespro-
chen. Dort heißt es, ich darf noch einmal kurz zitieren.

Vizepräsident Backhaus:

Ja, Lothar Späth können Sie immer zitieren. Bitte.

Abgeordneter Gerstenberger, LL-PDS:

"Die Aufnahme punktueller, bodenschützender Nor-
men in bestehende andere Gesetze könnte eine Rege-
lung zur Schaffung eines aktiven, effektiven Boden-
schutzes nicht gewährleisten und würde keine Basis für
die Tätigkeit einer Bodenschutzverwaltung bieten." Si-
cher ist wohl, daß es in Kürze ein Bodenschutzgesetz
und in allen neuen Bundesländern Landesbodenschutz-
gesetze geben wird. In den Ländern sind in Baden-
Württemberg und Sachsen Bodenschutzgesetze bereits
in Kraft, in Baden-Württemberg das Gesetz zum
Schutz des Bodens vom 24. Juni 1991 und in Sachsen
das erste Gesetz zur Abfallwirtschaft und zum Boden-
schutz vom 12. August 1991. Darüber hinaus werden in
den Ländern Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen
und Schleswig-Holstein Vorbereitungen für entspre-
chende Gesetzgebungsverfahren getroffen. Überein-
stimmung besteht weiterhin darin, welche Probleme in
Bodenschutzgesetzen anzusprechen sind und in wel-
cher Form sie anzusprechen sind. Wir haben uns des-
halb mit diesem vorliegenden Gesetzentwurf die
Vorlage in Baden-Württemberg wie auch das Vorbild
des Referentenentwurfs in Bonn zur Grundlage ge-
nommen. Selbstredend gibt es nicht nur Übereinstim-
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mung. Strittig ist, je nach politischer Intention bzw. der
Ethik, der man anhängt, wie weitgehend Bodenschutz
betrieben werden soll. Aber darüber, denke ich, sollte
in den Ausschüssen zu diskutieren sein. Konsens be-
steht meiner Meinung nach darin, daß die Regelungs-
inhalte des Bundesbodenschutzgesetzes mindestens
auch Regelungsgegenstand eines Thüringer Boden-
schutzgesetzes sein sollten. Das sind:

1. Zweck eines solchen Gesetzes ist es, den Boden in
seiner Funktionsvielfalt zu erhalten, Vorsorge gegen
schädliche Bodeneinwirkungen zu treffen, schädliche
Bodeneinwirkungen zu beseitigen, die Auswirkungen
dieser Beeinträchtigungen auf den Menschen und die
Umwelt zu verhindern.

2. Die zuständigen Behörden sollen verpflichtet wer-
den, die durch schädliche Bodeneinwirkungen verur-
sachten Gefahren für Menschen, Tiere, Pflanzen und
deren Lebensgrundlagen abzuwehren. Der Gesetzent-
wurf soll deshalb Handlungsmöglichkeiten der Behör-
den zur Abwehr und Beseitigung dieser Gefahren er-
öffnen.

3. Gefahrabwehrmaßnahmen sind grundsätzlich erst
dann möglich, wenn die Schädigung eines Schutzgutes
wahrscheinlich ist. Angesichts der Nichtabbaubarkeit
zahlreicher Stoffe im Boden, bei denen zum Teil noch
nicht bekannt ist, von welchem Schwellenwert an Ge-
fahren z.B. für die menschliche Gesundheit drohen,
sollen Vorsorgemaßnahmen bereits bei dem Verdacht
eines Schadenseintrittes ergriffen werden können.

4. Um eine sachgerechte Erfassung des Zustandes von
Böden und eine sachgerechte Auswahl erforderlicher
Bodenschutzmaßnahmen zu ermöglichen, sollen in
diese Prüfungen externe Sachverständige mit einbezo-
gen werden können.

5. Ein besonderes Gefahrenpotential stellen die soge-
nannten Altlasten, Altablagerungen, wie z.B. Altdepo-
nien, Altstandorte, Grundstücke von stillgelegten indu-
striellen und gewerblichen Betrieben dar. Die Siche-
rung dieser Altlasten, die Gefahren für Menschen und
Umwelt und die Sanierung der Altlasten erfordern ein
umfassendes Handlungsinstrumentarium. Für den Be-
reich der Altlasten ist hier im wesentlichen vorgesehen:

• Die zuständigen Landesbehörden sollen die altlast-
verdächtigen Flächen erfassen, untersuchen und bewer-
ten. Daß wir an dieser Stelle Rückstände haben, dürfte
allgemein bekannt sein.

• Bei Vorliegen einer Altlast soll die Erstellung eines
Sanierungsplanes verlangt werden können. Das sind
bisher in Thüringen nur Absichtserklärungen. Ziel
dieses Sanierungsplans ist es dann, das vorhandene Ge-

fährdungspotential so weit wie möglich zu verringern,
daß gegenwärtig und zukünftig eine sinnvolle Nutzung
der sanierten Grundstücke ermöglicht wird.

6. Durch das Gesetz sollen die Voraussetzungen für un-
tergesetzliche Regelungen geschaffen werden. Im Vor-
dergrund steht dabei, die Anforderungen zur Vorsorge
und zur Gefahrenabwehr zu konkretisieren. Die Vorar-
beiten hierzu sind aufgenommen worden. Es sollen
insbesondere Schutzgut und, soweit erforderlich, nut-
zungsbezogene Bodenwerte durch Rechtsverordnungen
und, soweit es um Behördenpflicht geht, allgemeine
Verwaltungsvorschriften festgelegt werden. Es soll
vorgesehen werden, daß vor deren Erlaß ein aus-
zuwählender Kreis der Wissenschaft, der Betroffenen,
der Verbände der Wirtschaft und der zuständigen ober-
sten Landesbehörden zu hören ist.

7. Das Gesetz soll verschiedene Verpflichtungen zum
Schutz des Bodens beinhalten, deren Einhaltung gege-
benenfalls durch Anordnung durchgesetzt werden
kann. Unter anderem ist vorgesehen: Jedermann hat
sich so zu verhalten, daß schädliche Bodeneinwirkun-
gen nicht oder jedenfalls nicht mehr als nach den
Umständen unvermeidbar auftreten. Bei der Planung
und Ausführung von Baumaßnahmen und anderen
Maßnahmen, die zur Veränderung des Bodens führen,
sind die Belange des Bodenschutzes zu berücksichti-
gen. Insbesondere ist auf einen sparsamen und
schonenden Umgang mit Boden zu achten.

8. Behörden sowie Körperschaften, Anstalten und Stif-
tungen des öffentlichen Rechts führen in großem Um-
fang bodenrelevante Vorhaben durch. Aus diesem
Grund soll das Gesetz für sie die Verpflichtung statuie-
ren, im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Ziele, Aufga-
ben und Grundsätze des Bodenschutzes zu berücksich-
tigen, bei Planungen, Maßnahmen und sonstigen Vor-
haben, die wesentliche Belange des Bodenschutzes be-
rühren können, die für den Bodenschutz zuständigen
Behörden frühzeitig zu beteiligen.

9. Die Erfüllung der Überwachungsaufgaben setzt vor-
aus, daß die zuständigen Behörden die hierzu not-
wendigen Informationsgrundlagen erlangen. Deshalb
soll das Gesetz hierzu Mitwirkungspflichten für die
nach dem Gesetz Verpflichteten vorsehen.

10. Der Gesetzentwurf sieht vor, daß bei der nach an-
deren gesetzlichen Vorschriften zu erteilenden Zulas-
sung eines Vorhabens, das zu schädlichen Bodenein-
wirkungen führen kann, die für den Bodenschutz zu-
ständigen Behörden zu beteiligen sind. Die landwirt-
schaftliche Bodennutzung soll nach dem Gesetz stand-
ortmäßig so erfolgen, daß soweit wie möglich Boden-
abträge vermieden werden, Bodenverdichtungen nicht
auftreten, das Bodenleben gefördert und eine günstige
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Bodenstruktur gewährleistet wird. Das Gesetz soll hin-
sichtlich bodenbezogener Daten Datenermittlungs-
pflichten der Länder an den Bund vorsehen. Die
Kenntnis solcher Daten ist wesentliche Voraussetzung
für die Konzipierung der künftigen Bodenschutzpolitik
der Bundesregierung.

Meine Damen und Herren, das Gesetz soll den zustän-
digen Landesbehören die Möglichkeit eröffnen, Bo-
denschutzpläne aufzustellen, um Belastungen des Bo-
dens mit einem umfassenden, gebietsbezogenen Hand-
lungskonzept begegnen zu können. In einem Gebiet, in
dem verstärkt schädliche Bodeneinwirkungen auftreten
oder zu erwarten sind, soll die zuständige Behörde
einen Bodenschutzplan als Sanierungsplan aufstellen
können. Darüber hinaus soll ein Bodenschutzplan als
Vorsorgeplan aufgestellt werden können, wenn der
Verdacht möglicher Schädigungen von Menschen,
Tieren, Pflanzen und deren Lebensgrundlagen besteht.
Der Diskussions- und Kenntnisstand über die Probleme
und Lösungen in bezug auf Bodenzerstörungen und
Bodenschutz sind sehr weit fortgeschritten. Das Bo-
denschutzkonzept der Bundesregierung und das
Schweizerische Nationale Forschungsprogramm Boden
legen sehr umfassend und detailliert die Situation und
die Erfordernisse dar. Die fundierten Ergebnisse sind
eine Verpflichtung für die Politik zum Handeln. Die
Politik steht jetzt in der Verantwortung, den Schaden
weitestgehend abzuwenden. Dazu gehört neben den
legislativen Aufgaben die Pflicht, durch Diskussion in
den Parlamenten und Aufklärungsarbeit der Exekutive
die Bodengefährdungen und den Bodenschutz in das
Bewußtsein breiter Bevölkerungsschichten zu bringen.
Ich denke, wir werden uns auch in Thüringen, oder ich
hoffe es zumindest, parteiübergreifend darin einig sein,
daß Thüringen ein Bodenschutzgesetz braucht. Natür-
lich, und der Einwand könnte kommen, können wir
auch warten, bis die Bundesregierung eventuell oder
auch nicht bis Ende 1994 ihr Versprechen wahrmacht
und ein Bodenschutzgesetz verabschiedet, aber dann
könnte frühestens 1995 ein Thüringer Bodenschutzge-
setz vorhanden sein. Das Problem und die Probleme
mit dem Boden werden bis dahin aber erheblich größer
geworden sein und die Lösung erheblich teurer und die
Möglichkeiten, Schäden zu begrenzen und zu beseiti-
gen, werden geringer als heute sein. Die von Boden-
problemen betroffenen Menschen werden allerdings
wenig Verständnis dafür haben, wenn die Landespoli-
tik Verantwortung für Bodenprobleme vor sich her-
schiebt und weiter Verantwortlichkeit auf die Treu-
handanstalt, die Bundesregierung oder gar die EG ge-
schoben wird. Betroffene gibt es in Thüringen en
masse, Waldbesitzer, denen ihr Eigentum entschädi-
gungslos weggeätzt wird, die Landwirtschaft, die die
besten Böden durch Siedlungs- und Verkehrsprojekte
am falschen Ort und teilweise auch in unsinniger Di-
mension genommen wird, und die auf fortschreitender

Schadstoffgrenzwertüberschreitung in zunehmendem
Maße mit enteignungsgleichen Nutzungseinschränkun-
gen bei der Bodenbewirtschaftung rechnen muß.

Vizepräsident Backhaus:

Herr Abgeordneter, an der Stelle muß ich Sie nun doch
einmal unterbrechen. Es ist eine verlängerte Redezeit
nicht beantragt, und es ist auch solches im Ältestenrat
nicht beschlossen worden.

(Beifall bei der CDU)

Abgeordneter Gerstenberger, LL-PDS:

Ich habe noch zwei Sätze.

Vizepräsident Backhaus:

Sie haben noch zwei Sätze, nun gut, dann würde ich
Sie doch bitten, die Kassandrarufe etwas einzuengen
und dann zum Schluß zu kommen.

Abgeordneter Gerstenberger, LL-PDS:

Ob es Kassandrarufe sind oder nicht, Herr Präsident,
liegt mir nicht zu beurteilen, und ich glaube, auch vie-
len anderen nicht. Das Parlament ist aufgerufen, Chan-
cen zu ergreifen und heute und hier zu handeln. Wir
haben dazu den Entwurf eines Bodenschutzgesetzes
vorgelegt. Den Entwurf gilt es, in den Ausschüssen für
Umwelt und Landwirtschaft insbesondere mit unseren
kompetenten Experten in Thüringen zu diskutieren und
für eine Verabschiedung konsensfähig zu machen. Un-
ser Beitrag für diese Diskussion liegt vor. Ich bean-
trage deshalb die Überweisung der Gesetzesvorlage in
den Umweltausschuß als den federführenden sowie in
die Ausschüsse für Landwirtschaft und Justiz als be-
gleitende Ausschüsse. Ich danke Ihnen.

(Beifall bei der LL-PDS, Bündnis 90/
Die Grünen)

Vizepräsident Backhaus:

Danke schön. Meine Einlassung war gegründet auf §
29 Abs. 1 Satz 2 der Vorläufigen Geschäftsordnung.
Ich bitte also zu beachten, wenn längere Redezeit be-
absichtigt ist, daß man dann entsprechendes hier bean-
tragt. Die Regierung kann jederzeit das Wort ergreifen.
Hier steht uns eine Bemessung der Redezeit nicht zu.
Bitte schön, Herr Minister, Sie haben um das Wort ge-
beten. Sie erhalten damit das Wort.

(Zwischenruf Abg. Möller, Bündnis 90/
Die Grünen: Kassandrarufe sollte man
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übrigens ernst nehmen.)

Ich nehme sie schon ernst, Herr Abgeordneter Möller
und die Geschäftsordnung ebenso. Bitte schön, Herr
Minister.

Sieckmann, Minister für Umwelt und Landespla-
nung:

Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrter Herr Präsi-
dent, meine Damen und Herren, Herr Abgeordneter
Gerstenberger, ich gehe in Ihren Ausführungen mit der
Aussage mit, daß wir eine große Verantwortung für un-
sere Umwelt haben und alle gesetzlichen Grundlagen
dafür schaffen müssen. Der Gesetzentwurf der Linken
Liste-PDS ist dafür aber nicht die richtige Grundlage.
Bei Prüfung durch mein Haus wurde festgestellt, daß
wesentliche Bestandteile dieses Entwurfes verfassungs-
rechtlich äußerst bedenklich und einzelne Rechtsnor-
men teilweise widersprüchlich sind. Dies wird auch aus
der Begründung recht deutlich. Wesentliche Passagen
des Gesetzentwurfes verstoßen gegen Artikel 14 des
Grundgesetzes, dem Grundrecht auf Eigentum, da die
zugrunde gelegten Eingriffstatbestände in fremdes Ei-
gentum die Sozialbindung des Eigentums bei weitem
übersteigen. So ist vorgesehen, daß zum Beispiel Stra-
ßenbaumaßnahmen gemäß § 4 nicht mehr möglich sind
oder nach § 20 in die Land- und Forstwirtschaft massiv
eingegriffen wird. Somit ist zugleich Artikel 19 des
Grundgesetzes verletzt, da ein Grundrecht in seinem
Wesensgehalt angetastet wird. Auch stößt es auf Ver-
wunderung, daß dem Landtag ein Gesetzentwurf
vorgelegt wird, in dessen Begründung der Verfasser
des Entwurfes selbst auf die enthaltenen Mängel hin-
weist. Wenn sich dieses Haus mit einem Gesetzentwurf
beschäftigen soll, so muß dieser auch inhaltlich fun-
diert sein und darf nicht lediglich der Vortäuschung
von Aktivitäten dienen.

(Beifall bei der CDU)

Die angeführten Begriffsbestimmungen beispielsweise
in § 3 sind nicht geeignet, den vorgelegten Gesetzent-
wurf verständlich und vollziehbar zu gestalten. Unklar-
heiten und Mißverständnisse sind offensichtlich. Bei
genauer Auslegung der geforderten Verpflichtung zum
Bodenschutz in § 4 werden sofortige Schließungen von
Produktionsanlagen oder umgehende Baustopps im
Straßenbau unvermeidlich. Ebenfalls ist nach § 4 Abs.
1 festzustellen, daß eine Trinkwasserversorgung der
Bevölkerung Thüringens durch Trinkwassertalsperren
insgesamt in Frage gestellt ist. In § 5 Abs. 4 werden die
gesetzlichen Regelungen des Datenschutzes völlig
mißachtet. Des weiteren wird der Bestandsschutz in be-

hördlicher Genehmigung in § 12 Abs. 2 und 3 aus den
Angeln gehoben. Den zuständigen Behörden wird de
facto Unfähigkeit unterstellt. Diese aufgezählten, aus
unserer Sicht wichtigen Gesichtspunkte, die exempla-
risch für andere stehen, sollten genügen. Ich könnte sie
bei den anderen Paragraphen noch fortsetzen.

Meine Damen und Herren Abgeordnete, an diesem
Beispiel sehen Sie, daß dieser Gesetzentwurf eigentlich
nicht verhandlungsfähig ist. Ich bitte Sie im Namen der
Landesregierung, aus den vorgenanten Gründen den
vorliegenden Gesetzentwurf der Fraktion Linke Liste-
PDS aufgrund schwerwiegender rechtlicher Bedenken
abzulehnen und nicht in den Ausschuß zu überweisen.
Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsident Backhaus:

Danke schön. Das Wort hatte der Herr Minister Sieck-
mann. Wir setzen die Rednerliste fort mit dem Herrn
Abgeordneten Mehle, SPD-Fraktion.

Abgeordneter Mehle, SPD:

Herr Präsident, meine Damen und Herren, der Boden
als Naturkörper und Lebensgrundlage für Menschen
und Tiere ist zu erhalten und vor Belastungen zu schüt-
zen. Die bestehende Umweltgesetzgebung schützt den
Boden nur mittelbar beziehungsweise nur in spezifi-
schen Sachzusammenhängen. Herr Gerstenberger hat
darauf hingewiesen. Der Boden als Standort für natür-
liche Vegetation und Standort für Kulturpflanzen, als
Ausgleichskörper im Wasserkreislauf, als Filter und
Puffer für Schadstoffe ist zu erhalten und vor Bela-
stungen zu schützen. Wir müssen die gesetzliche Vor-
aussetzung schaffen, daß eingetretene Belastungen be-
seitigt und die Auswirkungen auf den Menschen und
die Umwelt verhindert oder vermindert werden. In
Thüringen sind vor allem Bodenzerstörungen durch die
Gülle, besonders dort, wo eine starke Tierkonzentration
stattgefunden hat, ich erinnere hier an Neustadt-Orla,
durch den Uran- und Kaliabbau, durch die Vielzahl
ungesicherter Müllkippen und durch die große Anzahl
militärisch genutzter Flächen entstanden. Die Boden-
zerstörung ist dort fast ausschließlich irreparabel.
Durch eine konstante Umweltbelastung findet eine
breite Schädigung des Bodens statt. Unsere Wälder
sind davon besonders betroffen. Experten schätzen ein,
daß 42 Prozent der Gesamtfläche in den neuen Bundes-
ländern Schädigungen aufweisen. Der weiteren Ver-
nichtung des Bodens als einem der wichtigsten Natur-
güter und Lebensgrundlage neben Wasser und Luft
durch Versiegelungen, Schadstoffbelastung usw. muß
entgegengewirkt werden. Voraussetzung für den
Schutz und für die Verbesserung des Bodens ist eine
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genaue Information über seinen Zustand und die
Belastungen, denen er ausgesetzt ist. Es ist notwendig,
Grundsätze, Regeln und Ziele für den sorgfältigen
Umgang mit dem begrenzten Gut Boden festzuschrei-
ben und durchzusetzen. Es ist das Vorgehen bei
Schädigungen, Gefährdungen, Belastungen und bei der
Sanierung verbindlich festzusetzen und nicht dem
guten Willen oder der Willkür der Verursacher oder
Eigentümer zu überlassen, da die Auswirkungen der
Schädigung des Bodens uns alle heute oder unsere
zukünftigen Generationen treffen können. Vor der
Wende spielte das Eigentum an Boden keine Rolle.
Der Boden war fast wertlos, aber jeder Quadratmeter
wurde für die landwirtschaftliche Produktion genutzt.
Heute ist der Wert des Bodens gestiegen, die
Eigentumsfragen sind beziehungsweise werden gere-
gelt, aber wir müssen zur Produktionsdrosselung Flä-
chen stillegen, vielleicht im nächsten Jahr 135.000
Hektar. Daraus dürfen keine falschen Schlüsse über die
Bedeutung und Verwendung des Bodens gezogen
werden. Der Boden und die Erhaltung seines Zustands
müssen gleichermaßen wie Luft und Wasser behandelt
werden. Im Gegensatz zu den anderen Naturgütern ist
Eigentum an Boden in unserem Wirtschaftssystem
wichtige Grundlage des Kreditwesens. Es ist deshalb
hier als Teil der Sozialpflichtigkeit des Eigentums nach
Artikel 14 des Grundgesetzes die Ökologiepflichtigkeit
bei Eigentum an bedeutsamen Naturgütern wie dem
Boden hervorzuheben und durch diese Gesetze zu
konkretisieren. Und hier, Herr Minister Sieckmann,
haben wir eine andere Auffassung. Wir wissen, daß
dieses Gesetz nicht endgültig ist und daß es so nicht
angenommen werden kann. Wir sind aber der Mei-
nung, daß dieses Gesetz in die Ausschüsse überwiesen
werden soll, damit man darüber beraten kann und
damit man nicht zu spät kommt.

(Beifall bei der SPD, LL-PDS,
Bündnis 90/Die Grünen)

Wir wissen, daß Sachsen schon im Jahr 1991 ein Bo-
denschutzgesetz verabschiedet hat, und wir wissen, daß
es auch in Baden-Württemberg ein Bodenschutzgesetz
gibt. Und jetzt kann man sich nicht dahinter verkrie-
chen, daß die Bundesregierung erst ein Bodenschutzge-
setz erarbeiten will, und dann können wir erst anfangen
zu arbeiten.

(Beifall bei der LL-PDS)

Dort kommen wir wieder ein paar Tage, Monate, Jahre
zu spät. Deshalb sind wir der Meinung, dieses Gesetz
doch zu überweisen, zu beraten und zu verändern und
dann zu beschließen.

(Beifall bei der SPD, LL-PDS,
Bündnis 90/Die Grünen)

Vizepräsident Backhaus:

Danke schön. Das Wort hat jetzt der Herr Abgeordnete
Werner, CDU-Fraktion.

Abgeordneter Werner, CDU:

Herr Präsident, meine Damen und Herren, wenn ich
gleich mal auf den Herrn Mehle reflektieren darf, als
eventuell zukünftiger Landwirtschaftsminister haben
Sie ja jetzt hier einen Balanceakt vollführt. Ich würde
gern einmal Ihre Diskussion hören, wenn das vielleicht
oder eventuell und so weiter in einem Jahr wäre.

(Beifall Abg. Schröter, CDU)

Meine Damen und Herren, vor uns liegt die Bewertung
der - Drucksache 1/2328 -, Gesetzentwurf der Fraktion
Linke Liste-PDS. Es ist unumstritten, daß der Bereich
des Bodens innerhalb des Ökosystems eine zentrale
Stelle einnimmt. Der Boden ist das Ressort für die
meisten Emissionen, wobei man durchaus sagen kann,
daß die bestehenden Stoffe größtenteils durch indirekte
Eintragungen über Luft oder Wasser erfolgen. Ich
möchte daran erinnern, daß wir uns als CDU-Fraktion
bereits genau vor einem Jahr zur Problematik eines
Bodenschutzgesetzes geäußert haben, weil wir der Auf-
fassung waren und sind, daß mittelfristig ein Boden-
schutzgesetz für Thüringen zu diskutieren ist. Wir sind
aber auch der Auffassung, daß eine Landesgesetzge-
bung für Thüringen nur dann sinnvoll ist, wenn das in
Vorbereitung befindliche Bundesgesetz wirksam wird
und darauf reflektiert werden kann. Eine Landesge-
setzgebung sollte nach unserer Auffassung nur im Zu-
sammenhang mit der Bundesgesetzgebung erfolgen,
weil die Gefahr besteht, daß durch eigene Länderge-
setzgebung eine föderale Vielfalt entsteht und inner-
halb der Länder divergierende Festlegungen getroffen
werden. Dieses Argument kann bekräftigt werden,
wenn man die Gesetze von Sachsen und Baden-Würt-
temberg vergleicht, übrigens die einzigen Länder, die
über ein Bodenschutzgesetz verfügen. Nach meinem
Kenntnisstand wird gegenwärtig sehr intensiv an einer
Bodenschutzgesetzgebung im Bund gearbeitet. Eine
Lösung kann jedoch nur mit Integration der landwirt-
schaftlichen Probleme erfolgen. Es ist ja im Moment
auch kein Geheimnis, daß die Klärung der Bodenpro-
bleme, die in der Landwirtschaft wirken, noch einer
Lösung zugeführt werden müssen. In einem muß ich
allerdings der Linken Liste-PDS energisch widerspre-
chen, wenn behauptet wird, nachzulesen unter Kosten.
Man höre und staune, mittelfristig und langfristig wer-
den durch den Vollzug dieses Gesetzes Kosten in un-
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geheuer großen Dimensionen eingespart. Dem muß ich
mit Nachdruck widersprechen. Ich frage mich besorgt,
wie steht sich denn die Fraktion Linke Liste-PDS zu
folgenden Tatsachen - z. B. Ausgleichszahlungen,
Verwaltungskosten, Kosten in der Rechtsprechung?
Dieser Gesetzentwurf würde nach Inkrafttreten einen
sehr hohen Handlungs- und Regelungsbedarf erwarten
lassen, auch vom Inhalt erhebliche Bedenken. Er-
werbschancen in der Landwirtschaft sehe ich einge-
schränkt, Fragen der Belastungswerte, restriktive Rege-
lungen im Verwaltungsbereich, um nur einiges zu nen-
nen. Man muß auch ehrlich anerkennen, daß ein Bo-
denschutz nicht investitionsfördernd wirkt und meiner
Ansicht nach genau abgewägt werden muß, welche
Wirkungen in Thüringen damit erzielt werden. Dieser
Gesetzentwurf ist ja auch in den anderen Landtagen
von der Linken Liste-PDS in den neuen Bundesländern
eingebracht worden, so daß ich einfach einräumen
muß, Herr Gerstenberger, daß Sie diese Probleme nicht
erkannt haben. Ich schlage den Abgeordneten entspre-
chend meiner Argumente vor, den Gesetzentwurf der
Linken Liste-PDS abzulehnen, um stark divergierende
Regelungen in den einzelnen Ländern zu vermeiden
und auf den Bundesgesetzgeber zu warten. Hier wurde
ja signalisiert, daß noch in dieser Legislaturperiode mit
einem Rahmengesetz zu rechnen ist. Schönen Dank.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsident Backhaus:

Danke schön. Das Wort hat jetzt der Herr Abgeordnete
Pöse, Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.

Abgeordneter Pöse, Bündnis 90/Die Grünen:

Irgendwie kam ich mir in der ganzen Diskussion etwas
versetzt vor in die Bundesrepublik Deutschland, wo
man da so seit 30 Jahren dieses Schulterklopfen macht;
es ist notwendig, etwas zu machen, aber wir machen es
nicht. Übereinstimmend wurde gesagt, es muß irgend-
was gemacht werden, aber wie, wissen wir nicht. Ich
denke, das ist für mich das Peinliche an der ganzen Si-
tuation, und heute kamen auch mehrere Einwürfe, wie
das eigentlich mit diesen Umweltdaten war, wo die
Argumentation sehr ähnlich war. Die EG macht es
möglich, aber wir brauchen erst einmal auf Bundes-
ebene etwas, und wir können nicht divergieren. Und
aufgrund der angespannten Diskussion, die eigentlich
auch die Stimmung hier im Hause klarmacht, denke
ich, beende ich hier die Rede.

(Beifall Abg. Frau Zimmer, LL-PDS)

Vizepräsident Backhaus:

Danke schön. Das Wort hat der Herr Abgeordnete
Häßler, F.D.P.-Fraktion.

Abgeordneter Häßler, F.D.P.:

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren, man merkt, die Welt ist erkennbar.

(Beifall Abg. Genztel, SPD)

Dieser Erkenntnisprozeß macht auch vor der PDS nicht
halt. Ich möchte Herrn Gerstenberger beglückwün-
schen zu dieser für seine Partei sicherlich bemerkens-
werten, aber realtiv späten Horizonterweiterung.

(Beifall bei der CDU, F.D.P.)

Zugute halten möchte ich Ihnen, Herr Gerstenberger,
daß Sie sich möglicherweise erst nach der Wende auch
umfassend auf dem Gebiet des Umweltschutzes kundig
machen konnten. Es war ja vorher wohl schlecht mög-
lich.

Für mich ist es keine neue Erkenntnis. Der Zustand der
natürlichen Lebensgrundlagen in Thüringen muß ins-
gesamt Anlaß zur Vorsorge und zum Handeln geben.
Kein Anlaß für Panikmache, wie sie teilweise prakti-
ziert wurde; Anlaß zur Sorge und zum Handeln, dies
gilt speziell auch für den Boden als natürliches Produkt
und Ausgangspunkt ungezählter Nahrungskreisläufe
und somit als Lebensgrundlage von Menschen und Tie-
ren. Es muß für die Politik eine Pflichtaufgabe sein,
auf diesem Gebiet Vorsorge zu treffen.

Wenn wir unter diesem Gesichtspunkt unser Erbe be-
trachten, wird deutlich, mit welcher verhängnisvollen
Mischung aus Arroganz, Ignoranz, Kurzsichtigkeit, ge-
paart mit strengster Geheimhaltung von Umweltdaten,
in der DDR Umweltpolitik praktiziert wurde oder -
besser gesagt - unmöglich gemacht wurde. Umweltpo-
litik in der DDR ist in den Ansätzen steckengeblieben,
vom Vollzug ganz zu schweigen.

Ich erinnere an die, gemessen an internationalen Wer-
ten, überdurchschnittlich hohe Nitratbelastung des
Trinkwassers. Ich erinnere an die Belastung eigentlich
sämtlicher Gewässer, egal ob stehende oder fließende.
Ich erinnere an die Art und Weise, wie Großbauten
sozialistischer Prägung durchgesetzt wurden. Makaber-
stes Beispiel, meine Damen und Herren, die unerträg-
liche Luftverschmutzung in den Städten, die offiziell
gar nicht existieren konnte und durfte, weil wir ja
smogdichte Grenzanlagen in der DDR hatten. Ich er-
spare mir, die ökologischen Altlasten beim Namen zu
nennen, die ohnehin in aller Munde sind.
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Meine Damen und Herren, vor diesem Hintergrund hat
die PDS einen Gesetzentwurf zum Schutz des Bodens
in Thüringen dem Landtag vorgelegt. Ich meine, das
kommt reichlich spät, dies hätten besser ihre eigenen
geistigen Väter, die SED-Genossen, vor der Volks-
kammer tun sollen. Ich glaube, dann wäre das kom-
munistische Erbe insgesamt auch leichter zu ertragen
gewesen.

(Beifall bei der CDU, F.D.P.)

Dazu hatten Sie zu lange Zeit, diese Chance haben Sie
vertan. Ich sage Ihnen, Damen und Herren von der
PDS, Sie haben das Verursacherprinzip nicht verstan-
den, wenn Sie jetzt mit einem eigenen Gesetzentwurf
versuchen, Ihre Fehler aus der Vergangenheit zu kor-
rigieren.

(Beifall bei der CDU, F.D.P.)

Ich werte Ihren Gesetzentwurf insgesamt als den zwei-
felhaften Versuch, sich als rote Umweltengel etablieren
zu wollen. Und letzter Satz: Ich halte es für eine un-
glaubliche Zumutung, wenn Sie im Vorwort zum Ent-
wurf ein Katastrophenszenario entwerfen und soweit
dies überhaupt den Tatsachen entspricht, dabei Ihre
Altforderung als Hauptakteure und Mitverantwortliche
vergessen, und da hilft es auch nicht viel weiter, wenn
man versucht, sich mit fremden Federn zu schmücken.
Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU, F.D.P.)

Vizepräsident Backhaus:

Danke schön. Nachdem der Gesetzentwurf von der die-
sen eingebracht habenden Fraktion hier vorgetragen
worden ist, möchte der Herr Abgeordnete Gerstenber-
ger noch einmal das Wort ergreifen. Bitte schön.

Abgeordneter Gerstenberger, LL-PDS:

Herr Präsident, meine Damen und Herren, das Gehörte
erstaunt natürlich. Herr Mehle hat richtig festgestellt,
über 40 Prozent der Gesamtfläche in Thüringen sind
geschädigt. Herr Pietzsch stellt fest, in Verbindung mit
dem Lebensmittelgesetz, daß wir Probleme en masse
haben und daß wir Riesenprobleme in der Wismutre-
gion haben -

(Zwischenruf Dr. Pietzsch, Minister für
Soziales und Gesundheit: Habe ich das
gesagt?)

das haben Sie gesagt -, nur um hinterher sofort festzu-
stellen, daß die Probleme zwar noch nicht in dieser
Dimension nachgewiesen sind, zumindest im Le-

bensmittelbereich. Herr Päsler stellt fest, Horrorszena-
rien würden verkündet,

(Zwischenruf Abg. Päsler, Bündnis 90/
Die Grünen: Häßler.)

Herr Häßler, Entschuldigung, stellt fest, daß hier Hor-
rorszenarien abgehalten würden und Minister Sieck-
mann sieht sich gezwungen, hier festzustellen, daß die-
ses Gesetz ein untaugliches Mittel ist, ohne allerdings
vorzuschlagen, wie denn diese Landesregierung den
dringend notwendigen Handlungsbedarf umsetzen will.
Ich habe kein Wort gehört, wann sich diese Landesre-
gierung diesem Problem des Bodens überhaupt stellen
will.

(Beifall bei der LL-PDS)

Herr Werner verweist, wie nicht anders zu erwarten
war, ich hatte gehofft, daß es damit abgetan ist, aber
Sie sind halt auch beharrlich in Ihren Meinungen und
Standpunkten, die Lernfähigkeit ist halt nicht überall
so weit gegeben, auf die Bundesregelung, die erst vor-
liegen müßten, bevor

(Zwischenruf Abg. Werner, CDU: Und die
anderen Länder, das war nur in Ihrer SED so
üblich.)

das Land etwas Eigenes machen könnte. Herr Werner,
Sie haben recht, das ist die Politik, die Sie seit drei Jah-
ren betreiben. Das, was der Bund vorschreibt, wird als
ausführendes Organ auf Landesebene nachvollzogen
und meist noch falsch verstanden und in schlechter
Qualität. Das gleiche Problem versuchen Sie jetzt mit
dem Bodenschutzgesetz wieder zu vollziehen. Genau
das gleiche Problem vollziehen Sie jetzt wieder. Sie
nehmen ein Problem, was existiert, nicht zur Kenntnis,
reden darüber, aber wenn es an das Handeln geht und
tatsächliche praktische Maßnahmen notwendig sind,

(Zwischenruf Abg. Werner, CDU: Das ist,
wenn wir Fußball spielen ohne Spielregeln.)

dann machen Sie den Rückzieher. Wenn Sie das Ge-
setz wirklich genau gelesen hätten, hätten Sie zur
Kenntnis genommen, daß dieses Gesetz sehr viele Er-
mächtigungen für den Ministeriumsbereich enthält.
Ermächtigungen, die nicht zeitlich und nicht unmittel-
bar mit dem Inkrafttreten des Gesetzes übereinstimmen
und übereinanderfallen -

(Zwischenruf Abg. Werner, CDU: Woher
wissen Sie denn das?)

Sie werden es nicht glauben, ich habe an dem Gesetz
mitgearbeitet -,
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(Beifall bei der LL-PDS)

daß es also durchaus Handlungsspielräume gibt für
diese Landesregierung bei der Umsetzung dieses Ge-
setzes, dieses Ganze auch in Etappen zu vollziehen.
Dann eine letzte Bemerkung vielleicht noch zu den
Herren der F.D.P.: Es ist halt ein Unterschied, ob ich
mich zu dem, was ich zu DDR-Zeiten erlebt habe, be-
kenne und sicher auch an einigen Stellen eigene Schuld
eingestehe oder wenn ich mich darüber erhebe und be-
haupte, 30 oder 40 Jahre in einer anderen Welt gelebt
zu haben und damit nichts hätte tun müssen in dieser
Situation. Das ist eben die Differenz zwischen Ihnen
und uns. Danke

(Zwischenruf Abg. Häßler, F.D.P.: Das ist
tatsächlich nicht zu glauben.)

(Beifall bei der LL-PDS)

Vizepräsident Backhaus:

Danke schön. Wir haben damit die Rednerliste abgear-
beitet. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Ich stelle
fest, das ist nicht der Fall. Damit schließe ich die Aus-
sprache. Wir kommen zur Abstimmung. Es ist sowohl
für eine Ausschußüberweisung hier votiert worden als
auch gegen eine solche. Daher stelle ich zunächst ein-
mal zur Abstimmung, ob eine Ausschußüberweisung
erfolgen soll, generell die prinzipielle.

(Zwischenruf Abg. Dr. Häfner, CDU: Für
die Abstimmung muß aber noch einmal
gegongt werden.)

Herr Abgeordneter Dr. Häfner, Sie brauchen nicht im
vorauseilenden Gehorsam dem Sitzungsvorstand hier
etwas anzuempfehlen.

(Beifall bei der SPD, LL-PDS,
Bündnis 90/Die Grünen)

In antizipatorischer Weisheit haben wir alles vollzo-
gen, was zu vollziehen ist. Ich stelle damit ...

(Zwischenruf Abg. Fiedler, CDU: Die
Musikerohren einmal aufzumachen.)

Dann empfehle ich Ihnen, die Musikerohren, die Herr
Fiedler sehr gut kennt und schon in Erfahrung hat ge-
nommen,

(Heiterkeit bei der CDU)

zu spitzen. Wir kommen jetzt zur Abstimmung. Ich
stelle zur Abstimmung den vorliegenden Gesetzent-

wurf der Fraktion Linke Liste-PDS hinsichtlich einer
Ausschußüberweisung. Wer der Ausschußüberweisung
die Zustimmung erteilt, den bitte ich um das Handzei-
chen. Danke schön. Gegenstimmen? Danke schön.
Stimmenthaltungen? 1 Stimmenthaltung. Wir haben
festgestellt, die eindeutige Mehrheit ist gegen eine
Ausschußüberweisung. Damit werden wir über diesen
Gesetzentwurf heute hier nicht weiter per Abstimmung
zu befinden haben. Es wird dann eine Zweite Lesung
erfolgen, wie es die Geschäftsordnung vorschreibt. Wir
schließen damit diesen Tagesordnungspunkt.
Ich komme zum Tagesordnungspunkt 6

Gesetz zur Änderung der Thüringer
Landeshaushaltsordnung und des Ge-
setzes über den Thüringer Rechnungs-
hof
Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU
und F.D.P.
- Drucksache 1/2402 -
Erste Beratung

Ich warte mit vorauseilendem Gehorsam auf die Re-
denden, die den Gesetzentwurf eingebracht haben. Es
liegt mir eine solche Anmeldung nicht vor. Herr
Lothholz, es ist interessant, solches zu erfahren. Bitte
schön, Herr Abgeordneter Lothholz.

Abgeordneter Lothholz, CDU:

Herr Präsident, meine Damen und Herren, Ihnen liegt
der Gesetzentwurf der CDU- und F.D.P.-Fraktion zur
Änderung der Thüringer Haushaltsordnung und des
Gesetzes über den Thüringer Rechnungshof in der
- Drucksache 1/2402 - vor. Es handelt sich um ein
Artikelgesetz, das sowohl die Thüringer Landeshaus-
haltsordnung als auch das Gesetz über den Thüringer
Rechnungshof in verschiedenen Punkten ändern soll.
Die Änderungen sind notwendig, um die praktische
Handhabung dieser Gesetze zu verbessern und eine
weitere Rechtsklarheit herbeizuführen. In § 64 Abs. 5
der Landeshaushaltsordnung soll eine Änderung
vorgenommen werden dergestalt, daß nach dem Wort
"können" die Worte "mit Einwilligung des Ministers
für Finanzen" eingefügt werden. Dieser Abs. 5 regelt
den Erwerb von Grundstücken und die Anrechnung
von Hypotheken, Grund- und Rentenschulden auf den
Kaufpreis, ohne daß die Voraussetzungen des § 38
Abs. 1 Landeshaushaltsordnung vorliegen. Die Einge-
hung solcher Verpflichtungen ist somit zulässig, auch
wenn der Haushaltsplan nicht dazu ermächtigt. Derar-
tige Übernahmen haben in vielen Fällen große finan-
zielle Auswirkungen für das Land Thüringen. Um Un-
klarheiten im Rahmen von Zuständigkeiten nicht ent-
stehen zu lassen oder zu beseitigen, sollte daher laut
Absatz 1 eine Anrechnung von Hypotheken, Grund-
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und Rentenschulden auf den Kaufpreis nur mit Einwil-
ligung des Ministers der Finanzen erfolgen. Der Artikel
2 sieht unter Ziffer 1 eine Änderung der Geschäftsver-
teilung in § 8 Abs. 1 dieses Gesetzes über den Thürin-
ger Rechnungshof vor. Nach der bisherigen Regelung
bestimmen der Präsident, der Vizepräsident und das
dienstälteste Mitglied des Rechnungshofes vor Beginn
des Geschäftsjahres die Prüfungsgebiete. Die Aufga-
benverteilung erstreckt sich auf sämtliche Prüfungsauf-
gaben. Zu prüfen sind unter anderem konkrete Vermö-
gensbereiche, bestimmte Einnahmen oder Ausgaben,
wie auch der Rechtsträger und einzelne Organisations-
einheiten. Schon aus der Aufgabenverteilung ist er-
kennbar, daß es sich hierbei um eine Angelegenheit
von grundsätzlicher und erheblicher Bedeutung han-
delt. Derartig wichtige Entscheidungen sollten jedoch
dem Kollegium des Rechnungshofes vorbehalten blei-
ben. Das Kollegium ist das höchste Entscheidungs-
gremium des Rechnungshofes. Es entscheidet nicht
hierarchisch, sondern nach dem Kollegialprinzip. Un-
serer Ansicht nach sollte daher § 8, wie in Artikel 2
Ziffer 1 ausgeführt, geändert werden. Eine gleichartige
Regelung findet sich ebenfalls in den jungen Bundes-
ländern wie Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern
und Sachsen wieder. Eine weitere Änderung ergibt sich
in § 12 Abs. 1 Thüringer Rechnungshofgesetz. Die
Vorschrift regelt die Vertretung von Mitgliedern des
Rechnungshofes, wenn sie an der Wahrnehmung ihrer
Aufgaben längerfristig gehindert sind. Bislang ent-
scheidet auch hier der Präsident im Einvernehmen mit
dem Vizepräsidenten und dem dienstältesten Mitglied.
Eine derartige Regelung gibt es in keinem anderen
jungen Bundesland. Die Ernennung eines Mitglieds
kraft Auftrages sollte vom Präsidenten mit Zustim-
mung des Kollegiums getroffen werden. Hierbei han-
delt es sich um eine ähnliche Regelung wie z.B. in
Mecklenburg-Vorpommern. Durch die Verkleinerung
des Kollegiums auf 6 Mitglieder ist eine funktionsfähi-
ge Entscheidungsinstanz vorhanden, so daß es keiner
weiteren Entscheidungsgremien bedarf. Durch diese
Änderung wird die Entscheidungsfähigkeit des Rech-
nungshofes auf keinen Fall eingeschränkt, das Gegen-
teil wird eher der Fall sein. Diese Änderungen stärken
viel mehr die Gesamtverantwortlichkeit des Kolle-
giums.

Herr Präsident, meine Damen und Herren, dieser Ge-
setzentwurf wurde am 30.06.1993 eingebracht und
stand am 16.07.1993 auf der Tagesordnung des Land-
tags, wo er aus Zeitmangel abgesetzt wurde. Verblüfft
mußte ich gestern feststellen, daß die SPD nach knapp
einem Vierteljahr sich doch noch dazu geäußert hat.
Die Pressemitteilung war jedoch nichtssagend. Zur Sa-
che wurde vom Oppositionsführer, Dr. Schuchardt, lei-
der nichts gesagt. Die Aussage zur Person des Vize-
präsidenten war nicht dienlich. Durch solche Ausfüh-

rungen wurde Frau Vizepräsidentin eher diskriminiert
als ihr Ansehen gefördert.

(Beifall bei der CDU)

Wir weigern uns, im Rahmen von Sachgesetzen Perso-
nalpolitik zu betreiben. Ich beantrage, den Gesetzent-
wurf zur Beratung in den Haushalts- und Finanzaus-
schuß zu überweisen. Für Ihre Aufmerksamkeit danke
ich.

(Beifall bei der CDU)
Vizepräsident Backhaus:

Danke schön. Das Wort hat jetzt der Herr Abgeordnete
Dr. Schuchardt, Fraktionsvorsitzender der SPD-Frak-
tion.

Abgeordneter Dr. Schuchardt, SPD:

Herr Präsident, meine Damen und Herren, das vorlie-
gende Artikelgesetz besteht aus zwei höchst unter-
schiedlichen Artikeln. Zwei höchst unterschiedliche
Gegenstände werden behandelt, so daß ich schon jetzt
beantragen möchte, Herr Präsident, daß gegebenenfalls
auch getrennt hinsichtlich dieser beiden Artikel abge-
stimmt wird.

Zunächst zu Artikel 1 - Änderungen der Landeshaus-
haltsordnung: Es entsteht für mich die Frage, darauf
hat die einbringende Fraktion hier nicht geantwortet:
Was hat sich nicht bewährt in der bisherigen Landes-
haushaltsordnung an dieser Stelle, warum dieser Ände-
rungsbedarf? Das wäre für dieses Parlament schon
einmal sehr interessant, das zu erfahren. Zum zweiten
drängt sich mir die Frage auf: Sind das wirklich die
vordringlichen Probleme im Finanzgebaren des Lan-
des, sind das die eigentlichen Probleme in diesem Fi-
nanzministerium? Diese Änderung, die dort vorge-
schlagen wird, ist sicher nicht falsch, aber mit Verlaub,
sie ist reichlich belanglos. Und es entsteht die dritte
Frage: Soll diese Änderung etwa nur die Garnierung
des eigentlichen Kernes dieses Gesetzantrages sein,
nämlich die Garnierung und Vernebelung dieses Arti-
kels 2, auf den ich jetzt eingehen möchte?

Es klingt fast wie ein Hohn, wenn hier bei der Einbrin-
gung gesagt wird, es solle die praktische Anwendung
des Landesrechnungshofgesetzes dadurch verbessert
werden. Die eingebrachten Novellierungen zu diesem
Gesetz könnten auch die Überschrift erhalten: Wie
schaltet man eine mit zwei Dritteln in diesem Landtag
gewählte Vizepräsidentin aus?

(Beifall bei der SPD, LL-PDS,
Bündnis 90/Die Grünen)
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Es hat immer einen schalen Beigeschmack, wenn man
vermuten muß, daß eine Gesetzesänderung aus ganz
bestimmtem Zweck, aus kurzfristiger personeller Mo-
tivation erlassen wird, wenn man mit einem Gesetz ein
ganz spezifisches Personalproblem lösen will, und
wenn ein Gesetz dadurch nicht mehr das ist, was es ei-
gentlich sein soll, nämlich die langfristige und kompe-
tente Regelung öffentlicher Interessen.

Es gab, meine Damen und Herren der Regierungs-
koalition, ein einstimmig beschlossenes Gesetz, und
Sie werden sich erinnern, dieses Gesetz, dieses Landes-
rechnungshofgesetz war fraktionsübergreifend einge-
bracht worden. In diesem Gesetz wurden zwei Funk-
tionen besonders herausgehoben, und zwar die Funk-
tion des Präsidenten des Landesrechnungshofes und die
Funktion des Vizepräsidenten bzw. der Vizepräsiden-
tin. Beide Funktionen wurden mit einer besonderen
Mehrheit hier im Landtag gewählt, nämlich mit einer
vorgeschriebenen Zweidrittelmehrheit. Auch zu dieser
Personalfrage gab es fraktionsübergreifenden Konsens.
Ziel dieser Konstellation war es, mit dieser Konstella-
tion hier zwei herausgehobene Repräsentanten dieses
Landesrechnungshofes zu haben, eine ausgewogene
Verteilung von Kompetenzen auch zwischen diesen
beiden Repräsentanten des Landesrechnungshofes zu
erreichen, und insbesondere in wichtigen Fragen ein
notwendiges Einvernehmen zwischen beiden herzustel-
len. Zu diesen wichtigen Fragen gehört eben gerade die
Beauftragung mit der Wahrnehmung von Geschäften
eines Mitglieds des Landesrechnungshofes. Wenn also
Beamte beauftragt werden sollen mit der Wahrneh-
mung dieser Geschäfte, sollte ein Einvernehmen zwi-
schen Präsident und Vizepräsident respektive Vizeprä-
sidentin hergestellt werden, und das geschah aus gutem
Grund. Sie haben es damals einstimmig mit uns ge-
meinsam beschlossen.

Ein weiteres solch wichtiges Feld ist die Frage der
Geschäftsverteilung im Landesrechnungshof und die
Bestimmung der Leiter verschiedener Prüfungsgebiete.
In § 12 Abs. 1 dieses Gesetzes ist aus gutem Grunde
ein suspensives Vetorecht der Vizepräsidentin festge-
schrieben. Das wird dem Vizepräsidenten respektive
Vizepräsidentin mit dieser Gesetzesnovelle auf kaltem
Wege wieder entzogen. Mit zwei Dritteln gewählt und
mit einer einfachen Mehrheit möglicherweise auf kal-
tem Wege wieder abgeschafft, meine Damen und Her-
ren, so beabsichtigt die Regierung dieses Landes bzw.
diese Regierungskoalition mit einer unbequemen, weil
kritischen Vizepräsidentin dieses Landesrechnungsho-
fes umzugehen.

(Beifall bei der SPD, LL-PDS,
Bündnis 90/Die Grünen)

Hier entsteht wieder einmal in Sachen Landesrech-
nungshof ein böser Eindruck, daß wieder einmal kriti-
sche Stimmen entmachtet werden sollen. Ich erinnere
an das unwürdige Schauspiel, wie diese Landesregie-
rung den kritischen Prüfer, Herrn Dommach, übrigens
einen Träger des Bundesverdienstkreuzes, regelrecht
abserviert hat aus diesem Lande Thüringen.

(Beifall bei der SPD)

Dem Landesrechnungshofpräsidenten und der Vize-
präsidentin, beide mit Zweidrittelmehrheiten gewählt,
stehen umfassende Entscheidungsbefugnisse zu. Sie
sind ihnen von diesem Landtag eingeräumt worden,
weil sie in einer gemeinsamen Verantwortung stehen
für die unabhängige Finanzkontrolle dieses Landes. Es
darf nicht sein, daß diese Novelle in dieser Form so
passiert. Es sollte aus guten Gründen sachbezogen und
praktikabel die Geschäftsverteilung von diesen durch
Zweidrittelwahl gewählten Repräsentanten einerseits
und durch das erfahrenste, also dienstälteste Mitglied
des Landesrechnungshofs ergänzt, durch diese Reprä-
sentanten sollten diese wichtigsten Aufgaben weiterhin
besorgt werden, weil es, wie gesagt, auf dieser Ebene
sachbezogen und praktikabel erfolgen kann. So sieht es
das Gesetz vor, und es gibt überhaupt keinen sach-
lichen Grund, das zu dieser Zeit zu ändern. Dazu ist
übrigens, um das zu erkennen, auch keine Ausschuß-
überweisung notwendig, das ist eine ganz klare Sache,
was hier bewirkt werden soll, und diese ganz klare Sa-
che kann sofort beurteilt werden, dieser Novellierungs-
antrag zu einem Gesetz kann am heutigen Tag sofort
abgelehnt werden, er ist der Sache nicht angemessen.

(Beifall bei der SPD, LL-PDS,
Bündnis 90/Die Grünen)

Und wenn Sie der Drang zur Gesetzgebung treibt,
meine Damen und Herren von der Regierungskoalition,
auch in Sachen Finanzkontrolle dieses Landes, dann
gebe ich Ihnen einen anderen Tip, wo Sie sich produk-
tiver für das Land betätigen könnten. Es gibt nämlich
erheblichen Gesetzgebungsbedarf auf dem Gebiet der
überörtlichen Finanzkontrolle.

(Beifall bei der SPD)

Umfangreiche Mittel, öffentliche Mittel, viele Milliar-
den Mark werden auf dieser Ebene ausgegeben, und es
gibt hier eine erhebliche gesetzgeberische Lücke, wer
überhaupt die Kontrolle, diese überörtliche Kontrolle,
durchführt. Die SPD, meine Damen und Herren, hat
schon oft Defizite dieser Landesregierung bzw. dieser
Regierungskoalition aufgefüllt, indem sie mit Geset-
zesvorlagen kam, wo die Regierung im Zugzwang ist
bzw. ihren Pflichten nicht rechtzeitig nachgekommen
ist. Ich kündige hiermit an, wenn diese Regierung nicht
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schnellstens diesen im Land notwendigen Gesetzent-
wurf, nämlich die Frage der überörtlichen Finanzprü-
fung löst, wird die SPD in aller Kürze diesen Gesetz-
entwurf vorlegen. Das ist ein Gesetzgebungsverfahren,
was sinnvoll ist. Ich bitte Sie, lehnen Sie diese Novelle
des Landesrechnungshofgesetzes ab, das ist eine No-
vellierung, die nur um persönliche Machtrangeleien
geht. Konzentrieren Sie sich lieber auf die Gesetzge-
bungsverfahren zur örtlichen Prüfung. Wir lehnen diese
Novelle seitens der SPD ab. Danke.

(Beifall bei der SPD, LL-PDS,
Bündnis 90/Die Grünen)

Vizepräsident Backhaus:

Danke schön. Das Wort hatte der Herr Abgeordnete
Dr. Schuchardt. Das Wort hat jetzt der Herr Abgeord-
nete Möller, Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.

Abgeordneter Möller, Bündnis 90/Die Grünen:

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren, es ist schon ein dreister Vorgang, wie "Die Zeit"
heute schreibt, was mit dem Gesetzentwurf der Frak-
tionen von CDU und F.D.P. uns hier vorgelegt worden
ist. Herr Schuchardt hat eben daran erinnert, daß das
Rechnungshofgesetz, und ich will nur über diesen
zweiten Artikel reden, damals unter Federführung des
Ministers für Besondere Angelegenheiten, Herrn Len-
gemann, im Konsens dieses Hauses verabschiedet wor-
den ist. Und nun schreiben Sie, es gibt Defizite, es gibt
Unklarheiten in der Gesetzesformulierung, die die
praktische Handhabung der Landeshaushaltsordnung
und des Rechnungshofgesetzes erschweren. Und als
Lösung bieten Sie an, daß durch entsprechende gesetz-
liche Klarstellung dem Bedürfnis einer reibungslosen
Finanzverwaltung und Finanzkontrolle Rechnung ge-
tragen werden soll. Ja, ich frage Sie, meine Damen und
Herren, was verstehen Sie unter reibungsloser Finanz-
kontrolle? Soll reibungslose Finanzkontrolle heißen,
daß es keine Beanstandungen mehr gibt von dem Or-
gan, was dazu da ist, zu beanstanden? Oder was soll
reibungslose Finanzkontrolle heißen?

(Beifall bei der SPD, LL-PDS,
Bündnis 90/Die Grünen)

Hier wird doch ganz deutlich eine unabhängige Prü-
fungsinstanz, die Unabhängigkeit des Rechnungshofs,
auf dem Altar des Koalitionsschachers geopfert. Schon
damals war ja die F.D.P. sehr unpäßlich darüber, daß
sie keinen Vizepräsidenten abbekommen hat und nun
soll sozusagen durch die kalte Küche dieser Fehler
gutgemacht werden, nun soll sozusagen die F.D.P. mit
dieser neuen gesetzlichen Regelung in den Stand geho-
ben werden, auch mitzuentscheiden in diesem Rech-
nungshof. Und damit wird ganz eindeutig die Unab-

hängigkeit dieses Gremiums, dem ja per Gesetz rich-
terliche Unabhängigkeit zugeschrieben wurde, und was
Sie und was wir alle brauchen als unabhängige
Prüfungsinstanz, hier wird ganz deutlich diese Unab-
hängigkeit in Frage gestellt.

Und meine Damen und Herren von der CDU, Herr Ul-
brich, Sie lassen sich doch von der F.D.P. am Nasen-
ring herumführen, Sie wissen doch selbst genau, daß
wir den Rechnungshof brauchen, daß Sie ihn vielleicht
im nächsten Jahr und in den nächsten Jahren auch
brauchen werden als wichtiges Instrumentarium zur
Kontrolle der Landesregierung. Hier wird ein Lex
F.D.P. vorgelegt, was in dieser Art und Weise wirklich
nur abgelehnt werden kann. Niemand, der etwas von
unabhängiger Finanzkontrolle hält, niemand, dem
wirklich die Finanzverwaltung, die ordnungsgemäße
Finanzverwaltung dieses Landes am Herzen liegt, kann
diesem Gesetz zustimmen. Ich habe das Gefühl, daß
sich die Blockparteien nicht damit abfinden können,
daß es neben der parlamentarischen Mehrheit noch ei-
ne unabhängige Instanz geben soll, die sozusagen dar-
über steht, die auch im Widerspruch, im Widerstreit zu
den vorhandenen Mehrheiten hier Meinungen äußern
kann, die auch für die Öffentlichkeit ein sehr hohes
Maß an Verbindlichkeit zum Ausdruck bringen. Ich
glaube, das hat Ihnen von Anfang an nicht gepaßt, sei
es nun bei der Dienstwagenaffäre oder sei es bei all
den anderen Dingen, die im Rechnungshofbericht an
das Tageslicht getreten sind.

(Zwischenruf Abg. Dr. Häfner, CDU: Wir
haben uns sogar an Sie gewöhnt, Herr
Möller.)

Sie werden sich auch noch länger an mich gewöhnen
müssen, Herr Dr. Häfner. Ich habe das Gefühl, Sie
kommen damit nicht klar, daß es eine solche Instanz
gibt, die noch über der Mehrheit steht. Jetzt soll mit
diesem Artikel 2 des vorliegenden Gesetzentwurfs
diese Unabhängigkeit in Frage gestellt werden. Ich
denke, zu einem solchen Gesetz kann es nur ein klares
Nein geben. Und wenn dann Herr Lothholz argumen-
tiert, in anderen Bundesländern ist das alles anders ge-
regelt - das mag ja sein, Herr Lothholz. Ich bin auch
immer wieder beeindruckt von Ihrer Unschuldsmiene,
aber wahrscheinlich rührt sie daher, daß Sie viele
Dinge nicht so ganz in ihrem Zusammenhang sehen
können ...

(Zwischenruf Abg. Dr. Häfner, CDU: Das
ist sehr überheblich von Ihnen, Herr
Möller.)

(Heiterkeit bei der CDU, SPD)
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Hier soll doch eine praktikable Regelung umgeändert
werden. Nun sagen Sie mir doch mal eine Stelle, wo
der reibungslose Ablauf der Finanzkontrolle nicht ge-
währleistet war? Der Rechnungshof hat pünktlich sei-
nen Bericht vorgelegt. Er hat in vielen Fällen Gutach-
ten geliefert, die für die parlamentarische Arbeit sehr
hilfreich waren, und ich weiß nicht, wo der reibungs-
lose Ablauf der Finanzkontrolle nicht gewährleistet
gewesen ist. Warum soll denn hier geändert werden,
Herr Lothholz, werte Kolleginnen und Kollegen von
der CDU? Ich meine, hier gibt es eine ganz klare
Absicht, die ist genannt worden. Die hat Herr
Schuchardt genannt, ich habe sie Ihnen auch genannt.
Von uns kann es zu einem solchen Gesetz nur ein
klares Nein geben. Ich bitte Sie noch einmal, sich ...

(Zwischenruf Abg. Dr. Wagner, CDU:
Zum dritten Male.)

Sicherlich, jetzt haben Sie es auch wahrgenommen,
Herr ... Ich weiß jetzt Ihren Namen nicht.

(Zwischenruf Abg. Dr. Häfner, CDU:
Vergeßlich sind Sie auch noch. So jung
noch und schon so vergeßlich.)

(Heiterkeit und Beifall im Hause)

Dr. Wagner, ja ja. Dr. Häfner, Sie werden ja bald dann
weniger sein, so daß es leichter wird, die einzelnen
Namen auch zu behalten.

(Beifall im Hause)

Um es noch einmal kurz zu sagen, ich würde Sie noch
einmal herzlich bitten wollen, zur Kenntnis zu nehmen,
daß Sie mit diesem Gesetz einen vorhandenen Kon-
sens, den es gegeben hat bei der Verabschiedung des
Rechnungshofgesetzes, daß Sie diesen vorhandenen
Konsens zerstören und daß Sie damit natürlich die Un-
abhängigkeit des Rechnungshofes beseitigen wollen.
Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD, Bündnis 90/
Die Grünen)

Vizepräsident Backhaus:

Danke schön. Das Wort hat der Herr Abgeordnete Ul-
brich.

Abgeordneter Ulbrich, CDU:

Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeord-
nete, ich versuche mich ja immer auch in die Gedan-
ken des politischen Gegners zu versetzen, um seine
Argumente zu verstehen und sie dann auch zu achten.

Aber ich muß sagen, in dieser Frage, Herr Dr.
Schuchardt und Herr Möller, kann ich Ihre Argumente
überhaupt nicht begreifen.

(Zwischenruf Abg. Frau Ellenberger,
SPD: Woran mag das wohl liegen?)

(Beifall bei der CDU)

Und ich wundere mich, daß Sie den Rechnungshof
immer wieder zu einer billigen Polemik mißbrauchen.

(Beifall bei der CDU)
Das ist nicht der Rechnungshof der Regierung und
auch nicht der der Opposition,

(Beifall bei der CDU)

sondern es ist der Rechnungshof so, wie es in § 1 steht:

(Zwischenruf Abg. Möller, Bündnis 90/
Die Grünen: Aber es ist auch nicht der
Rechnungshof der Koalition.)

"Der Thüringer Rechnungshof ist die oberste Landes-
behörde als unabhängiges Organ der Finanzkontrolle
und nur dem Gesetz unterworfen."

(Beifall bei der CDU)

(Zwischenruf Abg. Weyh, SPD: Na, dann
lassen Sie ihn arbeiten.)

Und in § 2 steht: "Im Rahmen seiner Aufgaben unter-
stützt er den Landtag" und in erster Linie den Landtag
"und die Landesregierung bei ihren Entscheidungen."

Meine Damen und Herren, Ihre Begründungen und
Fragestellungen sind an den Haaren herbeigezogen.

(Beifall bei der CDU)

Es geht um die Veränderungen in § 8 und in § 12 und
im Inhalt also nur zu Fragen der Geschäftsverteilung.
Dort besteht Regelungsbedürfnis, damit unklare Aus-
sagen beseitigt werden können. Es geht nicht um Ein-
schränkungen des Rechnungshofes hinsichtlich seiner
Befugnisse oder seiner Aufgaben. Es geht nicht um
Verringerung seiner inhaltlichen Aufgaben. Es geht
nicht um die Veränderung seiner Unabhängigkeit, in
keiner Weise, Herr Möller, und Sie haben hier, obwohl
Sie es besser wissen, so ausgesagt.

(Zwischenruf Abg. Möller, Bündnis 90/
Die Grünen: Sie wissen doch, daß
jemand kaltgestellt werden soll.)
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Und es geht auch nicht um die Verminderung der Be-
deutung. Es geht nicht um die Einschränkung der
Stellung der Mitglieder, auch nicht des Präsidenten und
des Vizepräsidenten. Es geht auch nicht um die Perso-
nalausstattung oder um die Organisation, und schon gar
nicht um die richterliche Unabhängigkeit.

(Zwischenruf Abg. Weyh, SPD: Ja,
worum geht es dann?)

Es geht auch nicht gegen eine Person, wie wir Gesetze
von der CDU-Fraktion - und ich glaube auch im Na-
men der F.D.P.-Fraktion sagen zu können - nicht für
Personen und auch nicht gegen Personen machen.

(Beifall bei der CDU)

Wir haben nicht vor, lex personale gegen oder für je-
manden zu machen. Und trotzdem, Herr Schuchardt,
bin ich Ihnen dankbar, daß Sie eine Frage aufgegriffen
und zum Ausdruck gebracht haben, die OTZ hat es
gleichfalls aufgegriffen und hierzu Aussagen getroffen.
Sie haben behauptet, die Vizepräsidentin soll in ihren
Entscheidungsbefugnissen eingeschränkt werden.

(Zwischenruf Abg. Möller, Bündnis 90/
Die Grünen: Das ist doch Fakt.)

Es ist richtig, der Präsident und die Vizepräsidentin
sind hier mit Zweidrittelmehrheit durch den Landtag
gewählt worden.

(Zwischenruf Abg. Möller, Bündnis 90/
Die Grünen: Auf der Grundlage eines
bestehenden Gesetzes.)

Und es gibt eine ganz klare Aussage zur richterlichen
Unabhängigkeit, die ich auch und alle anderen Mit-
glieder dieser Fraktion, die an der Erarbeitung dieser
Veränderung mitgewirkt haben, in keiner Weise in
Frage stellen. Bei dieser Entscheidung kann man ruhig
auch hier deutlich machen, wo der Präsident und wo
die Vizepräsidentin früher gearbeitet haben. Der Präsi-
dent des Landesrechnungshofes hat früher die CDU im
hessischen Landtag als Haushaltsausschußvorsitzender
vertreten und die Vizepräsidentin war Bundestagsab-
geordnete der Grünen. Da sieht man auch, daß es doch
zusammen, zwischen der Regierungskoalition und der
Opposition, im Vorfeld Absprachen gegeben hat, die
das berücksichtigen.

(Zwischenruf Abg. Dr. Schuchardt, SPD:
Das wollen Sie jetzt beseitigen.)

Das wird nicht beseitigt. Und wenn Sie von Entmach-
tung der Vizepräsidentin sprechen, dann müssen Sie
doch auch gleiches für den Präsidenten dann sagen,

denn er hat doch in der Nachfolge mit dieser Entschei-
dung dieselben Rechte und Pflichten. Auch den dritten
Mann müssen Sie genauso dann betrachten, wenn Sie
von Entmachtung sprechen, nämlich den, der den Älte-
sten vertritt, auch für den würde dann die Entmachtung
zutreffen, von der Sie hier sprechen.

(Beifall bei der CDU)

Ich glaube, es ist in keiner Form eine Entmachtung. Ich
wundere mich, daß Sie, Herr Möller, gerade von den
Grünen, wo Sie in Ihrem Parteiprogramm immer diese
Fragen aufgreifen, daß es keine hierarchische Ent-
scheidung geben soll, sondern daß es Entscheidungen
und Beratungen geben soll auf breiterer Ebene, daß die
Demokratie mehr gepflegt werden soll, daß Sie dage-
gen sprechen, daß jetzt hier in dem Sinne sechs Mit-
glieder des Kollegiums die Entscheidung haben sollen
und trotzdem nichts daran geändert wird, daß es einen
Präsidenten und eine Vizepräsidentin gibt.

(Beifall bei der CDU)

Es ist also in dieser Frage hauptsächlich die Verände-
rung, von der Hierarchie wegzukommen zu der Kolle-
giumsberatung. Das ist in keinem der neuen Länder
anders. Wenn das in Hessen vielleicht anders ist, wo es
10 Kollegiumsmitglieder gibt, dann kann man auch sa-
gen, dann kann man vor dieses Kollegium noch einmal
ein Sonderkollegium stellen. Damals, mit der Bildung
dieses Landtags und mit dem Aufbau dieses Rech-
nungshofes, hat man sicher nach Hessen geschaut und
hat dort die Beispiele hierher mit übertragen. Aber in
der Zwischenzeit hat es Erkenntniszuwachs gegeben.
Ich verstehe diese Entscheidung und diesen Vorschlag
so, wie ihn die Fraktion hier unterbreitet hat, in der
Richtung, und nicht in der Richtung, wie Sie es versu-
chen auszulegen.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsident Backhaus:

Herr Abgeordneter Ulbrich, gestatten Sie eine Zwi-
schenfrage des Herrn Abgeordneten Möller?

Abgeordneter Ulbrich, CDU:

Ich antworte dem Herrn Möller gern, aber nachdem ich
meine Ausführungen beendet habe.

Vizepräsident Backhaus:

Sie haben es vernommen, Herr Möller. Bitte fahren Sie
fort, Herr Ulbrich.

Abgeordneter Ulbrich, CDU:
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Und wenn Sie, Herr Dr. Schuchardt, die überörtliche
Finanzkontrolle einklagen, dann muß ich Ihnen sagen:
Der Haushaltsausschuß hat sich in seiner letzten Sit-
zung bereits mit einem Hinweis des Rechnungshofes
beschäftigt, wo der Rechnungshof auf diese Problema-
tik hingewiesen hat. Auch die Ausschußmitglieder wa-
ren sich darin einig, daß die Frage der überörtlichen
Finanzkontrolle umgehend zu lösen ist. Wir haben da-
hin gehend auch die Regierung beauftragt bzw. das In-
nenministerium, die notwendigen Vorlagen zu bringen.
Es kam auch innerhalb dieser Haushaltsausschußbera-
tung die ganz konkrete Aussage, daß dieser Referen-
tenentwurf dafür schon vorliegt.

Meine Damen und Herren, es geht also nicht um Per-
sonen, es geht um die Sache. Es geht um das Umsetzen
von Erkenntnissen, den Zuwachs an Wissen und nicht
von dem, was Sie interpretieren, sondern wir möchten,
daß nach der Verringerung der Zahl der Kollegiums-
mitglieder, die ja ursprünglich mit acht vorgesehen wa-
ren, die Bildung eines aus dem Präsidenten, dem Vize-
präsidenten und dem dienstältesten Mitglied bestehen-
den Entscheidungsgremiums entbehrlich ist und daß
mit der Herausbildung des Kollegiums Entscheidungen
von diesem kleineren Kollegium sachdienlicher getrof-
fen werden, die Entscheidungsprozedur verkürzt wird
und das Verfahren jeweils an Transparenz gewinnt.
Außerdem trägt meines Erachtens eine solche Ent-
scheidungsbefugnis allen Erkenntnissen der richter-
lichen Unabhängigkeit entsprechend Rechnung. Die
Gesamtverantwortlichkeit des Kollegiums wird damit
außerdem mit gestärkt.

Zu der von meinem Kollegen hier vorgeschlagenen
Überweisung in den Haushaltsausschuß möchte ich -
auch in Abstimmung mit ihm, wir haben uns noch ver-
ständigt - vorschlagen, daß dieser Gesetzentwurf in den
Innenausschuß überwiesen wird. Ich bedanke mich.

Vizepräsident Backhaus:

Danke schön. Nun will ich einmal versuchen, alles zu
ordnen. Aber zunächst frage ich, ob eine weitere Re-
demeldung hier zu erwarten ist. Das ist offensichtlich
nicht der Fall. Dann schließe ich die Aussprache, und
wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf.
Herr Abgeordneter Dr. Schuchardt, Sie hatten eingangs
bemerkt, daß Sie die Absicht haben, eine getrennte Ab-
stimmung vollzogen zu sehen. Ich muß Sie darauf
hinweisen, daß eine getrennte Abstimmung über ein
Gesetz, und es handelt sich ja hier um einen Gesetz-
entwurf, natürlich möglich ist, aber dann erst im Rah-
men der Zweiten Lesung. Wir haben heute die Erste
Lesung. Und die Erste Lesung eines Gesetzentwurfes
kann nur die grundsätzliche Entscheidung der Plenar-
tagung des Landtags zum Inhalt haben, ob eine Aus-

schußüberweisung erfolgen solle oder nicht. Das ist zu
entscheiden und nichts anderes. Das stelle ich hier so
fest. Alles andere wird sich dann im weiteren Vollzug
der Entscheidung, die wir zu treffen haben, zeigen. Das
nur zur Klärung. Weiterhin denke ich, ich spreche im
Namen der den Entwurf eingebracht habenden Frak-
tion, wenn ich hier zur Kenntnis nehme, daß ich Ihre
Verlautbarung so zu verstehen habe, es möge der Ju-
stizausschuß der federführende sein. Gut. Dann hätten
wir zunächst abzustimmen über eine Ausschußüber-
weisung prinzipiell als solche zum vorliegenden Ge-
setzentwurf - Drucksache 1/2402 -. Ist das jetzt alles so
klar? Ja, dann ist die Gefechtslage eindeutig. Damit
kommen wir zur Abstimmung über eine Ausschuß-
überweisung als solche. Wer dieser Ausschußüberwei-
sung die Zustimmung erteilt, den bitte ich um das
Handzeichen. Danke schön. Gibt es Gegenstimmen? Es
gibt einige Gegenstimmen. 3 Gegenstimmen. Stimm-
enthaltungen? 2 Stimmenthaltungen. Damit ist mit
großer Mehrheit die Ausschußüberweisung festgestellt
worden. Es ist nun weiterhin auch der Justizausschuß
als federführender vorgeschlagen worden. Ich stelle
auch das zur Abstimmung. Der Justizausschuß möge
der federführende sein. Wer dem die Zustimmung er-
teilt, den bitte ich um das Handzeichen. Danke schön.
Gegenstimmen? 1 Gegenstimme. Danke. Stimmenthal-
tungen? Eine große Anzahl Stimmenthaltungen. Danke
schön. Damit ist der Justizausschuß der federführende.
Gibt es aus dem Hause weitere Vorschläge? Es gibt
keine. Ich stelle das fest. Damit haben wir eindeutig
festgestellt und mittels Abstimmung beschlossen, daß
dieser Gesetzentwurf in den Justizausschuß und nur in
diesen zur weiteren Behandlung überwiesen ist. Damit
schließe ich diesen Tagesordnungspunkt. Danke schön.

Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Es
ist dies der Tagesordnungspunkt 7

a) Beteiligung der Thüringer Kommunen
an den erhobenen Feldes- und Förder-
abgaben
Antrag der Fraktion der SPD
- Drucksache 1/1764 -
dazu: Beschlußempfehlung des Umwelt-
          ausschusses
          - Drucksache 1/2412 -
          Entschließungsantrag der Fraktion
          Bündnis 90/Die Grünen
          - Drucksache 1/2665 -

b) Beteiligung der Thüringer Kommunen
an den erhobenen Feldes- und Förder-
abgaben
Alternativantrag der Fraktionen der CDU
und F.D.P.
- Drucksache 1/2651 -
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Heute morgen wurde beschlossen, er möge gemeinsam
mit dem Tagesordnungspunkt 9

Konzeption zur Gewinnung von berg-
freien Bodenschätzen
Antrag der Fraktion der SPD
- Drucksache 1/1832 -

behandelt werden. Ich rufe daher beide Tagesord-
nungspunkte auf. Meine Damen und Herren, zu diesem
Antrag - Drucksache 1/1832 - gibt es weiterhin einen
Änderungsantrag in der - Drucksache 1/2695 -. Nun
haben wir das seltene Erlebnis, zwei Berichterstatter zu
hören, zunächst den Herrn Abgeordneten Sonntag,
dann den Herrn Abgeordneten Häßler. Ich darf beide
Herren bitten, nacheinander selbstverständlich, das
Wort zu ergreifen. Bitte schön.

(Heiterkeit und Beifall im Hause)

Abgeordneter Sonntag, CDU:

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren, ich versuche mich kurz zu fassen. Der Umweltaus-
schuß hat diesen Antrag der SPD-Fraktion erstmalig in
seiner 35. Sitzung am 18.02.93 beraten. Der Einbringer
begründete den Antrag mit der dringenden Notwendig-
keit der Kommunen, Reparaturen an Straßen und We-
gen durchzuführen, zu deren Finanzierung die Beteili-
gung an den genannten Abgaben beitragen solle. Er
verwies auf den häufigen ursächlichen Zusammenhang
zwischen dem Abbau von bergfreien Bodenschätzen
einerseits und den Schäden an den Verkehrswegen, die
von den Kommunen vorgehalten werden müßten. Dar-
über hinaus habe die Landesregierung offenbar zum
Vorteil einheimischer Firmen in den vergangenen zwei
Jahren keine derartigen Abgaben erhoben. Die Landes-
regierung führte dazu aus, daß dazu eine bundesrecht-
liche Regelung in Arbeit sei und diese die unmittelbare
Beteiligung der Kommunen nicht vorsehe, sondern
diese Abgaben als Einnahmen des Landes ausweise.
Die Rechtsverordnung ist mit dem Arbeitskreis
"Feldes- und Förderabgaben des Länderausschusses für
Bergbau" abgestimmt, um eine bundeseinheitliche Re-
gelung zu sichern. Die Umverteilung von Einnahmen
des Landes an die Kommunen sei außerhalb der Kom-
petenz des Ministeriums für Umwelt- und Landespla-
nung. Die sich anschließende Diskussion berührte unter
anderem die Problematik des unterschiedlichen
Bergrechts in den alten und den neuen Bundesländern
sowie Maßnahmen, die eine Regelung bis zur Einfüh-
rung des bundeseinheitlichen Rechts ermöglichten. Der
Ausschuß hat den Antrag unter Hinzufügen eines wei-
teren Abschnitts angenommen und in dieser Form den
mitberatenden Ausschüssen - das war der Innenaus-
schuß, der Ausschuß für Wirtschaft- und Verkehr, der

Ausschuß für Landwirtschaft und Forsten, der Haus-
halts- und Finanzausschuß und der Justizausschuß - zur
Beratung überstellt. Bis auf das Votum des Justizaus-
schusses, der die Annahme des Antrages in der Fassung
des Umweltausschusses mit einer Änderung empfahl,
sprachen sich die mitberatenden Ausschüsse gegen den
Antrag aus. Der Umweltausschuß hat darauf in seiner
41. Sitzung am 02.07.1993 den Antrag erneut beraten
und ist dabei zu keinen grundlegend neuen Erkenntnis-
sen gelangt. Mit dem Argument, dem Anliegen prin-
zipiell folgen zu wollen, aber die rechtlichen Grundla-
gen dafür noch schaffen zu müssen, schlugen die Frak-
tionen der CDU und F.D.P. eine Neufassung des An-
trags vor. Im Blick auf die mehrheitlich ablehnenden
Voten ...

(Zwischenruf Abg. Dr. Mäde, SPD: Das
stimmt nicht, Herr Sonntag, einen Alter-
nativantrag haben Sie vorgeschlagen.)

Ein Alternativantrag. Im Blick auf die mehrheitlich
ablehnenden Voten der mitberatenden Ausschüsse und
der Neufassung, die Ihnen, meine Damen und Herren,
unter der - Drucksache 1/2651 - vorliegt, plädiert der
Umweltausschuß mehrheitlich für die Ablehnung des
Antrags - Drucksache 1/2412 -.

Vizepräsident Backhaus:

Danke schön. Bitte, Herr Abgeordneter Häßler.

Abgeordneter Häßler, F.D.P.:

Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich darf den
Bericht nachreichen zur Konzeption zur Gewinnung
von bergfreien Bodenschätzen - Drucksache 1/1832 -.

Der Antrag der Fraktion der SPD wurde bereits am 14.
Januar 1993 durch Beschluß des Landtags an den Um-
weltausschuß federführend, den Haushalts- und Fi-
nanzausschuß, den Ausschuß für Wirtschaft und Ver-
kehr, den Ausschuß für Landwirtschaft und Forsten,
den Innenausschuß und den Justizausschuß überwiesen.

Es liegt doch schon eine geraume Zeit zurück, deshalb
möchte ich Ihnen zunächst den Gegenstand des An-
trags wieder ins Gedächtnis rufen. Dort ging es im we-
sentlichen um zwei Dinge: Erstens sollte die Landes-
regierung beauftragt werden, eine Gesamtkonzeption
für die Gewinnung von bergfreien und grundeigenen
Bodenschätzen für den Zeitraum von zehn Jahren zu
erstellen. Zweitens sollten die Auswirkungen des
Bergbaues auf andere Bereiche der Wirtschaft, aber
auch die Auswirkungen auf die Natur und die Umwelt
durch die Landesregierung dargelegt werden.
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Meine Damen und Herren, der Umweltausschuß hat
den Antrag in seinen Sitzungen am 18. Februar 1993,
am 1. April 1993 und am 30. April 1993 beraten. Der
Haushalts- und Finanzausschuß hat am 27. Mai 1993,
der Innenausschuß ebenfalls am 27. Mai 1993, der
Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr am 11. Juni
1993, der Ausschuß für Landwirtschaft und Forsten am
24. Mai 1993 und der Justizausschuß am 2. Juli 1993
den Antrag beraten. Die abschließende Beratung im
Umweltausschuß fand am  2. Juli 1993 statt. Unter Be-
rücksichtigung der von den mitberatenden Ausschüssen
empfohlenen Änderungen ist der Umweltausschuß zu
folgender Beschlußempfehlung gelangt:
Der Antrag wird in geänderter Form angenommen und
lautet nun wie folgt: "Die Landesregierung wird aufge-
fordert, zum frühestmöglichen Zeitpunkt eine Konzep-
tion für die Gewinnung von bergfreien und grundeige-
nen Bodenschätzen in Thüringen für die nächsten 10
Jahre dem Landtag vorzulegen, in der auch Aussagen
zum voraussichtlichen Bedarf der Bauwirtschaft an
solchen Bodenschätzen enthalten sein müssen. Ferner
sind die Auswirkungen auf andere Bereiche, wie bei-
spielsweise die Land- und Forstwirtschaft, den Touris-
mus, aber auch auf Natur und Umwelt darzulegen."
Vielen Dank.

Vizepräsident Backhaus:

Danke schön, Herr Abgeordneter Häßler. Es hat jetzt
der Herr Abgeordnete Dr. Mäde von der SPD-Fraktion
das Wort.

Abgeordneter Dr. Mäde, SPD:

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren, Irrungen und Wirrungen in der CDU/F.D.P.-Ko-
alition, so möchte man das von dieser Koalition vorge-
führte Schauspiel um die Beteiligung der Kommunen
an den erhobenen Feldes- und Förderabgaben bezeich-
nen. Bereits am 01.12.1992, also noch weit vor der
Verabschiedung des Haushalts 1993, wäre es durchaus
möglich gewesen, Voraussetzungen dafür zu schaffen,
daß die durch den Einigungsvertrag bestehenden Unge-
rechtigkeiten, bekanntermaßen wurde ja in diesem
zweierlei Bergrecht in der Bundesrepublik festge-
schrieben, zumindest zu einem gewissen Grade hier in
Thüringen auszugleichen. Wer mit wachem Auge
durch das Land geht, hätte längst bemerken müssen,
wie stark Kommunen und Anwohner unter dem rück-
sichtslosen Abbau bergfreier Bodenschätze und den
daraus resultierenden vielfältigen Belastungen zu tra-
gen haben, wie dringend Kommunen zusätzliche Mittel
benötigen, um beispielsweise auch durch diese Schwer-
lasttransporte in Mitleidenschaft gezogene Trink- und
Abwasserleitungen wieder instandzusetzen. Der Koali-
tion waren diese brennenden Probleme des Landes bis
zur Einbringung unseres Antrags verborgen geblieben.

Das Koalitionsdrehbuch, so nehme ich an, schreibt in
diesen Fällen schleppende Bearbeitung vor. Im Klar-
text: Möglichst viele Ausschüsse. In diesem Falle sind
es sechs. Die einzelnen Stationen sind eben durch
Herrn Sonntag genannt worden. Resümee: Bis auf den
Umweltausschuß in seiner ersten Beratung am
18.02.1992 und den Justizausschuß in seiner Beratung
am 11.06.1993 allgemeine Ablehnung, da ja schließ-
lich nicht sein kann, was nicht sein darf. Die Empfeh-
lung des Justizausschusses, den Antrag anzunehmen,
besagt aber, daß eine Beteiligung der Kommunen an
den erhobenen Feldes- und Förderabgaben aus juristi-
scher Sicht möglich ist, im Gegensatz zu Ihren Ausfüh-
rungen, Herr Minister, vom 14.01.1993. In Anbetracht
der offensichtlichen Nachteile, die den Kommunen aus
dem unterschiedlichen Bergrecht erwachsen, die aber
auch im Positionspapier des Gemeinde- und Städte-
bundes in Thüringen dargelegt sind, wäre es durchaus
legitim, die Kommunen angemessen an den erhobenen
Feldes- und Förderabgaben zu beteiligen. Um den be-
rechtigten Forderungen der Kommunen nun doch in ir-
gendeiner Weise noch zu entsprechen, wird von der
Koalition der mehr als halbherzige Alternativantrag
- Drucksache 1/2651 - hier zur Abstimmung gebracht.
Halbherzig deshalb, weil klare Aussagen über die Höhe
der zu erhebenden Förderabgabe bzw. desjenigen An-
teils fehlen, den die Kommunen erhalten sollen. Die
Rechtsverordnung rückwirkend ab 01.01.1992 in Kraft
setzen zu wollen, ist ein glattes Täuschungsmanöver
und gaukelt den Kommunen etwas vor, was überhaupt
nicht existiert. Dies alles erinnert an die Geschichte
von "Des Kaisers neue Kleider". Eigentlich müßte es
Ihnen nämlich bekannt sein, 1992 wurden trotz erheb-
licher Finanzlücken überhaupt keine Förderabgaben
seitens des Landes erhoben. Dies solle nun aber, so der
Umweltminister bei der Einbringung dieses Antrags,
1993 erstmalig geschehen. Ihr bisheriges Verhalten,
meine Damen und Herren der Koalition, in den
Ausschüssen bezüglich des vorliegenden Antrags ist
doch wieder einmal der eindeutige Beweis dafür, daß
von Ihrer Seite an einer konstruktiven Zusammenarbeit
überhaupt kein Interesse besteht.

(Beifall bei der SPD)

(Zwischenruf Präsident Dr. Müller: Das
kann es gar nicht geben.)

(Zwischenruf Abg. Dannenberg, CDU:
Das steht im Gesetz.)

(Zwischenruf Abg. Werner, CDU: Da gibt
es Ärger, Herr Kollege.)

Es ist erschreckend, meine Damen und Herren von der
Koalition, wie Sie hier auf Kosten der Bürgerinnen und
Bürger dieses Landes Ihre Inkompetenz unter Beweis
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stellen und in aller Öffentlichkeit einen Salto mortale
rückwärts vollführen.

(Beifall bei der SPD)

(Zwischenruf Abg. Werner, CDU: Und
eine Bauchlandung, Herr Kollege.)

Wie wurde doch in der vergangenen Woche so treff-
sicher vom Ministerpräsidenten formuliert: "Ablehnen
ist destruktiv.", quod erat demonstrandum.

Vizepräsident Backhaus:

Ja. Sie haben versucht, es damit aus Ihrer Sicht zu be-
weisen.

(Beifall bei der SPD, LL-PDS,
Bündnis 90/Die Grünen)

Abgeordneter Dr. Mäde, SPD:

Ich muß jetzt einen gedanklichen Sprung machen:
- Drucksache 1/1832 -, die nicht enden wollende Flut
von Anträgen zur Erteilung von Erlaubnissen zum Auf-
suchen bzw. Bewilligungen zur Gewinnung bergfreier
Bodenschätze in Thüringen und die daraus resultieren-
den Interessenkonflikte sind bereits mehrmals in die-
sem Hause hier angesprochen worden. Nicht voll
funktionsfähige Verwaltungsstrukturen, die offensicht-
lich fehlende Übersicht über die tatsächliche Anzahl
und den Flächenbedarf der vorliegenden Anträge, recht
eindrucksvoll belegt durch die unzureichende Beant-
wortung der Kleinen Anfrage 1/397, erhärten die For-
derung nach einer landesweiten Konzeption zur Ge-
winnung bergfreier Bodenschätze. Damit wäre eine
Grundlage geschaffen, mit deren Hilfe der sehr allge-
mein gehaltene Versagungsgrund "überwiegend öf-
fentliche Interessen" für Erlaubnisse und Bewilligun-
gen § 11 Nummer 10 und analog § 12 Bundesbergge-
setz für Thüringen näher definiert werden könnten.

(Zwischenruf Abg. Werner, CDU:
Vorsicht, kontaminiert. Dr. Mäde hat
etwas getrunken.)

Trinkwasserschutz kommt noch. Gemäß Bundesberg-
gesetz hat der Antragsteller einen Rechtsanspruch auf
die betreffende Bergbauberechtigung. Nach Ermessen
zu entscheiden ist den zuständigen Behörden nicht
eingeräumt. Es muß sichergestellt werden, daß unter
dem Begriff "überwiegend öffentliche Interessen" ne-
ben dem Natur- und Landschaftsschutz bzw. Gewässer-
schutz auch die Interessen der Land- und Forstwirt-
schaft bzw. des Tourismus und des Fremdenverkehrs
zusammengefaßt werden. Für viele Gemeinden und

Landkreise ist es unerträglich, mit ansehen zu müssen,
wie Erlaubnisse und Bewilligungen durch rigide An-
wendung des Bundesberggesetzes zu ihrem offensicht-
lichen Nachteil durchgesetzt werden. Wer sich über
den genauen Sachverhalt kundig macht und versucht,
sich in die Lage der Betroffenen zu versetzen, wird die
nicht unberechtigten Proteste nur allzugut verstehen.
Trotzdem muß ich immer wieder betonen, und ich
verwahre mich entschieden dagegen, den betroffenen
Kommunen zu unterstellen, sie würden nach dem
Sankt-Florians-Prinzip handeln. Die Bürger und Kom-
munen sperren sich nämlich nicht generell gegen die
Gewinnung von Rohstoffen, auch nicht im eigenen
Territorium. Sie wehren sich jedoch massiv dagegen,
daß ihre Beweggründe und Interessen zwar zur Kennt-
nis genommen, in den meisten Fällen jedoch nicht ge-
nügend berücksichtigt wurden, die Interessen der Ab-
bauunternehmer dagegen Vorrang haben. Viele Kom-
munen wären beispielsweise mit einem limitierten Ab-
bau einverstanden.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Position
der SPD ist eindeutig: Thüringen braucht zur Entwick-
lung seiner Wirtschaft mineralische Rohstoffe. Von
diesem Grundsatz her haben wir immer wieder betont,
daß die in Thüringen benötigten Baurohstoffe, schon
allein, um die Transportwege im Sinne des Umwelt-
schutzes zu minimieren, die erforderlichen Transport-
kosten niedrig zu halten, soweit es möglich ist, auch in
Thüringen zu gewinnen, im Interesse kommender Ge-
nerationen die vorhandenen Ressourcen jedoch so
schonend wie möglich beziehungsweise nur in dem
Umfang zu nutzen, wie es für eine gesicherte Roh-
stoffversorgung des Landes erforderlich ist. In diesem
Zusammenhang sieht die SPD Handlungsbedarf in fol-
genden Punkten:

1. das Bundesberggesetz entsprechend den geänderten
ökologischen Bedingungen zu novellieren,

2. in der Bundesrepublik Deutschland nach einheit-
lichem Bergrecht zu verfahren; - Die SPD-Bundestags-
fraktion hat bereits im Dezember vergangenen Jahres
in den - Drucksachen 12/3969 und 12/4621 - die Her-
stellung der Rechtseinheit bei grundeigenen Boden-
schätzen gefordert. Wir stimmen deshalb auch dem
Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in der
- Drucksache 1/2665 - zu. -

3. die Größe der Bewilligungsfelder zu reduzieren und
Bewilligungen nur noch für wesentlich kürzere Zeit-
räume zu erteilen,

4. eine wirksame Kontrolle der Betriebspläne und Ab-
baumengen zu gewährleisten,
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5. vor jeder Bewilligung eine Umweltverträglichkeits-
prüfung durchzuführen.

Neben Natur-, Landschafts- und Gewässerschutz müs-
sen die Belange der Bürger sowie weitere überwiegend
öffentliche Interessen in den Abwägungsprozeß mit
einbezogen werden. Grundlage hierfür kann die Kon-
zeption zur Gewinnung bergfreier Bodenschätze sein,
die nicht zuletzt im Interesse der wirtschaftlichen
Entwicklung unverzüglich zu erarbeiten ist. Wir bitten
um Annahme des Antrags in der - Drucksache
1/1832 -. Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD, LL-PDS,
Bündnis 90/Die Grünen)

Vizepräsident Backhaus:

Danke schön. Das Wort hat jetzt der Herr Abgeordnete
Werner, CDU-Fraktion.

Abgeordneter Werner, CDU:

Herr Präsident, meine Damen und Herren, in den neuen
Bundesländern häufen sich immer mehr die Proteste,
die Herstellung der Rechtseinheit bei grundeigenen
Bodenschätzen einzustellen. Die Problematik ist hin-
reichend bekannt, nämlich Rechtsgleichheit zwischen
den Alt- und Neubundesländern muß kommen.

(Beifall bei der CDU)

Dementsprechend verstehe ich auch den Antrag der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen unter - Drucksache
1/2665 -, Angleichung des Bergrechtes. Meine Damen
und Herren, im Ruhrgebiet gilt "Glück auf", in Thürin-
gen gilt "Glück auf", und deshalb muß auch gleiches
Recht gelten.

(Beifall Abg. Schütz, CDU)

Auch die Fraktion der CDU tritt für Rechtsgleichheit
im Bergrecht ein, so daß diesem Entschließungsantrag
zugestimmt werden kann. Innerhalb unseres Landes
Thüringen gibt es allerdings auch steigende Proteste,
dem verstärkt geforderten Rohstoffabbau entgegenzu-
wirken, obwohl unstrittig ist, daß Thüringen seinen ei-
genen Beitrag bei der Bereitstellung von Rohstoffen
leisten muß. Der am 01.12.92 von der SPD eingereich-
te Antrag zu den beteiligten Thüringer Kommunen an
Feldes- und Förderabgaben war im Inhalt dazu ge-
dacht, den betroffenen Bürgern einen Ausgleich für die
Belastungen zu schaffen. Dieser Antrag der Fraktion
der SPD - Drucksache 1/1764 - wurde im Ausschuß
abgelehnt. Herr Dr. Mäde, jetzt hören Sie bitte einmal
genau zu: Wir haben ihn abgelehnt, weil er von unserer

Warte aus zu restriktiv war und weil er eigentlich die
Höhe der Förderabgabe vorschreibt. Ich muß Ihnen
ganz ehrlich sagen, ich schätze Sie nun als Experten
ein, aber warum unterscheiden Sie nicht zwischen den
Kommunen, wie zum Beispiel Burgwenden, die direkt
belastet sind, und zum Beispiel im Bergabbau, wo die
Kommunen überhaupt nicht belastet werden. Es wäre
doch wesentlich günstiger, daß zum Beispiel Burgwen-
den einen wesentlich höheren Bonus bekommt in der
Fördergabe, wie eine, wo eine Kommune überhaupt
nicht belastet wird, und deshalb haben wir eigentlich
Ihren Antrag abgelehnt. Es wäre mir lieb gewesen,
wenn Sie nicht so eine Polemik gemacht hätten, son-
dern einfach auch einmal auf den Sachverhalt einge-
gangen wären, letzlich auch in Ihrem eigenen Inter-
esse.

(Beifall bei der CDU)

(Zwischenruf Abg. Dr. Mäde, SPD: Der
Sachverhalt war klar im Antrag formu-
liert. Polemik deshalb, weil die Worte
des Ministerpräsidenten  "Ablehnen ist
destruktiv" hier zutreffen.)

Aber Herr Dr. Mäde, ich denke, daß das, was ich Ihnen
jetzt noch einmal im Namen meiner Fraktion erklärt
habe, rübergekommen ist, deshalb einfach noch einmal
die Klarstellung. Aus diesem Grund wurde durch die
CDU/F.D.P. ein Alternativantrag unter der - Drucksa-
che 1/2651 - eingereicht, wo die Landesregierung auf-
gefordert wird, unter Beachtung des Bergrechtes § 30
und § 31 die haushaltstechnischen Voraussetzungen zu
schaffen, um gegebenenfalls die Kommunen an den
Feldes- und Förderabgaben zu beteiligen. Das Bergge-
setz legt dazu in § 30 und § 31 eindeutige Regelungen
fest. Die Bundesrechtsprechung sagt aus, die Feldesab-
gabe ist an das Land zu richten, und die Landesregie-
rungen werden ermächtigt, die entsprechenden Rechts-
verordnungen zu erlassen, so daß sich aus unserem Al-
ternativantrag eben zwei Festlegungen ergeben:

1. daß das Land bei Einnahmen und Ausgaben die ent-
sprechenden haushaltstechnischen Voraussetzungen
schaffen muß, wir haben uns dazu unterhalten, da gab
es auch von Ihrer Seite entsprechenden Konsens und

2. daß durch Rechtsverordnungen Regelmechanismen
festgelegt werden, die gegebenenfalls die Beteiligung
der Kommunen berücksichtigen.

Ich bitte Sie, aus diesem Grund der Beschlußempfeh-
lung des Umweltausschusses zuzustimmen, dem Alter-
nativantrag der CDU/F.D.P.-Fraktionen unter - Druck-
sache 1/2651 - zuzustimmen und letzlich auch dem
Entschließungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen zuzustimmen. Dem Antrag der SPD in
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- Drucksache 1/1832 -, Konzeption zur Gewinnung von
bergfreien Bodenschätzen, einschließlich der Be-
schlußempfehlung - Drucksache 1/2413 - des Umwelt-
ausschusses, ist ebenfalls zuzustimmen. Wir sind uns
einig, daß diese Konzeption so, wie sie in der Be-
schlußempfehlung formuliert ist, zum frühestmög-
lichen Zeitpunkt durch die Landesregierung vorzulegen
ist. Ich brauche das nicht zu wiederholen. Der Minister
hat das eigentlich schon gesagt, er wird sich vielleicht
noch dazu äußern.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsident Backhaus:

Danke schön. In guter Hoffnung, daß wir dann die
Fülle der Anträge und der Ausschußüberweisungen
oder Nichtausschußüberweisungen und Zustimmungen
und Ablehnungen richtig sortieren werden. Jetzt hatte
sich Herr Minister Sieckmann gemeldet. Bitte schön,
Herr Minister.

Sieckmann, Minister für Umwelt und Landespla-
nung:

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und
Herren, der Landesregierung sind die Probleme wohl
bekannt, die mit dem Abbau der bergfreien Boden-
schätze zusammenhängen. Es ist immer wieder er-
schreckend und zum Teil bewundernd, Herr Abgeord-
neter Dr. Mäde, mit welcher Polemik trotz besseren
Wissens Sie hier an dem Rednerpult stehen und Sachen
herumdrehen, obwohl Sie es vom Fachwissen her be-
deutend besser und genauer wissen.

(Beifall bei der F.D.P.)

(Zwischenruf Abg. Dr. Mäde, SPD: Herr
Minister, ich habe nicht gesagt die
Landesregierung, sondern den Abge-
ordneten waren die Probleme nicht
bekannt. Da müßten Sie auch besser
zuhören.)

Bereits zum Antrag der SPD-Fraktion hatte ich erklärt,
daß gute Gründe vorliegen, die betreffenden Kommu-
nen an den Einnahmen aus den Feldes- und Förderab-
gaben zu beteiligen. Die von Bergbau betroffenen Ge-
meinden, Kommunen sollten einbezogen werden in die
Abschwächung der Folgekosten, die durch den Abbau
bergfreier Bodenschätze eintreten. Soweit sich der An-
trag der SPD auf die generelle Erhebung der Feldes-
und Förderabgaben bezog, konnte dem aber damals
nicht gefolgt werden, da das Bundesberggesetz zu die-
sem Sachverhalt bereits eine gesetzliche Regelung ge-
troffen hatte. Für eine Entscheidung über eine Beteili-

gung derjenigen Kommunen, in deren Gemarkung die
bergfreien Bodenschätze gewonnen werden, waren
zum damaligen Zeitpunkt weder die rechtlichen Vor-
aussetzungen gegeben, noch war die haushaltsrecht-
liche Möglichkeit abschließend geklärt. Das waren die
Punkte, die wir damals und die ich damals angespro-
chen habe, warum man diesem Antrag nicht zustim-
men konnte.

(Beifall bei der CDU, F.D.P.)

Die notwendigen rechtlichen Voraussetzungen für die
Erhebung der Feldes- und Förderabgaben wurden mit
der Verordnung über die Feldes- und Förderabgaben
inzwischen geschaffen. Diese wurde am 09.09.1993 im
Kabinett beschlossen. Sie tritt rückwirkend ab
01.01.1992 in Kraft.

(Beifall bei der CDU)

Sie kann deswegen in Kraft treten, auch rückwirkend,
ich muß es hier noch einmal wiederholen, Herr Dr.
Mäde, weil die Rechtsgrundlage dafür geschaffen
wurde, und ich sehe gar keinen Grund dafür, daß man
das nicht rückwirkend gestalten kann per 01.01.1992.
Die Frist für die Abgabe der Feldes- und Förderabga-
beerklärung, so steht es in der Verordnung, ist für 1992
der 15. November 1993, so daß man das ohne weiteres
rückwirkend hier noch einfordern kann. Für 1992 und
1993 konnte auf der Grundlage einer Nachfrage bei
den Bergbaubetrieben, die jedoch in vielen Fällen die
Anfrage nicht beantwortet haben, eine Einnahmegröße,
ich sage das mit aller Vorsicht hier in diesem Hohen
Hause, von ca. 250.000 DM bis ca. 500.000 DM ermit-
telt werden. Nach einer eigenen Hochrechnung, nach
den Genehmigungen über das Bergamt der Fördermen-
gen für 1993 ist mit einer Einnahmenhöhe von ca. 4
Mill. DM zu rechnen. Nach den bisherigen Erfahrun-
gen kann für 1994 eine Erhöhung der Fördermengen
und damit auch eine Erhöhung der Förderabgabeein-
nahmen bis zu 30 Prozent erwartet werden. Ich sage
aber nochmals, diese Zahlen sind wirklich mit Vorbe-
halt zur Kenntnis zu nehmen, da sie noch nicht völlig
untersetzt sind. Ein Teil des Alternativantrages, und
der Herr Werner hat das eben angesprochen, der Frak-
tionen der CDU und F.D.P., der im Umfang über den
Antrag der SPD hinausgeht, in den alle betroffenen
Gemeinden in die Beteiligung einbezogen werden sol-
len, ist somit bereits erfüllt. Die finanzrechtlichen Vor-
aussetzungen für eine Beteiligung der Kommunen
wurden auch inzwischen geklärt. Es ist danach mög-
lich, im Haushalt einen zweckgebundenen Ausgabetitel
zu schaffen. Ich begrüße diesen Alternativantrag, so
daß die Möglichkeiten gegeben sind, die Kommunen
entsprechend ihrer Belastung an diesen Feldes- und
Förderabgaben zu beteiligen.
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(Beifall bei der CDU, F.D.P.)

(Zwischenruf Abg. Dr. Mäde, SPD: Aber
angeschoben hat dies die SPD.)

Im Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen wird
über die Beteiligung der Kommunen an den Feldes-
und Förderabgaben noch eine Rechtsangleichung ange-
strebt. Ich habe diese Rechtsangleichung schon mehr-
mals gefordert. Bereits 1992 wurden entsprechende
Schritte eingeleitet. Diese blieben bisher leider ohne
den gewünschten Erfolg. So habe ich an das Bundes-
kanzleramt geschrieben, ich habe auch an den Bun-
deswirtschaftsminister geschrieben, eine Angleichung
des Bergrechts vorzunehmen; ihr wurde bisher aber
nicht stattgegeben. Die Rechtsangleichung war auch
Gegenstand - daran sehen Sie, daß wir uns permanent
damit beschäftigen - der 10. Umweltministerkonferenz
Ost am 16. und 17. September 1993. Einstimmig haben
alle Umweltminister der neuen Länder die Anglei-
chung des Bergrechts befürwortet. Erwähnen muß ich
in diesem Zusammenhang aber auch ein Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts, was Ihnen allen bekannt
ist, vom 24. Juli 1993, das die jetzige Rechtslage bei
der Aufteilung der Bodenschätze und der Verleihung
von Bergwerkseigentum bestätigt hat. In diesem Urteil
wurden bereits verfassungsrechtliche Aspekte mit ge-
würdigt. Die verfassungsrechtliche Grundsatzentschei-
dung wird in einer anhängigen Verfassungsbeschwerde
vom Bundesverfassungsgericht zu treffen sein. Über
diese Bundesverfassungsbeschwerde habe ich auch hier
schon berichtet. Die ist Ihnen, Herr Dr. Mäde, be-
stimmt auch bekannt.

Ich bitte Sie um Verständnis, daß das Thüringer Kabi-
nett, die Thüringer Landesregierung, erst nach der Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts abschließend
über weitere Maßnahmen befinden kann. Die werden
dann in Abstimmung mit den anderen jungen Bun-
desländern in den Bundesrat eingebracht.

Herr Dr. Mäde, Sie haben in Ihrem zweiten Teil der
Rede über die Konzeption bergfreier Bodenschätze ge-
sprochen. Es ist uns allen bekannt, und wir nehmen es
auch sehr ernst, welche Konflikte durch den Abbau
auftreten. Wir machen uns die Entscheidungsfindung
bestimmt nicht leicht, zwischen den erforderlichen
Baustoffen, die für den Aufbau unserer Betriebe ge-
braucht werden, und den Problemen des Naturschutzes
das Urteil zu treffen. Über Anträge auf Erlaubnis,
Bewilligung oder die Verleihung von Bergwerkseigen-
tum, aber auch zu Betriebsplänen wird in umfasssender
Würdigung aller Konflikte entschieden. Genehmigun-
gen sind meistens mit Auflagen verbunden, das wissen
Sie auch. Allerdings ist es oftmals so, daß gerade diese
Auflagen, die Durchsetzung dieser Auflagen, die Kon-
trolle dieser Auflagen äußerst schwierig ist, was ich

immer wieder  gerade speziell bei Burgwenden sehr,
sehr bedaure. Um diese Hemmnisse insgesamt abzu-
bauen, laufen zum Beispiel umfangreiche Aktivitäten
und es werden alle uns zur Verfügung stehenden Mög-
lichkeiten genutzt. Mit eigenen Kräften und über
Werksverträge wird an Rohstoffkarten, an einer flä-
chendeckenden Arten- und Biotopkartierung, an einer
landesweiten Zusammenstellung der Trinkwasser-
schutzzonen und anderen wesentlichen Grundlagen ge-
arbeitet. Diese Aufgabe bindet Kapazitäten und finan-
zielle Mittel in beträchtlichem Umfang und soll in bei-
spiellos kurzer Zeit abgeschlossen werden. Ich rechne
damit, daß Mitte 1994 für alle in Rede stehenden kriti-
schen Räume grundsätzliche Aussagen vorliegen, die
dem Landtag übergeben werden. Das haben Sie auch
nicht erwähnt, Herr Dr. Mäde. Da sehen Sie die An-
satzpunkte der Landesregierung, wie wir punktuell die
Probleme lösen. Die Konzeption, die Ende Juli 1993
dem Landtag zugeleitet wurde, speziell für den Abbau
im Erfurter Raum, zeigt, wie wir in der Bearbeitungs-
methodik herangehen. Ähnliche Ausarbeitungen für
weitere Teilräume in Nord- und Mittelthüringen wer-
den Ihnen zum Jahresende vorliegen, so daß Sie dann
schon über weite Teile des Landes  klare Aussagen
vorfinden, wo wir konzentriert abbauen und wo wir
den Abbau verbieten wollen bzw. weitestgehend ver-
meiden wollen. Außerdem, und das wissen Sie auch,
ich habe darüber hier auch schon berichtet, wurde im
Februar dieses Jahres die Zusammenarbeit der staat-
lichen Berg-, Landesplanungs-, Naturschutz-, Was-
serwirtschafts- und Abfallbehörden per Erlaß geregelt
und so sichergestellt, daß alle Partner beteiligt und die
öffentlichen Interessen vor der Entscheidung umfas-
send berücksichtigt werden. Darüber hinaus setze ich
mich dafür ein, daß die Regelung des Einigungsvertra-
ges bzw. des Bundesberggesetzes, wie ich es eben
schon gesagt habe, hier so schnell wie möglich geän-
dert werden.

Ich glaube, wir haben sehr darauf gedrungen, daß das
unterschiedliche Bergrecht für die jungen Bundeslän-
der aufgrund der derzeitigen Möglichkeiten so verträg-
lich wie möglich gestaltet wird. Wir werden aber auch
weiterhin unsere Kräfte dafür einsetzen nach entspre-
chendem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, daß
das Bergrecht in den jungen Bundesländern dem Berg-
recht der Gesamtbundesrepublik angeglichen wird.
Vielen Dank.

Vizepräsident Backhaus:

Danke schön, Herr Minister. Das Wort hat jetzt der
Herr Abgeordnete Päsler, Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen.

Abgeordneter Päsler, Bündnis 90/Die Grünen:
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Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Mini-
ster, das ist alles sehr richtig und sehr wichtig, was Sie
hier gesagt haben, aber Sie müssen natürlich auch das
Parlament verstehen, daß wir hier eigene Aktivitäten
entwickeln, daß wir nicht alle Ihre Briefwechsel ken-
nen und von daher initiativ werden auf unserer Basis,
und von daher sind auch die Anträge zum Bergrecht
zustande gekommen. Es ist ein drängendes Problem.
Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, was den Berg-
bau in Thüringen und den neuen Bundesländern be-
trifft, und deswegen gibt es hier diese wichtige und
dringende Debatte dazu. Und so habe ich auch die An-
träge von unserer Fraktion und der SPD verstanden. Sie
haben schon gesagt, daß die Kontrolle sehr schwierig
ist, das ist auch eines unserer Probleme, es geistert
mittlerweile eine Zahl durch den Raum, daß etwa ein
Beamter auf 70 Steinbrüche kommt, man kann sich al-
so ungefähr vorstellen, welche Kontrollmöglichkeiten
das Land im Moment hat, welche Übertretungen der
Betriebspläne und der Umweltauflagen hier gemacht
werden. Ich erinnere an Burgwenden, wo sich sogar
der Umweltausschuß explizit für Auflagen eingesetzt
hat, die meines Erachtens bis in den letzten Bereich bis
heute nicht ausgeführt sind. Das sind schon Fragen, die
hier diskutiert werden müssen.

Eine weitere Frage, die uns beschäftigt, ist das Mit-
spracherecht der Kommunen. Die Treuhand vergibt die
Bergbauschutzgebiete. Die Kommunen haben im Mo-
ment keinerlei Möglichkeiten mitzureden. Und natür-
lich ist es gut und richtig, daß Sie sich als Umweltmi-
nister in der Umweltministerkonferenz dafür ausspre-
chen. Aber ich denke, wenn der Landtag hier sein übri-
ges tut, wird es das entsprechend auch noch einmal
verstärken. Deswegen dieser Alternativantrag unserer-
seits, und ich will es kurz machen, noch ein Letztes:
Natürlich ist klar, es ging hier um Konzeptionen. Im
Moment kann ich nicht übersehen, wie es überhaupt
möglich ist, solche Konzeptionen wirklich detailliert
und halbwegs überschaubar zu gestalten bei der Flut
von Großprojekten, die hier geplant sind. Ich meine,
daß es nicht in erster Linie nur auf eine Konzeption
ankommt, wieviel Baustoffe hier gebraucht werden,
sondern daß es eigentlich vom Umweltminister her
notwendig wäre, darauf zu drängen,  Großprojekte, die
abermillionen Tonnen Baumaterial verschlingen, ein-
zudämmen, um in der Richtung einzusparen, dann
brauchen wir auch gar nicht so viele Konzeptionen. Im
übrigen habe ich hier von allen wohl sehr deutlich das
Votum vernommen, unserem Alternativantrag zuzu-
stimmen, und ich denke, daß das noch mal ein deut-
liches Zeichen dieses Thüringer Landtags ist. Wir soll-
ten nicht vergessen, daß gerade in Thüringen die wei-
chen Standortfaktoren, und das ist nicht nur der Tou-
rismus, eine wesentliche Rolle für die wirtschaftliche
Entwicklung spielen. Diese sind durch uns zu unter-
stützen. Und ich hoffe, daß mit dem Antrag zur An-

gleichung des Bergrechts ein Schritt in diese Richtung
getan wird. Vielen Dank.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Vizepräsident Backhaus:

Danke schön. Das Wort hat jetzt der Herr Abgeordnete
Gerstenberger.

Abgeordneter Gerstenberger, LL-PDS:

Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Wer-
ner, es ist schon eigenartig, wenn ein Ausschuß einen
Antrag der Opposition ablehnt, mit der Begründung, er
wäre nicht machbar, und der Umweltminister im un-
mittelbaren Anschluß daran nichts weniger, aber auch
nichts mehr als genau die Umsetzung dieses Antrages
verkündet. Das ist schon peinlich für den Ausschuß
und peinlich für die Arbeitsweise. Aber lassen wir das
bei dem Thema "Feldes- und Förderabgaben", kommen
wir noch einmal zurück zu der Konzeption zur Gewin-
nung von bergfreien Bodenschätzen. Da hatte ja inzwi-
schen Minister Sieckmann die Gelegenheit das zur Be-
ratung stehende Thema weitestgehend zu glätten, denn
laut der Presseinformation seines Hauses vom 27. Au-
gust diesen Jahres ist ja alles in bester Ordnung. Ich
glaube auch, daß mit der Beschlußempfehlung ein po-
sitiver Abschluß des Antrages zu erwarten ist. Die ge-
forderte Konzeption für den Abbau bergfreier Boden-
schätze ist in Arbeit. Das Oberbergamt, darüber wird
heute abend noch zu beraten sein, ist im Aufbau. Das
sind zumindest alles erfreuliche Dinge, und dennoch
bleiben an dieser Stelle einige Fragen offen. Dazu ein
kleines Beispiel: Im Kreis Altenburg gibt es den soge-
nannten Gerstenberg-Konflikt, und zwar der Abwasser-
sammler der Gemeinde Gerstenberg, zu dem ein
Raumordnungsverfahren durchgeführt wurde, liegt in
einer Kieslagerstätte, die dort nicht vermutet wurde.
Eine später mit der Erlaubnis des Bergamtes durchge-
führte Erkundung brachte aber dummerweise das Ge-
genteil und damit auch die Konsequenz. Der Sammler
ist aus der Lagerstätte zu verlegen. Das ist eines der
Beispiele, wie sie heute früh in der Aussprache zur Ak-
tuellen Stunde ganz aktuell angesprochen worden sind
und damit der praktische Bezug. Das ist sicher nicht
das einzige Beispiel in Thüringen. Fakt ist, daß ein
großer Run auf die Thüringer Lagerstätten in Gang ist.
Die Antragsteller, vor allen Dingen aus dem Westen,
setzen die Ämter unter Druck, und das reicht bis zu
dem mehr oder weniger allgemein bekannten Erpres-
sungsmuster, Sie wollen verhindern, daß ich hier Ar-
beitsplätze schaffe. Und wenn dann der Minister
Sieckmann feststellt, daß von 800 Bewilligungsanträ-
gen bisher nur 58 Anträge positiv entschieden sind, so
klingt das gut, weil so wenig, aber bitte schön da darf
man doch auch nicht so tun, als ob das bißchen schon
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alles wäre. Nein, das sind genau 58 neue zu den zahl-
reichen in Thüringen bereits vorhandenen. Richtig ist,
daß die bergfreien Bodenschätze für den Abbau in
Thüringen benötigt werden. Das wurde heute schon
mehrfach angesprochen, und das wird keiner leugnen.
Aber dazu sollte die Landesregierung auch wissen,
welche Größenordnung wir in den nächsten Jahren in
etwa brauchen. Ich sage es einmal ganz profan: Wenn
Sie an dieser Stelle wieder dem Markt allein überlas-
sen, nach dem Motto, wer zuerst kommt, dann wird
schlicht und ergreifend über den Lagerstätten der Mut-
terboden weggeschoben. Wenn dann die Löcher
überall in der Landschaft stehen, dann ist der Thüringer
Kies nicht mehr absetzbar, weil nämlich Unternehmen
aus den Regionen Leipzigs die Tonne für 2,50 DM
verkaufen, aber in Thüringen zum gegenwärtigen Zeit-
punkt nichts unter 12 DM geht und die Tonne veredelte
Kiese sogar bis 20 DM kostet. Ich meine weiter, daß
die zur Zeit kursierenden Bedarfszahlen von 40 Mill.
Tonnen Kies für Thüringen einfach nicht real sind, es
sei denn, wir beginnen dann den Kies aus unseren Vor-
kommen in andere Bundesländer zu verkarren. Es gibt
noch ein weiteres Problem: Kiesgruben unter 10 Ar-
beitskräften werden nicht im Industrieverband erfaßt,
und damit fehlt auch eine schwer kalkulierbare Größe
für die Ermittlung der Förder- und Absatzbilanzen.
Deshalb sehe ich ganz konkret folgenden Handlungs-
bedarf: Die regionalen Planungsgemeinschaften brau-
chen in dieser Frage Rechtssicherheit, und gemäß § 13
Abs. 1 Thüringer Landesplanungsgesetz beschließt die
regionale Planungsgemeinschaft Ostthüringen zum
Beispiel voraussichtlich am 01.10. die Erarbeitung ei-
ner Rohstoffsicherungskonzeption. Um die Erkun-
dungs- und Abbauantragsteller sinnvoll im Zaum zu
halten, brauchen aber die regionalen Planungsgemein-
schaften und die Landratsämter an dieser Stelle
Rückenhalt. Die Konzeption müßte also zumindest
kurzfristig verfügbare Abbauflächen mit geringstem
Konfliktpotential anbieten, und die Bedarfs- und auch
die Aufkommensplanung wäre ebenfalls sehr wichtig,
auch für die Grubenbesitzer. Zuletzt, wir alle wissen,
daß die Strukturen in diesem Land noch stark in Bewe-
gung sind, und es ist dringend notwendig, den regiona-
len Planungsgemeinschaften und deren Geschäftsstel-
len personell und moralisch Unterstützung zu geben.
Dort herrscht zur Zeit noch eine riesengroße Verunsi-
cherung. Das war auch Thema der letzten Ausschußsit-
zung. Diese Aufgaben zu lösen, das kann das Landes-
verwaltungsamt nicht, und das können auch die Land-
ratsämter allein nicht. Direkter Bezug zum Raum,
Bearbeitung vor Ort, in einer Region größer als die
neuen Landkreise, aber kleiner als das Land, das er-
scheint mir sinnvoll, und an der Stelle sollten wir auch
nicht mit Personal sparen. Das hieße Sparen an der fal-
schen Stelle. Ich glaube, daß auch für diese Richtung
der Betrachtung dieser Antrag einen Beitrag leisten

kann, deshalb empfehle ich meiner Fraktion die Zu-
stimmung zu diesem Antrag. Danke.

Vizepräsident Backhaus:

Danke schön. Das Wort hat jetzt der Herr Abgeordnete
Häßler, F.D.P.-Fraktion.

Abgeordneter Häßler, F.D.P.:

Herr Präsident, meine Damen und Herren, einige An-
merkungen zum Anliegen des Antrages - Drucksache
1/2665 -. Es geht um die Angleichung des Bergrechts.

Der den Insidern hinreichend gut bekannte Zustand des
geteilten Bergrechts in Ost und West verstößt gegen
grundlegende liberale Prinzipien und brennt deshalb
mir besonders auf der Seele. Für die F.D.P.-Fraktion
muß ich daher deutlich feststellen, eine Revision des
Einigungsvertrages hinsichtlich des Bergrechts ist not-
wendig, ist überfällig. Eine Angleichung des Berg-
rechts, insbesondere die Angleichung des Roh-
stoffkatalogs der bergfreien Bodenschätze, muß kom-
men. Die Ungleichbehandlung ostdeutscher Grundei-
gentümer, unabhängig davon, ob das private, kommu-
nale oder das Land sind, ist nicht mehr hinnehmbar
und muß ein Ende finden.

Ich empfinde diese derzeit gültige rechtliche Sonder-
konstruktion als Verstoß gegen das Gleichheitsprinzip
des Grundgesetzes. Leider steht der Osten bisher mit
dieser Auffassung ziemlich allein da.

Im Juni 1993 hat das Bundesverwaltungsgericht befun-
den, daß die Regelungen des Bergrechts im Einigungs-
vertrag, speziell die Definition, das heißt die Ausdeh-
nung der bergfreien Bodenschätze auf Kiese und
Sande, rechtlich nicht zu beanstanden sind. Im kom-
menden Monat, also noch im Oktober, wird der Ur-
teilsspruch des Bundesverfassungsgerichtes erwartet.
Es ist allerdings davon auszugehen, daß es hier auch
noch zu Verzögerungen kommen wird, deshalb, meine
Damen und Herren, halte ich den jetzigen Zeitpunkt
für einen Landtagsbeschluß, der die Landesregierung
zur sofortigen Aktivität nötigt, für nicht sonderlich gut
geeignet.

Ich will ergänzend darauf hinweisen, daß zumindest
den Mitgliedern des Umweltausschusses und des
Landwirtschaftsausschusses die Aktivitäten des Um-
weltministers als auch des Landwirtschaftsministe-
riums hinsichtlich der Bemühungen um eine Korrektur
der bergrechtlichen Zustände in Thüringen und darüber
hinaus im gesamten Beitrittsgebiet hinreichend bekannt
sein dürften. Insofern bedarf es nicht der Aufforderung
an die Landesregierung, initiativ zu werden.
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Aber, meine Damen und Herren, ich halte es zwingend
und für politisch notwendig, daß auch der Thüringer
Landtag seine Position eindeutig artikuliert und die
Einführung eines ungeteilten Bergrechts einfordert.
Dies mahne ich nachdrücklich seitens der F.D.P.-Frak-
tion an.

Ich bin der Hoffnung, daß im erwarteten Urteil des
Bundesverfassungsgerichtes zumindest die Zweifel-
haftigkeit der ungleichen Behandlung dieser Thematik
in Ost und West zum Ausdruck kommt. Ich fordere
hiermit die Landesregierung auf, unmittelbar nach der
Bekanntgabe des Bundesverfassungsgerichtsurteils
neue gemeinsame koordinierte Bundesratsinitiativen
mit den anderen neuen Bundesländern zu entfalten.
Der Anschub muß vom Bundesrat kommen, denn hier
handelt es sich eindeutig um eine Bund-Länder-Ange-
legenheit. Aus den genannten Überlegungen heraus be-
antrage ich, den Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen - Drucksache 1/2665 - so zu ändern, daß die
Möglichkeit für weitere Aktivitäten der Landesregie-
rung zum günstigsten Zeitpunkt eröffnet wird. Dazu
wäre das kleine Wörtchen "umgehend" zu streichen.

Meine Damen und Herren, noch eine kurze Anmer-
kung zu dem Änderungsantrag der F.D.P.-Fraktion
- Drucksache 1/2695 -. Hier geht es um die Frage Kon-
zeption zum Abbau bergfreier Bodenschätze. Wer den
Antrag genau liest, stellt fest, diese Konzeption umfaßt
nicht nur die bergfreien, sondern auch die grundeige-
nen. Da aber der Anteil der grundeigenen Bodenschät-
ze in Thüringen sehr gering ist, nämlich sich ungefähr
im Verhältnis 1 : 9 zu den bergfreien bewegt, ist dieser
Teil nicht relevant. Zudem handelt es sich bei diesen
Anteilen um minderwertige Vorkommen, die qualitativ
wie quantitativ nicht abbauwürdig sind. Ich halte es
deshalb für notwendig, daß wir auch die Beschlußemp-
fehlung, die diesen Bereich noch mit umfaßt, entspre-
chend korrigieren. Vielen Dank.

Vizepräsident Backhaus:

Danke schön. Gibt es weitere Wortmeldungen, meine
Damen und Herren? Das ist offensichtlich nicht der
Fall, dann schließe ich die Aussprache. Wir kommen
zur Abstimmung. Wir stimmen zunächst ab unmittel-
bar über den Antrag der Fraktion der SPD, der in der
- Drucksache 1/1764 - vorliegt. Wir stimmen darüber
unmittelbar ab, da die Beschlußempfehlung des Um-
weltausschusses die Ablehnung des Antrags empfiehlt.
Wer seine Zustimmung erteilt, den bitte ich um das
Handzeichen. Danke schön. Gegenstimmen? Danke
schön. Stimmenthaltungen? 1 Stimmenthaltung. Danke
schön. Damit ist dieser Antrag abgelehnt. Nun kom-
men wir zum Entschließungsantrag - Drucksache
1/2665 - der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Hier ist
bisher vorwiegend, so habe ich es mitbekommen, Zu-

stimmung signalisiert worden. Der Herr Abgeordnete
Häßler hat den Vorschlag gemacht, es möge dieser An-
trag sprachlich an einer Stelle verändert werden. Herr
Abgeordneter Häßler, ich mache Sie darauf aufmerk-
sam, solches ist nur möglich mit Zustimmung der den
Antrag eingebracht habenden Fraktion. Ich muß auf-
grund Ihrer Einlassung jetzt die Fraktion fragen, ob es
eine solche Zustimmung gibt, ja oder nein, ansonsten
würde ich, da ich Ausschußüberweisung nicht gehört
habe, über den Antrag selbst abstimmen lassen. Gibt es
Zustimmung zur Änderung, die Herr Abgeordneter
Häßler hier vorgeschlagen hat, das Wort "umgehend"
zu streichen?

(Zwischenruf Abg. Päsler, Bündnis 90/
Die Grünen: Ja.)

Nein, nein, Herr Häßler hat nichts zu signalisieren, die,
Herr Päsler, Entschuldigung. Also Sie stimmen diesem
Vorschlag zu als den Antrag eingebracht habende
Fraktion, dieser sprachlichen Veränderung?

Abgeordneter Päsler, Bündnis 90/Die Grünen:

Ich stimme dem zähneknirschend zu, weil doch alle
eben hier gesagt haben, daß es ein ganz dringender
wichtiger Antrag ist, der eigentlich umgehend abge-
stimmt werden soll, um auch dem Umweltminister den
Rücken zu stärken. Wenn wir natürlich nun das "um-
gehend" herausnehmen und das wieder hier als so ein
allgemeines Papier verabschieden wollen, dann weiß
ich nicht, ob das Sinn macht.

Vizepräsident Backhaus:

Ich weiß jetzt nicht, entschuldigen Sie, mit welchem
Körperteil Sie nun knirschen wollen,

(Heiterkeit bei der CDU)

aber gibt das jetzt eine Zustimmung - ich muß so fra-
gen -, zu dem Vorschlag des Herrn Abgeordneten
Häßler?

(Zwischenruf Präsident Dr. Müller:
Zähneknirschend.)

(Zwischenruf Abg. Dr. Häfner, CDU:
Zähneknirschend und umgehend.)

Er gibt, gut, zähneknirschend nehme ich es zur Kennt-
nis.

(Heiterkeit bei der CDU)

Damit ist also dieses Wort dort zu streichen. Es war
das Wort "umgehend". Unter Streichung des Wortes
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"umgehend" stelle ich also diesen Entschließungsan-
trag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen - Drucksache
1/2665 -, ja, wenn wir es ganz genau nehmen, müssen
wir erst über die Änderungen, nein, er hat ja zuge-
stimmt. Die den Antrag vorgebracht habende Fraktion
hat zugestimmt, das ist zweifelsfrei geklärt. Nun liegt
der Antrag so vor, wie er ohne dieses Wort nun dasteht,
und das steht zur Abstimmung. Wer dem seine Zu-
stimmung erteilt, den bitte ich um das Handzeichen.
Danke schön. Gegenstimmen? Keine Gegenstimmen.
Stimmenthaltungen? Keine Stimmenthaltung. Das war
dann einstimmig. Damit haben wir diesen Antrag abge-
stimmt.

Wir kommen zum Alternativantrag der CDU und
F.D.P. - Beteiligung der Thüringer Kommunen an den
erhobenen Feldes- und Förderabgaben. Hier war auch
von einer Ausschußüberweisung nicht die Rede. Also
steht dieser Antrag unmittelbar zur Abstimmung. Wer
erteilt dem die Zustimmung, den bitte ich um das
Handzeichen. Danke schön. Gegenstimmen? Keine.
Stimmenthaltungen? Eine größere Zahl Stimmenthal-
tungen. Damit ist diesem Antrag zugestimmt.

Nun kommen wir zur Abstimmung über den Antrag
des Tagesordnungspunktes 9. Da haben wir zunächst
erst einmal abzustimmen über den Änderungsantrag,
der Ihnen vorliegt mittlerweile in der - Drucksache
1/2695 -. Er bezieht sich auf die Beschlußempfehlung
- Drucksache 1/2413 -. So, das haben Sie vorliegen, ja?
Es geht also jetzt zunächst um den Änderungsantrag
- Drucksache 1/2695 -, das ist zweifelsfrei so festge-
stellt. Wer diesem Änderungsantrag seine Zustimmung
erteilt, den bitte ich um das Handzeichen. Danke
schön. Gegenstimmen? Keine Gegenstimmen. Stimm-
enthaltungen? Eine größere Anzahl von Stimmenthal-
tungen. Danke schön. Damit ist dieser Änderungsan-
trag, der sich auf die Beschlußempfehlung bezieht, an-
genommen.

Wir haben jetzt abzustimmen über die Beschlußemp-
fehlung des Umweltausschusses, welche Ihnen in der
- Drucksache 1/2413 - vorliegt unter Berücksichtigung
der soeben erfolgten Änderungen. Wer dieser Be-
schlußempfehlung seine Zustimmung erteilt, den bitte
ich ebenfalls um das Handzeichen. Danke schön. Ge-
genstimmen? Keine. Stimmenthaltungen? 1 Stimment-
haltung. Danke schön.

Nun kämen wir zum Antrag der Fraktion der SPD
- Drucksache 1/1832 - unter Berücksichtigung der so-
eben erfolgten Annahme der geringfügig geänderten
Beschlußempfehlung, so ist es richtig. Ich stelle das so
zur Abstimmung. Wer dem die Zustimmung erteilt,
den bitte ich um das Handzeichen. Danke schön. Ge-
genstimmen? Keine. Stimmenthaltungen? 2 Stimment-
haltungen. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren.

Damit haben wir das abgearbeitet. Ich schließe diesen
Tagesordnungspunkt. Wir kommen zu einem Wechsel
im Sitzungsvorstand.

Präsident Dr. Müller:

Meine Damen und Herren, ich rufe den Tagesord-
nungspunkt 8 auf.

a) Errichtung einer "Stiftung für Techno-
logie- und Innovationsförderung Thü-
ringen"
Antrag der Fraktionen der CDU und
F.D.P.
- Drucksache 1/1819 -
dazu: Beschlußempfehlung des Aus-
          schusses für Wirtschaft und
          Verkehr
          - Drucksache 1/2336 -

b) Errichtung einer "Stiftung für Techno-
logie- und Innovationsförderung Thü-
ringen"
Alternativantrag der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen
- Drucksache 1/1967 -
dazu: Unterrichtung durch den
           Präsidenten des Landtags
           - Drucksache 1/1977 -
dazu: Beschlußempfehlung des Aus-
           schusses für Wirtschaft und
           Verkehr
           - Drucksache 1/2161 -

c) Benennung von drei Mitgliedern des
Landtags für das Kuratorium der "Stif-
tung für Technologie- und Innovations-
förderung Thüringen"
Wahlvorschlag der Fraktionen der CDU
und F.D.P.
- Drucksache 1/2693 -
Wahlvorschlag der Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen
- Drucksache 1/2687 -
Wahlvorschlag der Fraktion der LL-PDS
- Drucksache 1/2688 -
Wahlvorschlag der Fraktion der SPD
- Drucksache 1/2689

Berichterstatter ist der Abgeordnete Kretschmer. Wir
haben die gemeinsame Aussprache dieser Punkte im
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Ältestenrat beschlossen. Bitte, Herr Kollege Kretsch-
mer, Sie haben das Wort zum Bericht.

Abgeordneter Kretschmer, CDU:

Danke schön. Herr Präsident, auf Ihre Erlaubnis hof-
fend, möchte ich die Berichterstattung zu Punkt a und
b zusammenlegen. Der Thüringer Landtag hat am 15.
Januar den Antrag der Fraktionen der CDU und F.D.P.
"Errichtung einer Technologiestiftung" federführend an
den Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr überwiesen.
In der Beratung in diesem Ausschuß stellten sich zwei
Schwerpunkte heraus, das ist erstens die Frage, inwie-
weit die Thüringer Agentur für Technologie und Inno-
vationsförderung in diesen Themenkreis eingebunden
werden kann, das heißt, die Fragen der Abgrenzung
und Einbeziehung dieser Agentur bei der Errichtung
der Stiftung. Ein Antrag der SPD auf Anhörung zu die-
sem Themenkreis wurde mehrheitlich abgelehnt.

Der zweite Diskussionsschwerpunkt im Ausschuß war
die Formulierung des Stiftungszwecks. Sie war zu-
nächst sehr konkret, stellte sich aber auch als beengend
heraus und zum zweiten, inwieweit hoheitliche Aufga-
ben der Ministerien für Wirtschaft und Verkehr und
des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst berührt
wurden. Bei der Formulierung dieses Stiftungszwecks
hat es dort mehrfach Änderungen gegeben. Die nun
vorliegende Beschlußempfehlung wurde dieser Dis-
kussion entsprechend in fünf Punkten für den Zweck
gefunden. Sie ist abschließend beraten in der 47. Sit-
zung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr.

Der Alternativantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen hatte im Wesen ebenfalls eine Ausführung zum
Stiftungszweck. Der Alternativantrag wurde abgelehnt,
aber einige Gedanken dieses Alternativantrages haben
ihren Niederschlag in der Beschlußempfehlung des
Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr gefunden.

Wir schlagen Ihnen vom Ausschuß für Wirtschaft und
Verkehr folgende Beschlußempfehlung vor: In
- Drucksache 1/2336 - eine Neufassung der ursprüng-
lichen Drucksache und in - Drucksache 1/2161 - wird
die Ablehnung des Alternativantrages der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen vorgeschlagen.

(Beifall bei der CDU)

Präsident Dr. Müller:

Danke. Das Wort hat der Abgeordnete Lippmann,
SPD-Fraktion. Bitte.

Abgeordneter Lippmann, SPD:

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren, nachdem der Gründungsakt der in Rede stehenden
Stiftung in der vorherigen Woche stattgefunden hat,
dafür erforderliche Mittel im Haushalt, wenn auch ge-
sperrt, bereits eingestellt sind, soll das Parlament des
Landes im nachhinein den legislativen Segen dazu er-
teilen. Das entspricht erst einmal nicht so recht parla-
mentarischen Gepflogenheiten. Meine Fraktion hat in
Sachen Stiftung/THATI von Beginn an eine klare un-
mißverständliche Position eingenommen und sie so-
wohl im Parlament als auch in den Auschüssen unmiß-
verständlich zum Ausdruck gebracht. Die Fraktion der
SPD bekennt sich voll und uneingeschränkt zum inhalt-
lichen Anliegen der Technologie- und Innovations-
förderungen in diesem Land. Wir bekennen uns
vorbehaltlos zur dringenden Notwendigkeit des Trans-
fers von Ideen nicht in der, sondern in die Wirtschaft,
zur Konzentration und Kooperation aller am not-
wendigen Strukturwandel beteiligten Partner, also auch
der Forschung und Entwicklung im freien und uni-
versitären Bereich. Wir bekennen uns aber auch zur
Pflicht des Landes, in diesem Prozeß helfend und för-
dernd einzugreifen. Dies sind die Investitionen für die
wirtschaftliche Zukunft dieses Landes. Und wir aner-
kennen die Notwendigkeit, zumindest in den nächsten
Jahren, diese Leistungen Industrie und Mittelstand
nach Möglichkeit kostenfrei zur Verfügung zu stellen.
Wir lehnten es ab und wir lehnen es auch heute ab, in
Thüringen weitere und separate Institutionen zu schaf-
fen, für die es seit Anfang 1992 eine absolut kongruen-
te Einrichtung gibt. Wir sind für eine Konzentration
der Mittel und für eine Konzentration der Kräfte. Diese
Bündelung wäre schon vor zwei Jahren möglich ge-
wesen, als die THATI hier Anfang 1992 gegründet
wurde. Im übrigen nicht auf die Initiative des Landes
hin, sondern durch die Industrie- und Handelskam-
mern, und es wurde eine Bitte um Beteiligung durch
die Landesregierung abgelehnt. Die Gründe kenne ich
nicht, aber es wäre interessant, sie gelegentlich einmal
zu erfahren. In anderen Bündesländern ist es zu diesen
Beteiligungen gekommen sowohl des Landes, aber
auch der Gebietskörperschaften. Hier aber geht alles
langsamer. Hier gehen die Uhren etwas nach. Wir
lehnten es ab, den ursprünglichen Argumentationen der
Antragssteller zu folgen. Beide Unternehmen sollen
auf unterschiedlichen Ebenen angesiedelt werden, die
THATI im vorwettbewerblichen und die Stiftung im
wettbewerblichen Bereich. Was eine derartige Institu-
tion,  wie immer sie auch konzipiert und organisiert
sein mag, zu leisten hat, ist präzise und schnelle Lei-
stung für Industrie und Mittelstand zu erbringen, und
sie hat sie mit dem geringsten Verwaltungsaufwand zu
erbringen. Wenn sie schon mit zweijähriger Verspä-
tung sich dazu entschlossen haben, Technologieförde-
rung und Innovationstransfer etwas mehr Aufmerk-
samkeit zuteil werden zu lassen, bitte schön dort, wo es
gefestigte Organisationsstrukturen gibt und wo vier
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Geschäftsstellen im Land tätig sind und wo man drin-
gend darauf wartet, Personalbestand und Leistungsum-
fang erweitern zu können. Im übrigen befanden und
befinden wir uns mit unserer Meinung in voller Über-
einstimmung mit den Kammern und Verbänden. Diese
durchaus nützliche wie rationale Idee des Zusammen-
führens von Stift und THATI wurde bereits seit gerau-
mer Zeit der Thüringer Landesregierung in einer Reihe
von Gesprächen mit Vertretern der Staatskanzlei, der
Kammern und Verbände und des Bundeswirtschafts-
ministeriums dringend ans Herz gelegt, zumindest zu
einer sinnvollen Kooperation zu kommen. In einem er-
sten Gespräch in der Staatskanzlei wurde erklärt, ich
zitiere aus dem Protokoll, Herr Präsident, wenn Sie ge-
statten: "... daß im Ergebnis der Beratung Überein-
stimmung dahin gehend erzielt wurde, daß die Zusam-
menführung einer neu zu gründenden Technologiestif-
tung/THATI notwendig ist und Wege/Ziele in weiteren
Gesprächen zu fixieren sind." Aber offenbar schien in
der Folgezeit nicht nur die löbliche Absicht, die voll
unsere Zustimmung fand, sondern auch der Verstand
unter die Räder gekommen zu sein. In der Sitzung des
Wirtschaftsausschusses am 22.06.1993 wurde durch
das Wirtschaftsministerium auf unsere Anfrage nach
einer Kooperation erklärt, man müsse nach Auslaufen
der Bundesförderung bei THATI, also 1996, eine An-
schlußregelung der Finanzierung finden. Das war uns
der erhofften Kooperation ganz einfach zu wenig. Un-
ser Antrag auf eine Anhörung der Betroffenen wurde
abgelehnt, Herr Kretschmer sagte das. Die Fraktion der
SPD hat, um es zusammenzufassen, ihre Zustimmung
zur Technologiestiftung von der Erfüllung und Siche-
rung von drei Positionen abhängig gemacht. Es muß zu
einem Modell kommen, das

1. eine zuverlässige Kooperation zwischen THATI und
Stift per sofort ermöglicht, das

2. eine gebündelte Zusammenfassung der Mittel bei
geringstem Verwaltungsaufwand sichergestellt ist  - es
gibt da ein schönes hochdeutsches Wort von Lean
Administration -, und das

3. die Begünstigten in die Lage versetzt, ohne eine
nutzlose Vielfalt von Institutionen kostenfrei oder ko-
stengünstig die Aufgaben zu erfüllen, die sie erfüllen
wollen und die wir von ihnen erwarten.

Es scheint, wenn ich die Äußerungen des Ministerprä-
sidenten bei seiner letzthin erfolgten Regierungserklä-
rung und der Aussage eines Vertreters des Wirt-
schaftsministeriums bei der letzten Wirtschaftsaus-
schußsitzung richtig verstanden habe und interpretiere,
nun endlich dazu gekommen zu sein. Wir begrüßen
das, obgleich mir zwei Dinge wünschenswert erschei-
nen:

1.  Die so gewünschte Kooperation möge sich auch in
der Satzung wiederfinden. Das tut sie nicht.

2. halte ich es für wenig hilfreich, wenn in einem
Schreiben von Herrn Krapp an den DGB erklärt wird,
weder Vertreter der Arbeitnehmerseite noch Vertreter
der Arbeitgeberseite im Stiftungskuratorium zu beteili-
gen.

Forschung und Innovation sind ein wesentliches Mo-
ment aktiver Strukturpolitik. Das wissen Sie so gut wie
ich. Und an den Entscheidungen, die im Kuratorium
getroffen werden, sollten sowohl Gewerkschaften wie
Arbeitgeberverbände beteiligt werden. Das Kuratorium
wird hier wohl eine Korrektur vornehmen müssen.
Wenn diese Aufgabe, die Kooperation betreffend, wie
uns im Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr versichert
wurde, durch das Kuratorium zu lösen ist, für das wir
heute im Anschluß drei Mitglieder wählen, dann
scheint mir dies die vordringlichste Aufgabe des Kura-
toriums zu sein. Unter diesen Bedingungen, die die
Notwendigkeit einer sinnvollen Kooperation mit der
Thüringer Agentur für Technologieförderung und In-
novationstransfer ausdrücklich festschreiben, werden
wir dem uns heute vorliegenden Antrag unsere Zu-
stimmung erteilen. Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD)

Präsident Dr. Müller:

Das Wort hat der Abgeordnete Dr. Möbus, CDU-Frak-
tion. Es war verlängerte Redezeit beantragt und ge-
nehmigt.

Abgeordneter Dr. Möbus, CDU:

Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich mache
natürlich keinen Hehl daraus, ich hätte mir gewünscht,
daß die abschließende parlamentarische Behandlung
der Initiative meiner Fraktion zum Errichten einer Stif-
tung für Technologie- und Innovationsförderung in
Thüringen wesentlich früher stattgefunden hätte. Ich
hätte mir vor allem und von allen immer eine konse-
quentere, dem Ziel angepaßte Begleitung vorgestellt.

(Beifall bei der CDU)

Natürlich wäre es wünschenswert gewesen, wenn die
parlamentarische Bearbeitung des Antrags noch vor der
Sommerpause hätte abgeschlossen werden können. Ich
erinnere Sie noch einmal daran, meine Damen und
Herren, der federführende Ausschuß hatte am 22. Juni
seine abschließende Beratung dazu geführt. Gut, dem
war nicht so. Ein für den Wirtschaftsstandort Thürin-
gen sicherlich relevanter Antrag ist quasi ein Opfer des
Flaschenhalses "Zeit" für Plenaraussprachen in diesem
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Haus geworden. Vielleicht ein Fingerzeig, daß bei
künftigen Aussprachen nicht nur das Motiv "Proto-
kollnotiz" eine Rolle spielen sollte, sondern vielleicht
auch etwas mehr auf das Gütesiegel "sachlich not-
wendig" zu achten wäre. Daß im vorliegenden Fall
durch diese Situation nicht die Intention des Antrags
gefährdet wurde, ist positiv, denn das Kabinett hat so
gehandelt, wie es die Sache verdiente. Und, Herr
Lippmann, was soll denn nun heute noch einmal in
dieser Angelegenheit der Vorwurf dazu? Sie haben
doch damit eigentlich etwas ignoriert, was die Ge-
schäftsführer bei der letzten Sitzung vor der Som-
merpause abgesprochen hatten.

(Beifall bei der CDU)
(Zwischenruf Abg. Lippmann, SPD: Sie
haben von Zeitdruck gesprochen, den
hätten wir nicht nötig gehabt.)

Meine Damen und Herren, die uns in der - Drucksache
1/2336 - vorliegende Beschlußempfehlung des Aus-
schusses für Wirtschaft und Verkehr zur "Stiftung für
Technologie- und Innovationsförderung in Thüringen"
gibt die in den Ausschußberatungen abgestimmte par-
lamentarische Auffassung für das Errichten wieder.
Der im Januar dieses Jahres von den Fraktionen der
Regierungskoalition ins Plenum eingebrachte Antrag
hat während seiner Behandlung eine äußerliche Meta-
morphose erfahren, aber ohne daß von seiner relevan-
ten inhaltlichen Zielstellung abgewichen wurde. Be-
förderungswürdige Gedanken des von der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen in der - Drucksache 1/1967 -
gestellten Alternativantrags fanden dabei Berücksichti-
gung. Der Ihnen jetzt vorliegende Text wurde gestrafft
und auf die für die Errichtungsaktivität notwendigen
Rahmenvorgaben begrenzt. Meiner Fraktion ging es
durchgängig darum, möglichst rasch, aber bei Wahrung
aller Sorgfalt, den geplanten Errichtungsbeschluß her-
beiführen zu können. Daß die dabei erforderliche Kon-
senssuche mehr Zeit gekostet hatte, als es in dieser
Entscheidungsphase von uns erwartet wurde, war über-
raschend, aber ist eigentlich nun Geschichte.

Meine Damen und Herren, über die Notwendigkeit und
die Sinnhaftigkeit unserer Initiative haben wir bei der
Antragseinbringung ausführlich unsere Position darge-
legt. Es ist inzwischen eine, glaube ich, unstrittige und
allerorten zu hörende Forderung, daß technologiein-
tensiven Industrien die Rolle von sogenannten Zug-
pferden zukommt, und dies im besonderen in den jun-
gen Bundesländern. Voraussetzung für eine solche Im-
pulsfunktion ist nach Auffassung meiner Fraktion eine
gemeinsame Aktion von Politik, Verwaltung, Wissen-
schaft, Forschung und Wirtschaft durch Bündelung al-
ler Kräfte. Einen Beitrag zu einer solchen Kräftebünde-
lung soll die Technologiestiftung leisten.

Meine Damen und Herren, zeitweilig war im Rahmen
der Diskussion die Notwendigkeit einer Stiftungsgrün-
dung in Frage gestellt. Lassen Sie mich deshalb noch-
mals auf einige unserer Auffassung nach doch rele-
vante Aspekte hinweisen, die für unsere Motivation, in
dieser Richtung zu plädieren, eine Rolle spielten. Eine
Stiftung hat Vorteile gegenüber anderen Rechtsformen:
Sie ist offen für Zustiftungen. Man kann quasi klein
beginnen und mit Erstarken der Wirtschaftskraft auch
die Stiftung durch Zustiftungen aus der Wirtschaft
stärken und so ihren Handlungsspielraum entsprechend
erweitern. Sie ist nicht zu Wettbewerbsneutralität ver-
pflichtet und nicht auf Beratungsleistung beschränkt,
sondern kann aktiv mit Projekten des konkreten Tech-
nologietransfers agieren und gegebenenfalls bei der
Bereitstellung von Risikokapital mitwirken sowie die
Markteinführung neuer Produkte begleiten. Das ließe
sich noch fortsetzen. Die Stiftung, ein weiterer Punkt,
ist nicht zur Öffentlichkeit verpflichtet. Sie kann des-
halb auch in sensiblen Technologiebereichen über Re-
cherchen, Forschungsergebnisse, Strategien usw. Ge-
heimhaltung vereinbaren. Und dies, glaube ich, ist für
die Akzeptanz der Stiftung durch Technologieunter-
nehmen von außerordentlicher Bedeutung. Die Stiftung
kann vom Land mit Technologieaufgaben beliehen
werden. Die Leistungen, die für das Land erbracht
werden, werden bezahlt. Umgekehrter Schluß, wird
nichts erbracht, wird auch nichts vom Land bezahlt. In
der Stiftung haben über das Kuratorium, wie vorgese-
hen und wie - in der Satzung auch nachzulesen - fest-
gelegt worden ist, sowohl Kammern, Verbände als
auch Hoch- und Fachhochschulen und außeruniversi-
täre Forschungseinrichtungen neben dem Parlament
und den zuständigen Ministerien einen maßgeblichen
Einfluß.

Meine Damen und Herren, die Stiftung soll nicht einen
Riesenapparat aufbauen und schon gar nicht sich als
Verwaltung verstehen, sondern im marktwirtschaft-
lichen Sinn möglichst viel Leistungen über eine Auf-
tragsvergabe erbringen. Die Kooperation sehen wir als
Grundansatz der Stiftung an.

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich deshalb in
dieser Hinsicht doch noch einmal zum scheinbaren
Dauerbrenner - die Aussprache hat es bisher ja gezeigt,
wie Herr Lippmann seine Ausführungen begonnen hat,
in der seinerzeitigen Diskussion war es auch schon so -
Pro und Kontra THATI, also der "Thüringer Agentur
für Technologietransfer und Innovationsförderung",
Stellung nehmen. Die Agenturen haben nun einmal be-
kanntermaßen solche Ziele wie Informationsbeschaf-
fung, Informationsaufbereitung und -vermittlung. Sie
dienen der Beratung in Organisations- und Marketing-
fragen oder sie organisieren Informations- und Schu-
lungsveranstaltungen. Sie tun dies mit ihrer öffentlich-
rechtlichen Trägerschaft im vorwettbewerblichen
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Raum als subventionierte Einrichtungen. Sie können
also nur passiv begleiten und nicht wie die vorgesehene
Stiftung aktiv werden. Und das können Sie auch heute,
Herr Lippmann, bei allen Versuchen, nicht anders de-
finieren.

(Beifall bei der CDU)

Die Stiftung hat sich selbst zu tragen. Sie kann und sie
muß am Markt tätig sein, denn ansonsten wäre sie bei
Strafe des Untergangs ihm verpflichtet, sie muß effek-
tiv tätig werden. Daß die vorhandenen Agenturen sich
als ein Leistungsträger in die künftige Technologiestif-
tung einbringen können und sollen, ist unstrittig. Über
die mögliche Rechtsform muß nun das Kuratorium be-
finden. Der Hinweis, Herr Lippman, sei auch noch ge-
stattet: Einer der amtierenden Geschäftsführer der Stif-
tung ist meines Wissens der Herr Lessel, und der steht
der THATI vor.

Verehrte Abgeordnete, es sollte meiner Auffassung
nach nunmehr endlich Schluß sein mit den immer wie-
der aus dieser Richtung doch gestarteten Torpedie-
rungsversuchen.

(Beifall bei der CDU)

Man mußte sich ja zeitweilig die Frage stellen: Wie
soll ein Boot jemals flottgemacht und auf Kurs ge-
bracht werden, wenn vor dem Stapellauf permanent
versucht wird, Löcher in den Bootskörper zu schlagen
oder piratenhafte Gelüste, offen oder auch verklausu-
liert, verkündet werden?

(Beifall bei der CDU)

Daß man natürlich auch jetzt in dieser Hinsicht vor
Überraschungen nicht sicher sein kann, lassen selbst
aktuelle Äußerungen aus verschiedenen Richtungen
vermuten. Deshalb zurück zur Kooperation. Die Mög-
lichkeit für das Einbringen gilt, wie für die THATI na-
türlich auch für andere auf dem Gebiet der Technolo-
gie- und Innovationsförderung bereits tätige oder kon-
zipierte Einrichtungen.

Meine Damen und Herren, nicht argumentive Vertei-
lungskämpfe helfen uns, uns bringt nur koordiniertes
Vorgehen weiter. Lassen Sie uns deshalb heute diesen
nun wahrlich überfälligen Beschluß zum Errichtungs-
auftrag fassen, damit die im Haushalt 1993 in Er-
kenntnis der Notwendigkeit vorgesehenen Finanzmittel
nun auch endlich zum Einsatz kommen können. Unter-
setzen wir die begonnene Auftragsausführung durch
das Kabinett mit dem entsprechenden Landtagsbe-
schluß. Meine Fraktion wird der Beschlußempfehlung
- Drucksache 1/2336 - folgen. Ich empfehle den übri-
gen, die sich vielleicht noch nicht entscheiden konnten,

das ebenso zu tun, und dies gilt für meine Fraktion
ebenso für die Empfehlung - Drucksache 1/2161 - des
Ausschusses zum Umgang mit dem seinerzeit gestell-
ten und nunmehr doch unserer Auffassung nach inte-
grierten Alternativantrag der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen. Schönen Dank.

(Beifall bei der CDU)

Präsident Dr. Müller:

Danke. Das Wort hat Herr Minister Dr. Bohn.

Dr. Bohn, Minister für Wirtschaft und Verkehr:

Herr Präsident, meine Damen und Herren, es ist, glau-
be ich, unstrittig, daß Wirtschaftspolitik effiziente In-
strumente und Thüringens Wirtschaftsförderung die
Errichtung der Stiftung für Technologie- und Innova-
tionsförderung Thüringen dringend benötigen. Denn
richtungsweisende Entscheidungen für den Wirt-
schaftsstandort Thüringen mit dem Ziel, Thüringen zu
einem gleichwertigen Land mit eigenem Profil im
Kreise der deutschen Länder zu machen, fallen in die
Bereiche Technologie und Innovation. Wesentlicher
Eckpfeiler unserer mittelstandsorientierten Politik ist
daher der Auf- und Ausbau eines flächendeckenden
Forschungs- und Technologieinfrastrukturnetzes. Hier-
bei sollen traditionsreiche Forschungsstätten, wirt-
schaftsnahe Forschungseinrichtungen und innovative
technologieorientierte Unternehmen miteinander ver-
knüpft werden. Ziel und Anliegen der Landesregie-
rung, und somit der neuen Stiftung, sind daher zum er-
sten technologieorientierte Existenzgründe, denn High-
Tech und Innovation sind entscheidend für die wirt-
schaftliche Zukunft, zum zweiten kleinere und mittlere
Unternehmen, denn diese agieren rascher und flexibler
am Markt. Sie waren bis zur letzten 72er Enteignungs-
welle Garanten für Thüringer Leistungsstärke und sind
es in den vergangenen drei Jahren auch wieder gewor-
den. Und ferner zum dritten anwendungsbezogene For-
schungs- und Entwicklungsprojekte in kleinen und mit-
telständischen Unternehmen. Neuestes Know-how aus
nationaler und internationaler Forschung sowie wett-
bewerbsfähige, das heißt, auch energiesparende und
umweltfreundliche Technologie gehören natürlich in
diese Betriebe. Dort werden sie unternehmerisch ge-
nutzt und gezielt in neuen Produkten sowie rentablen
Verfahren umgesetzt.

Was wir an kommunaler und regionaler Wirtschafts-
förderung, besonders im Technologie- und Innova-
tionsbereich in wenigen Jahren auf den Weg gebracht
haben, findet sich in konzentrierter Form in der Kon-
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zeption der Stiftung. Satzungsgemäß verfolgt sie drei
Ziele:

- den Transfer neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse
und innovativer Technologien in die Thüringer Wirt-
schaft,

- den Umbau der Technologielandschaft Thüringens in
Richtung auf eine traditionsbewußte, zukunftsorientier-
te und ökologisch verpflichtete Struktur und

- die Herausbildung flexibler und wettbewerbsfähiger
Unternehmensstrukturen im technologischen Bereich.

Mit der Errichtung der Stiftung für Technologie- und
Innovationsförderung Thüringen wird dem Land ein
Instrument zum wirksamen Erhalt des Standortes und
zum dauerhaften wirtschaftlichen Erfolg zur Verfügung
stehen. Ich plädiere dafür, daß der Landtag durch seine
Zustimmung zur Beschlußempfehlung auch sein Inter-
esse an der Forschungs- und Innovationspolitik doku-
mentiert. Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU, F.D.P.)

Präsident Dr. Müller:

Danke. Der Abgeordnete Gerstenberger, Linke Liste-
PDS, hat jetzt das Wort.

Abgeordneter Gerstenberger, LL-PDS:

Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Techno-
logiestiftung ist nun ein neuer Versuch der Landesre-
gierung, um den desolaten Zustand in der Industriefor-
schung in Thüringen zu beseitigen. Und daß die Situa-
tion desolat ist, das wird wohl kaum jemand in diesem
Raum hier bestreiten wollen. Von ehemals in der indu-
strienahen Forschung vorhandenen 25.000 Arbeitsplät-
zen sind nur noch ca. 8.000 vorhanden. Den kleinen
und mittelständischen Betrieben fehlt das Geld, um
Forschung und Entwicklung entsprechend zu finanzie-
ren. Sie werden damit größtenteils nur zu verlängerten
Werkbänken der westdeutschen Industrie degradiert.
Ihr Grundproblem, die fehlende Kapitaldecke und der
fehlende Absatzmarkt, wird mit den in Thüringen vor-
handenen Förderinstrumentarien an dieser Stelle nicht
beseitigt. Denn diese Programme haben doch wohl
mehr eine Alibifunktion und sind nicht auf Abhilfe in
dieser Situation gerichtet, noch dazu, wo in diesen
Programmen eindeutig eine klare und quantifizierbare
Zielvorgabe für den vorhandenen Mitteleinsatz, der
äußerst minimal ist, in diesen Programmen existiert.
Und damit fehlt natürlich eine objektive Bewertungs-
möglichkeit der Programme, um ihre Wirksamkeit

festzustellen, und um daraus ableitbare Schlußfolge-
rungen zu ihrer Neugestaltung zu ziehen. Die verbalen
Aussagen, die zur Veränderung dieses Förderinstru-
mentariums auch im Technologiebereich durch Frau
Ministerin Lieberknecht dazu in den letzten zwei
Wochen gemacht wurden, reichen dort in keiner Weise
aus. Die CDU stellte ja bei der Antragseinbringung
immerhin nach zweieinhalb Jahren Regierungstätigkeit
fest, daß die Aktivitäten auf dem Gebiet von Forschung
und Entwicklung von seiten des Wirtschaftsministe-
riums mehr als unzureichend sind. Und als Alternative
bietet sie heute an, die Verantwortung aus dem Wirt-
schaftsministerium heraus in die Stiftung zu delegie-
ren.

Meine Damen und Herren, wenn das Schule macht,
dann stehen uns in diesem Landtag noch zahlreiche
solche Aktivitäten bevor. Ob es allerdings damit besser
wird, bleibt zumindest abzuwarten. Zweifel scheinen
da angebracht. Von den Antragstellern wurde zwar zu-
gesagt und auch heute immer wieder betont, daß eine
Zusammenarbeit mit bestehenden Einrichtungen und
Verbänden wie THATI und Verband der Ingenieure
angestrebt wird, aber diese Zusammenarbeit im Auf-
trag an die Landesregierung zur Stiftungsgründung
festzuschreiben, wurde durch die Ausschußmehrheit
abgelehnt. Es wird vordringliche Aufgabe des Kurato-
riums sein, diese zwingend notwendige Zusammenar-
beit verbindlich zu regeln und nicht nebeneinander
oder sogar gegeneinander in diesem Handlungsfeld der
Landespolitik zuzulassen.

Auch wenn diese Stiftung, Herr Lippmann sprach da-
von, und ich kann da nur zustimmen, viel zu spät
kommt, wie vieles, was hier von Landesregierungsseite
angeboten wird, so kann sie doch einen Beitrag, wenn
auch einen kleinen, zur Veränderung der Situation lei-
sten, allerdings ohne grundsätzlich die Lösung des be-
stehenden Problems in der Forschungslandschaft in
Thüringen anzubieten. Denn dafür ist sie nicht konzi-
piert, und dafür reicht das, was beschlossen wird, mit
diesem Antrag auch nicht aus. Haushaltspolitische
Veränderungen und konzeptionelle Vorstellungen der
Landesregierung sind unbedingt erforderlich, um die
industrienahe Forschung im Land Thüringen wieder
auf ein Niveau zu heben, daß man von einer For-
schungslandschaft im Industriebereich in Thüringen
sprechen kann. Und trotz dieser Bedenken, meine Da-
men und Herren, glaube ich, sollte man dem Antrag
zustimmen, weil er zumindest ein Fünkchen Hoffnung
für die Thüringer Industriebetriebe ermöglicht. Danke.

Präsident Dr. Müller:

Danke. Ich gebe jetzt dem Abgeordneten Häßler,
F.D.P.-Fraktion, das Wort.
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Abgeordneter Häßler, F.D.P.:

Herr Präsident, meine Damen und Herren, in den letz-
ten Monaten wurde besonders intensiv über den Wirt-
schaftsstandort Deutschland philosophiert. Es gab eine
wahre Papierflut, die Analysen, Prognosen und mög-
liche Entwicklungspfade aus unterschiedlichsten Ge-
sichtspunkten zum Inhalt hatte.

Eines war allerdings für mich immer wieder feststell-
bar: Alle ernstzunehmenden Untersuchungsergebnisse
und Konzeptionen brachten den Nachholebedarf im
Bereich der fortschrittlichen Technologien und die
Notwendigkeit neuer Impulse für die deutsche For-
schungslandschaft zum Ausdruck.
Der einzuschlagende Weg scheint sich deutlicher denn
je abzuzeichnen. Die primären Sektoren der deutschen
Wirtschaft befinden sich auf Talfahrt. Diese Bereiche
werden für die Zukunft noch weniger Bedeutung ha-
ben. Dies wird insbesondere durch die Krisen im Berg-
bau und in der Stahlindustrie deutlich. Rückläufige
Tendenzen sind auch im sekundären Bereich der verar-
beitenden Industrie zu verzeichnen. Wachstum und
Nachholebedarf zeichnen sich erst im tertiären Bereich
der Wirtschaft, also bei den Dienstleistungen, ab. Dies
trifft im besonderen Maße auch für Thüringen zu. Be-
scheidene Ansätze sind in den zukunftsträchtigen so-
genannten quartären Bereichen der Wirtschaft mit den
Hochtechnologien, hohen Innovationsraten und intelli-
genten Produkten zu erkennen. Gerade letztgenannter
Bereich ist wegen seiner Zukunftsträchtigkeit hart um-
kämpft. Hier werden sich künftig Wettbewerbsfähig-
keit und Marktführerschaft verstärkt entscheiden. Dies
ist die eigentliche Herausforderung, vor der auch die
Thüringer Wirtschaft steht. Für uns stellt sich deshalb
die Frage, meine Damen und Herren, mit welchen
Konzepten und mit welchen Instrumentarien sich Lan-
despolitik in Verantwortung vor künftigen Generatio-
nen solche Optionen offenhält und durch Förderung
von Wissenschaft und Forschung gezielt die langfristi-
ge Wettbewerbsfähigkeit des Wirschaftsstandorts Thü-
ringen anstrebt.

Einen Beitrag zu dieser Aufgabe kann die Thüringer
Stiftung für Technologie- und Innovationsförderung
leisten. Diese Stiftung soll ein wichtiges Bindeglied in-
nerhalb der Thüringer Forschungslandschaft darstellen.
Dabei muß es vor allem darum gehen, wissenschaft-
liche Arbeit effizient zu gestalten. Ich halte es deshalb
für notwendig, Schnittstellen mit bestehenden For-
schungseinrichtungen exakt zu definieren und Aufga-
ben und Forschungstätigkeiten klar abzugrenzen. Dies
betrifft insbesondere die vielfältigen Forschungsaktivi-
täten im privatwirtschaftlichen und sonstigen au-
ßeruniversitären Bereich, wie beispielsweise die Ein-
bindung bzw. Abstimmung der Aktivitäten zwischen
der Thüringer Stiftung für Technologie- und Innova-

tionsförderung auf der einen Seite und der Thüringer
Agentur für Technologie und Innovation auf der ande-
ren Seite. Eine andere Aufgabe für die Stiftung, die
sich bereits für die nahe Zukunft abzeichnet, dürfte die
Verarbeitung und die Verwertung der Ergebnisse der
Technologiekommission sein, die noch im Oktober
dieses Jahres ihre Arbeit aufnehmen wird.

Ein Wort noch zur bereits vollzogenen Gründung: Es
wäre zumindest für einen Teil der Väter dieser Stif-
tung, deren Zahl mit Sicherheit sehr groß sein dürfte,
von einigem Interesse gewesen, wenn diese rechtzeitig
über die bevorstehende Geburt ihrer Tochter in
Kenntnis gesetzt worden wären. Aber davon abgese-
hen, wird die F.D.P.-Fraktion sehr gern ihre Zustim-
mung zu diesem Antrag, zu dieser Beschlußempfeh-
lung geben. Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU, F.D.P.)

Präsident Dr. Müller:

Das Wort hat Herr Staatssekretär Dr. Krapp.

Dr. Krapp, Staatssekretär:

Vielen Dank. Herr Präsident, meine sehr geehrten Da-
men und Herren, Ausgangspunkt für die Errichtung der
Stiftung für Technologie- und Innovationsförderung
Thüringen ist die Forderung des Ministerpräsidenten in
seiner Regierungserklärung am 26.02.1992, diese Seite
der Technologie- und Wirtschaftsinfrastruktur des
Landes Thüringen stärker zu entwickeln. Da dieses
Anliegen ressortübergreifend ist, wurde unter Feder-
führung der Thüringer Staatskanzlei in einer Arbeits-
gruppe die Stiftungskonzeption erarbeitet. Beteiligt
waren das Thüringer Ministerium für Wirtschaft und
Verkehr und das Thüringer Ministerium für Wissen-
schaft und Kunst. Durch die Fraktionen der CDU und
F.D.P. wurde am 16.12.1992 ein Antrag auf Errichtung
einer Stiftung für Technologie- und Innovationsförde-
rung Thüringen in den Thüringer Landtag eingebracht.
In der 72. Plenarsitzung des Thüringer Landtags faßte
der Landtag den Beschluß, den Antrag in den Aus-
schuß für Wirtschaft und Verkehr federführend sowie
in die Ausschüsse für Wissenschaft und Kunst sowie
Haushalt und Finanzen mitberatend zu überweisen. Der
federführende Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr
empfiehlt nun heute dem Landtag, den Antrag in der
Fassung der vorliegenden Beschlußempfehlung anzu-
nehmen. In der 88. Plenarsitzung des Landtags am 16.
Juli 1993 konnte der Antrag zur Errichtung der Stiftung
aus Zeitgründen nicht abschließend beraten werden.

Zwischenzeitlich wurde in der Thüringer Staatskanzlei
der Entwurf einer Satzung der Stiftung für Technolo-
gie- und Innovationsförderung Thüringen erarbeitet.
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Durch die Staatskanzlei wurden Stellungnahmen von
Institutionen, Einrichtungen, Kammern und Verbänden
sowie von Experten aus dem Wissenschafts-, Wirt-
schafts- und Technologiebereich eingeholt und in die
Endfassung der Satzung eingearbeitet. Des weiteren er-
folgte die Abstimmung mit den zuständigen Ressorts
der Thüringer Landesregierung. Das Kabinett hat in
seiner 133. Sitzung im Juli 1993 gemäß Kabinettsvor-
lage der Staatskanzlei die Errichtung der Stiftung für
Technologie und Innovationsförderung Thüringen so-
wie die Satzung der Stiftung beschlossen. Der Präsi-
dent des Thüringer Landtags wurde am 22. Juli 1993
gebeten, die durch das Kabinett bestätigte Fassung der
Stiftungssatzung den Ausschüssen zur Kenntnis zuzu-
leiten. Im Haushaltsplan 1993 sind in Kapitel 07 02  10
Mill. DM Stiftungskapital eingestellt und im Haus-
haltsplan der Thüringer Staatskanzlei 1993 sind in
Kapitel 02 01 1,5 Mill. DM zum Aufbau der Stiftung
vorgesehen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, nach Be-
schlußfassung durch das Kabinett wurden gemäß § 11
der Satzung der Stiftung die laut Satzung berechtigten
Einrichtungen und Institutionen gebeten, ihre Vertreter
für das Stiftungskuratorium zu benennen. Die Vor-
schläge liegen bis auf die heute zu bestätigenden Mit-
glieder aus dem Thüringer Landtag der Thüringer
Staatskanzlei vor. Die Stiftung wurde am 23.09.1993
durch den Chef der Staatskanzlei errichtet, um Gefah-
ren für die Arbeitsfähigkeit der Stiftung, wir gehen
immerhin dem Ende des Haushaltsjahres entgegen und
es stehen eine Menge noch zu lösender Aufgaben an,
möglichst gering zu halten.

Präsident Dr. Müller:

Ich bitte um etwas mehr Ruhe, die Zuhörer, nicht den
Redner.

(Heiterkeit und Beifall im Hause)

Dr. Krapp, Staatssekretär:

Schönen Dank, Herr Präsident. Nach Ihrer Wahl der
Mitglieder des Landtags im Kuratorium beabsichtigen
wir, am 01.11.1993 das Kuratorium zu konstituieren.
Dieses Kuratorium hat dann den Vorstand der Stiftung
zu bestimmen und den Geschäfts- und Haushaltsplan
zu erarbeiten, um die finanziellen Grundlagen der Stif-
tung zu sichern. Es ist vorgesehen, mit der Erledigung
der laufenden Geschäfte zwei vorläufige Geschäftsfüh-
rer befristet zu beauftragen, um möglichst bald zu einer
geregelten Arbeit der Stiftung zu kommen, auf die
Wirtschaft und Forschung gleichermaßen warten, wie
vielfältige Reaktionen seit Veröffentlichung des Stif-
tungsgedankens zeigen.

Herr Präsident, meine Damen und Herren, mit der Stif-
tung für Technologie- und Innovationsförderung Thü-
ringen, welche hoffentlich bald mit Ihrer Hilfe, meine
sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, die Ar-
beit aufnehmen kann, ist ein wesentlicher Schritt hin
zur Vernetzung der wirtschaftlichen, technologischen
und wissenschaftlichen Ressourcen des Landes Thürin-
gen getan. Durch die Förderung des Transfers neuer
wissenschaftlicher Erkenntnisse und innovativer Tech-
nologien in die Thüringer Wirtschaft, durch die Beein-
flussung der Technologielandschaft Thüringens in
Richtung auf eine traditionsbewußte, zukunftsorientier-
te und ökologisch verpflichtete Struktur und durch die
Unterstützung der Herausbildung flexibler und wett-
bewerbsfähiger Unternehmensstrukturen im technolo-
gischen Bereich Thüringens werden bereits bestehende
Kompetenzzentren, universitäre und Fachhochschul-
einrichtungen mit Industrie und Mittelstand vernetzt. In
Anbetracht der dringenden Notwendigkeit, neue Ar-
beitsplätze auf zukunftssicheren Gebieten zu schaffen,
gewinnt diese Aufgabe besondere Bedeutung. Wir sind
darauf angewiesen, neue Arbeitsplätze durch Erschlie-
ßung neuer Märkte zu gewinnen. Hierzu sind Innova-
tion und industrienahe Forschung wesentliche Voraus-
setzungen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf ab-
schließend der Hoffnung Ausdruck verleihen, daß das
Kuratorium sehr bald seine Arbeit aufnehmen wird,
daß ein ideen- und initiativreicher Vorstand gewählt
wird, daß eine effiziente Geschäftsführung eingerichtet
wird und daß der satzungsgemäß vom Kuratorium zu
bildende Beirat recht bald den Sachverstand des Lan-
des Thüringen bündelt, der Thüringen zum profilierten
Partner im Standort Deutschland macht. Recht herz-
lichen Dank.

(Beifall bei der CDU, F.D.P.)

Präsident Dr. Müller:

Danke schön. Gibt es noch Wortmeldungen? Das ist
offensichtlich nicht der Fall. Ich schließe die Ausspra-
che und eröffne den Abstimmungsteil. Zuerst haben
wir abzustimmen über die Anträge, die sich auf die
Errichtung selbst beziehen, Tagesordnungspunkte 8 a
und  b, und dann haben wir über die Benennung von
drei Mitgliedern für das Kuratorium zu befinden. Ich
lasse zuerst abstimmen zu dem Antrag Tagesordnungs-
punkt 8 a. Hier ist unmittelbar über die Beschlußemp-
fehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr in
- Drucksache 1/2336 - abzustimmen, da diese Be-
schlußempfehlung eine Neufassung des Antrags bein-
haltet. Wer gibt dieser Beschlußempfehlung mit der
Neufassung des Antrags seine Zustimmung, den bitte
ich um das Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? 1
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Gegenstimme. Enthaltungen? 4 Enthaltungen. Damit
ist dieser Antrag angenommen.

Ich lasse abstimmen zu Tagesordnungspunkt 8 b, un-
mittelbar über den Alternativantrag der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen - Drucksache 1/1967 -. Die
Beschlußempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft
und Verkehr hatte die Ablehnung des Antrags emp-
fohlen, so daß wir direkt über diesen Antrag ab-
stimmen. Wer gibt diesem Antrag seine Zustimmung,
den bitte ich um das Handzeichen. Danke. 4 Abge-
ordnete stimmen der Ablehnung zu. Wer lehnt diesen
Antrag ab? Danke. Enthaltungen? Eine große Anzahl
von Enthaltungen. Dieser Antrag ist abgelehnt.

Wir kommen zur Abstimmung und zur Festlegung der
drei Mitglieder des Landtags für das Kuratorium der
Stiftung. Wahlvorschläge liegen vor von der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen - Drucksache 1/2687 -, Linke
Liste-PDS - Drucksache 1/2688 -, SPD - Drucksache
1/2689 - und ein gemeinsamer Vorschlag der Frak-
tionen der CDU und F.D.P. - Drucksche 1/2693 - mit
der Streichung des an zweiter Stelle genannten Abge-
ordneten Dr. Wagner, so daß dieser Wahlvorschlag
jetzt die Namen enthält:

1. Abgeordneter Dr. Möbus, CDU,

2. Abgeordneter Häßler, F.D.P..

Die Geschäftsordnung fordert in § 9 a, es ist ganz lehr-
reich einmal dort nachzulesen, daß wir in Verhältnis-
wahl diese Festlegung treffen und diese Person aus-
wählen. Wir sind es gewöhnt, bei dem Stichtwort Ver-
hältniswahl an d' Hondt zu denken. Wenn jemand
anderer Meinung sein sollte, ein anderes Verfahren
vorzuschlagen, dann müßte er das hier erklären. Das
will offensichtlich niemand, so daß wir nach d' Hondt
abstimmen, und es wird ein Stimmzettel jetzt ausgeteilt
und ist vor Ihren Augen. Dieser Stimmzettel enthält
sämtliche Wahlvorschläge, wie ich sie eben genannt
habe, und die Kollegin Abgeordnete und der Kollege
Abgeordnete sind gebeten, ein Kreuz zu machen, sonst
wird es ein Kreuz für den Wahlausgang, ein Kreuz an
einem der Listenvorschläge. Ist alles klar? Es scheint
so zu sein. Dann bitte ich Sie anzukreuzen. Abgeordne-
ter Klein, Sie wollten zur Geschäftsordnung reden,
weil noch etwas unklar ist.

Abgeordneter Klein, SPD:

Herr Präsident, auf dem Stimmzettel befindet sich auch
noch der Name des Abgeordneten Dr. Hans-Jürgen
Wagner.

Präsident Dr. Müller:

Ich bin dankbar für den Hinweis. Ich dachte, der
Stimmzettel hätte die Streichung, die ich bei dem An-
trag schon angesagt hatte, schon berücksichtigt. Das ist
nicht der Fall, so daß ich bitte, was ich von dem Wahl-
vorschlag schon gesagt hatte, auch auf dem Stimmzet-
tel nachzuvollziehen. Der vierte Wahlvorschlag ist der
der Fraktionen der CDU und F.D.P., und hier ist der
Kollege Wagner zu streichen, so daß der erste in dem
Wahlvorschlag der Abgeordnete Dr. Möbus ist und der
zweite der Abgeordnete Häßler. Schönen Dank für den
Hinweis. Es ist nun ganz klar. Ich bitte jetzt die Wahl
vorzunehmen, Ihr Kreuz einzuzeichnen und die Beisit-
zer bitte ich, die Wahlzettel, den Stimmzettel einzu-
sammeln.

Hatte jede und jeder Gelegenheit, den Stimmzettel aus-
zufüllen und abzugeben? Das scheint der Fall zu sein.
Ich schließe die Wahl und bitte, das Ergebnis festzu-
stellen. Sobald es vorliegt, wird es Ihnen mitgeteilt. Ich
schließe aber bis auf den Vorbehalt dieser Mitteilung
den Tagesordnungspunkt und schlage vor, daß wir in
unserer Verhandlung fortfahren.

Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 10

Maßnahmen zur Verhinderung und Be-
kämpfung von Umweltstraftaten
Antrag der Fraktion der CDU
- Drucksache 1/1855 -
dazu: Unterrichtung durch den Prä-
          sidenten des Landtags
          - Drucksache 1/1860 -
dazu: Beschlußempfehlung des Umwelt-
          ausschusses
          - Drucksache 1/2414 -

Berichterstatter des Ausschusses ist der Abgeordnete
Dr. Mäde und derselbe bekommt jetzt das Wort.

Abgeordneter Dr. Mäde, SPD:

Danke, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen
und Herren, der Antrag der CDU in der - Drucksache
1/1855 - wurde durch Beschluß des Ältestenrats vom 5.
Februar 1993 an den Umweltausschuß als federfüh-
rendem Ausschuß, den Innenausschuß sowie den
Justizausschuß gemäß § 55 Abs. 4 der Vorläufigen Ge-
schäftsordnung überwiesen. Der Umweltausschuß hat
den Antrag in seiner 35. Sitzung am 18. Februar 1993
in öffentlicher Sitzung, der Innenausschuß in seiner 44.
Sitzung am 29. April 1993 und der Justizausschuß in
seiner 41. Sitzung am 11. Juni 1993 beraten. Die Be-
schlußempfehlung lautet: "Der Antrag wird mit folgen-
der Änderung angenommen: In Satz 1 wird das Wort
'Umweltstraftaten' durch die Worte 'Umweltdelikte
einschließlich Straftaten' ersetzt.
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Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD)

Präsident Dr. Müller:

Danke. Wortmeldungen liegen hier vor, wenn ich den
richtigen Zettel von Frau Arenhövel gegriffen habe, die
jetzt noch mit Auszählen beschäftigt ist, seitens des
Kollegen Werner, CDU-Fraktion. Ist das so? Dann ge-
be ich Ihnen das Wort. Gibt es andere Wortmel-
dungen? Die bitte ich dann dem Herrn Mäde hier zu
geben. Danke.

Abgeordneter Werner, CDU:

Herr Präsident, meine Damen und Herren, Grundlage
des uns vorliegenden Antrags - Drucksache 1/1855 -
war die Große Anfrage der CDU-Fraktion. Der Dauer-
brenner Umweltkriminalität in Thüringen brennt wei-
ter, trotz verschärfter Gesetzlichkeiten und Rechtsver-
ordnungen, mit gleicher Intensität. Nach wie vor gibt
es verantwortungslose Bürger, die sich skrupellos über
geltendes Recht hinwegsetzen. Autoleichen in Wald
und Flur, ungenehmigte Ablagerungen von kontami-
nierten Klärschlämmen, Ölverkippungen, wilde Depo-
nien wahllos in der Flur, Lagerung von Giften auf un-
gesicherten Flächen sind Beispiele, die allein in diesem
Jahr die Pressespalten füllten. Wir hatten ja als CDU-
Fraktion bereits mit der Großen Anfrage an die Lan-
desregierung auf die verschärfte Verfolgung und
Ahndung von Umweltstraftaten hingewiesen. Erfreu-
licherweise gab es ja fraktionsübergreifend bei der
Diskussion in den Ausschüssen keine grundlegenden
gegenteiligen Auffassungen. Man war und ist sich dar-
über einig, daß diesen gewissenlosen Bürgern gehörig
auf die Hände zu klopfen ist, gegebenenfalls auch mit
drastischen Strafen. Der Bußgeldkatalog konnte dabei
helfend wirken. Wir haben bereits ausgiebig im Um-
weltausschuß darüber diskutiert, deshalb keine weite-
ren Kommentare. Ich bitte Sie aus diesem Grund, der
Beschlußempfehlung des Umweltausschusses - Druck-
sache 1/2414 - zuzustimmen. Danke.

(Beifall bei der CDU)

Präsident Dr. Müller:

Danke. Das Wort hat der Herr Abgeordnete Päsler,
Bündnis 90/Die Grünen.

Abgeordneter Päsler, Bündnis 90/Die Grünen:

Herr Präsident, meine Damen und Herren, es muß dem
Außenstehenden schon wie ein Possenspiel vorkom-
men, wenn wir heute zum erneuten Mal über das

Thema "Umweltkriminalität" reden. Nicht, daß ich
meine, daß dieses kein wichtiges Thema ist, das si-
cherlich nicht, und kriminelle Umweltdelikte sind ver-
urteilungswürdig, egal von wem sie begangen sind,
weil sie erstens das Allgemeinwohl gefährden und
zweitens immense Kosten auf die Gesellschaft abwäl-
zen.

So weit, so gut. Aber Herr Werner, Sie stimmen mir si-
cherlich zu, das Parlament ist nicht der Ort, Gemein-
plätze auszutauschen.

(Beifall Abg. Wien, Bündnis 90/
Die Grünen)

Und ich habe das Gefühl, daß dieser Antrag ein solcher
ist. Vielleicht ist Ihnen der Schreck in die Glieder ge-
fahren, als das Giftmüll-Lager bei Ihnen in Sömmerda
- bei Ihnen vor der Haustür - entdeckt wurde. Ich
denke, daß Betroffenheit immer ein guter Berater ist,
um hier Aktivitäten an den Tag zu legen. Und so stel-
len wir heute gemeinsam fest, daß Umweltstraftäter
härter bestraft werden müssen, daß wir wesentlich
mehr Fachpersonal in Ämtern und bei der Polizei brau-
chen, selbstverständlich für die Aufklärung, um illega-
le Einleiter zu schnappen, den Besitzer eines Auto-
wracks zu ermitteln oder der Müllmafia gehörig ins
Geschäft zu pfuschen. Darüber besteht in der Tat über-
haupt kein Zweifel, das wollen wir alle. Aber, meine
Damen und Herren von der CDU, das ist für mich nur
die halbe Miete, denn dieser Form der Umweltkrimi-
nalität geht eine ignorante, zum Teil verantwortungslo-
se und sorglose Politik von Bonn über Erfurt, bis in die
Städte und Gemeinden dieses Landes voraus, die nach
unserer Auffassung Straftaten in diesem Bereich, wenn
auch nicht möglich machen, so doch zumindest aber
begünstigen.

Meine Damen und Herren, wer Autobahnen und ICE-
Trassen durch den Thüringer Wald baut, plant oder
vertritt, der handelt in meinen Augen umweltkriminell.

(Beifall Abg. Wien, Bündnis 90/
Die Grünen)

Wer Scheinlösungen, kontraproduktive und ineffiziente
Konzepte in der Verkehrs-, Abfall- oder Energiepolitik
noch immer wider besseres Wissen vertritt, handelt
ebenfalls umweltkriminell.

(Beifall Abg. Genztel, SPD, Abg. Wien,
Bündnis 90/Die Grünen)

Ob Grüner Punkt, undeklarierte Filterstäube oder der
Weiterbetrieb von Atomkraftwerken nach dem Gau
von Tschernobyl, den Menschen in diesem Land wird
doch gerade von offizieller Seite suggeriert, daß unsere
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Umwelt nicht einen so hohen Stellenwert genießt, wie
er ihr eigentlich zukommen müßte, außer in Sonntags-
reden oder in ebensolchen Anträgen, wie sie eigentlich
vom Inhalt her Usus sein müßten. Solange es Realität
ist in unserem Land, daß Amtsleiter per Dienstauf-
sichtsbeschwerde zum Verwaltungshandeln gegen akut
tickende Müllhalden gezwungen werden müssen, so-
lange 100jährige Kastanien für einen Parkplatz mit der
behördlichen Begründung, die herabfallenden Kasta-
nien gefährdeten den Verkehr, gefällt werden dürfen,
die Reihe ließe sich an der Stelle beliebig fortsetzen.
Sie schütteln mit dem Kopf, das sind Tatsachen.

(Zwischenruf Abg. Werner, CDU: Das
war aber nicht Sinn und Zweck.)

Das ist für mich der Vorgang, der da mit hineinspielt.
Das ist für mich ganz wichtig, an der Stelle zu klären,
daß es eben nicht nur der gewissenlose Bürger ist, son-
dern daß es in den Amtsstuben genauso viel Gewissen-
losigkeit gibt. Das muß genauso in diesen Antrag mit
hinein.

(Beifall Abg. Wien, Bündnis 90/
Die Grünen; Abg. Dr. Axthelm, Abg.
Dr. Eckstein, CDU)

Und solange das so ist, wird es uns nicht gelingen,
Umweltkriminalität erfolgreich zu bekämpfen bzw. die
Bewußtseinslage in der Bevölkerung so zu verändern,
daß diese latente kriminelle Energie gestoppt werden
kann. Wenn wir allerdings tatsächlich Veränderungen
im bewußten Umgang der Menschen mit ihrer Umwelt
möchten, und ich persönlich möchte das, darüber gibt
es sicherlich keinen Zweifel, dann muß Politik neue
Zeichen setzen, das heißt, mit solchen Allerweltpapie-
ren oder mit der Bruchpilotmentalität, mit der wir
heute zum Teil hier mit umweltrelevanten Projekten
umgehen, kann es nicht besser werden.

Einen Punkt lassen Sie mich noch ansprechen: Ihr An-
trag ist sehr ehrenwert. Gleichermaßen soll der Status
quo aber in der Verfassung festgeschrieben werden,
denn dort heißt es - ich darf mit Erlaubnis des Präsi-
denten zitieren: "Das Land und seine Gebietskörper-
schaften wirken darauf hin, daß vom Menschen verur-
sachte Umweltschäden im Rahmen des Möglichen be-
seitigt oder ausgeglichen werden." Herr Werner, ich
frage mich, was Sie mit so einer butterweichen Formu-
lierung erreichen wollen?

(Beifall Abg. Wien, Bündnis 90/
Die Grünen; Abg. Gentzel, SPD)

Die Gangster und Ganoven, die sich goldene Nasen im
Umgang mit der Umgehung von Umweltgesetzen
verdienen, werden wahrscheinlich bei diesem Satz von
Tränen gerührt Abstand von ihren Müllschiebereien

nehmen und werden es sich in Zukunft sicherlich sehr
reiflich überlegen.

Ein letzter Punkt, der mir besonders dringend er-
scheint, auf den ich auch noch einmal ausdrücklich
hinweisen möchte, ich hatte das vorhin schon im An-
satz getan, ist der der Amtsträgerstrafbarkeit. Ähnlich
der Bestechungsregelung im Bundestag sollte hier
schnellstens eine Gesetzeslücke im deutschen Recht
geschlossen werden. Aus einer Studie der Uni Bonn
geht eindeutig hervor, daß der Vollzug des Umwelt-
rechts aufgrund dessen beträchtliche Mängel aufweist,
also aufgrund der Amtsträgerstrafbarkeit. Amtsträger-
strafbarkeit, bisher von den betroffenen Gruppen aus
verständlichen Gründen mit Vehemenz abgelehnt, muß
als Bestandteil der Umweltkriminalität verfolgt und
geahndet werden. Anträge wie diese und Lippenbe-
kenntnisse, meine Damen und Herren von der CDU,
werden uns auf diesem Gebiet nicht voranbringen.
Vielen Dank.

(Beifall Abg. Wien, Bündnis 90/
Die Grünen)

Präsident Dr. Müller:

Danke. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist nicht
der Fall. Ich schließe die Aussprache. Wir haben jetzt
abzustimmen zuerst über die Beschlußempfehlung des
Umweltausschusses. Wer gibt dieser Beschlußempfeh-
lung seine Zustimmung - Drucksache 1/2414 -? Danke.
Gegenstimmen? Keine. Enthaltungen? Eine große An-
zahl von Enthaltungen. Die Beschlußempfehlung mit
ihrem Änderungsvorschlag ist angenommen, und unter
Berücksichtigung dieses Ergebnisses lasse ich jetzt
über den Antrag selbst abstimmen. Antrag der Fraktion
der CDU - Drucksache 1/1855 -, wer gibt ihm die Zu-
stimmung? Danke. Gegenstimmen? Keine. Enthaltun-
gen? Einige Enthaltungen. Damit ist dieser Antrag an-
genommen.

Ich schließe den Tagesordnungspunkt 10 und rufe auf
den Tagesordnungspunkt 11, möchte aber zuvor Ihnen
das Ergebnis der Abstimmung über die Entsendung
von drei Mitgliedern des Landtags in das Kuratorium
der Technologiestiftung bekanntgeben. Abgegeben
wurden 71 Stimmen. Für den Wahlvorschlag der Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen, mit dem Namen Möller,
wurden 2 Stimmen abgegeben, für den Wahlvorschlag
der Fraktion Linke Liste-PDS, mit dem Namen des
Abgeordneten Gerstenberger, 2 Stimmen, für den
Wahlvorschlag der Fraktion der SPD, mit dem Namen
Abgeordneter Lippmann, 24 Stimmen

(Beifall bei der SPD)
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und für dem gemeinsamen Wahlvorschlag der Fraktio-
nen der CDU und der F.D.P., mit den Namen Dr. Mö-
bus und Häßler, 41 Stimmen. Dies ergibt das Ergebnis,
daß folgende Abgeordnete zu Mitgliedern des Kurato-
riums gewählt sind:

1. der Abgeordnete Dr. Möbus,

2. der Abgeordnete Lippmann und

3. der Abgeordnete Häßler.

(Beifall im Hause)

Danke. Jetzt rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 11

Verwertung von Klärschlämmen
Antrag der Fraktion der CDU und F.D.P.
- Drucksache 1/1929 -
dazu: Beschlußempfehlung des Umwelt-
          ausschusses
          - Drucksache 1/2350 -

Berichterstatter ist der Abgeordnete Häßler. Bitte, Sie
haben das Wort.

Abgeordneter Häßler, F.D.P.:

Herr Präsident, meine Damen und Herren, durch Be-
schluß des Landtags vom 29. April 1993 ist der Antrag
der Fraktionen der CDU und F.D.P. "Verwertung von
Klärschlämmen" an den Umweltausschuß federführend
und den Ausschuß für Landwirtschaft und Forsten
überwiesen worden. Der Umweltausschuß hat den An-
trag in seiner 40. Sitzung am 10. Juni 1993 und der
Ausschuß für Landwirtschaft und Forsten in seiner 46.
Sitzung am 24. Juni 1993 beraten. Der Umweltaus-
schuß kommt zu folgender Empfehlung: Der Antrag
wird mit einer Änderung angenommen. In Satz 1 wer-
den die Worte "die nicht in der Landwirtschaft ver-
wendet werden" gestrichen.

Meine Damen und Herren, der Antrag lautet nun wie
folgt: "Die Landesregierung wird gebeten, ein mittel-
fristiges Konzept zur Verwertung von Klärschlämmen
vorzulegen. Dieses Konzept sollte insbesondere Aussa-
gen zu

1. gegenwärtig und zukünftig zu verwertenden Mengen
sowie deren Anteil an der Gesamtklärschlammenge,

2. technischen und wissenschaftlich denkbaren Mög-
lichkeiten der Verwertung, die in Thüringen gegen-
wärtig bzw. zukünftig Anwendung finden und

3. Verwertungsmöglichkeiten für belastete Klär-
schlämme

enthalten." Danke schön.

Präsident Dr. Müller:

Danke schön. Wortmeldungen zu diesem Tagesord-
nungspunkt liegen vor von Herrn Minister Dr. Sklenar.
Bitte, Sie haben das Wort. Herr Abgeordneter Werner,
Sie haben sich auch gemeldet? Gut. Herr Päsler war
schon notiert.

Dr. Sklenar, Minister für Landwirtschaft und For-
sten:

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren, es ist sicher unstrittig und notwendig, daß wir die-
sen Antrag hier unterstützen, daß dieser Antrag mit der
Änderung, so wie er jetzt von Herrn Häßler vorgetra-
gen worden ist, auch seine Zustimmung erhält. Das
Problem kennen Sie. Die Kläranlagen, und das wurde
auch schon oft hier von unserem Umweltminister be-
mängelt, haben gegenwärtig in Thüringen noch einen
sehr geringen Ausbaugrad, aber die Situation wird sich
schlagartig durch die Neuinvestition verändern. Mit
dem Bau der neuen Kläranlagen muß dann auch
überlegt werden, was wird mit den anfallenden Klär-
schlämmen und was ist dabei zu beachten? Die Abwas-
serzielplanung bis in das Jahr 2005 wurde vom Um-
weltministerium in Auftrag gegeben, und neben der
Deponieablagerung und der thermischen Behandlung
kommt die Verwertung von Klärschlämmen in der
Landwirtschaft in Betracht. In der heutigen Situation
ist die Ausbringung von Klärschlämmen, die zweifels-
ohne Nährstoffe beinhalten, sehr umstritten. Für die
Zukunft bringt die landwirtschaftliche Verwertung
einige Unsicherheitsfaktoren. Hier sind besonders die
Risikohaftung und die Anforderung der verarbeitenden
Industrie zu nennen, und ich denke dabei vor allen
Dingen an das Brotgetreide und auch an die Kartoffeln.
Probleme bereiten uns nicht nur der schlechte Ruf des
Klärschlammes, der ein unumgängliches Abprodukt
des zivilisierten Lebens in den Städten und Gemeinden
ist, sondern auch die möglichen Ersatzansprüche Drit-
ter, zum Beispiel Landeseigentümer. Die Landwirte
wollen die Risikohaftung vom Abgeber des Klär-
schlammes in Musterverträgen geregelt haben. Dies ist
ein wichtiger Bestandteil für die Akzeptanz eines
möglichen Einsatzes von untersuchtem und nährstoff-
bilanziertem Klärschlamm in der landwirtschaftlichen
Verwertung. Die Bereitschaft der Landwirtschaft zur
Freigabe von Flächen für die Ausbringung der Klär-
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schlämme ist sehr unterschiedlich, teilweise wird es
gemacht, weil daran auch etwas Geld hängt und man
hier schnell zu Geld kommen kann. Aber es ist nach
wie vor ein Risiko. Das möchte ich hier noch einmal
betonen, und aus dem Grund ist es wichtig, daß dem
Antrag hier zugestimmt wird. Schönen Dank.

Präsident Dr. Müller:

Danke. Das Wort hat der Abgeordnete Päsler, Bündnis
90/Die Grünen.

Abgeordneter Päsler, Bündnis 90/Die Grünen:

Herr Präsident, meine Damen und Herren, das Thema
"Klärschlämme" beschäftigt uns schon eine ganze
Weile. Wir haben einen sehr interessanten Vortrag in
der LUFA gehört zum Thema "Klärschlämme". Es gibt
also durchaus seriöse wissenschaftliche Stimmen, die
sagen, es ist ein Nährstoff, mit dem man verantwor-
tungsbewußt kontrolliert umgehen kann, auch im länd-
lichen Bereich. Von daher ist der schlechte Ruf das ei-
ne, aber wie man damit umgeht, das ist noch einmal
eine andere Frage. Das sollte man sicherlich weiter im
Auge behalten. Auf meine Anfrage hat uns ja Herr
Sieckmann auch wissen lassen, wie das mit den Klär-
schlämmen und den Klärschlammtransporten nach
Thüringen aussieht. Aber immer wieder hat es zumin-
dest den Versuch gegeben, illegal Schlämme in Thü-
ringen abzulagern und falsche Informationspolitik hat
dann immer die Wellen hochschlagen lassen. Nicht Ih-
re falsche Informationspolitik, sondern diejenigen, die
das betrieben haben. Oft machten Bürgerinitiativen erst
darauf aufmerksam und häufig waren die Klärschläm-
me nicht entsprechend der Klärschlammverordnung.
Wir meinen, daß es durchaus Sinn macht, jetzt in Thü-
ringen darüber nachzudenken, was passiert, der Herr
Landwirtschaftsminister hat es eben schon angespro-
chen, wenn die Kläranlagen irgendwann, vielleicht im
Jahr 2005, einmal alle angeschlossen sind, einmal alle
arbeiten, und wir eine Abfallmenge von ca. 80.000
Tonnen in Thüringen haben werden.

Haldenbegrünung, das war ja hier so ein Zauberwort,
ist offensichtlich nicht der richtige Weg. Auch mit den
kompostierten Klärschlämmen gibt es große Probleme
mit den Sickerwässern, die dann in das Grundwasser
gelangen, also das ist ein Weg, der von uns abzulehnen
ist. Ebenfalls die zu steilen Hänge, die ein Abspülen
der Klärschlämme bewirken würde. Kalihalden und
Halden im Uranbergbau scheinen also nicht des Rätsels
Lösung zu sein. Wir meinen, daß das Umweltministe-
rium gemeinsam mit der LUFA in Jena doch auch in-
tensiv darüber nachdenken sollte, welche realistischen
Konzepte für Thüringen machbar sind, und wir unter-
stützen den Antrag von CDU und F.D.P. für ein sol-
chen Konzept. Ein solches Konzept ist zwar noch nicht

die Rettung, aber es erleichtert das Handeln, noch
bevor das Problem beginnt, mit uns zu handeln. Das
Problem der Klärschlammimporte ist schon angespro-
chen worden. Ich meine, daß es ganz wichtig ist, daß
Klärschlämme nur nach Thüringen kommen dürfen,
wenn unsere Kapazitäten abgedeckt sind und wir tat-
sächlich noch freie Kapazitäten hätten. Wir müssen
aber dabei jetzt schon bedenken, daß man eine
Pufferkapazität schaffen sollte für die nach und nach
anlaufenden Kläranlagen, um dann nicht Klärschläm-
me aus anderen Bundesländern verbracht zu haben
nach Klärschlammverordnung und dann über einen
großen Zeitraum keine Klärschlämme mehr ausbringen
können. Ich meine, es braucht keine prophetischen
Gaben, um die Klärschlammverbrennung hier am Him-
mel aufziehen zu sehen. Und in dem Zusammenhang
sage ich, ist es ganz wichtig und da rufe ich den
Umweltminister auf, hier doch etwas stärker tätig zu
werden, im Verein mit der Forschung zu überprüfen,
wo sind denn Einsparpotentiale im Klärschlammbe-
reich. Es gibt ja sicherlich Möglichkeiten, die Klär-
schlammflut einzudämmen. Darüber ist bisher nicht
geredet worden. Wir haben Kläranlagen, das ist alles
richtig, es gibt die Klärschlammverordnung, aber wo
ist das Einsparpotential, um das Problem Klärschläm-
me einzudämmen und um die Klärschlammverbren-
nung umgehen zu können. Vielen Dank.

Präsident Dr. Müller:

Herr Abgeordneter Werner, CDU-Fraktion, Sie haben
das Wort.

Abgeordneter Werner, CDU:

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren
Abgeordnete, mit dem vorliegenden Antrag hat die
CDU/F.D.P.-Koalition einen Antrag initiiert, er liegt
Ihnen vor. Dabei einigte man sich im Ausschuß auf die
Erstellung eines Gesamtkonzepts, also auch mit dem
Problembereich der Landwirtschaft. Ziel dieses Antra-
gs war es, auf die zu erwartende Steigerung anfallender
Klärschlämme zu reagieren und deren Verwertung zu
klären. Man muß ja einfach davon ausgehen, daß bis
zum Jahr 2005 mit einer dreifachen Klärschlammsub-
stanz zu rechnen ist. Man spricht etwa von 80.000
Tonnen, ohne Berücksichtigung der Fäkalschlämme,
dabei sind die gegenwärtig noch aus Altbundesländern
bei uns "zwischengelagerten" unberücksichtigt. Das
Klärschlammkonzept muß die Voraussetzung sein, die
mittelfristigen Planungen anzugeben und in zielge-
richteter Verwertung zum Verfahren, also im Prinzip
noch einmal Kompostierung, Rekultivierung, thermi-
sche Verwertung - wir sind da bestimmt nicht im Kon-
sens, Herr Päsler - und landwirtschaftliche Verwertung
sowie grundsätzlich die Standardfragen zu klären. Für
mich ist entscheidend zum Schluß, daß wir uns, wenn
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dieses Konzept vorliegt, Herr Minister, daß wir uns
entsprechend im Umweltausschuß nach § 73 Abs. 2 der
Vorläufigen Geschäftsordnung damit beschäftigen soll-
ten. Ich denke, Herr Minister, dafür gibt es Ihrerseits
Einverständnis. Entsprechend meiner kurzen Aussage
bitte ich, der Beschlußempfehlung zuzustimmen. Schö-
nen Dank.

(Beifall bei der CDU, F.D.P.; Abg. Päsler,
Bündnis 90/Die Grünen)

Präsident Dr. Müller:

Danke schön. Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr
Minister Sieckmann bitte.

Sieckmann, Minister für Umwelt und Landespla-
nung:

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren Abgeordnete, es wurde ja schon sehr viel über das
Konzept Klärschlammverwertung gesagt. In der Tat,
mit der Realisierung der abwassertechnischen Zielpla-
nung fällt von Jahr zu Jahr immer mehr Klärschlamm
an. Ich wüßte auch nicht, Herr Abgeordneter Päsler,
wie man diesen Anfall von Klärschlamm vermindern
kann. Es steht zur Debatte, ob er thermisch behandelt
wird, ob er deponiert wird oder ob er kompostiert wird.
Darüber muß man sich grundlegende Gedanken ma-
chen und muß die beste Strategie ins Auge fassen. Es
ist besonders wichtig, daß dieser von Jahr zu Jahr ver-
mehrte Anfall von Klärschlamm in Thüringen bei der
zur Zeit schon vorhandenen Verwertungskapazität be-
rücksichtigt und ins Auge gefaßt wird. Ich sage das
ganz ausdrücklich, daß Klärschlamm, der zur Zeit noch
aus Hessen nach Thüringen kommt, entsprechend der
Klärschlammverordnung im Laufe durch Klärschlamm
aus dem Land Thüringen ersetzt werden muß, denn wir
müssen für unseren Klärschlamm eigenverantwortlich
aufkommen, und da sollten wir uns heute schon
entsprechende Gedanken machen.

(Beifall bei der CDU)

Der Antrag der Fraktionen der CDU und F.D.P. vom
29.01. beinhaltete ja nur die Erarbeitung eines Kon-
zeptes zur Verwertung von nicht in der Landwirtschaft
verwendbarem Klärschlamm. In der 40. Sitzung des
Umweltausschusses am 10.06. diesen Jahres wurde der
Antrag auch auf die Klärschlämme erweitert, die
landwirtschaftlich verwertet werden können. Das ist
also ein wesentlicher Fortschritt in diesem Antrag. Das
Klärschlamm- und Fäkalienschlammkonzept für Thü-
ringen liegt der Landesregierung, so wie ich das auch
schon einmal ausgeführt hatte, im Konzept vor. Derzeit
erfolgt aufgrund der Brisanz und der Langfristigkeit
dieses angelegten Konzepts die Endabstimmung mit

den beteiligten Behörden. Da die Klär- und Fäkal-
schlammproblematik im Rahmen der Abfallwirt-
schaftsstrategie für die nächsten Jahre von sehr großer
Bedeutung ist, möchte ich diese Fachdiskussion in den
beteiligten Ressorts noch abschließen. Ich werde das
Konzept Ende Oktober dem Landtag vorlegen, so daß
dann im Umweltausschuß, wie es vom Abgeordneten
Werner hier gesagt worden ist, konkret darüber
diskutiert werden kann. Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU)

Präsident Dr. Müller:

Danke. Gibt es noch Wortmeldungen? Das ist nicht der
Fall, ich schließe die Aussprache. Wir treten in die Ab-
stimmung ein. Wir stimmen zuerst ab über die Be-
schlußempfehlung des Umweltausschusses - Drucksa-
che 1/2350 -. Wer gibt dieser Beschlußempfehlung
seine Zustimmung, den bitte ich um das Handzeichen.
Danke. Gegenstimmen? Gegenstimmen sehe ich keine.
Enthaltungen? 1 Enthaltung. Die Beschlußempfehlung
ist angenommen. Ich lasse nun unter Berücksichtigung
der Beschlußempfehlung abstimmen über den Antrag
der Fraktionen der CDU und F.D.P. - Drucksache
1/1929 -. Wer gibt diesem Antrag seine Zustimmung,
den bitte ich um das Handzeichen. Danke. Gegen-
stimmen? Keine. Enthaltungen? 1 Enthaltung. Danke.
Ich schließe den Tagesordnungspunkt 11 ab und möch-
te Ihnen kurz ein Tagesordnungsproblem vortragen.
Minister Dr. Fickel ist in absehbarer Zeit verhindert,
hier unter uns zu sein, würde aber gern, und ich glaube,
das ist auch im Interesse des Antragsstellers bei dem
Tagesordnungspunkt 14 mit dabei sein. Das Problem
ist aber, ob Sie vorbereitet sind, diesen Tagesordnungs-
punkt 14 vor dem Tagesordnungspunkt 13 zu behan-
deln. Ich sehe z.B. im Moment noch nicht den Bericht-
erstatter, das ist der Kollege Enkelmann. Ich stelle
nach dem Tagesordnungspunkt 12 noch einmal die
Frage, ob wir diese Umstellung vornehmen können.
Jetzt rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 12

Überprüfung von LPG-Umwandlungsbe-
schlüssen durch eine unabhängige
Kommission
Antrag der Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen
- Drucksache 1/2009 -
dazu: Unterrichtung durch den Präsiden-
          ten des Landtags
          - Drucksache 1/2143 -
dazu: Beschlußempfehlung des Aus-
          schusses für Landwirtschaft und
          Forsten
          - Drucksache 1/2351 -
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Berichterstatter ist der Abgeordnete Häßler. Bitte, Sie
haben das Wort.

Abgeordneter Häßler, F.D.P.:

Herr Präsident, meine Damen und Herren, auf Wunsch
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ist der Antrag ent-
sprechend § 50 Abs. 2 der Vorläufigen Geschäftsord-
nung durch den Landtagspräsidenten und im Einver-
nehmen mit den Fraktionen bereits vorab, das heißt,
vor der Ersten Beratung im Landtag, an den Ausschuß
für Landwirtschaft und Forsten überwiesen worden.
Der Ausschuß für Landwirtschaft und Forsten hat den
Antrag am 24. Juni 1993 beraten. In der Sitzung wurde
der aktuelle Stand der Überprüfung durch das Ministe-
rium für Landwirtschaft und Forsten dargelegt. Von
insgesamt 438 für eine Überprüfung in Frage kommen-
den juristischen Personen in der Landwirtschaft hatten
385 einen entsprechenden Antrag eingereicht. Es
wurde festgestellt, daß bis zum 18.06.1993 120 land-
wirtschaftlichen Unternehmen die rechtmäßige Um-
wandlung bestätigt werden konnte. Beanstandungen
gab es vor allem aus folgenden Gründen:

1. vermögensrechtliche Auseinandersetzung erfolgte
nicht nach LAG,

2. die Verletzung des LAG bei Personifizierung der
Vermögenswerte,

3. Korrekturen an bereits gefaßten Beschlüssen zur
vermögensrechtlichen Auseinandersetzung und

4. Fehlen eines angemessenen Barabfindungsangebots
nach § 36 LAG oder das Fehlen von schriftlichen Ver-
einbarungen mit ausgeschiedenen Mitgliedern über ei-
nen Anspruch nach § 44 LAG sowie über Höhe und
Zeitpunkt der Auszahlung ihrer Abfindungen.

Der Ausschuß für Landwirtschaft und Forsten sah es
im Ergebnis der Diskussion nicht für sinnvoll an, nach
dem fortgeschrittenen Stadium der Überprüfung die
Kriterien und Prüfmodalitäten zu ändern. Der Aus-
schuß für Landwirtschaft und Forsten kommt daher zu
folgender Beschlußempfehlung: Der Antrag der Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen - Drucksache 1/2009 -
wird abgelehnt. Danke.

Präsident Dr. Müller:

Ich danke dem Berichterstatter. Wir treten in die Aus-
sprache ein. Als erster spricht der Abgeordnete Wun-
derlich, CDU-Fraktion.

Abgeordneter Wunderlich, CDU:

Herr Präsident, meine Damen und Herren, mit dem Be-
schluß des Thüringer Landtags vom 22. Dezember
1992 ist die Thüringer Landesregierung beauftragt
worden zu prüfen, ob bei vermögensrechtlichen Aus-
einandersetzungen bzw. bei der Umwandlung von
LPGen in andere Rechtsformen gegen das Landwirt-
schaftsanpassungsgesetz verstoßen wurde. Die Zahlen
von heute zeigen ebenso wie der Zwischenbericht vom
30.06.1993, daß dieser Beschluß mehr als notwendig
war. Beim Zwischenbericht zeigte sich, daß bei 80
Prozent der Betriebe aufgrund von Mängeln, Unklar-
heiten und Unverständlichkeiten Rückfragen, Anhö-
rungen und Nachreichungen notwendig waren. Die
konsequente Haltung der CDU-Fraktion zu dieser Pro-
blematik hat sich wieder einmal gelohnt.

(Beifall bei der CDU)
Denn wir vertreten den Standpunkt, daß die wirtschaft-
liche Zukunft der landwirtschaftlichen Unternehmen
nur gesichert ist, wenn eine faire und gesetzeskonforme
Vermögensauseinandersetzung bzw. Eigentumszuord-
nung gesichert ist. Nur auf dieser Grundlage kann ich
für die Zukunft planen. Bei diesem Ergebnis frage ich
mich, wie mancher Verbandsfunktionär, mancher Ge-
schäftsführer und mancher Abgeordneter auf der linken
Seite dieses Hauses die unfairen, unsachlichen und
zum Teil unsauberen Attacken gegen diesen Landtags-
beschluß vom 22. Dezember nach diesen Zahlen be-
wertet. Diese haben oder wollen nicht zum Frieden im
Dorf oder zu ehrlichen Auseinandersetzungen beitra-
gen.

(Beifall bei der CDU)

Im Zuge der Überprüfung wurde manch neue Verein-
barung getroffen im gegenseitigen Interesse, der oft
abgebrochene Dialog wieder aufgenommen, manch
Mißverständnisse ausgeräumt. Ein Dank gilt den Prü-
fungskommissionen, die mit Geduld, aber auch mit
entsprechendem Nachdruck diesen Beschluß umgesetzt
haben. Die Pressemitteilung und manche Zuschrift im
nachhinein zeigen auch von den Nachfolgeunterneh-
men, Herr Mehle, da können Sie lachen, wie Sie wol-
len, daß dieser Beschluß notwendig und richtig war.
Wir waren uns von vornherein im klaren, daß diese
Vermögensauseinandersetzung eine schwierige Grat-
wanderung noch ist. Aber es mußte ein ausgewogener,
sachorientierter, vor allem aber fairer Kompromiß zwi-
schen der Befriedigung der Eigentümerrechte der aus-
geschiedenen Mitglieder der LPG einerseits und der
Sicherung der Wirtschaftsfähigkeit der sich umstruktu-
rierenden weiterwirtschaftenden Betriebe andererseits
geschaffen werden. Ein Kompromiß auf Kosten eines
anderen, meistens des Schwächeren, ist kein Kom-
promiß, Herr Mehle. Dies politisch weitgehend zu
verhindern, dazu sollte dieser Beschluß beitragen. Ich
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glaube, der Beschluß hat seine politischen Aufgaben
erfüllt. Ich danke Ihnen.

(Beifall bei der CDU)

Präsident Dr. Müller:

Danke. Der Abgeordnete Mehle, SPD-Fraktion, hat
jetzt das Wort.

Abgeordneter Mehle, SPD:

Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Wun-
derlich, ich glaube, Sie sind am 22.12. nicht dagewe-
sen, sonst hätten Sie feststellen müssen, daß die Frak-
tion der SPD dem Beschluß zur Überprüfung der Um-
wandlung zugestimmt hat. Und wir stehen auch noch
heute zu diesem Beschluß. Wir sind der Meinung, daß
Ruhe und Sachlichkeit in den Dörfern einziehen soll
und muß, damit endlich in Ruhe weiterproduziert
werden kann. Ich weiß nicht, wo Sie Ihre Information
hernehmen. Natürlich haben wir bei dieser Umwand-
lung oder bei dieser Überprüfung einige Bedenken
angemeldet. Das werden Sie uns doch wahrscheinlich
zugestehen. Von der Landesregierung wurde damals
eingeschätzt, an diesem 22.12., daß bis Mitte 1993
diese Überprüfung abgeschlossen wird. Im nachhinein
stellte sich heraus, daß dieser Termin aus verschie-
denen Ursachen nicht zu halten war. Die eingereichten
Unterlagen waren oft unvollständig, aber auch die Vor-
und Hauptprüfgruppen hatten Anlaufschwierigkeiten
zu überwinden, und das wollen wir doch nicht unter
den Teppich kehren. Bis Mitte September wurden von
den 385 eingereichten Betrieben 313 bearbeitet. Davon
konnte 247 Betrieben eine ordnungsgemäße Umwand-
lung bescheinigt werden. Rund 20 Prozent der über-
prüften Betriebe erhielten die Bestätigung für die ord-
nungsgemäße Umwandlung nicht. Sie haben damit zur
Zeit keinen Anspruch auf Fördermittel, auf die kein
Rechtsanspruch besteht. Die Ursachen für die Verwei-
gerung der Bestätigung der ordnungsgemäßen Um-
wandlung sind vielfältig. Betriebe haben vor der Wäh-
rungsunion, also noch nach DDR-Recht umgewandelt,
die Registergerichte bestätigten die Umwandlung, gel-
tendes DDR-Recht wurde dabei nicht verletzt. Andere
Betriebe wurden durch Juristen aus den Altbundes-
ländern falsch beraten. Und wir haben ja heute gerade
bei der Wasserwirtschaft auch erlebt, daß solche
Planungsbüros hier eingeflogen sind und die Kom-
munen falsch beraten haben, was zu immensen
Verlusten dort führt. Sie sind also Beratungsopfer,
diese Betriebe. Einige Betriebe haben das Vermögen
nicht richtig zugeordnet. Das sehen wir auch so und
das muß beseitigt werden, und dazu soll diese
Überprüfung auch durchgeführt werden. All diese Be-
triebe beschäftigen sich neben der Landbewirtschaf-
tung mit der Tierproduktion, und jetzt kommen unsere

Sorgen. Zur Zeit sind gerade die Produkte aus diesem
Bereich unter einen starken Preisdruck geraten. Der
Preis bei Milch ist niedrig, und die Fleischmafia, an-
ders kann ich das gar nicht beziffern, drückt den Preis
bei Rind- und Schweinefleisch in die Verlustzonen.
Viele Betriebe denken dabei über eine Liquidierung
der Schweinehaltung nach. Weitere Arbeitsplätze sind
im ländlichen Raum, aber auch in der Verarbeitungsin-
dustrie dadurch gefährdet. Jede D-Mark wird zur Auf-
rechterhaltung der Liquidität benötigt. Nach dem jetzi-
gen Bearbeitungsstand, und ich sagte es schon, be-
kommen 20 Prozent der juristischen Betriebe keine
Anpassungshilfe. Außerdem haben sie keine Mög-
lichkeit, Fördermittel für Investitionen, für die Lage-
rung von Gülle, Silage und Jauche, wo ein Zuschuß bis
zu 40 Prozent möglich ist, und für die Starthilfe bei der
Umstrukturierung zu bekommen. Das Land verteilt
nämlich diese Mittel, und deshalb besteht kein An-
spruch. Die Verteilung der Fördermittel für Investitio-
nen und für die Umstrukturierung werden nach dem
Windhundprinzip vergeben, also kommen die Betriebe,
wenn sie jetzt nicht beantragen können, zu spät. Damit
scheiden diese Betriebe bei der Verteilung dieser
Fördermittel aus. Wir unterstützen deshalb den Antrag
- Drucksache 1/2009 - der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen, wo es in Punkt 4 heißt: "Ausgesprochene
Bewilligungen bzw. anstehende Ausreichungen investi-
ver Fördermittel aufrechtzuerhalten bis zum Abschluß
der Überprüfung mit der Verpflichtung der Unterneh-
men, diese bei nicht ordnungsgemäßer Umwandlung
sofort zurückzuzahlen." Dazu stehen wir auch. Vielen
Dank.

(Beifall bei der SPD, LL-PDS)

Präsident Dr. Müller:

Danke schön. Der Abgeordnete Päsler ist jetzt an der
Reihe.

Abgeordneter Päsler, Bündnis 90/Die Grünen:

Herr Präsident, meine Damen und Herren, die LPG-
Umwandlungsbeschlüsse stehen unter dem Motto
"Allen Menschen recht getan, ist eine Kunst, die nie-
mand kann", ohne da irgendeiner Seite auch nur ein
bißchen zu nahe treten zu wollen. Es ist eine große
Schwierigkeit, dort tatsächlich Recht und Gesetz zu
sprechen. Wir haben das mit dem Ausschuß mehrfach
erlebt, welche Komplikationen sich da auftun. Herr
Mehle hat das ja eben schon angesprochen. Teilweise
wurde schon vor der Wiedervereinigung umgewandelt,
teilweise nach dem Ersten LAG, dann nach der Novel-
le. Es gibt also zahlreiche Schwierigkeiten. Wir waren
uns alle einig hier in dem Hause, daß die Überprüfung
stattfinden muß. Es hat ja in den anderen Bundeslän-
dern auch diese Überprüfung gegeben. Wir stehen auch
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dazu. Es gibt, das kann ich aus der Praxis sagen, schon
sehr merkwürdige Beispiele, wenn man die Betriebe
besucht und dort hört, welche großen Schwierigkeiten
sich für eine umgewandelte ehemalige LPG auftun aus
ganz bestimmten Gründen der Vermögensauseinander-
setzung, und dann aber ganz zufällig an dem Standort
auch noch einen Wiedereinrichter hört, der von der
LPG noch 100.000 DM zu bekommen hat, dann ist das
alles schon sehr makaber. Es ist richtig, daß diese
Überprüfung stattfindet. Es hat, Herr Häßler hat in dem
Bericht darauf hingewiesen, eine ganze Reihe von
Rechtsübertretungen bei der Umwandlung gegeben.
Diese müssen aufgearbeitet werden. Wir waren nur der
Ansicht, und das sollte unser Antrag in Relation zu
dem von der CDU eingebrachten Antrag bringen, daß
die Ausreichung investiver Fördermittel weiter beste-
hen bleibt, aber mit der Verpflichtung, wenn die Ver-
mögensauseinandersetzung bei der Überprüfung als
fehlerhaft dargestellt ist, diese zurückzuzahlen. Das
war das eine. Das andere ist, eine liquidative Gefähr-
dung auszuschließen, um Betrieben, die in großen
Schwierigkeiten sind, dort unter die Arme zu greifen.
Ich weiß nicht, ob es in allen Einzelfällen gelingen
wird, aber ich denke, daß auch die Diskussion hier im
Landtag dazu beiträgt, daß die Umwandlungsüber-
prüfung zu einem Ende gebracht wird. Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD, Bündnis 90/
Die Grünen)

Präsident Dr. Müller:

Danke schön. Wird weiter das Wort gewünscht? Herr
Minister Dr. Sklenar. Sie dürfen immer, wenn Sie
wollen.

Dr. Sklenar, Minister für Landwirtschaft und For-
sten:

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren Abgeordnete, der Antrag der Fraktion Bündnis
90/Die Grünen ist entsprechend der Beschlußempfeh-
lung des Ausschusses für Landwirtschaft und Forsten
- Drucksache 1/2351 - abzulehnen, da hier Sachver-
halte geregelt werden sollen, die bereits vollständig
und identisch durch den Beschluß des Landtags vom
22. Dezember 1992 - Drucksache 1/1773 - erfaßt sind.
Ich möchte das auch begründen.

Zu Punkt 1: Vollständig und wörtlich identisch mit
Punkt 1 des Beschlusses vom 22. Dezember 1992.

Zu den Punkten 2 und 5: Der Antragsteller möchte hier
eine Konkretisierung erreichen, und zwar dahin ge-
hend, daß nur solche Fördermittel zurückgehalten wer-
den, auf die kein Rechtsanspruch besteht. Dies ist ein
allgemeiner Rechtsgrundsatz, der keiner eigenen Be-

schlußfassung bedarf. Ich verweise somit auf meine
Ausführungen in der 73. Plenarsitzung am 3. Februar
1993. Dort hatte der Abgeordnete Pöse in seiner
Mündlichen Anfrage - Drucksache 1/1926 - bereits ein
ähnliches Ansinnen vorgebracht. Ich wiederhole des-
halb nochmals, daß als Fördermittel gemäß Punkt 2 des
Beschlusses vom 22. Dezember 1992 nur solche anzu-
sehen sind, auf die kein Rechtsanspruch besteht und
deren rechtliche Ausgestaltung in der Kompetenz der
Länder liegt. Das sind im wesentlichen - es ist hier
schon angesprochen worden - Investitionsförderung,
Ausgleichszahlung für benachteiligte Gebiete, Anpas-
sungshilfe. Das bedeutet also Fördermittelbeihilfen, auf
die ein landwirtschaftliches Unternehmen einen
Rechtsanspruch hat, z.B. die Gas/Öl/Verbilligung. Die
flächenbezogenen Beihilfen im Rahmen der EG-Agrar-
reform, fallen nicht unter den Beschluß vom 22. De-
zember 1992 und bedürfen daher keiner Neuregelung.
Dort, wo das möglich ist, sind diese auch ausgezahlt
worden, egal, ob die Überprüfung schon abgeschlossen
ist oder nicht.

Zu Punkt 3: Auch zu diesem Punkt kann ich mich auf
meine Ausführungen vom 3. Februar 1993 zu der
Mündlichen Anfrage des Abgeordneten Pöse beziehen.
Es ist gewährleistet, daß eine beschleunigte Behand-
lung solcher Unternehmen, die bewilligungsreife An-
träge, vor allem im Rahmen der Investförderung vor-
liegen haben, durchgeführt wurde. Außerdem verweise
ich darauf, daß der Prüfungskommission jedes zu über-
prüfende Unternehmen vor dem Zeitpunkt der Bewilli-
gung der Anpassungshilfe 1993 - das wird etwa Mitte
Oktober sein - einmal vorgestellt wird. Damit entste-
hen den Unternehmen, die bei der Umwandlung bzw.
Personifizierung entsprechend LAG keine Probleme
hatten, auch keine Nachteile beim Zeitpunkt der Aus-
zahlung der Fördermittel. Punkt 3 des Antrags fordert
somit etwas, das die Landesregierung von diesem Platz
aus längst zugesagt hat.

Zu Punkt 4: Dieser Punkt wird inhaltlich durch Punkt 2
des Beschlusses vom 22. Dezember 1992 abgedeckt.
Das heißt, es sind nur Auszahlungen von der Entschei-
dung der Überprüfungskommission betroffen. Das
schließt eine Bearbeitung von Förderanträgen bis zur
Bewilligungsreife nicht aus. Das ist auch so durchge-
führt worden. Auch diese Betriebe, die Investitionen
durchführen wollten, sind eher drangekommen, also
nicht in der Reihenfolge des Eingangs, so daß auch
hier keine Nachteile für diese Betriebe bestanden.

Zu Punkt 6: Entspricht dem Punkt 4 der - Drucksache
1/1773 -. Es zeigt sich, daß mit dem vorliegenden An-
trag Forderungen erhoben werden, die ins Leere gehen.
Der Beschluß vom 22. Dezember 1992 überschreitet in
keiner Weise Landeskompetenzen. Die Existenz der
Unternehmen, die eine ordnungsgemäße Umwandlung

Achtung: Kein Originallayout! Inhalt kann unvollständig sein! Nur zur Information!



Thüringer Landtag - 1. Wahlperiode - 91. Sitzung, 30. September 1993 6928
________________________________________________________________________________________________

entsprechend Landwirtschaftsanpassungsgesetz durch-
geführt haben, ist nicht gefährdet. Ich möchte ab-
schließend feststellen, daß die Überprüfung von LPG-
Umwandlungsbeschlüssen durch die unabhängige Prü-
fungskommission bereits sehr weit fortgeschritten ist.
Dazu habe ich im Zwischenbericht vom 28. Juni 1993
- Drucksache 1/2143 - bereits umfangreiche Darlegun-
gen getätigt. Außerdem möchte ich feststellen, und
jetzt kommt die dritte Zahl - zwei Zahlen haben wir
schon gehört, wieviel Betriebe nun kontrolliert sind
und wie weit es  ist -, daß bis zum 24. September 1993
von 385 Anträgen bereits 338 bearbeitet wurden. Da-
von haben 267 Unternehmen die ordnungsgemäße
Durchführung der Umwandlung und Personifizierung
entsprechend LAG bestätigt erhalten. Die restlichen
Betriebe, nicht mehr ganz 50, werden auch jetzt in kür-
zester Frist das erste Mal überarbeitet. Leider, und das
wurde hier auch gesagt, war ich, als wir den Beschluß
damals gefaßt haben, wirklich der Meinung, daß bei
einem Großteil der Betriebe die Umwandlung und die
Personifizierung so vorbereitet worden ist, daß nicht 80
Prozent nacharbeiten müssen, sondern daß das nur bei
20 Prozent so ist. Leider ist es aber umgedreht. Und
leider, muß ich sagen, gibt es auch eine ganze Reihe
von Betrieben, die trotz mehrmaliger Aufforderung, ih-
re Sachen nun endlich in Ordnung zu bringen, dazu
immer noch nicht in der Lage sind, bzw. manchmal hat
man den Eindruck, daß sie das gar nicht wollen. Da
fehlt manchmal nur eine Unterschrift. Es gibt einige
schwierige, komplizierte Fälle, aber in diesen Fällen
finden wir auch Lösungen und Möglichkeiten, damit
hier eine ordnungsgemäße Personifizierung durchge-
führt werden kann.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sollten
deshalb an der - Drucksache 1/1773 - festhalten und
den vorliegenden Antrag in dieser Form ablehnen.
Schönen Dank.

(Beifall bei der CDU)

Präsident Dr. Müller:

Danke. Wortmeldungen gibt es nicht mehr. Ich schlie-
ße die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung. Wir
stimmen unmittelbar über den Antrag der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen in - Drucksache 1/2009 - ab,
da die Beschlußempfehlung des Ausschusses für
Landwirtschaft und Forsten die Ablehnung des Antrags
empfiehlt. Wer gibt dem Antrag seine Zustimmung,
den bitte ich umd das Handzeichen. Danke. Gegen-
stimmen? Danke. Enthaltungen? Keine Enthaltungen.
Der Antrag ist abgelehnt. Ich schließe den Tagesord-
nungspunkt, und beziehe mich auf meine Bemerkung
von vorhin. Es wäre von seiten der Berichterstatter
möglich, daß wir den Tagesordnungspunkt 14 jetzt vor

dem Tagesordnungspunkt 13 behandeln. Herr Dr.
Wagner, Sie wären dazu in der Lage?

(Zuruf Abg. Dr. Wagner, CDU: Ja.)

Danke. Wer stimmt der Behandlung des Tagesord-
nungspunktes 14 vor dem Tagesordnungspunkt 13 zu,
den bitte ich um das Handzeichen. Danke. Gegenstim-
men? Gibt es nicht. Enthaltungen? 2 Enthaltungen.
Damit ist beschlossen, daß wir jetzt den Tagesord-
nungspunkt 14 behandeln.

Fachhochschulstandorte Ost- und Nord-
thüringen
Antrag der Fraktion der SPD
- Drucksache 1/2224 -

dazu: Beschlußempfehlung des Aus-
           schusses für Wissenschaft und
           Kunst
           - Drucksache 1/2438 -

Der Abgeordnete Dr. Wagner hat hiermit das Wort.

Abgeordneter Dr. Wagner, CDU:

Herr Präsident, meine Damen und Herren, der Bericht-
erstatter, Kollege Enkelmann, hatte mich gebeten, für
ihn vertretungsweise hier die Berichterstattung vorzu-
nehmen. Er hatte mich beauftragt, das in Form der
Verlesung der Beschlußempfehlung des Ausschusses
für Wissenschaft und Kunst - Drucksache 1/2438 - zu
tun, was ich hiermit übernehme:

"Durch Beschluß des Landtags vom 13. Mai 1993 ist
der Antrag an den Ausschuß für Wissenschaft und
Kunst federführend und an den Haushalts- und Finanz-
ausschuß überwiesen worden. Der federführende Aus-
schuß für Wissenschaft und Kunst hat den Antrag in
seiner 48. Sitzung am 2. Juli 1993 und der Haushalts-
und Finanzausschuß in seiner 74. Sitzung am 8. Juli
1993 beraten. Der Ausschuß empfiehlt, der Antrag
wird in folgender Fassung angenommen: 'Die Landes-
regierung wird aufgefordert, bei der für die Jahre
1995/96 vorgesehenen Fortschreibung des Landeshoch-
schulplanes zu prüfen, in welchem Zeitraum mit dem
Aufbau weiterer Fachhochschulen begonnen werden
kann. In diesem Zusammenhang sollte eine Konkreti-
sierung der Pläne für die Einrichtung einer vierten
Fachhochschule in Nordthüringen erfolgen. Der im
Landeshochschulplan vorgesehene Aufbau weiterer
6.000 Fachhochschulstudienplätze erfordert auch Über-
legungen zu einem fünften Fachhochschulstandort in
Ostthüringen.'" Ich danke.
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(Beifall bei der CDU)

Präsident Dr. Müller:

Danke schön. Wir treten in die Aussprache ein. Das
Wort hat der Abgeordnete Preller, SPD-Fraktion.

Abgeordneter Preller, SPD:

Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Ab-
sichtserklärungen der Landesregierung zur Entwick-
lung der Hochschulen Thüringens im Landeshoch-
schulplan klingen vielversprechend. Es wird suggeriert,
hier entsteht eine Bildungslandschaft und Forschungs-
und Entwicklungspotential, die die Voraussetzungen
schaffen für eine hochentwickelte, leistungsfähige
Wirtschaft in allen Regionen des Landes. Die Umset-
zung sieht aber ganz anders aus. Im Hochschul- und
Forschungsbereich ist es so, daß sich bis auf zwei Aus-
nahmen sämtliche Hochschulen und Forschungsein-
richtungen auf vier Standorte im Zentrum des Landes
konzentrieren. Das wird dazu führen, daß sich in den
einzelnen Regionen die Entwicklung sehr ungleich
vollziehen wird. Wir werden vielleicht eines Tages ei-
nige Regionen mit prosperierender Wirtschaft im
Hochtechnologiebereich haben. Wir werden bestimmt
Regionen haben mit erhöhter Dauerarbeitslosigkeit,
ständigen Abwanderungen, niedrigem Bildungsniveau,
überalterter Bevölkerung, Regionen, die höchstens
noch als verlängerte Werkbänke dienen. Es ist ganz na-
türlich, daß in der Anfangsphase beim Aufbau eines
Landes Fehler gemacht werden. Es ist aber auch natür-
lich, daß man versucht, diese Fehler zu korrigieren.
Die Landesregierung tut aber gerade im Hochschul-
und Forschungsbereich das, was der Ministerpräsident
kürzlich in anderem Zusammenhang der Treuhandan-
stalt vorwarf, nämlich an einem einmal beschlossenen
Konzept stur festzuhalten, obwohl es falsch ist, obwohl
es die Menschen ganzer Regionen ausgrenzt und be-
nachteiligt. Daß dieses bezüglich der Hochschul- und
Forschungsstruktur keine Behauptung allein der SPD
ist, zeigen Stellungnahmen des Verbandes der Wirt-
schaft und der Industrie- und Handelskammern, struk-
turpolitische Aussagen der Gewerkschaften, aber auch
regionale Entwicklungspläne. Die Landesregierung
zieht sich bei der Argumentation gegen weitere Fach-
hochschulstandorte immer wieder auf die Empfehlung
des Wissenschaftsrates vom 5. Juli 1991 zurück. In
diesem Gutachten werden die drei bekannten Fach-
hochschulstandorte für Thüringen vorgeschlagen, aber
es steht auch darin, daß es sich nur um Empfehlungen
handelt, daß die Entscheidung allein beim Lande Thü-
ringen liegt. Und wenn dann Vertreter der Koalition
hier erklären, daß man dieses Hochschulprogamm
kaum bezahlen kann, da muß doch die Frage gestattet
sein, ob da nicht falsche Entscheidungen getroffen
worden sind.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, um auf die
Empfehlungen des Wissenschaftsrates zurückzukom-
men: Dort steht nicht nur die Empfehlung für die
Standorte Jena, Erfurt und Schmalkalden, auf die man
sich immer wieder beruft, dort stehen einige Emp-
fehlungen, die man lieber gar nicht erwähnt. Dort steht
zum Beispiel auch die Forderung nach weitgehender
Dezentralisierung des Fachhochschulnetzes, um den
notwendigen und gewünschten Regionalbezug herzu-
stellen, um Kontakte zwischen Unternehmen und Fach-
hochschulen zu gewährleisten, um mittelständischen
Unternehmen Zugang zu Absolventen und wissen-
schaftlichem Potential der Fachhochschulen zu ge-
währleisten, und um den Technologietransfer zu er-
leichtern. Dort im Gutachten wird auch der Vorschlag
gemacht, aus eben den obengenannten Erwägungen
heraus, Fachhochschulen an mehreren Standorten
anzusiedeln. Schließlich wird empfohlen, nicht in allen
drei geplanten Fachhochschulen sofort mit dem Aufbau
sämtlicher Studiengänge zu beginnen. Das alles hätte
Raum gelassen, um den obengenannten Regionalbezug
zu schaffen. Man ist beim Aufbau der Fachhoch-
schulen in Thüringen keiner dieser Empfehlungen
gefolgt. Die Fachhochschulen wurden zentral ange-
siedelt. Die Chance durch einen schrittweisen Aufbau
und die Ansiedlung an mehreren Standorten die weißen
Flecken in der Hochschullandschaft des Landes zu
tilgen, wurden nicht genutzt. Aber da steht auch noch
eine andere Empfehlung, die man wohl überlesen hat.
Mit dem Hinweis auf die Strukturprobleme der Fach-
hochschulen in den alten Bundesländern wird die For-
derung erhoben, die Fachhochschulen in den neuen
Bundesländern nicht als Kopien der obengenannten
aufzubauen. Es wird die Schaffung eines neuen Typs
von Fachhochschulen empfohlen. Dort soll neben dem
Bildungsauftrag Forschung und Entwicklung, orientiert
an der beruflichen Anwendungspraxis, mit Technolo-
gie- und Wissenstransfer verknüpft werden. Nach der
Belehrung, die mir Herr Minister Dr. Fickel in der
Debatte am 5. Mai 1993 bezüglich des ausschließ-
lichen Bildungsauftrags der Fachhochschulen in Thü-
ringen erteilte, wurde auch diese Chance, Bildung und
Forschung besser als Innovations- und Wirtschafts-
faktor einzusetzen und in die Fachhochschulen zu
integrieren, verpaßt. Man hat also lediglich die Emp-
fehlungen aus dem Gutachten des Wissenschaftsrats
umgesetzt, die in ein vorgefaßtes Konzept zu passen
scheinen. Auf der Strecke bleiben die Randregionen
des Landes und ihre Menschen.

(Beifall bei der SPD)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, um das klar-
zustellen: Wir fordern mit unserem Antrag nicht, 1993
oder 1994 mit dem Aufbau von Fachhochschulen in
Nordhausen und in Gera zu beginnen. Alle Vorwürfe,
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hier nicht erfüllbare Forderungen zu stellen, gehen
deshalb ins Leere. Wir fordern keine Bevorzugung be-
stimmter Regionen oder Städte. Aber wir fordern, daß
Regionen oder Städte nicht benachteiligt werden. Was
wir fordern, ist eine klare und eindeutige Aussage der
Landesregierung zur zukünftigen Entwicklung der Bil-
dungs- und Forschungslandschaft auch in den Rand-
gebieten des Landes. Wir fordern, daß die Landesregie-
rung ihren Pflichten, gleichwertige Lebensbedingungen
für alle Menschen des Landes zu schaffen, erfüllt und
die selbst gestellten Ziele der Raumordnung und Lan-
desentwicklung angeht. Mit der vorliegenden Be-
schlußempfehlung des Ausschusses für Wissenschaft
und Kunst ist das nicht gewährleistet. Diese Beschluß-
empfehlung ist wie ein Bonbon für die Menschen in
Thüringen, nur daß sie dieses Bonbon nicht bekom-
men, sondern man es ihnen nur zeigt. Die Kollegen aus
den erwähnten Regionen auf der rechten Seite dieses
Hauses sind damit zufrieden. Mit dieser Beschlußemp-
fehlung werden Entscheidungen auf den Sankt
Nimmerleinstag verschoben. Diese Beschlußempfeh-
lung ist eine Ablehnung konstruktiven Handelns. Diese
Beschlußempfehlung ist destruktiv. Ich bedanke mich
für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der SPD)

Präsident Dr. Müller:

Das Wort hat der Abgeordnete Dr. Wagner, CDU-
Fraktion. Ich frage: Gibt es weitere Wortmeldungen?
Dann Herr Minister Dr. Fickel.

Abgeordneter Dr. Wagner, CDU:

Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Tatsa-
che, daß das Thema "Fachhochschulen" heute wieder
auf der Tagesordnung steht, gibt mir zunächst erst
einmal Gelegenheit, mit einer positiven Feststellung zu
beginnen, nämlich mit der Entwicklung der Studen-
tenzahlen an den drei bestehenden Fachhochschulen.
Beginnend mit 1991 - 1.127 Studenten; über 1992 -
2.666 Studenten, werden wir 1993 vermutlich bei
4.200 Studenten landen. Diese Zahl ist noch nicht ganz
fest, weil die Einschreibungen noch laufen. Allein
diese Tatsache, daß sich die Studentenzahlen von der
Gründung der Fachhochschulen bis heute in zwei
Jahren fast vervierfacht haben, zeigt, wie richtig die
Politik der Landesregierung war, frühzeitig Fachhoch-
schulen zu gründen und an drei Standorten zu kon-
zentrieren.

(Beifall bei der CDU)

Nimmt man nicht die außergewöhnliche Zuwachsrate
in den beiden Anfangsjahren, also von 1991 zu 1992,
die sicher mit der Gründungsphase verbunden ist, zum

Maß, sondern die Rate von 1992 zu 1993, nämlich von
2.666 auf 4.200, dann kann man hochrechnen, daß wir
1995 bei 9.500 Studenten an den Fachhochschulen an-
gelangt sein werden. Das ist genau die Zahl, die die
Landesregierung in der Prognose sowohl des Landes-
hochschulplanes, aber auch schon früher für 1995 ge-
nannt hat. Demzufolge entspricht also diese Entwick-
lung durchaus der von der Politik vorhergesagten. Die
Prognose für das Jahr 2010 geht davon aus, daß wir an
den bestehenden drei Fachhochschulen 10.300 Studen-
ten haben werden, womit ihre Kapazität dann erschöpft
ist, und daß wir 6.000 Studenten an weiteren Fach-
hochschulen haben werden. Diese Zahl 6.000 allein
deutet darauf hin, daß das zwei Fachhochschulen sein
werden, denn wir gehen davon aus, Fachhochschulen
nicht in einer Größe, die wesentlich über 3.000 Studen-
ten hinausgeht, aufzubauen. Das heißt, es wird zwei
neue Fachhochschulen geben. Soweit also eingangs ei-
ne positive Feststellung zum Thema "Fachhochschu-
len". Wenn es positive Feststellungen gibt, dann gibt es
natürlich auch immer negative. Diese beziehen sich na-
türlich auf den eben gehörten Beitrag des Kollegen
Preller. Ich betone hier ausdrücklich, auf den Beitrag
des Kollegen Preller, nicht auf die gesamte SPD-Frak-
tion, denn ich kann mir nicht vorstellen, daß das, was
er vorgetragen hat, hier von allen geteilt wird. Ich weiß
es auch. Das zeigt mir eigentlich nur, dieser Beitrag,
Herr Preller, daß Sie nicht lernfähig sind,

(Beifall bei der CDU)

denn Sie haben hier in der Ersten Beratung Ihres An-
trags ausführlich dargestellt bekommen, sowohl von
den Rednern der Koalition als auch vom Minister, wie
die Situation und die Entwicklungsmöglichkeiten der
Fachhochschulen sind. Sie haben an der Ausschußsit-
zung für Wissenschaft und Kunst teilgenommen. Der
Ausschuß hat sich ja zweimal ausführlich mit diesem
Problem befaßt. Sie konnten also die Argumentation
wirklich verfolgen, die für jeden, der einigermaßen
logisch denkt, nachvollziehbar sein muß. Ihre heutige
Rede beweist eigentlich nur, daß Sie entweder nicht
lernen können oder nicht lernen wollen. Wenn Sie in
Ihrem Redebeitrag zur Plenarsitzung, wo dieser Antrag
eingebracht wurde, feststellen: "Nun zu dem, was unser
Antrag bewirken soll. Es soll nirgends in Thüringen ei-
ne Fachhochschule zugunsten neuer Fachhochschulen
in Ost- und Nordthüringen geschlossen werden. Es
sollen in keiner der bestehenden Fachhochschulen in
Thüringen Studieneinrichtungen zugunsten von Fach-
hochschulen in Gera oder Nordhausen eingestellt wer-
den.", gleichzeitig dann ein Stück später in Ihrer Rede
ebenfalls feststellen, daß bereits heute das Geld hinten
und vorne nicht reicht, feststellen, daß im Jahr 1993
bereits gegenüber dem Investitionsbedarf und den zur
Verfügung stehenden Mitteln eine Lücke von 53 Mill.
DM klafft, die sich in den nächsten Jahren noch ver-
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größern wird, diese Schere (Sie haben diese Zahlen aus
dem Landeshochschulplan entnommen, ich brauche sie
deswegen hier nicht noch einmal zu zitieren), und dann
gleichzeitig das Land auffordern, daß das Land alle
ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten nutzen
soll, Kosten zu sparen, dann verstehe ich nicht, wie Sie
das alles in Einklang bringen wollen. Also die beste-
henden sollen nicht beschnitten werden, Kosten sollen
gespart werden, aber es sollen trotzdem neue entstehen
- das sind solche Wunderwerke, wie sie natürlich, und
das ist nun wieder übergreifend, nicht nur auf Ihre
Person bezogen, sich durch die Politik der SPD ziehen.

(Beifall bei der CDU)

Und ich habe gerade festgestellt, daß wir noch zwei
Fachhochschulen brauchen, die jeweils etwa eine Ka-
pazität von 3.000 Studenten haben werden. Sie stellen
fest, daß die Fachhochschule, die Sie in Gera bauen
könnten, nichts kostet, das Land Kosten sparen kann,
und demzufolge bieten Sie etwas an, was nichts kostet,
nämlich eine Kampfgruppenschule mit 500 Plätzen.
Ich bitte Sie. Muß man das wirklich noch weiter kom-
mentieren?

(Beifall bei der CDU)

Präsident Dr. Müller:

Herr Abgeordneter Preller hätte gern eine Zwischen-
frage gestellt. Gestatten Sie es ihm?

Abgeordneter Dr. Wagner, CDU:

Ja. Bitte, Herr Preller.

Abgeordneter Preller, SPD:

Herr Dr. Wagner, sagen Sie mir bitte, an welcher Stelle
ich behauptet habe, daß diese nichts kostet.

Abgeordneter Dr. Wagner, CDU:

Das können Sie nachlesen.

Abgeordneter Preller, SPD:

Sie zitieren hier aus meiner Rede, übrigens ohne den
Präsidenten gefragt zu haben, ob Sie das dürfen,

Abgeordneter Dr. Wagner, CDU:

Das muß ich auch nicht.

(Heiterkeit bei der CDU)

Präsident Dr. Müller:

Aber es ist nett, wenn man es tut.

(Heiterkeit im Hause)

Abgeordneter Dr. Wagner, CDU:

Es ist mir bis jetzt noch nicht klargemacht worden.

Abgeordneter Preller, SPD:

und stellen hier Behauptungen auf. Bitte, sagen Sie das
doch einmal.

Abgeordneter Dr. Wagner, CDU:

Das können Sie nachlesen im Plenarprotokoll Ihrer Re-
de.

(Heiterkeit bei der CDU)

Dort steht ...

Abgeordneter Preller, SPD:

Da müssen Sie ein anderes Protokoll haben als ich.

Abgeordneter Dr. Wagner, CDU:

Das steht dort drin. Es hat mir bisher noch keiner in
diesem Landtag klargemacht, daß in der Geschäftsord-
nung gefordert ist, den Präsidenten zu fragen, wenn ich
einzelne Sätze aus irgendeinem Protokoll, aus irgend-
einem Buch zitiere, sondern es ist nur gefordert, wenn
ich ganze Reden hier vorlese. Dann muß ich den Präsi-
denten fragen.

(Unruhe bei der SPD)

(Zwischenruf Abg. Frau Grabe,
Bündnis 90/Die Grünen: Sehr wendig,
wie Sie das auslegen.)

Mehr gibt die Geschäftsordnung nicht her. Sollte es
anders sein, dann bin ich künftig gern bereit, den Prä-
sidenten jedesmal vor einem Zitat zu fragen.

(Zwischenruf Abg. Frau Grabe,
Bündnis 90/Die Grünen: Das gebietet
die Höflichkeit, wenn man fragt.)

(Zwischenruf Abg. Frau Ellenberger,
SPD: Sie können es doch nachlesen.)
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Also die Geschäftsordnung, bin ich der Meinung, habe
ich gelesen. Aber ich lasse mich gerne von Ihnen
belehren, Frau Ellenberger.

Präsident Dr. Müller:

Ich glaube, wir können diese Erörterung jetzt abbre-
chen. Bitte, Herr Kollege Wagner, setzen Sie fort.

Abgeordneter Dr. Wagner, CDU:

Meine Schlußfolgerung aus all dem, was ich hier von
Herrn Preller gehört habe, ist, er ist nicht lernfähig.
Und das habe ich bewußt milde umschrieben, um mir
nicht einen Ordnungsruf einzuhandeln. Es gibt natür-
lich auch eine andere Interpretation.

(Heiterkeit bei der SPD)

Es ist einfach Kirchturmpolitik, was Sie hier betreiben,
Herr Preller. Es ist Kirchturmpolitik, und es ist be-
dauerlich, daß Ihre Fraktion, wie ich gerade hörte, Ih-
nen in Ihrer Kirchturmpolitik folgt. Das ist keine ver-
antwortliche Politik für das Land.

(Beifall bei der CDU)

Sie haben gerade eben ein treffendes Beispiel dafür
geliefert, indem Sie beklagt haben, daß das Land seine
Hochschuleinrichtungen an vier Standorten konzen-
triert. Ich schließe daraus, daß es Ihnen lieber wäre, Sie
würden es mit der Gießkanne über das ganze Land ver-
streuen. Wer solche Forderungen stellt, Herr Preller,
sollte sich vielleicht doch nicht zur Hochschulpolitik
äußern. Ich glaube, es gibt in Ihrer Fraktion kompeten-
tere Kollegen dafür.

(Beifall Abg. Kretschmer, CDU)

Meine Damen und Herren, wir haben sowohl in der er-
sten Debatte als auch im Ausschuß seitens der CDU-
Fraktion festgestellt, daß es eigentlich das vernünf-
tigste, klarste und logischste wäre, diesen Antrag abzu-
lehnen, weil er einfach nicht relevant ist. Es ist nicht
relevant, daß dieser Landtag hier Beschlüsse faßt, die
künftige Landesregierungen binden.

(Zwischenruf Abg. Frau Ellenberger,
SPD: Das ist das erste Mal, daß Sie sich
darum Sorgen machen.)

Es ist ganz zweifelsohne so, daß in dieser Legislatur-
periode kein Beschluß zur Errichtung einer weiteren
Fachhochschule gefaßt werden wird, das haben Sie im
übrigen auch konzediert, daß Sie das gar nicht beab-
sichtigen, und insofern ist Ihnen die CDU-Fraktion
entgegengekommen,

(Glocke des Präsidenten)

indem sie diesen Antrag nicht abgelehnt hat - ich bin
gleich fertig, Herr Präsident -, sondern in den Aus-
schuß überwiesen hat. Ich bitte Sie herzlich, nehmen
Sie das als ein positives Signal, ein Signal, das nach
außen deutlich macht, jawohl, die Landesregierung
will an zwei weiteren Standorten Fachhochschulen
gründen, und überlassen Sie es bitte doch den nachfol-
genden Landesparlamenten, zu gegebener Zeit die Ein-
zelheiten dann mit der Regierung zu diskutieren, wenn
sie wirklich anstehen. Ich danke Ihnen.

(Beifall bei der CDU)

Präsident Dr. Müller:

Danke. Ich hatte es richtig gesehen, Herr Abgeordneter
Gerstenberger, Sie hatten sich zu Wort gemeldet? Sie
haben es, bitte schön.

Abgeordneter Gerstenberger, LL-PDS:

Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Dr.
Wagner, nach Ihren aufschlußreichen Erläuterungen,
wie in diesem Hohen Haus mit Zitaten umzugehen ist,
die dem Antrag unheimlich dienlich waren, vielleicht
noch einmal kurz zurück zur Sache. Die Aufnahmefä-
higkeit des Hauses ist zwar sehr begrenzt, deshalb nur
einige wenige Sätze. Ich habe in der Ersten Lesung, als
der Antrag eingebracht wurde, bereits festgestellt, daß
raumordnerische Gesichtspunkte, strukturpolitische
Gesichtspunkte, regionalpolitische Gesichtspunkte ei-
gentlich eine Diskussion und eine positive Behandlung
dieses Antrags dringend erforderlich machen. Es wurde
hier und auch in den Ausschüssen deutlich gemacht,
daß davon nicht die Rede sein soll und deshalb diese
Entscheidung so nicht getroffen wurde. Herr Preller hat
klargestellt, daß Empfehlungen des Wissenschaftsrates
durchaus die Möglichkeit eröffnet hätten, die Intention
des ursprünglichen Antrags umzusetzen und klare und
deutliche Aussagen dazu zu treffen. Man wollte es
nicht. Das bedarf auch keines weiteren Kommentars.
Interessant ist bloß, was jetzt vorliegt, meine Damen
und Herren. Wenn man sich diesen Beschluß wirklich
einmal durchliest, so ist erstaunlich, daß der Ausschuß
für Wissenschaft und Kunst eigentlich nichts weiter
festlegt, als daß die Landesregierung ihrer normalen
Arbeit im Zusammenhang mit der Fortschreibung des
Landeshochschulplanes nachkommen soll.

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen)

Zumindest ist das ein Erfolg dieses Antrags, das war
nicht Gegenstand des Antrags. Der Antrag hatte ein
anderes Ziel, Herr Dr. Wagner.
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(Zwischenruf Abg. Dr. Wagner, CDU:
Aber er hätte abgelehnt werden
müssen.)

Um es kurz zu machen und zum Schluß zu kommen,
Herr Wagner, eigentlich hätten Sie diesen Antrag ab-
lehnen sollen. Ich empfehle meiner Fraktion, die Be-
schlußempfehlung dieses Ausschusses abzulehnen.
Danke.

Präsident Dr. Müller:

Danke. Gibt es noch, außer der Wortmeldung des
Herrn Ministers, Wortmeldungen? Das ist nicht der
Fall. Bitte, Herr Minister Dr. Fickel, Sie haben das
Wort.

Dr. Fickel, Minister für Wissenschaft und Kunst:

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren, ich bin natürlich außerordentlich erfreut, wenn
festgestellt wird, daß der Ausschuß für Wissenschaft
und Kunst den Landeshochschulplan bestätigt. Vielen
herzlichen Dank für diese Feststellung.

(Beifall bei der CDU, F.D.P.)

Aber, Herr Abgeordneter Preller, Sie haben hier einen
Versuch unternommen, in einem Bereich, wo Sie
meines Wissens übrigens gar nicht der Sprecher Ihrer
Fraktion sind, nämlich im Hochschul- und Forschungs-
bereich, einen hochschul- und forschungspolitischen
Exkurs zu beginnen. Ich muß natürlich ganz klar fest-
stellen, aus hochschul- und wissenschaftspolitischer
Sicht war dies ein kläglicher Versuch, der ins Leere
lief. Auch wenn man Unwahrheiten wiederholt, werden
Sie deshalb nicht richtig.

(Beifall bei der CDU, F.D.P.)

Auch wenn man aus Berichten zitiert, und zwar aus
dem Zusammenhang reißt, wird es davon nicht richtig.
Eines muß an dieser Stelle, und damit haben Sie be-
gonnen, noch einmal in aller Klarheit und Deutlichkeit
... Ich habe Sie nicht unterbrochen, nein, ich nehme
keine Zwischenfragen an, Sie können zum Schluß fra-
gen, Herr Abgeordneter Preller, Sie können zum
Schluß Fragen stellen, da habe ich nichts dagegen. Ich
habe das letzte Mal, als es hier eine Debatte gegeben
hat, ausdrücklich gesagt, es muß richtiggestellt werden.
Es muß in diesem Parlament richtiggestellt werden, es
war zu später Stunde, daß dieses Land nicht nur, wie
von der linken Seite dieses Parlaments behauptet wird,
27 Mill. DM für Forschung ausgibt, sondern daß es
noch einen Haushaltsansatz gibt für 138 Mill. DM, der
ist dazuzuzählen. Damit liegen wir, bezogen auf die

Bevölkerung dieses Landes, an der Spitze aller neuen
Länder. Das ist das, was das Land leistet.

(Beifall bei der CDU, F.D.P.)

Deshalb lasse ich auch heute an dieser Stelle diese Lei-
stung, die das Land leistet, von Ihnen nicht schwarzre-
den und weise diese Schwarzweißmalerei zurück. Da
liest man in der Zeitung, es gibt einen Vereinigungs-
parteitag der SPD zwischen den Verbänden von Il-
menau und Arnstadt, und das Highlight ist, daß ein
Bundestagsabgeordneter Ihrer Partei verkündet, so
wenigstens auf der Kreisseite einer Zeitung geschrie-
ben: Leute paßt auf, euch wollen sie eure Universität,
gemeint ist die Technische Universität Ilmenau, zuma-
chen. Wenn dies keine vorsätzliche böswillige
Schwarzweißmalerei oder Unkenntnis ist, dann weiß
ich nicht.

(Beifall bei der CDU, F.D.P.)

Ich habe in meinen kurzen Ausführungen der letzten
Sitzungen auch die Zahlen genannt, um welchen Pro-
zentsatz sich der Landesanteil an der außeruniversitä-
ren Forschung gesteigert hat im Verhältnis zu den
Zahlen von 1989. Ob Sie es wahrhaben wollen oder
nicht, es ist egal, es bleibt so.

Hochschulen: Wer etwas von Hochschulen versteht,
Herr Abgeordneter Preller, weiß zwei Dinge:

1. daß die Ressourcen in diesem Land, und damit ist
nicht nur Thüringen gemeint, sondern Deutschland all-
gemein, begrenzt sind und

2. daß man nicht mit einer Gießkannenmethode etwas
verbreiten kann, sondern daß man Schwerpunkte setzen
muß.

Für die Hochschulentwicklung gibt es einen präzisen
Landeshochschulplan, der ausgeht von den Bedürfnis-
sen, die dieses Land hat, resultierend aus den Studen-
tenzahlen. Da steht bereits in diesem Landeshoch-
schulplan, daß ein fünfter und sechster Hochschul-
standort, wenn die anderen ausgebaut sind, ins Auge zu
fassen sind. Sie können noch so schöne Dinge hier er-
zählen, Sie sind einfach nicht wahr, dies ist nicht leist-
bar und dies ist auch der hoschschulpolitisch falsche
Ansatz, und wenn Sie, ich gebrauche das Wort des
Tellerrandes von Herrn Abgeordneten Wagner in einer
ganz anderen Form, wenn Sie eben über einen partei-
politischen Tellerrand hinausschauen, dann müssen Sie
praktisch zu diesem Ergebnis kommen. Ich würde mir
wünschen, daß die Debatte dazu führen würde, die ja
irgendwo im Ausschuß noch weitergeführt wird, um
Hochschulentwicklung ganz allgemein, Sie auch dazu
bringt.
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Regionale Entwicklungspläne sind doch das gute Recht
dieser Regionen, die haben Sie angesprochen. Dies
heißt aber noch lange nicht, daß alle diese regionalen
Entwicklungspläne auch so umzusetzen sind, sondern
man muß dies aus gesamter Landessicht sehen. Und
wenn wir wiederholt festgestellt haben, daß die Inve-
stitionsbedürfnisse in den Hochschulen dieses Landes
weit größer sind aufgrund einerseits des Erbes und
zweitens der positiven Entwicklung, daß wir mehr Abi-
turienten und Studierende haben, dann werden wir uns
weiter auf diese Schwerpunkte konzentrieren müssen.
Sie haben den Wissenschaftsrat zitiert, und das ist ei-
gentlich das, wo ich ganz deutlich widersprechen muß.
Sie haben gesagt, ich hätte Sie belehrt. Wenn das den
Erfolg hatte, daß Sie diesmal den Wissenschaftsrat aus
dem Jahre 91 zitieren, hatte diese Belehrung, so hatte
ich es sicher nicht gemeint, schon einen Erfolg, denn
das letzte Mal haben Sie noch Ergebnisse des Wissen-
schaftsrates zitiert aus dem Jahre 1989/90. Der Wissen-
schaftsrat hat für die neuen Länder, ganz präzise für
die Fachhochschulen, eines gefordert, regional ja, aber
an einem Standort zu fixieren und keine Außenstellen
einzurichten. Und warum keine Außenstellen einzu-
richten? Weil es notwendig ist, sich auf das zu konzen-
trieren, was wir dort an dem einen Standort haben. Sie
haben eigentlich sich selbst widersprochen, indem Sie
gesagt haben, es ist dort gesagt worden, man soll nicht
sofort mit allen Studiengängen beginnen. Warum -
weil die Leute was von Hochschulpolitik verstehen und
weil die wissen, daß man gute Ausrichtungen und
Ausbildung damit schafft, daß man von einem Zentrum
beginnt und dieses langsam erweitert.

Meine Damen und Herren, Sie können, Herr Preller,
noch so sehr schimpfen, Sie können uns im Hoch-
schulwesen und in der außeruniversitären Forschung
unsere Erfolge nicht totreden.

(Beifall bei der CDU, F.D.P.)

Es ist eigentlich zu schade, daß die bisher in den Aus-
schüssen und auch hier im Landtag geführte fachorien-
tierte, sachorientierte und damit auch von Sachkenntnis
geprägte hochschulpolitische und forschungs- und wis-
senschaftspolitische Debatte hier auf ein Gleis bewegt
wurde, wo man dilettierte, und Dilettantismus, das ist
nun gerade das letzte, was Hochschulen und Forschung
brauchen. Ich denke, wir machen weiter Sachpolitik,
und wir gehen den eingeschlagenen Weg weiter.

(Heiterkeit bei der SPD)

Ja natürlich, wir machen weiter diese Sachpolitik,
wenn ich das richtig betonen darf, und wir gehen den
eingeschlagenen Weg weiter, und wir werden uns auf
Schwerpunkte konzentrieren, und diese Schwerpunkte

stehen nicht im Widerspruch zur Empfehlung des Aus-
schusses. Ich bin dem Ausschuß für seine Empfehlung
außerordentlich dankbar.

(Beifall bei der CDU, F.D.P.)

Präsident Dr. Müller:

Danke. Gibt es noch Wortmeldungen? Herr Abgeord-
neter Enkelmann bitte.

Abgeordneter Enkelmann, SPD:

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Mini-
ster! Herr Kollege Wagner, vielen Dank für die Vertre-
tung vorhin, Sie haben zum Schluß die so sachbezoge-
ne und - was weiß ich - gute Zusammenarbeit im Wis-
senschaftsausschuß beschworen. Sie hätten mit weniger
drastischen Worten das gleiche erreicht. Aber Be-
schimpfungen vom Abgeordneten Preller sind, wenn
Sie es richtig im Ohr haben, natürlich auch immer
gleich Beschimpfungen anderer Abgeordneter, die nur
aufgrund der Fraktionsraison, aber mit gleicher Sorge
um die Entwicklung ihrer Region, ähnliches einmal im
Schilde geführt haben. Und bei aller Freude über gute
Zusammenarbeit und sachliche Debatte wäre es hier -
auch von Ihrer Seite - bei weitem etwas menschlich
größer gewesen und Ihrem Amt auch zuträglicher, im
Ton etwas kleiner zu bleiben.

(Beifall bei der SPD, Abg. Frau Zimmer,
LL-PDS)

Ich will aber zum Problem noch einmal Stellung be-
ziehen. Wir haben im Ausschuß in der Debatte, und
das ist denen, die dabei waren, ja wohl recht gut noch
in Erinnerung, sehr wohl festgestellt, daß es für beide
Regionen und für das Ansinnen, diese Regionen ent-
wicklungs- und strukturpolitisch zu unterstützen, gün-
stig ist, Fachhochschulstandorte zu errichten. Das ist
unwidersprochen geblieben, und das wird wohl auch
bei Ihnen nicht zum Widerspruch führen. Es wäre sehr
wohl günstig, in diesen Regionen und an den anderen
Fachhochschulstandorten, der Forschung einen breite-
ren Raum einzuräumen. Das heißt, einen Weg einzu-
schlagen, auf den man in den alten Bundesländern gar
nicht kommen muß, weil dort Industrieforschung und
wirtschaftsnahe Forschung nicht zusammengebrochen
sind, wir hier aber in einer Situation sind, in der Hoch-
schulen und Fachhochschulen eine Stellvertreterfunk-
tion wahrzunehmen hätten. Genau dieses aber wäre
Ansinnen und Wunsch genau der Abgeordneten aus
diesen Regionen in Nord- und Ostthüringen. Es also
nun hier so in Bausch und Bogen als die totale Unsin-
nigkeit abzukanzeln und dann vielleicht in zwei Jahren
genau das zu tun, das ist auch weit aus dem Fenster
gelehnt und, glaube ich, nicht maßvoll.
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(Beifall bei der SPD, Abg. Frau Zimmer,
LL-PDS)

(Zwischenruf Abg. Dr. Wagner, CDU:
Wenn Sie die Regierung auf SPD-
Position begrüßen, dann können Sie
sich doch freuen.)

Ach, wissen Sie Herr Dr. Wagner, ich bleibe dabei, wir
streiten lieber um die Sache. Es geht hier um Men-
schen und um viel, viel Verantwortung für die Zukunft
unseres Landes, und um die wahrzunehmen, da ist
billige Polemik, wie Sie gemacht haben, wirklich nicht
geeignet.

(Beifall bei der SPD, Bündnis 90/
Die Grünen)

Meine Damen und Herren, es muß uns gelingen, in
diesem Land Forschungskapazitäten zu binden. Wir
haben uns im Bereich der Industrieforschung auf - grob
gesagt - ein Zehntel reduzieren lassen, dank bester
Treuhandpolitik und bundespolitischer Setzungen. Wir
können dem bei weitem nicht wirklich gegensteuern.
Wir können nur noch kleine Hürden, keine Dämme
mehr aufbauen, um den Abfluß von Forschungs- und
Entwicklungskapazität aus diesem Land aufzuhalten.
Aber bitte, nennen Sie mir Industrieunternehmen, mit-
telständische Unternehmen, die sich in einer Region
ansiedeln, in der sie keine Entwicklungshilfen, sprich
Background einer Hochschule oder Fachhochschule
haben. Sie wären ja schlecht beraten, in solch ein bil-
dungspolitisches Vakuum zu ziehen. Es wäre aber
anders herum wohl sehr sinnvoll, hier schon die Ab-
sicht zu erklären, alles auch finanziell nur mögliche zu
unternehmen, sei es auch in bescheidenem Maß und
mit kleinen Anfängen in Nord- und Ostthüringen so-
wohl als auch Forschungs- und Hochschulkapazität zu
binden. Ich spreche nicht wider besseres Wissen, Sie
wissen selber genausogut wie ich, daß es einen Rie-
senmangel gibt an Forschungskapazität, und die zu
binden ist richtig und wichtig.

(Zwischenruf Dr. Fickel, Minister für
Wissenschaft und Kunst: Wenn Sie von
einem finanziellen ... sprechen.)

Wir wollen jetzt hier nicht miteinander einen Dialog
führen, wir sind im Plenum,

(Beifall bei der SPD)

wir machen das im Ausschuß. Ich möchte jedenfalls
dem Abgeordneten Preller herzlich danken für diesen
mutigen, wenn auch sehr einsamen Gang für Ost- und
Nordthüringen und hoffe, daß die Abgeordneten gerade

aus der Region um Gera sich heute abend noch mit
etwas Scham im Spiegel wiederfinden. Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD, LL-PDS,
Bündnis 90/Die Grünen)

Präsident Dr. Müller:

Gibt es noch Wortmeldungen? Es gibt keine. Ich
schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstim-
mung unmittelbar über die Beschlußempfehlung des
Ausschusses für Wissenschaft und Kunst, die eine Neu-
fassung des ursprünglichen Antrags enthält. Wer gibt
dieser Beschlußempfehlung seine Zustimmung, den
bitte ich um das Handzeichen. Danke. Gegenstimmen?
Danke. Enthaltungen? Einige Enthaltungen. Diese Be-
schlußempfehlung ist angenommen. Zur Geschäftsord-
nung will sich der Herr Abgeordnete Kölbel äußern.
Ich vermute, er will sein Abstimmungsverhalten inter-
pretieren.

Abgeordneter Kölbel, CDU:

Herr Präsident, das ist richtig. Ich habe mich bei dieser
Abstimmung der Stimme enthalten, da der Inhalt der
Beschlußempfehlung - Drucksache 1/2438 - in der
Tendenz mir wohl zusagt, im Detail des Textes aber zu
allgemein und zu unverbindlich erscheint.

Präsident Dr. Müller:

Danke. Wir haben Ihre Erklärung zur Kenntnis ge-
nommen. Ich schließe den Tagesordnungspunkt 14, der
nächste Tagesordnungspunkt wird der Tagesordnungs-
punkt 13 sein, den Herr Vizepräsident Friedrich aufru-
fen wird.

Vizepräsident Friedrich:

Ich darf den Tagesordnungspunkt 13 aufrufen:

Altlastensanierung auf ehemaligen
sowjetischen Militärstandorten durch
das KONVER-Programm der EG
Antrag der Fraktion der SPD
- Drucksache 1/2020 -
dazu: Beschlußempfehlung des Aus-
           schusses für Bundes- und Europa-
           angelegenheiten
           - Drucksache 1/2418 -

Ich bitte den Berichterstatter des Ausschusses, Herrn
Abgeordneten Dr. Mäde, den Bericht vorzutragen.
Gleichzeitig bitte ich noch um Rednermeldungen für
den Tagesordnungspunkt.
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Abgeordneter Dr. Mäde, SPD:

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren, Altlastensanierung auf ehemaligen sowjetischen
Militärstandorten durch das KONVER-Programm der
EG. Der Landtag hat am 23. April 1993 den Antrag an
den Ausschuß für Bundes- und Europaangelegenheiten
federführend und an den Innenausschuß überwiesen.
Der federführende Ausschuß hat in seiner 2. Sitzung
am 6. Mai 1993 und aufgrund der vom mitberatenden
Innenausschuß beschlossenen Änderung zur Empfeh-
lung des Ausschusses für Bundes- und Europaangele-
genheiten gemäß § 80 Abs. 3 Satz 1 der Vorläufigen
Geschäftsordnung in seiner 3. Sitzung am 6. Juli 1993
darüber beraten. Der Innenausschuß hatte den Antrag
in seiner 47. Sitzung am 1. Juni 1993 beraten. Im fe-
derführenden Ausschuß wurde seitens der Landesregie-
rung zum Ausdruck gebracht, daß bereits die erforder-
lichen Schritte unternommen wurden. Deshalb wurde
im Ausschuß für Bundes- und Europaangelegenheiten
der Antrag beraten und umformuliert, so daß er jetzt in
der Beschlußempfehlung im folgenden Wortlaut vor-
liegt: "Die EG wird im Rahmen des KONVER-Pro-
grammes Mittel zur Beseitigung von Altlasten auf
ehemaligen Militärstandorten bereitstellen. Die Lan-
desregierung wird aufgefordert, weiterhin die erforder-
lichen Schritte zu unternehmen, daß das entsprechende
Programm ohne Zeitverzug umgesetzt wird und die
EG-Mittel im Rahmen dieses Programmes in Thürin-
gen schwerpunktmäßig zum Einsatz kommen können.
Der Thüringer Landtag bittet die Landesregierung, sich
dafür einzusetzen, daß das KONVER-Programm über
das Jahr 1993 hinaus unter besonderer Berücksichti-
gung der neuen Bundesländer weitergeführt wird." Der
federführende Ausschuß bittet den Landtag, den Antrag
in der entsprechenden Formulierung anzunehmen.
Vielen Dank.

Vizepräsident Friedrich:

Ich danke dem Berichterstatter des Ausschusses für
seinen Bericht und bitte als nächsten Redner Herrn
Abgeordneten Klein von der Fraktion der SPD zu sei-
nen Ausführungen an das Mikrofon.

Abgeordneter Klein, SPD:

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren Abgeordnete, unser Antrag datiert vom 01.03.1993.
Mit der heutigen Beschlußfassung machen wir auch
deutlich, wie lange wir benötigen von der Antragstel-
lung bis zur Beschlußfassung, wenn es darum geht, in
den Genuß der Mittel, die im laufenden Haushalt be-
reitgestellt werden, hier in dem Fall in Brüssel, zu ge-
langen. Die Landesregierung ist deshalb aufgefordert,
schnellstens aktiv zu werden, wenn es in diesem Jahr
noch zu einem Mittelabfluß überhaupt kommen sollte.

Die Bundesregierung hat ein in Aussicht gestelltes na-
tionales Konversionsprogramm zurückgezogen, so daß
wir in diesem Falle nur auf EG-Mittel als einzige
Fremdmittel zur Unterstützung bei der Lösung dieser
Thüringer Konversionsprobleme angewiesen sind. Das
KONVER-Programm ist die Fortführung des schon in
den Jahren 1991 und 1992 beschlossenen PERIPHRA-
Programmes, damals war es mit einem geringeren Mit-
telansatz versehen, und dies ist nun mit diesem
KONVER-Programm fortgesetzt worden. Die Fortfüh-
rung des Gesamtprogrammes in der EG und die Erhö-
hung des Haushaltsansatzes im EG-Haushalt müssen
weitere Initiativen dieser Landesregierung sein. Mög-
lichkeiten hierzu gibt es genügend, sei es über die Ab-
geordneten des Europaparlaments, sei es über das
Thüringer Büro in Brüssel oder über den Beirat der
Regionen, um nur hier einige Möglichkeiten zu nen-
nen. Es wird aber auch zur gegebenen Zeit eine Abfra-
ge dieser Aktivitäten in dieser Problematik durch unse-
re Fraktion erfolgen. Auch die Initiativen, über den
Bundesrat doch noch zu einem nationalen Programm
zu kommen, um so die Konversionsprobleme einiger-
maßen lösen zu können, gehören zu den Aufgaben die-
ser Landesregierung. Eine Erwartung, ein KONVER-
Programm aus Brüssel allein könnte diese Problematik
lösen, sollte gar nicht erst eingenommen werden. Das
Land Brandenburg, und ich nenne es deshalb hier, weil
es ja sehr oft von der CDU, F.D.P. zu bestimmten Vor-
gängen zitiert wird, hat in den Jahren 1991 und 1992
rund ein Drittel der für die Bundesrepublik bewilligten
Fördermittel erhalten und nicht nur, weil es dort mehr
ehemalige militärische Objekte gab, sondern vielmehr
durch die Erkenntnis von Anfang an, wie wichtig die
EG-Programme für uns eigentlich geworden sind.
Selbstverständlich werden wir der vorliegenden Be-
schlußempfehlung zustimmen, jedoch gleichzeitig mit
der Forderung verbinden, schnellstmöglichst in den
vorgenannten Punkten tätig zu werden. Danke schön.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsident Friedrich:

Ich danke Herrn Abgeordneten Klein für seine Ausfüh-
rungen. Als nächsten Redner bitte ich Herrn Abgeord-
neten Wunderlich von der Fraktion der CDU zu seinen
Ausführungen an das Mikrofon.

Abgeordneter Wunderlich, CDU:

Herr Präsident, meine Damen und Herren, die CDU
wird der Beschlußempfehlung in der neuen Fassung
zustimmen, denn durch den Abzug und die Reduzie-
rung von Streitkräften verlieren verschiedene Regionen
in der EG, und dazu gehört nun auch einmal Thüringen
heute, einen wesentlichen Wirtschaftsfaktor. In den
neuen Ländern ist es ein ökologischer Faktor. Nun, und
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das darf man auch nicht vergessen, es ist schon merk-
würdig, wenn manche Ami-go-home-Initiatoren heute
zu anderen Erkenntnissen kommen. Das sollte man
nicht vergessen. Durch das KONVER-Programm soll
die strukturelle Anpassung erleichtert werden. Es ist
vieles in der letzten Zeit dazu gesprochen worden. Man
sollte auch daran erinnern, daß zunächst die neuen
Länder nicht berücksichtigt wurden, weil der Abzug
der GUS-Streitkräfte kaum wirtschaftliche Folgen hat.
Ich sage das anfangs, es war ein wirtschaftlicher
Faktor, aber die ökologischen Gesichtspunkte spielen
jetzt eine Rolle. Gegen anfängliche Widerstände haben
die neuen Länder aber nun erreicht, daß auch
ökologische Schäden mit berücksichtigt werden. Daher
können nun auch - wie gesagt - die neuen Länder in
den Genuß der Mittel des KONVER-Programmes kom-
men, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, diese
Mittel sollten so schnell wie möglich fließen. Wir
haben in Thüringen 143 Liegenschaften der ehema-
ligen Westgruppe. Davon haben zur Zeit acht Projekte
Priorität. Für Thüringen sind drei Anträge 1993 für das
KONVER-Programm eingereicht worden. Die Prioritä-
ten sind so gesetzt, es hat sich auch in dem Ausschuß
gezeigt, daß als erstes Altenburg-Nobitz und, was mich
selbstverständlich ganz besonders freut, Rudolstadt-
Schurla erfolgt und an dritter Stelle Eisenach-Kindel.
Ich glaube auch, man hat in Thüringen ein Verfahren
gefunden, das ein vereinfachtes operationelles Pro-
gramm für das Land entwickelt wird. Dies hat zunächst
einen allgemeinen Teil mit Benennung der Verantwort-
lichkeiten und einen speziellen Teil mit den Projekten
für 1993. Die Projekte der Jahre 1994 und folgende
sind, ohne ein neues Programm erstellen zu müssen,
dann einfach anzufügen.

Meine Damen und Herren, ich gehe davon aus, daß mit
diesem KONVER-Programm ein Beitrag zur Beseiti-
gung von militärischen Altlasten aus Zeiten der Ost-
West-Konfrontation beseitigt wird. Ich danke Ihnen.

Vizepräsident Friedrich:

Ich danke Herrn Abgeordneten Wunderlich für seine
Ausführungen. Weitere Wortmeldungen liegen mir
nicht vor. Bitte, Herr Staatssekretär Dr. Lippert. Es
liegt doch eine vor.

Dr. Lippert, Staatssekretär:

Vielen Dank. Sehr verehrter Herr Präsident, meine sehr
verehrten Damen und Herren Abgeordnete, zur
genannten Beschlußempfehlung des Ausschusses für
Bundes- und Europaangelegenheiten nehme ich für die
Landesregierung wie folgt Stellung: Die Landesregie-
rung begrüßt die Beschlußempfehlung dieses Aus-
schusses. Sie gibt genau den aktuellen Sachstand des
Programms KONVER wieder. Die Beschlußempfeh-

lung erkennt auch in gewissem Umfang an, welche An-
strengung die Landesregierung auf diesem Gebiet un-
ternommen hat. Das von der EG angekündigte Pro-
gramm zur Konversion soll die betroffenen Regionen
bei der Rüstungskonversion unterstützen und insbeson-
dere zur Lösung der sich daraus ergebenden Arbeits-
marktfragen beitragen. Die Fördermittel aus KONVER
können unter anderem zur Altlastensanierung, zur
Umwandlung militärischer Einrichtungen in Gewerbe-
zentren, Technologieparks sowie von Militär- in Zivil-
flugplätze genutzt werden. Die aus dem EG-Fonds
sowie aus dem Sozialfonds stammenden Mittel sollen
sich für alle Mitgliedsstaaten im Rahmen 1993 auf
etwa 260 Mill. DM belaufen. Die Einbeziehung der
neuen Länder in das Programm ist inzwischen durch
Einstellung entsprechender Mittel sichergestellt. Die
Bundesrepublik Deutschland wird nach gegenwärtigem
Stand mit etwa 29 Prozent den größten Anteil dieser
Gelder erhalten. Auf Thüringen würde dann eine
Summe von ungefähr 3 Mill. DM entfallen. Die Lan-
desregierung wird die erforderlichen Komplementär-
mittel in Höhe des gleichen Betrages aus Konversions-
mitteln zur Verfügung stellen. Die Landesregierung hat
inzwischen die erforderlichen Anträge für drei Pro-
jekte, nämlich Altenburg-Nobitz, Rudolstadt und Eise-
nach-Kindel gestellt. Diese Projekte wurden unter wirt-
schaftlichen, arbeitsmarktpolitischen und ökologischen
Gesichtspunkten ausgewählt. Die mit Hilfe des Pro-
gramms KONVER durchgeführten Maßnahmen stellen
allerdings nur einen Baustein im Gesamtprogramm der
Landesregierung zur Überführung der WGT-Liegen-
schaften in die zivile Nutzung dar. Die Überführung
dieser WGT-Liegenschaften in die zivile Nutzung
verlangt, Herr Abgeordneter Klein hat insofern völlig
recht, natürlich weit umfassendere Maßnahmen. Es gilt
auch deshalb, weil in Thüringen die Übernahme der
Liegenschaften vom Bund kostenlos und als Paket
durch das Land nunmehr bevorsteht. Dabei konnte die
Landesregierung durchsetzen, daß der Bund wenigstens
zwei der Liegenschaften mit dem höchsten Belastungs-
grad, nämlich die ehemaligen Tanklager in München,
Bernshausen und Haßleben aus dem Gesamtpaket her-
ausnimmt und somit für die Sanierung in der Pflicht
bleibt. Die künftige Nutzung der Liegenschaften wird
sich am Bedarf des Landes und seiner kommunalen
Gebietskörperschaften orientieren. Die Landesregie-
rung wird in einer Gesamtkonzeption alle wesentlichen
Ziele, also Schaffung von Wohnraum, Förderung von
Wirtschaft und Verkehr, Belange Umwelt und Natur-
schutz und Forstwirtschaft berücksichtigen. Wir wer-
den alle Anstrengungen unternehmen, um eine zügige
zivile Nutzung der ehemaligen WGT-Liegenschaften
zu erreichen. Natürlich können die vielfältigen Pro-
bleme, die sich bei der Verwertung dieser Liegenschaf-
ten ergeben, von den Landkreisen und Gemeinden
nicht allein bewältigt werden. Deshalb haben wir im
November 1992 die LEG beauftragt, die Verwertung
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der Liegenschaften zu koordinieren, vorzubereiten und
zu realisieren. In diesem Sinne und im Sinne der Ziffer
3 der Beschlußempfehlung strebt die Landesregierung
auch eine Fortsetzung des KONVER-Programms über
1993 hinaus an. Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsident Friedrich:

Ich danke Herrn Staatssekretär Dr. Lippert für seine
Ausführungen. Weitere Redemeldungen liegen mir
nicht vor. Ich schließe die Aussprache, und wir kom-
men nunmehr zur Abstimmung. Gemäß § 58 Abs. 3
Satz 2 unserer Vorläufigen Geschäftsordnung stimmen
wir über die Beschlußempfehlung direkt ab, da diese
eine Neufassung des Antrags vorsieht. Wer der Be-
schlußempfehlung des Ausschusses für Bundes- und
Europaangelegenheiten, enthalten in der - Drucksache
1/2418 -, seine Zustimmung gibt, den bitte ich um sein
Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Danke. Stimm-
enthaltungen? 2 Stimmenthaltungen. Danke. Damit ist
die Beschlußempfehlung angenommen, und ich schlie-
ße diesen Tagesordnungspunkt. Ich komme nunmehr
zum Aufruf des Tagesordnungspunktes 15

Aufbau einer Trägerstruktur der Landes-
jugendhilfe in Thüringen
Antrag der Fraktion der SPD
- Drucksache 1/2322 -

Ich bitte Frau Abgeordnete Ellenberger von der Frak-
tion der SPD, diesen Antrag einzubringen.

Abgeordnete Frau Ellenberger, SPD:

Herr Präsident, meine Damen und Herren, der erste
Satz vom Kinder- und Jugendhilfegesetz lautet - ich
darf zitieren: "Jeder junge Mensch hat ein Recht auf
Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu
einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen
Persönlichkeit." Wenn wir diesen Satz sozusagen als
die programmatische Kernaussage von Jugendhilfe be-
greifen, erwächst daraus für die überörtlichen und ört-
lichen Träger der Jugendhilfe, also das Landesju-
gendamt und die Jugendämter der Landkreise und
kreisfreien Städte, ein riesiges Aufgabenfeld, das die
Verantwortlichen nur in Zusammenarbeit mit Jugend-
verbänden und Vereinen überhaupt bewältigen können.
Basis für diese Arbeit ist die Jugendhilfeplanung nach
§ 80 des KJHG bzw. ein Jugendförderplan nach den
§§ 16 und 18 des Thüringer Ausführungsgesetzes zum
KJHG. Da heißt es unter anderem - ich darf zitieren:
"Im Rahmen der Jugendhilfeplanung des überörtlichen
Trägers stellt das Landesjugendamt einen Landesju-
gendförderplan auf, der den Bedarf an Einrichtungen,

an Diensten und Veranstaltungen der Jugendarbeit von
überregionaler Bedeutung mit den dafür erforderlichen
Gebäuden und Räumlichkeiten sowie den notwendi-
gen", und das ist besonders wichtig, "Fach- und Hilfs-
kräften feststellt." Grundlage dieser Bedarfsermittlung
ist natürlich eine Bestandsaufnahme. In § 82 Abs. 2
KJHG heißt es - ich bitte wiederum zitieren zu dürfen:
"Die Länder haben auf einen gleichmäßigen Ausbau
der Einrichtungen und Angebote hinzuwirken und die
Jugendämter und das Landesjugendamt bei der Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben zu unterstützen." Das aber
kann das Land nur auf der Basis einer gründlichen
Analyse leisten, und darum geht es in unserem Antrag.
In Thüringen gibt es, wie in allen neuen Ländern, einen
riesigen Nachholebedarf, vor allem an Einrichtungen
der offenen Jugendhilfe, also an Häusern der offenen
Tür, an Jugendbildungs- und Freizeitstätten, an Räu-
men für Vereine und Gruppen einschließlich der erfor-
derlichen Fach- und Hilfskräfte. Oft genug aber schei-
tern derartige Maßnahmen an den hohen Personalko-
sten, vor allen Dingen auch in kleineren Kommunen.
An gutem Willen und auch an guten Ideen mangelt es
den Verantwortlichen auf kommunaler Ebene nicht
immer unbedingt. Sie sind ja hautnah konfrontiert mit
den Problemen der jungen Leute, hervorgerufen durch
Orientierungslosigkeit, Frustration, hervorgerufen aber
auch durch wachsende Jugendarbeitslosigkeit und feh-
lende Ausbildungsplätze. Alles in allem Probleme, die
oft genug durch zunehmende Gewalt und Gewaltbe-
reitschaft ausgedrückt werden. Aber es mangelt an
Geld, und da kann auch der Haushaltstitel Landesju-
gendförderplan über 5 Mill. DM nicht genug Abhilfe
schaffen, auch weil er eben nur ein Haushaltstitel und
kein Plan ist. Jetzt haben wir aber die einmalige Chan-
ce, mit Hilfe der Mittel, die uns über den § 249 h AFG
zur Verfügung stehen, den Auf- und Ausbau einer flä-
chendeckenden, bedarfsorientierten, pluralistischen
Trägerstruktur auf gleichmäßig hohem Niveau in Thü-
ringen zu fördern. Der Maßnahmekatalog zu § 249 h
AFG läßt ja viele Möglichkeiten zu, Beratungsdienste,
Einrichtungen der offenen Jugendhilfe und auch Fort-
bildungsmaßnahmen, das finde ich besonders wichtig,
der Mitarbeiter, die dort an den Stellen, wo der Aufbau
begonnen hat, schon arbeiten. Allerdings mit dem bis-
herigen Vergabemodus können diese Mittel nur im
Gießkannenprinzip über das Land ausgeschüttet wer-
den, und mit Planung hat das sehr wenig zu tun. Dazu
ist das Land aber, wie ich gerade ausgeführt habe, per
Gesetz verpflichtet. Und wir hier im Landtag haben ja
die Grundlage für diese Verpflichtung durch dieses
Ausführungsgesetz zum KJHG selber erst geschaffen.
Und diese §§ 16 und 18 halte ich übrigens für sehr
sinnvoll. Ich hoffe, daß Sie sich, die Abgeordneten,
meine Damen und Herren von der CDU, auch noch
daran erinnern, daß Sie selber einmal diesem Gesetz
zugestimmt haben. Das Landesjugendamt ist aber we-
gen seiner schlechten Personalausstattung ganz offen-
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sichtlich zur Zeit nicht in der Lage, das zu tun. Aber
vielleicht ist der Landesregierung noch gar nicht aufge-
fallen, daß sie ihrer gesetzlichen Verpflichtung nicht
nachkommt und vor allem eine große Chance für die
Jugendarbeit verpaßt. Verwunderlich wäre es nicht,
denn das Referat Jugend im Sozialministerium hat zur
Zeit einmal wieder keinen Leiter. Da bleibt wahr-
scheinlich vieles auf der Strecke. Diese Art von Ju-
gendpolitik halte ich durchaus für kurzsichtig und ei-
gentlich schon für ziemlich verantwortungslos. Die
ganze Misere bekommt natürlich auch im Zusammen-
hang mit den Rückforderungen von nicht ausgereichten
Mitteln für Arbeitsförderung durch den Bund noch ei-
nen besonders makaberen Beigeschmack. Letztendlich
gehen durch Versäumnisse der Landesregierung Gelder
verloren, die wir auch in diesem Jahr dringend für die
Jugendarbeit gebraucht hätten. Um aber wenigstens im
Jahr 1994 die Fördermöglichkeit einerseits voll aus-
schöpfen zu können und andererseits den Aufbau von
Trägerstrukturen in ganz Thüringen bedarfsgerecht und
gleichmäßig voranzutreiben und längerfristig auch bis
Ende 1995 zu fördern, brauchen wir dringend diesen
Landesjugendförderplan, der auf den Förderplänen der
Kreise und der kreisfreien Städte aufbauen soll. Ich
glaube allerdings nicht, daß diese Arbeit noch bis Jah-
resende zu schaffen ist, wie es in unserem Antrag ge-
fordert wird. Nach meinen Informationen ist damit
noch nicht einmal begonnen worden. Aber ich hoffe,
daß wir wenigstens erreichen können, daß wir damit
anfangen bzw. daß das Landesjugendamt damit endlich
anfängt. Danke schön.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsident Friedrich:

Ich danke der Frau Abgeordneten Ellenberger für Ihre
Ausführungen. Als nächste bitte ich Frau Abgeordnete
Nitzpon von der Fraktion Linke Liste-PDS zu ihren
Ausführungen an das Mikrofon.

Abgeordnete Frau Nitzpon, LL-PDS:

Herr Präsident, werte Abgeordnete, dem Antrag der
SPD-Fraktion, auf Basis einer gründlichen Bestands-
und Bedarfsanalyse den Landesjugendförderplan ein-
zufordern, möchte ich meine Unterstützung zusichern.
Wir debattieren heute indirekt erneut über die zweifel-
los inhaltlich umstrittene Entscheidung zur Gesetzge-
bung des Thüringer Ausführungsgesetzes zur Kinder-
und Jugendhilfe, speziell § 10 Abs. 2, welches die Ver-
pflichtung der Landesregierung vorsieht, allerdings erst
nach Vorlage des Berichtes der Bundesregierung, den
Thüringer Landtag über die Lage junger Menschen und
die Bestrebungen und Leistungen der Jugendhilfe zu
unterrichten. Das heißt, in dieser Wahlperiode braucht
die Landesregierung es gar nicht erst zu tun, weil der

Bericht der Bundesregierung ja erst nach dieser Wahl-
periode wieder vorgelegt wird - wie ich meine, ein
Freibrief für Untätigkeit auf diesem sensiblen Gebiet.
Wie wollen Sie einen Jugendförderplan erstellen, wenn
Ihnen jegliche Bestands- und Bedarfsanalyse fehlt? Ich
verweise hier noch einmal auf unseren Gesetzentwurf
zum Ausführungsgesetz KJHG § 18, wonach die Lan-
desregierung aufgefordert wird, in jeder Wahlperiode
eine Darstellung der wichtigsten Entwicklungstenden-
zen der Jugendhilfe und eine Übersicht über die Förde-
rungsangebote sowie Hilfeleistungen für Kinder und
Jugendliche dem Landtag zu unterbreiten. Bei logi-
scher Betrachtungsweise muß man feststellen, daß hier
im KJHG - Ausführungsgesetz - die Weichen in die
verkehrte Richtung gestellt worden sind. Der Aufschrei
von Verantwortlichen des Thüringer Ministeriums für
Soziales und Gesundheit nach einem kostenträchtigen
und auch erheblichen Mehraufwand an Arbeit für eine
Analyse wird im übrigen von vielen Jugendämtern
nicht verstanden. Ich möchte die Problematik noch
einmal verdeutlichen. Am 11.06.1992 stellte die SPD-
Fraktion eine Große Anfrage zur Situation junger Men-
schen in Thüringen. Am 21.12.1992, also über ein hal-
bes Jahr später, erreichte die schriftliche Stellung-
nahme die Abgeordneten dieses Hauses. Erlauben Sie
mir bitte, daraus zwei Details zu zitieren:

Zu Frage 5: Wie schätzt die Landesregierung die Ent-
wicklung im Bereich der offenen Jugendarbeit ein?
Antwort nach einer Aufzählung nichtssagender Flos-
keln: "Die bisherige Entwicklung im Bereich der offe-
nen Jugendarbeit ist nicht zufriedenstellend." Frage 6
lautete: Wie viele Jugendzentren, Heime und Häuser
der offenen Tür gibt es in Thüringen? Antwort: "Sta-
tistische Unterlagen über die Zentren, Freizeitheime,
Häuser der offenen Tür liegen der Landesregierung
derzeit nicht vor. Konkrete und zuverlässige Daten, die
gegenwärtig das Landesjugendamt ermittelt, werden
erst Anfang 1993 zur Verfügung stehen. Sicher ist
jedenfalls, daß sich die Zahl der Jugendeinrichtungen
seit der Wende deutlich verringert hat." Welch eine
erleuchtende Erkenntnis der Landesregierung. Und wie
sich der genannte Begriff "Anfang des Jahres 1993"
dehnen läßt, angesichts der Tatsache, daß bis heute
nichts vorliegt, ist mehr als zirkusreif. Die SPD-
Fraktion geht in ihrer Antragsbegründung etwas näher
auf die arbeitsmarktbelebende Zauberformel § 249 h
AFG ein und den vom Thüringer Ministerium für
Soziales und Gesundheit am 15.04.1993 herausgegebe-
nen Katalog von Beispielen förderungsfähiger Maß-
nahmeninhalte speziell Abschnitt B - Verbesserung der
Jugendhilfe. Ein für mich durchaus bemerkenswertes
Dokument mit hervorragenden untersetzten Inhalten,
wenn, ja wenn dessen Umsetzung durch unglaubliche
Bürokratiehürden nicht einfach so schwierig wäre. Da
es nach Aussage kompetenter Jugendeinrichtungen und
Behörden für die Mittel 249 h keinen Vorgabemodus

Achtung: Kein Originallayout! Inhalt kann unvollständig sein! Nur zur Information!



Thüringer Landtag - 1. Wahlperiode - 91. Sitzung, 30. September 1993 6940
________________________________________________________________________________________________

gab oder gibt, sieht man einmal von dem Anspruch ab,
daß für die Regionen, wo 20 Prozent Arbeitslosigkeit
vorherrschen, eine Regelung getroffen wurde, aber die
nicht einmal in jedem Fall eingehalten wurde, jeden-
falls erhielten so nach einiger Zeit kleinere Verbände
und Träger der Jugendhilfe die Nachricht, für ihre
Projekte "bestehe kein Bedarf". Man kann also keines-
falls davon ausgehen, daß über § 249 h bisher flächen-
deckende, bedarfsorientierte, pluralistische Träger-
strukturen gleichmäßig in ganz Thüringen gefördert
worden sind. Die Situation - kurz umrissen - ist so, daß
sich bereits paritätische Wohlfahrtsverbände von die-
sem Angebot distanzieren mit der Begründung, daß
damit finanzielle Rückstufungen von Fachkräften ver-
bunden wären. Heute früh haben wir es schon gehört,
kleinere Verbände sind gar nicht erst in der Lage, die
10 Prozent Eigenfinanzierung aufzubringen. Die Kom-
munen können nur bedarfsorientiert einzelne Maß-
nahmen bezuschussen. Konkret in Erfurt zum Beispiel
werden nur zwei Projekte über § 249 h gefördert im
Bereich der Jugendarbeit, das ist das Projekt "Hautnah"
und ein Medienzentrum. Offen ist in diesem Zusam-
menhang auch die Schaffung von Trägerstrukturen
zum Beispiel für Kindertagesstätten und Kinderheime,
wo bisher nur Angebote der evangelischen und
katholischen Kirche vorliegen. Deshalb auch mein An-
liegen, bis zum Ende des Jahres 1993 einen Landesju-
gendförderplan unter Einbeziehung örtlicher und freier
Träger aufzustellen. Und ich finde die Zahl Ende 1993
eigentlich noch real, weil die örtlichen und auch die
freien Träger bereit sind, dort mitzuhelfen. Und meine
Damen und Herren der Regierungskoalition, bitte un-
terziehen Sie sich der Mühe, darauf hinzuwirken, daß
bei einem Thüringer Landesjugendförderplan der ge-
stalterische Aspekt sowie Defizite und auch perspekti-
vische Hinweise vom Inhalt her einen entscheidenden
Stellenwert erreichen sollten. Eine Abschrift von Lan-
desjugendplänen der Altbundesländer würde ich nicht
empfehlen. Danke.

(Beifall bei der LL-PDS)

Vizepräsident Friedrich:

Ich danke der Frau Abgeordneten Nitzpon. Als näch-
sten Redner bitte ich Herrn Abgeordneten Emde von
der Fraktion der CDU zu seinen Ausführungen nach
vorn.

Abgeordneter Emde, CDU:

Danke schön, Herr Präsident. Sehr geehrte Abgeord-
nete, ich denke, mit dem vorliegenden Antrag hat die
SPD wieder einmal den Beweis erbracht, daß sie ein
jugendpolitischer Tiefflieger ist.

(Beifall bei der CDU)

Und leider muß ich auch sagen, Frau Nitzpon, auch Sie
haben offensichtlich nicht verstanden, wie Jugendpoli-
tik funktioniert, was die rechtlichen Grundlagen sind,

(Beifall bei der CDU)

sonst hätten Sie nicht diesen letzten Satz gesagt.
Vielleicht könnten wir es ja auch so machen, daß die
fdj wieder den Hut aufkriegt, vielleicht würde es dann
besser werden, aber genau das wollen wir nicht. Der
Landesjugendförderplan wird nach Gesetz, und das ist
nachzulesen, durch das Landesjugendamt erstellt und
nicht durch die Landesregierung. Und hierbei ist der
Landesjugendhilfeausschuß für mich federführend. Er
ist ein beschließendes, ein beschlußfassendes Organ,
und in diesem Organ sind neben dem Landtag auch die
Exekutive und besonders die freien Träger der Ju-
gendhilfe vertreten,

(Zwischenruf Abg. Gentzel, SPD: Sie
haben auch noch die FDJ-Sprache
drauf.)

und das ist auch wichtig. Das ist deswegen wichtig,
weil der Staat nicht einfach für die Jugendlichen plant,
sondern er muß mit ihnen planen und läßt sie planen.
Ich glaube, das hat die SPD nicht begriffen, daß es
diese gesetzliche Grundlage gibt. Ich frage mich, liegt
es vielleicht daran, daß sie nicht im Landesjugendhil-
feausschuß vertreten ist, oder sind deswegen keine
SPD-Abgeordneten im Landesjugendhilfeausschuß,
weil sie keine Ahnung haben?

Der Landesjugendhilfeausschuß hat bereits verschiede-
ne Vorarbeiten zum Landesjugendförderplan geleistet.
Dazu zählen überörtliche Jugendbildung, die Jugendbe-
rufshilfe oder auch die Ergebnisse der Arbeitsgemein-
schaft Heimerziehung. Es gibt aktuell eine Erfassung
von Freizeitstätten durch das Thüringer Sozialministe-
rium. Parallel laufen die Erfassungen aller Maßnah-
men, Dienste und Einrichtungen der Jugendhilfe durch
die Landkreise, die bekanntlicherweise die örtlichen
Träger der Jugendhilfe sind. Ich denke, damit sind die
Voraussetzungen für die Erstellung eines ersten Lan-
desjugendförderplanes vorhanden. Der Landesju-
gendhilfeausschuß muß nun an die Erstellung gehen.
Aber ein Wort zu dem Termin Dezember 1993, der ge-
setzt wird im Antrag:

1. Die Haushaltszusammenstellungen einiger Länder,
die als Jugendpläne ausgewiesen sind, sind keine Lan-
desjugendförderpläne im Sinne der Gesetzgebung. Es
ist eine ledigliche Aneinanderreihung von Zahlen und
hat mit dem Anspruch an einen Landesjugendförder-
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plan überhaupt nichts zu tun. Mir ist kein Bundesland
bekannt, das schon einen umfassenden Landesjugend-
förderplan nach dem neuen KJHG besitzt.

2. Das Zusammenspiel aller freien Träger und auch das
Zusammenspiel mit den örtlichen Trägern erfordert
nun einmal Zeit. Ich denke, da ist eine Frist bis zum
31. Dezember dieses Jahres überhaupt nicht machbar.
Ich erkläre, dieser Antrag der SPD ist Mumpitz, und
wir lehnen diesen Antrag ab.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsident Friedrich:

Herr Abgeordneter Emde, ich gehe gerade den Katalog
durch.

(Zwischenruf Abg. Frau Ellenberger,
SPD: Herr Präsident, er weiß doch
sowieso nicht, wovon er spricht.)

Ich danke Ihnen trotzdem für Ihre Ausführungen. Ich
bitte als nächsten Redner Herrn Minister Dr. Pietzsch
zum Mikrofon.

Dr. Pietzsch, Minister für Soziales und Gesundheit:

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Liebe Frau Ellenberger, Herr Emde weiß schon,
wovon er spricht, nach dem was er gesagt hat, habe ich
durchaus den Eindruck. Ich wollte nicht heftig werden,
aber ich habe manchmal den Eindruck gehabt bei Ih-
nen, daß Sie über die Struktur nicht so recht Bescheid
wissen.

(Beifall bei der CDU)

Sie begrüßen zwar den § 16 und den § 18 des Ausfüh-
rungsgesetzes, wo eindeutig geregelt ist, wer einen Ju-
gendförderplan aufzustellen hat, nämlich nach § 16 für
den örtlichen Bereich und nach § 18 für den überört-
lichen Bereich.

(Zwischenruf Abg. Frau Ellenberger,
SPD: Nichts anderes habe ich gesagt.)

Sie mischen aber munter alles durcheinander. Zum an-
deren muß ich hier auch noch einmal - ich gehe nach-
her noch einmal auf das Arbeitsförderungsgesetz ein -,
aber Frau Ellenberger, mit aller Entschiedenheit darauf
hinweisen: Diese ständigen Unterstellungen, die Maß-
nahmen nach § 249 h würden bei uns nicht greifen und
die Mittel müßten zurückfließen, haben Sie auch noch
nicht einmal die Zeitung von heute gelesen, wo wir es
doch erreicht haben, daß doch ein Teil dieser Mittel
eben nicht zurückfließt.

(Zwischenruf Abg. Frau Ellenberger,
SPD: Sie haben nur ein Aussetzen
erreicht.)

Vizepräsident Friedrich:

Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage von
der Frau Abgeordneten Ellenberger?

Dr. Pietzsch, Minister für Soziales und Gesundheit:

Vielleicht zum Schluß.

Vizepräsident Friedrich:

Vielleicht oder ja?

Dr. Pietzsch, Minister für Soziales und Gesundheit:

Ja, sie hat sich ja schon hingesetzt.
(Beifall bei der CDU)

Da kann ich es doch nicht zumuten, daß sie wieder auf-
stehen muß.

Meine Damen und Herren, und auch das will ich hier
noch einmal deutlich sagen zum § 249 h: Thüringen ist
das Land, das, wenn wirklich zurückgefordert worden
wäre, die wenigsten Mittel hätte zurückgeben müssen,
allerdings neben Mecklenburg-Vorpommern.

(Beifall bei der CDU)

Das liegt daran, daß dort weniger Maßnahmen nach §
249 h greifen können.

(Zwischenruf Abg. Dr. Häfner, CDU: Ein
schöner Satzbau, können Sie den noch
einmal wiederholen, Herr Minister?)

Ich muß jetzt etwas ganz anderes sagen, denn es han-
delt sich um das ABM-Stabilisierungsprogramm. Das
ist auch durcheinandergebracht worden, denn die 36
Mill. DM, die zurückgezahlt werden, sind aus dem
ABM-Stabilisierungsprogramm.

Meine Damen und Herren, ich darf noch einmal beto-
nen, daß es Aufgabe des Landesjugendamtes ist, und
ich will es jetzt noch einmal deutlich sagen, Herr Emde
hat es gesagt: Das Landesjugendamt setzt sich nun
einmal aus der Struktur Landesjugendamt und aus dem
Landesjugendausschuß zusammen. Im Rahmen der
bundesrechtlich vorgegebenen Organisationsstruktur
des Landesjugendamtes gehört die Aufstellung des
Landesjugendförderplanes eindeutig zu den Aufgaben
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des Landesjugendhilfeausschusses. Ich meine, meine
Damen und Herren, das ist nicht zufällig, und es ist
nicht nur, daß sich Ihr Antrag an den falschen Adressa-
ten richtet, sondern im Gegenteil - und das ist bedenk-
lich - Sie schwächen mit Ihrem Antrag den hierfür
kompetenten Landesjugendhilfeausschuß, in dem freie
und öffentliche Träger der Jugendhilfe mit wirklich
viel Sachverstand und vielen sachverständigen Perso-
nen diesen Landesjugendförderplan erarbeiten sollen.
Ich meine, es wäre wirklich ein schlechtes Votum für
diesen Landesjugendhilfeausschuß, wenn wir ihm diese
Arbeit entziehen würden, die er mit viel Sachkenntnis
durchführt.

Meine Damen und Herren, noch etwas anderes. Sie ha-
ben Sorgen, daß die überörtlichen Träger und Einrich-
tungen nicht ausreichend gefördert werden könnten,
wenn wir nicht diesen Landesjugendförderplan hätten.
Diese Besorgnis kann ich Ihnen zerstreuen, Frau Ellen-
berger. Paragraph 18 Abs. 2 KJHG hat nicht zum Ziel,
die Möglichkeit der Förderung freier Träger einzu-
schränken, ganz im Gegenteil, nämlich das entschei-
dende Wörtchen "nur", was in Ihrer Begründung auch
steht, daß nur gefördert werden könne, wenn ein Lan-
desjugendförderplan vorliegt, dieses entscheidende
Wörtchen "nur" steht nicht im Gesetz, sondern steht
nur in Ihrem Antrag. Damit ist es durchaus dem Land
möglich, Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen
freier Träger der Jugendhilfe zu fördern, ohne daß ein
Landesjugendförderplan vorliegt.

(Beifall bei der CDU)

Meine Damen und Herren, die vom Landtag für die
Förderung der Jugendarbeit beschlossenen Mittel die-
nen entscheidend auch dazu, für die Jugendarbeit vor
Ort Impulse zu setzen. Im Landesjugendförderplan
könnten wir uns nur mit den überörtlichen Einrichtun-
gen befassen.

Meine Damen und Herren, die Förderung durch das
Land zeigt Erfolge. Eine vor kurzem abgeschlossene
Erhebung, Frau Nitzpon, jetzt kann ich Sie vielleicht
ein bißchen zufriedenstellen, ergibt, daß wir in Thürin-
gen derzeit über 768 örtliche Einrichtungen der Ju-
gendarbeit und Jugendsozialarbeit verfügen.

(Beifall bei der CDU)

Ähnlich gut verhält es sich in dem Bereich der in der
Begründung des SPD-Antrags übrigens ausgesproche-
nen offenen Jugendhilfe.

Nun auch noch ein Wort zu § 249 h, der ja auch ein
Kernpunkt Ihres Antrags ist. Mit den Arbeits-
marktmitteln des § 249 h AFG, die durch ergänzende
Landesmittel im Rahmen des Programms "Arbeit für

Thüringen" ergänzt werden, werden im Bereich der Ju-
gendhilfe aber vor allem die wichtigen Maßnahmen
mit örtlicher Bedeutung gefördert. Und gerade die
würden wir durch den Landesjugendförderplan eben
auch nicht besser fördern können, als wir es im Au-
genblick tun. Ich hatte ja heute morgen dazu Stellung
genommen. Ich beabsichtige daher nicht, die Vergabe
der ergänzenden Landesmittel zu § 249 h etwa auf die
in einem Landesjugendförderplan auszuweisenden
Einrichtungen, Dienste und Maßnahmen von überre-
gionaler Bedeutung zu begrenzen, sondern ganz im
Gegenteil, sie auch den örtlichen Trägern der Jugend-
hilfe zur Verfügung zu stellen. Zum anderen muß ich
Ihnen sagen: Paragraph 249 h AFG ist keineswegs ein
Instrument, um nun flächendeckend ein Netz von Ju-
gendeinrichtungen aufzubauen. Dafür haben wir das
AFG-Programm gehabt, was übrigens sehr wirksam
gewesen ist. Paragraph 249 h ist sehr wichtig, gerade
im Bereich der Jugendarbeit. Das gebe ich unumwun-
den zu, aber es kann nicht das alleinige sein.

Meine Damen und Herren, bei aller Sympathie, die ich
sogar zu gewissen Grundpositionen oder Zielvorstel-
lungen habe, die die SPD mit ihrem Antrag verfolgt,
muß ich hier doch zusammenfassend feststellen, daß
die vordringliche Verabschiedung eines Landesjugend-
förderplans für das, was Sie erreichen wollen, nicht das
taugliche Mittel ist, sondern wir binden uns mehr, als
hier Freiheit für die Jugendverbände gegeben ist.
Danke sehr.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsident Friedrich:

Herr Minister, wollten Sie hier vielleicht noch relati-
vieren? Wird noch eine Anfrage gewünscht, Frau Ab-
geordnete? Dann stehen Sie sicherlich zur Verfügung,
wie ich annehme. Bitte, Frau Abgeordnete.

Abgeordnete Frau Ellenberger, SPD:

Herr Minister, haben Sie vorhin möglicherweise über-
hört, daß ich auf die Verantwortung des Landes bzw.
der Landesregierung im Zusammenhang mit § 82
KJHG hingewiesen habe und nicht im Zusammenhang
mit § 18 und § 16 des Ausführungsgesetzes zum
KJHG? Das ist meine erste Frage.

Dr. Pietzsch, Minister für Soziales und Gesundheit:

Das habe ich nicht überhört, Frau Ellenberger.

Abgeordnete Frau Ellenberger, SPD:

Dann wundere ich mich, daß Sie das hier verdrehen.
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Dr. Pietzsch, Minister für Soziales und Gesundheit:

Selbstverständlich sind wir auch dafür verantwortlich,
aber den Landesjugendförderplan stellt der Landesju-
gendhilfeausschuß auf, und dem müssen wir dafür Zeit
lassen.

(Beifall bei der CDU)

Abgeordnete Frau Ellenberger, SPD:

Dann möchte ich meine zweite Frage stellen. Haben
Sie vielleicht überhört, daß ich in der letzten Passage
meiner Ausführungen gesagt habe, daß das Landesju-
gendamt nämlich genau dieses tun soll und nicht die
Landesregierung?

Dr. Pietzsch, Minister für Soziales und Gesundheit:

Richtig, richtig. Aber ich bitte immer, wenn Sie dieses
sagen, da müssen Sie differenzieren: Das Landesju-
gendamt besteht aus dem Amt, der Institution und dem
Landesjugendhilfeausschuß. Beide zusammen sind das
Landesjugendamt. Und verantwortlich für den Landes-
jugendförderplan, für die Aufstellung, ist der Aus-
schuß, in dem viele Vertreter der örtlichen und über-
örtlichen Jugendhilfe verteten sind und freie Träger.

Abgeordnete Frau Ellenberger, SPD:

Aber das entbindet doch das Landesjugendamt nicht
von seiner Verantwortung. Was soll denn das?

Dr. Pietzsch, Minister für Soziales und Gesundheit:

Ich denke hier, daß doch der Großteil des Plenums das
verstanden hat, was ich gesagt habe.

(Beifall bei der CDU)

(Zwischenruf Abg. Dr. Häfner, CDU: Wir
haben es verstanden.)

Sogar Herr Häfner, der weiß Gott in der Jugendpolitik
nicht so ausgesprochen bewandert ist.

(Heiterkeit und Beifall im Hause)

Wenn es dennoch von der Opposition nicht verstanden
wird, tut es mir leid.

Vizepräsident Friedrich:

Ich danke Herrn Minister Dr. Pietzsch für seine Aus-
führungen. Frau Abgeordnete Ellenberger, Sie haben
natürlich als Einbringerin noch einmal das Recht zu
reden.

(Zuruf Abg. Frau Ellenberger, SPD: Ich
möchte Überweisung in den AfSG
beantragen.)

Gut. Danke. Keine Rednerwünsche mehr. Dann schlie-
ße ich die Aussprache, und wir kommen zur Abstim-
mung. Es ist Ausschußüberweisung, und zwar in den
Sozialausschuß, beantragt worden. Da weitere Aus-
schüsse nicht beantragt worden sind, können wir dann
insgesamt abstimmen. Wer der Überweisung der
- Drucksache 1/2322 -, Antrag der Fraktion der SPD, in
den Ausschuß für Soziales und Gesundheit zustimmt,
den bitte ich um sein Handzeichen. Danke. Gegen-
stimmen? Danke. Stimmenthaltungen? Danke. Ich
stelle fest, eine Ausschußüberweisung ist abgelehnt, so
daß wir nunmehr über den Antrag als solchen abstim-
men. Wer dem Antrag der Fraktion der SPD, enthalten
in - Drucksache 1/2322 -, seine Zustimmung gibt, den
bitte ich um sein Handzeichen. Danke. Gegenstimmen?
Danke. Stimmenthaltungen? Danke. Bei 1 Stimment-
haltung mit der Mehrheit von Gegenstimmen ist dieser
Antrag abgelehnt. Wir kommen nunmehr gemäß unse-
rem heute morgen gefaßten Beschluß bei der Tages-
ordnung zum Aufruf des letzten Tagesordnungspunk-
tes

Zustimmung des Landtags zur
Errichtung oberer Landesbehörden
gemäß § 14 Abs. 2 der Vorläufigen
Landessatzung
- Drucksache 1/2626 -

Hier betrifft es den § 1 dieser Drucksache, und zwar
die Einrichtung des Thüringer Oberbergamtes in Gera.
Ich eröffne die Aussprache und bitte Herrn Minister
Sieckmann für die Landesregierung um Begründung.

Sieckmann, Minister für Umwelt und Landespla-
nung:

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten
Damen und Herren Abgeordnete, ich möchte mich
ganz ausdrücklich bedanken bei Ihnen, daß ich die
- Drucksache 1/2626 - hier heute noch einbringen
kann. Der Ministerpräsident hatte bereits am 25.
August 1993 an den Präsidenten des Landtags diese
Anordnung verschickt mit der Bitte, sie das nächste
Mal im Landtag zu behandeln, da sie sehr wichtig ist,
weil die Bergämter bzw. das Oberbergamt am
01.10.1993 errichtet werden soll. In der 136. Sitzung
am 27. Juli 1993 hatte das Kabinett beschlossen, in
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Thüringen ein eigenständiges Oberbergamt einzurich-
ten. Diesem sind zwei Bergämter nachgeordnet. Zu-
gleich wurde mein Haus aufgefordert, für die Er-
richtung unverzüglich die erforderlichen Voraussetzun-
gen zu schaffen. Das Land Thüringen hat sich dabei zu
dem in Deutschland üblichen System der Dreistufigkeit
der Bergverwaltung entschlossen, die auch in allen
anderen Bereichen der Landesverwaltung existiert.
Oberste Bergbaubehörde ist das Thüringer Ministerium
für Umwelt und Landesplanung, dem die Regelung der
grundsätzlichen bergbaulichen Belange zugeordnet
wird. Das Oberbergamt als Mittelbehörde sichert eine
fachlich qualifizierte und einheitliche Durchführung
aller bergrechtlichen Genehmigungsverfahren für das
Land. Als untere Behörde werden zwei Bergämter für
einen schnellen Zugriff vor Ort und künftig eine
bessere Wirksamkeit, vor allem bei Abweichungen von
dem durch das Bergamt zugelassenen Betriebsplan,
sorgen. Mit der Wahl Geras als Sitz für das Thüringer
Oberbergamt hat die Landesregierung der besonderen
Bedeutung der Sanierung der Bergbaufolgelandschaft
der ehemaligen SAGB Wismut Rechung getragen.
Darüber hinaus waren strukturell regionale Überlegun-
gen Anlaß, in dieser Region eine weitere Landes-
behörde anzusiedeln. Das Bergamt Erfurt wird wegen
der Nähe zur Kaliregion nach Bad Salzungen verlagert.
Die Kaliregion ist aus strukturpolitischen Gründen für
das Land von erheblicher Bedeutung. Diese Gründe
waren für die Verlegung des Bergamtes in den Westteil
Thüringens ausschlaggebend. Das zweite Bergamt wird
entsprechend dem Kabinettsbeschluß vom 29. Juli
1993 dem Oberbergamt räumlich und organisatorisch
angegliedert. Für die Beibehaltung des Sitzes des
Bergamtes in Gera war die Nähe zur Wismutregion
ausschlaggebend, da die gesamte Aufsichtstätigkeit bei
der Wismut-Sanierung dem Bergamt Gera zugewiesen
ist. Nach § 14 Abs. 2 der Vorläufigen Landessatzung
vom 7. November 1990 bedarf die Errichtung von
oberen Landesbehörden der Zustimmung des Landtags.
Ich bitte Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren
Abgeordneten, diesem Antrag von mir zuzustimmen.
Vielen Dank.

Vizepräsident Friedrich:

Ich danke Herrn Minister Sieckmann für seine Ausfüh-
rungen. Besteht Redewunsch seitens des Plenums? Das
ist offensichtlich nicht der Fall, so daß ich die Aus-
sprache hierzu schließe. Auch wenn in § 1 der Druck-
sache das Thüringer Oberbergamt als "Landesmittel-
behörde" ausgezeichnet ist, die es meines Erachtens in
Thüringen gar nicht gibt, würde ich sagen, wir gehen
einmal davon aus, daß es eine obere Landesbehörde ist.
Gehe ich richtig in der Annahme? Gut. Ich wollte es
nur noch einmal klären. Wir kommen nunmehr zur
Abstimmung. Wer dem Antrag der Landesregierung,
enthalten in - Drucksache 1/2626 -, hinsichtlich § 1

dieser Drucksache "Errichtung des Thüringer Ober-
bergamtes mit Sitz in Gera" seine Zustimmung gibt,
den bitte ich um sein Handzeichen. Danke. Gegen-
stimmen? 2 Gegenstimmen. Stimmenthaltungen? Gut.
Damit ist der Antrag bei 2 Gegenstimmen und einigen
Stimmenthaltungen angenommen. Ich darf damit
diesen Tagesordnungspunkt schließen. In bewährter
Art und Weise darf ich mitteilen, daß es jetzt exakt
19.30 Uhr und zehn Sekunden ist. Damit erübrigt sich
ein nächster Aufruf, und ich danke für Ihre heutige
Teilnahme am Plenum. Ich wünsche einen schönen
Abend, bis morgen früh.

E n d e   d e r   S i t z u n g:   19.30 Uhr
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